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JV» 22 — 329

über den

^faafôpauôÇaff be$ ^attfon* ^ern
nom i. lamtar bi0 31. ie?ember

1907.

l^orfc^fage ôes l^tegierunQsratee.

Sudjbruderet Steroto & Rie. itt Sern.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1906. 84



330 — Ai 22

^ermögettöBilanj.

©tattb beê ©taatêbermbgenê am 1. ^äntter 1906 gr. 59,266,114
ÏJhttmaglidjer lleberfdjufj bei- 2tuêgaberi bei öaufenbert SSermaltung in 1906 „ 1,331,428

VJhttmafjlidjer ©taub beê ©taatêtoerm'ôgenê am 31. Sebent bei 1906 gr. 57,934,686
9Jiutmafjlid)er ileberfdjitjj bei 9luêgabett bec Saufenben SSerumlturtg in 1907 „ 1,614,996

9JiutmaBlid)er ©tartb beê ©taatêbermbgenê am 31. ©ejember 1907 gr. 56,319,690



të 22 — 331

§lerljnung

1905.*)

$f0rtmrdjlû0

1906.*) Pormtfdjlng fur ba0 $aljr 1907.
liunabmen.

»bs

Husgaben.

He

tëiitimljmcu.

iu
luapbeit.

Si'-

690,934
1,030,220

25,721
1,110,559

264,525
1,019,135
4,023,898

10,644
2,305,356

382,202
1,038,534
2,077,557
2,806,613

120,864
364,658
122,120
565,407
910,781

14,699
1,266,291
1,100,000

281,792
3,625

47,617
868,313
643,990

1,660,290
515,635

1,002,887

994,508

309,204
7,247,530

1,670

35
66
72
39
27
35
71
40
52
85
94
62
15
86
65
60
64
52
17

02

08
30
62
47
43
12
41

17

27

79
43
40

Si'-

676,410
1,029,140

23,900
1,076,920

287,780
1,040,155
4,026,133

9,270
2,308,640

408,380
1,014,770
2,118,770
2,809,650

126,950
439,300
130,550
493,700
900,565

12,800
1,282,000
1,100,000

163,000
3,100

39,975
835,900
567,175

1,430,900
353,500

978,500

957,000

279,000
6,823,775

91.

Saufettfce ©erttmltuttg*

^ebex fic^t.

I. SUlßcmeine SBertoaltunfl - -

II. ©eridjtööerttMltunfl
III.a3«jHj
III.b^oHjei
IV. Militär
V. $trd)entt)eien

VI. ItnterridjtSinefcn
VII. Wetttetnkiuefeit
VIII. 5lrmenuiefc«

IX.a$otfsn»rtfdjaf t
IX.b ©efunabeitsineien
X. ©autoefen

XI. 5lnleif|en
XII. $tnanjtoefen

XIII. 8anan)irt|"d)aft
XIV. $orfto)e|'en
XV. ©taatsumiaunfleit

XVI. Domänen
XVII. Sautitncnfnffe

XVIII. gwatyetartaffc
XIX. tuntonalbanf
XX. ©taatSïaffe

XXI. ©ufeen una .ftoitfisfationen
XXII. îytfrfjevet itita ©erflbtut.

XXIII. ©ulilttuaiuitB
XXIV. ©tentais una©aitfnoteits©teuer
XXV. $ebiij)ren

XXVI. (grb|'d)aft8s unb ©d)enfunp=
©teuer

XXVII. 2Btrt|d)aft§« una Ileinberfnufä*
tmtentflebiiliren

XXVIII. Anteil out (grtrußc aei 50fol)al=
utmtobolô

XXIX. TOitürjiener
XXX. tirette ©teueru

XXXI. UnborbcrflefeljencS

@tuno|itteu
WnSflaben
lleberfdjujj aer diunnbuteit
lleberfdjuj) aer Wuspbett

Sr-

52,500

950,310
930,970

2,015
1,002,931

184,087
107,565

1,129,173
137,000

686,074
106,905

1,022,800
999,820

86,200
9,648,200
4,340,000

385,000
134,600
76,375

1,536,500
632,000

1,422,100

402,000

1,135,000

1,073,450
690,000

7,651,000

s«---

827,990
1,108,117

25,725
2,164,265
1,237,645
1,096,265
5,185,370

10,132
2,631,900

532,320
2,174,203
2,302,320
2,809,635

138,450
1,168,174

240,350
531,885

98,500
89,600

8,330,200
3,240,000

278,000
131,500
35,100

679,360
55,175

1,200

48,500

156,500

116,165
399,350
295,675

Si-

490,915
901,320

1,318,000
1,100,000

107,000
3,100

41,275
857,140
576,825

1,420,900

353,500

978,500

957,285
290,650

7,355,325

Si"-

775,490
1,108,117

25,725
1,213,955

306,675
1,094,250
4,182,439

10,132
2,447,813

424,755
1,045,030
2,165,320
2,809,635

138,450
482,100
133,445

3,400

17,410,545
17,408,248

11,297

67
21
46

16,208,090
17,539,518

1,331,428
—

36,524,575

1,614,996

38,139,571
16,751,735

1,614,996

18,366,731

17,419,545 67 17,539,518 — 38,139,571 38,139,571 18,366,731 18,366,731

*) ®ie 'ilusgaDen ftnb mit fteUmbett, bie (gtnnaftmen mit «urfit»ja<)Uu angegeben.



332 — JVs 22

JElerifitung

1905.

|taau|rtjlag
1906. Poranfdjlng für imp $nl)r 1907.

P<

fiitmaljrafn.

*lf

lusgaben.

Pr
einnahmen.

in=

luagaben.

gr-

62,306

SR.

55

gr.

60,000

SR.

gattfettfce ^ernwltuttfl.

#pe}ie(Te fKecfjmmgen.

1. Allgemeine Permaltung.

A. «rofjer {Rat.

1. ©iijungêgeltier, Steifeentfdjäbigungert, .fhnn=

miffiotiêfofteit

gr. gr.

80,000

gr. gv-

80,000

62,306 55 60,000 —

B. IHcflicruimorat.

1. Sefolbitngen ber Uïegierungêrâte

80,000 — 80,000

59,000 59,000 65,750 65,750

59,000 — 59,000 —

{RatëïrcMt.

(1. latëfoften, Mottjeï |
2. 3'orberung gemeinnütiiger Unternehmungen 1

3. fförberuttg bon SGßiffertfc^aft unb tfuuft ,|
f4. ilnterftütjungen unb ^ütfeleiftungen .j

1>. «taitömitf unt> ttotnmiffftre.
1. ©tänberäte
2. ßontmiffäre

— 65,750 — 65,750

8,908
4,000
2,120

25

j 15,000 15,000 15,000

15,028 25 15,000 — 15,000 — 15,000

2,918
509 60

3,000
1,000

3,000
1,000

3,000
1,000

3,427 60 4,000 —

E. Stauttffrtlljlci.

1. Sefotbimgen ber Seamten
2. 33efoIbungen ber Slngefteltten
3. 33ureautoften
4. ©rucfloften
5. 53ebtenitng uitb 33e£)eijung beô ïïiatfjaitfes
6. 31tietîtnê

— 4,000 —- 4,000

18,000
18,550
6,997

41,845
7,586

12,410*

80
30
65
35

18,000
19,000

7,000
34,000

7,700
12,410

—
6,000

21,025
25,480

7,000
40,000

7,700
12,410

—
21,025
25,480

7,000
34,000

7,700
12,410

105,390 10 98,110 — 6,000 113,615 — 107,615



22 — 333

fledjtiung
1905.

Jtflrjutfttjlug
1906. $orütifd)la0 für öns $nl)r 1907.

He

(Siuualjmeu.

Il

Jutegabeit.

le
(Sinttajpneti.

itt
luspbeit.

Sr.

12,000
23,026

4,335
18,039

>K. Sr.

12,000
22,000

4,000
14,000

81.

ëattfettbe üBerttmltimg.

i. iMgemeine Pernmltunij.

F. îculfdicd "Kmtêblalt, Sagblatt unb Wcfetj»
fammlung.

1. ipactjtjinê bee Slmtëblatteê laut Vertrag
2. Abonnemente bei Söirte
3. üiebaftumstoften beê îagblatteê
4. SrncKoften beê ïagblatieâ unb ber ©efe|=

fammlung

G. ftraujöfifdicö muitsMalt nebfi tBeilagen.
1. spadjtjinë bee 2lmtëblatteê taut Vertrag
2. Abonnemente ber Söirte
3. 2)ruc!toften bee Sag blattes unb ber ©efeij=

fammlung
(Dîebafttonêïoften bes Compte rendu)

Sr.

12,000
22,000

Sr-

4,200

20,000

Sr.

12,000
22,000

Sr-

4,200

20,000

12,652 — 16,000 — 34,000 24,200 9,800 —

5,000
7,572
6,966

1,320

35

5,000
7,500
4,500

1,200

—

5,000
7,500

4,500

5,000
7,500

4,500

4,285 65 6,800 —

H. iHcoiiïim ber Wffrt}fammlu»g.

fl. 9îet)tfionê= unb IHebattionêfoften .1

i 2. Sritrffoften J

J. iRegierungSftattbaltrr.
1. töefolbungen ber Stegiernngêftattfjalter
2. ©etretariat beê 4legierungsftattt)alteramtes

Stern
3. @ntfct)äbigimgen ber Stelloertreter
4. Sureautoften
5. DJlietjinfe

Ii. 2lmt£fd)rctl>mieu.
1. âîefolbungett ber 2lmtêfd)reiber
2. ëntfdjabigungen ber Stelloertreter
3. Sefolbungeit ber 9lngefteilten
4. SBureautoften
5. ÎJtietginfe für ,ftan,;leilotate

12,500 4,500 8,000 —

2,498
11,545 60

J 20,000 20,000 20,000

14,043 60 20,000 — — 20,000 — 20,000

100,800
4,000

1,374
19,848
17,270

35
50

100,800
4,000

2,000
18,500
17,270

—

—

114,825

4,300
2,500

19,000
17,270

—

114,825

4,300
2,500

19,000
17,270

143,292 85 142,570 — — 157,895 — 157,895

100,500

174,562
16,016
14,303

80
55
70

100,200

170,000
16,000
14,330

—
—

113,800
1,500

197,700
15,900
14,130

—

113,800
1,500

197,700
15,900
14,130

305,383 05 300,530 — — 343,030 — 343,030

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 85*



334 — të 22

fledptuitj
1905.

Hflrmtfdjlag
1906. Poronfdjlag für bas gnljr 1907.

Ho

0inna||meit.

If!

luogaben.

He

6innal|nten.

» «

liisgaben.

».

62,306
59,000
15,028
3,427

105,390
12,652

4,285

14,043
143,292
305,383

9t.

55

25
60
10

65

60
85
05

g*.

60,000
59,000
15,000
4,000

98,110
16,000

6,800

20,000
142,570
300,530

8t.

Srtufettbe $$erttmltttttß.

1. Allgemeine Permaltung.

A. ©rojjer Sftnt
B. «ftegierimprat
C. 9tnt§freï>it
D. ©tänöeräte uitîi Âomwiîfiire
E. ©tnatëfanjlet
F. $entfd)eg 'IlmtsOIntt, ïagblatt unïi ©efel?«

famutlMttft
G. $ranjöfiftf)ea 5lmtëblatt, îagblntt «nb ©es

fe^fawmlitng
H. îHeôifion Der ©efebiammluitß
J. 9tegierunadftatt^alter
K. Stttttt0|"^reibcreien

gr.

6,000

34,000

12,500

gr.

80,000
65,750
15,000
4,000

113,615

24,200

4,500
20,000

157,895
343,030

gv.

9,800

8,000

gr-

80,000
65,750
15,000
4,000

107,615

20,000
157,895
343,030

690,934 35 676,410 —

II. deridjlsnernmltung.

A.

1. 33efolbuttgen ber Dberricpter
2. @tit[(^äbtgungen ber Suppléante»

52,500 827,990 775,490

90,500
1,520

90,500
1,500

101,750
1,500

101,750
1,500

92,020 — 92,000 —

1. 93efolburtgen ber Seatnten
2. SBefolbungen ber StngefteEten uitb beë Sôeibelë
3. SEtreauloften
4. Slietjinfe
5. »ibliottje!

— 103,250 —- 103,250

11,163
38,733
4,484
3,540
1,007

70
70
60

45

11,500
37,700

4,500
3,540
1,000

—
—

17,750
35,825

4,500
3,540
1,000

— 17,750
35,825
4,500
3,540
1,000

58,929 45 58,240 — — 62,615 — 62,615



JVs 22 — 335

§ledjmmg

1905.
|lonttiding

1906. Porotifdjlag fur bas $al)r 1907.
Ho

ditttialjmen. Jtaegabeu.

Hf
Qinttalimtn.

i n -

lusplten.

g».

124,800
4,893

51,353

24,953
24,000

1,145

m.

70
25

95

gr.

124,800
4,300

53,000

24,300
24,000

1,500

Vi.

£<titfenfee

II. (SeridjtstierttMltung.

C.

1. 33efoIbimgen ber ©eridjtëfircifibenten
2. ©ntfdjabigungen ber ©tellbertreter
3. ©ntfcfjabigimgett ber Sûîitglieber uttb ©up=

fjleanten
4. 33ureautoften
5. SJJtietjmfe
6. Slufjerorbentlicfje ©ertdjtsbeamte

I). C#eri(f)t8f<l)reU>eteiett.

1. Sefolbungen ber ©ertctjtsj'cljretber
2. gntfcljctbigungen ber ©tettbertreter
3. SSefolbwtgen ber SJlngeftellten
4. Sureautoften
5. fülietgirtfe

1. Sefolbmtgen beô ©eneratyroturatorê uttb
ber Sejirfeprofuratorert

12. Sefolbuttg bee Slngeftellten bee ©eiternd
prolurnture

13. 33ureautoften beè ©eneratyroturatorê
4. SBitreaufoften ber Sejirt^rofuratoren
5. ÏHietâtnê

gr. ge-

136,350
6,000

53,000
25,200
24,000

1,500

gv. gv.

136,350
6,000

53,000
25,200
24,000

1,500

231,145 90 231,900 — — 246,050 — 246,050

102,099

97,784
13,425
9,200

95

90
15

100,200

97,000
12,600
9,200

—
— 108,650

2,000
109,000
12,600
9,200

—
108,650

2,000
109,000

12,600
9,200

222,510 — 219,000 — — 241,450 — 241,450

26,300

3,440

5,469
230

35

34

26,300

3,300

5,000
230

29,375

3,190
700

5,500
230

—

29,375

3,190
700

5,500
230

35,439 69 34,830 — 38,995 — 38,995



336 — As 22

JElettrnimg

1905.

Uttnmfdjiiig
1906. Portutfdjlag fur bos galjr 1907. i«

iimialjincu.

Il

luBjjabctt.
it

(Siuualjmtu.

n

lusgabeit.

Sr.

22,478
5,718

4,432

4,333
9,400

an.

30

50

95

gr.

21,000
5,500

5,000

3,800
9,400

SR.

Saufettbe ©erhmltmtß.

II. ®teridjtst>erroaltung.

1. ßntfctjäbtgungen ber ©ejcfjtttomen
2. Üteifetoften unb Unterhalt ber .fïrimittal=

tammer
3. 6nt|d)abigungert ber (Srfaijtnänner, ®ol=

metfdjer uttb Söeibel
4. Söureauloften
5. -JJUetjinfe

gr- gv-

22,500

5,700

5,000
4,000
9,400

gf- gr.

22,500

5,700

5,000
4,000
9,400

46,862 75 44,700 —

G. SBetreibuttflS« uttb ftonfurMmtev.
1. S8ureau= uttb 9îeifeïoften ber 2tuffic(jtêï>el)brbe

(Sefolbung bee Sefretärö ber 9ïuffict)têbe=
fyörbe.)

2. S3efolburtgert ber SSeamten

3. (Snttctjäbtgurtgen ber ©tellbertreter
4. Seialbitrtgert ber S8etreibungêget)ûlfen
5. Sefolbungett ber Slngeftellten uttb @teEber=

treter
6. Sureaufoftett
7. Formulare uttb .fiotttroEen
8. -JJHetjittfe
9. Soften in @f)reitfotgett)acf)m

H. Memerbcfleridjtc.

1. .ffoftenartteile beê ©taateè

A. Cberflcridjt
B. Oberßeridjtäfnnjlet
C. 9lmtößertd)tt
D. ©erid)t8fd)rei6emeit
E. ©taatSanhmltfiljaft
F. ©efdUBomitßeriiijte
G. ©ettetbunflës tutl) ÄonturSiimtcr....
H. ©etoerkßeridjte

— 46,600 — 46,600

1,193
1,000

96,200
1,044

107,003
99,252

12,750
6,208

13,670
927

85

10
20
40

85
10

15

1,200
1,000

96,200
1,000

110,000
100,500

12,300
5,500

13,670
1,500

—

— 1,200

102,887
1,500

110,000

113,800
12,400
6,200

13,670
1,500

—

1,200

102,887
1,500

110,000

113,800
12,400
6,200

13,670
1,500

389,249 65 342,870 — — 363,157 — 363,157

4,563 22 5,600 6,000 6,000

4,563 22 5,600 — — 6,000 — 6,000

92,020
58,929

231,145
222,510
35,439
46,362

339,249
4,563

45
90

69
75
65
22

92,000
58,240

231,900
219,000

34,830
44,700

342,870
5,600

— —

103,250
62,615

246,050
241,450

38,995
46,600

363,157
6,000

—

103,250
62,615

246,050
241,450
38,995
46,600

363,157
6,000

1,030,220 66 1,029,140 — — 1,108,117 — 1,108,117



m 22 — 337

Jktfjmtitg
1905.

Jfttranfrfilflg
1906. Poro«fd)lü0 für $ûljr 1907.

ÜB

fiiumitjuieu.

u-

|u0gabett.

üt
(Sbitialjmeit.

III'
lusgaben.

5v-

4,500
3,500
5,301
1,514
1,100

91.

25
12

gr.

4,500
4,700
3,300
1,000
1,100

91.

Saufetibe ^crumltung.

III.3

A. «ertttattuuflêfofteu öer ^uftijöireftio«.
1. 93efolbixrtg bes ©eïretarë
2. löefolbunqett ber Slttqeftettten
3. äbireauloftert
4. 9îed)têfofiert
5. yjiiet^infe

B. @efeü0ei>una£fommiffio» un» «cfc((=
retGfidtn

(1. fReOifiortê= uttb iRebaltiouôfoften 1

|2. S)iuifloftett

C. Snfprftorat für Die Wmte= u»t& («rrl<J)tô=
fdjrfibcrcictt.

1. Sefolbung beâ $rtf:pe£torê
2. Sîureau= unb Uleifefoftett besjelbert

A. $ertoa(tnn8öfofteit ber Sttfttjbireftioit
B. ©efe^Bebuitßöfommifjion unb ©cfelirebtfion
C. âttfbeïtorat fiir bie Ulmtö= unb (9erid)tö=

fdjrctbereieit

gr. 3v.

4,875
5,200
3,500
1,000
1,100

gr.

4,875
5,200
3,500
1,000
1,100

15,915 37 14,600 — — 15,675 — 15,675

3,519 40 3,000 3,000 3,000

3,519 40 3,000 — — 3,000 — 3,000

4,500
1,786 95

4,500
1,800

5,250
1,800

5,250
1,800

6,286 95 6,300 — — 7,050 — 7,050

15,915
3,519
6,286

37
40
95

14,600
3,000
6,300

— — 15,675
3,000

7,050

— 15,675
3,000

7,050

25,721 72 23,900 — 25,725 — 25,725

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. B6



338 — M 22

lleriptimg
1905.

Uflrattrdjlag
1906. Poranfdjlng für Îiû* |ol)r 1907.

P<

tëimmtjmeu.

il)
lusgabrn.

Pe

finuajfmett.

iu=

JuiBpbcii.

St-

14,500
26,210

7,642
3,270

91.

60
77

St-

15,000
26,400

7,600
3,270

91.

Sattfettbe SSerHtallttttg.

III." Jfolijei.

A. U»ctn>rt(titufl0foften fcet tßolijeibireftton.
1. StefiEbuuqen ber Seantteu
2. 33efolbunqen ber SlnqefïeEten
3. 83ureaufofteu
4. ^Jîiet^infe

«. 7Çrcmôen)>oUjei uni»

1. ^îafi= unb örembettpoli^et
2. gaï)îtbungë= unb itttbrtngungëfoften
3. $ratt§Eott= unb 3lrmenfu|rïi)ftert

(9lEgentetner fcEjtDetgertfdjer spolijeian^etger.)

C. qMisettov»#.
1. Stefolbunqeu ber Beamten
2. ©olb ber Sanbjäqer
3. 33eEeibuug
4. SeiDaffmmg uttb Sluêrûftung
5. Sgureauloften
6. OJctet^infe
7. 20ofynungê= unb 9JfobtIiarentjcl)äbtqunqen
8. SlrjEoften
9. 33erfc£)tebene Sertualtuttgêloften

10. Eletfeeittfdjäbigungen unb 3nftru!tionëlurfe
11. Setirag auê bem ßrtrage ber ©elbbufjen

St- St.

15,000
28,330

7,600
3,270

St- St-

15,000
28,330

7,600
3,270

51,623 37 52,270 — — 54,200 — 54,200

1,216
12,190
23,644
3,325

20
50
51
45

1,000
10,000
20,000

— — 1,000
10,000
23,000

— 1,000
10,000
23,000

33,725 76 31,000 — — 34,000 — 34,000

15,650
532,620

21,611
1,207
3.011

64,508
12,800
3,407
4,174
8.012

20,000

65
10
20
05
75
80
80
52
55

13,400
532,000

31,100
1,200
3,000

65,200
12,650
3,500
3,000
8,000

20,000

—

320

20,000

8,875
651,800

24,800
1,200
3,000

68,320
13,200
3,500
3,500
8,000

20,000

8,875
651,800

24,800
1,200
3,000

68,000
13,200
3,500
3,500
8,000

647,004 42 653,050 — 20,320 786,195 — 765,875



J\s 22 — 339

îU'rfjmutg

1905.

föranftlilttg
1906. Pormtfd)lo0 für &û0 $ûl)r 1907.

*«
Ofintmljmeit.

IIs

luegabtu.

$ e

tëiutmljmeu.

«

luagaltfn.

S1'-

16,979
8,341

19,550

62,235
11,245
26,970

ai.

53
90

60
15

gv-

16,500
8,000

19,550

65,000
9,000

26 970

31.

gitttfettbe Animal tu luv

III." Polizei.

D. ©efâttflttifî*.
1. 3tt ber ftauptftabt :

a. 9ta£)ntng ber (gefangenen
b. 33erfd)iebene 33er$tflegung#l:oftett
c. Sttietjinfe

2. $n bert Sejirfen :

a. 9îaf)rung ber (gefangenen
b. 33erfct)tebene $er|)ftegungëfoften
c. SOtietjinfe

E. Strafauftrtlten.
1. ©trafanftalt Sfjorberg.

a. SSerlualtung
b. Unterricht unb (gotteêbienft
c. Nahrung
d. 33er:pftegung

e. ÏJÎietjinê
f. ©enterbe

g. Sanbiuirt[ct)aft

Setriebêergeïmië
h. SnUentftrUeränberung
i. Äoftgetber

2. ©trafanftalt ©t. 3ot)annfen unb 2lrbetts=

anftalt gît».
a. SSertoaïtung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. 9tat)rung
d. tßetpflegung
e. fDlietjinë
f. ©enterbe

g. Sanbntirtfchaft

tBetriebëergebniê
h. $nbentarberänberung
i. Äoftgelber

k. Beitrag and bent tillfdt)ot^e£;ntel

gv. gr.

17,000
8,000

19,550

65,000
10,000
26,970

gv. gr-

17,000
8,000

19,550

65,000
10,000
26,970

145,322 18 145,020 — —• 146,520 — 146,520

14,430
1,530

50,550
31,148
12,230
22,229
22,300

21
59
65
60

04

01
75
20

14,000
1,650

50,000
29,330
12,770
25,000
23,000

—
1,700

100,050
64,000

17,000
1,650

50,500
31,700
12,770
75,050
40,530

25,000
23,470

17,000
1,650

50,500
30,000
12,770

65,361
3,543

277

59,750

250
—

165,750 229,200

550
—

63,450

550

69,181 96 60,000 — 165,750 229,750 — 64,000

13,526
1,096

37,361
24,026

9,890
11,039
48,170

47
15
48
81

13
89

13,600
1,120

42,000
21,160
9,890

10,840
47,500

—
1,000
3,800

27,000
109,700

15,400
1,120

41,700
24,800
9,890

15,620
61,900

11,380
47,800

15,400
1,120

40,700
21,000

9,890

26,690
9,878
9,214

10,000

89
10
20

29,430
6,000
8,000

10,000
—

141,500

8,500
10,000

170,430
7,000

8,500
10,000

28,930
7,000

17,354 79 17,430 — 160,000 177,430 — 17,430



340 — Ni 22

Jlrdftutttg
1905.

Jfflrattrdjlflg
1906. Porottfdjlog fur Î)ûô $af)r 1907.

H«

diunatinttn.

ir

|u0sabett.

üt
fiinualirae«.

n

lusgabeu.

g*-

17,647
998

45,982
58,134
11,127
12,202

140,549

9t.

16
56
20

50

41

g*-

16,000
1,300

46,100
45,800
11,870
5,500

102,570

9t.

äaufettbe aSerUmltung.

III." Polizei.

E. Strafanftaiten.
3. ©trafartftaït SßÜjimt.

a. äkrtoaltung
b. Unterridjt unb ©otteëbienft
c. Nahrung
d. SCerpftegung

e. 92iietâittë
f. ©eluerbe

g. &anbtmrtfd)aft

Ôetrtebëergebniê
h. ^nUcntarOeranberung
i. iïoftgelber

4. gtocmgëerâiehimgëcmfialt ïradjîetlualb.
a. ÎBertnaltung
b. Unterricht unb ©otteëbienft
c. ltat)ntng
d. äkrpfleqitttq
e. tJWietjind
f. ©ewerbe

g. Sanblüirtfchaft

Stetriebôergebnië
h. duuentarberciitberung
i. Hüftgelber

1. ©trafanftalt 21) or berg
2. Strafanftatt @t. 3oljaim|ert itttb 3lrbeitë=

anftalt $nê
3. Strafanftalt
4. âiuattgêerjiehuttgêanftalt ïradjîeùuatb

gr-

800

5,000
229,240

gi'-

17,650
1,420

49,300
55,800
11,870

112,000

gi'-

5,000
117,240

gi'-

17,650
1,420

48,500
55,800
11,870

18,861
43,573

4,753

99
45
50

13,000
10,000
3,000

—
235,040

3,000

248,040
10,000

3,000

13,000
10,000

19,957 96 20,000 — 238,040 258,040 — 20,000

5,014
322

8,525
4,210
1,160

172
1,692

99
64
24
95

45
53

4,900
300

7,750
4,000
1,160

200
2,510

—

300
8,700

5,990
270

7,840
4,150
1,160

6,370
300

2,330

5,990
270

7,840
4,150
1,160

17,368
81

1,743

84
68
50

15,400

1,400
—

9,000

2,000

25,780

2,000

16,780

15,707 02 14,000 — 11,000 25,780 — 14,780

69,181
17,354

19,957
15,707

96
79

96
02

60,000
17,430

20,000
14,000

—
165,750

160,000
238,040

11,000

229,750

177,430
258,040
25,780

— 64,000

17,430
20,000
14,780

122,201 73 111,430 — 574,790 691,000 — 116,210



Ni 22 — 341

ftedptung

1905.

Jtorftttfdjlag
1906. jpOMiifdjlûg für ii00 $nl)r 1907.«

Ho

iiitnalptteu. luspben.

Ht
(Üimmljmfii.

in
Insgabru.

9,370
632

17,123
11,108
3,870
9,779
1,390

9t.

89
23
81

83

05
59

gv-

8,900
700

16,270
10,000
3,870
8,800
1,800

9t.

Scutfetibe &erhmltung.

III." Polifci.

F. üurftmbfuiifl 3llïoboliému£.
1. Slrbeitêanftalt .^mbelbanf :

a. Verwaltung
b. Unterricht uttb ©ottesbienft
c. sJtat)rung
d. Verpflegung
e. îOtietjinë
f. ©ewerbc

g. Sanbluirtfdjaft

Vetriebsergebnië
h. ^nbentarbcräuberung
i. Äoftgelber

2. Veitrag att baê 2lrbeiterl)eiut unb an beit

Sdjutjauffidjtöberetn für entlaffene Sträflinge
3. Veitrag auë beut Sllfotjoljepntel

G. 3wftlj« unb HJoHjetfoften.

1. Soften in Straffacpeu
2. .tfoftenriicferftattungen unb ©ebiitjren
3. Vergütungen für ©ebitprenanteile
4. Obergeridjtêgebûpren in Suftijfadjen
5. ipolijeitoften
6. ffiontorbat jitm Sirupe junger Seute in ber

ffrembe
(îlargauerftatbentrainalt, Çrojefifoften, Vei=

trag.)
(Streitê in Vern, ïljiiu unb Spieg.j

H. <Stl»UftrtUÎ>.

1. 6ntfd)äbigitng ber ßiuilftanbsbeainten
2. .onipeftionstüften nnb Infcpaffungett

gr.

100

11,600
12,000

gr.

9,530
700

17,100
10,000
3,870
2,200

10,200

gr.

9,400
1,800

gv.

9,530
700

17,000
10,000
3,870

29,90030,936
1,222
5,675

12
15

27
60

87

29,140

5,400

_ 23,700

5,200

53,600

5,200

26,483
10,117

26,600

23,740
10,600

24,340

—
28,900

25,300

53,600

10,600
25,300

24,700

10,600

10,000 — 10,000 — 54,200 64,200 — 10,000

107,044
110,684

650
1,593

19,411
500

2,650

14,889

65
32

25
20

30

90,000
100,000

650
1,000

16,000
500

—
300,000

1,000

100,000
200,000

650

19,000

500

100,000

1,000

100,000

650

19,000

500

32,867 58 6,150 — 301,000 320,150 — 19,150

65,789
2,025

30
05

66,000
2,000

66,000
2,000

66,000
2,000

67,814 35 68,000 — — 68,000 — 68,000

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 8V*



342 — As 22

Jkrijitung
1905.

lirait|rtjlag

1906. Porrttifd)lû0 für ùû0 |ûljr 1907.
ft*

fiinnaljratit.

(J

luegabtn. tëiuualjraeu.

in»

lusgabf».

S*.

51,623
33,725

647,004
145,322
122,201

10,000
32,867
67,814

91.

37
76
42
18
73

58
35

8*-

52,270
31,000

653,050
145,020
111,430

10,000
6,150

68,000

91.

ëattfettbe ^crnmlhuiiv

III.b Polijei.

A. SBerttmWunpfofteit ber Üßolijtibmftian
B. ^rembenboltjei uni ftnljnbungölueien
C. 4$oltîcifor|>S
D. ©efangitiffc
E. ©trafanftalten
F. Söefümbfititß öcS 9Ufoj}dlfâmu8
G. ««b ^oltjeifoften
H. (litotlftanb

IV. Pilitär.

A. VcvnuUtuimefoftcu î>er £ireftton.
I. S8efolburtg beê ©efretârë
2. 33e)olbitngett ber ÜlnqefteUten
3. Surecutloften
4. yjiiet^infe
5. ïïlobtlmadjuttgôborbereitimgctt

B. Ar.»»itoii0frifnofoiiimtîî<nirtl.

1. SBefoIbuttg beë lîantonêfrtegëfonimtffârë
2. 33efolbuttq beê Slbjunften
3. 39efolbungeit ber sIngeftelltert
4. IBurecmfoften
5. ÎJltetjinfe
6. ®nfleibuttgë= itttb Organifationêloften
7. .fîoftenantcil ber lïonfeftion

gï-

20,320

574,790
54,200

301,000

ge-

54,200
34,000

786,195
146,520
691,000
64,200

320,150
68,000

gï- gr.

54,200
34,000

765,875
146,520
116,210
10,000
19,150
68,000

1,110,559 39 1,076,920 — 950,310 2,164,265 — 1,213,955

4,500
17,247
6,008
3,000
2,284

60
15

10

4,500
17,300
6,000
3,000
3,000

4,720
18,150
6,000
3,000
3,000

4,720
18,150
6,000
3,000
3,000

33,039 85 33,800 — — 34,870 — 34,870

5,000
3,600

14,929
5,088
3,300
1,501

16,709

65

20
42

5,000
3,600

15,000
4,500
3,300
1,500

16,450

—

17,500

5,000
3,900

16,800
4,500
3,300
1,500

17,500

5,000
3,900

16,800
4,500
3,300
1,500

16,709 43 16,450 — 17,500 35,000 — 17,500



JV° 22 — 343

ftedpnmg
1905.

JJjjrmtfrtrlag

1906. Pormtfdjlog für ims galjr 1907.
(Üinualjmeu.

ilj
lusgaben. fiiuualjraen.

in«

lusgaben.

8t.

5,000
16,925
3,104
1,045

2,700
14,387

SR.

21
80

50

Sr.

5,000
16,900
3,000
1,000

100
2,700

14,350

SR.

gattfettbe Skrumliitttg.

IV. Militär.

C. ^cuflf)«uöuevtttaltuuß.

1. SBefoIbung bee SBerïualterê
2. SSefolbmtgen ber 2lngefteEten
3. Sureantoften
4. $erfcf)tebme SBertoaltungêïoften
5. SJJiooeEfantnEunq
6. îDîietgmfe
7. Ifüftcnanteil ber .Seugfjausroerfftätten

D. 3eugf><tu$toe?fftötten.

1. SKrbeitêtbtjne
2. äöertjeuge unb ffabrifattonsmaterial
3. UnfaEberfictjermtg ber Arbeiter
4. ^trtê bee SBetriebêïapitalë
5. âtttetjmê
6. Sieferungen
7. 33ertt>altungâfoften
8. 3nbentart>ermet)runq

©euerberficfjerung.)

E. %>epot& in $a<f)éfelbeu unb Langnau.
1. 2luffict)t unb Euetaqen
2. Sßergütmtg bce SBunbeê

3. Sllietjinfe

Sr-

16,375

Sr-

5,250
20,700

3,000
1,000

100
2,700

Sr-

16,375

Sr-

5,250
20,700

3,000
1,000

100
2,700

14,387 51 14,350 — 16,375 32,750 — 16,375

87,567
20,709

1,053
962

3,500
129,584

14,419
611

59
05
25
50

25
95
35

84,600
18,400

1,180
980

3,500
123,050

14,350

40

—

135,045

94,500
18,400

1,325
945

3,500

16,375
135,045

94,500
18,400
1,325

945
3,500

16,375

760 56 — — 135,045 135,045 — —

7,514
3,848
3,900

15
35

6,600
3,300
3,900

3,350
6,700

3,900
3,350

6,700

3,900

7,565 80 7,200 — 3,350 10,600 — 7,250



344 — JV« 22

itfdpiung
1905.

Jtoranfdjlag
1906. Poranfdjlag fur Î)ûs |ûtjr 1907.

So

(Sittttajpcu.

(J

llusgaben.

St
dinnafpnctt.

I«'
JMisgabrit.

Sr.

3,000
2,200

16,748
2,979

74,400
88,500

sr.

65
80

gr.

3,000
2,200

17,000
3,000

74,500
88,500

SR.

ëattfettbe

IV. fHilitar.

F. ftafevnentxvfealtuna.

1. 23efolbung bee Sienualtere
2. SBefolbungen ber SlngefteKten
3. Sôetriebêïoflen
4. 31it|d)affung bon Setntüdjern unb 95îatrat$en=

Überzügen
5. ïïîietjtnfe
6. SSergiitung ber ©bgenojjen)d;aft

S1'-

23,000

8,500
88,500

S«-'.

3,250
2,300

41,100

3,000
83,000

Sr-

88,500

Sr-

3,250
2,300

18,100

3,000
74,500

10,828 45 11,200 — 120,000 132,650 — 12,650

21,800
6,271
7,674

46,859
3,314

90
60
60
30

21,800
7,000
9,250

48,000
3,500

G. .«rdtfbertontlüuni.

1. ßmtfdjäbigung ber Ifretefontmanbanten
a. S3e)oIbungen
b. 2dggelber

2. Sureaufoften ber .flreielommanbanten
3. Sefolbungen ber ©efttonëdjefë
4. IJfelrutenauêfjebung

21,800
7,000

10,250
48,000

3,500

— 21,800
7,000

10,250
48,000
3,500

85,920 40 89,550 —

H. Äonfcftiou der töefletbuuß unb 'ilu«i ruft tum.
1. 2lnfcl)ctffungett unb 2lrbeitölöfytte
2. llnfallberfid)eriing ber Arbeiter
3. ,Sitte bee Setriebétapitale
4. SUietjing
5. Sieferungen
6. ïtetrtebêfoften

— 90,550 — 90,550

540,415
754

i 20,392
5,250

579,433
16,709

16
65
80

87
42

400,000
800

24,500
5,250

447,000
16,450

—

498,130

450,000
880

24,500
5,250

17,500
498,130

i

450,000
880

24,500
5,250

17,500

4,088 16 — — 498,130 498,130 — —



JNs 22 — 345

flertjmutg

1905. 1906. Poronfdjlog fur k$ |al)ï 1907.
Ii n

iimtaljutett. lusgabttt.

ilei #»

luBgnben.

^I'¬

ll ,474
11,107

26,210
23,500

1,520
1,885
7,573
4,825

16,230

3t.

59
98

50

75
40
91
40

20,000
8,500

26,500
23,500
2,500
1,500
8,000
5,000

16,230

at.

Saufettbe &erft)ftftitttg.

IV. Pilitar.

J. 3lnfben>abrnn0 unb Unterbot* be# ftrieg$>
material#.

1. .Rriegêlommtffariat :

a. tBefleibung uttb perfuttlirfje Sluëriifturtg
b. (Mb# bon ßleibem

2. geugljauê :

a. SßerföttlicOe JSeluaffituttq
b. éorpêauëriiftung
c. Punition
d. (Mos bon .(Megâmaterial

3. ïranêporte
4. Slffeturanj
5. SRteljtnfe

K. ©rlô# bon fantonalem tfrieg#ntaterial.
1. (Mb# bon alten Kleibern
2. (Mb# bon altem firiegëmaterial

I., löerfdjiebene 9Jlilitftran#gaben.
1. @d^ü|entoefen
2. ^Beiträge an neue .ffabettengeioeljre unb an

ben militcmfdjen Slorunterridjt
3. irfteEung neuer IforpstontroUen

3v.

73,000
8,500

26,500
22,500

500
1,500

6,570

98,750

58,000
50,000

3,000

8,000
5,500

22,800

8,500

1,500

gr.

25,750

31,500
27,500

2,500

8,000
5,500

16,230

78,341 77 91,730 — 139,070 246,050 — 106,980

500
1,228 99

500
1,000

500
1,000

500
1,000

1,728 99 1,500 — 1,500 — 1,500 —

16,133 45 16,000
1,000

8,000

— — 17,000

1,000
4,000

— 17,000

1,000
4,000

16,133 45 25,000 — — 22,000 — 22,000

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1906. 88



346 — As 22

îledjtiuttg
1905. 1906. Poraitfdjlûô für Us 1907.

Ho

®iiuml|meu. Jmsgabeu.

Ht
iinnalfnien.

iu
Ittsgabcn.

»

33,039
16,709
14,387

760
7,565

10,828
85,920
4,088

78,341

1,728
16,133

at.

85
43
51
56
80
45
40
16
77

99
45

»

33,800
16,450
14,350

7,200
11,200
89,550

91,730

1,500
25,000

3t.

firtitfenbe Stertoaltuttg.

IV. Militär.

A. SertoaltungStoften ber $irettion
B. Kantonstriegstommiffarint
C. SeugljauSbertoaltunß
D. geußiauStoerfjtätten
E. Gebots in îmdjbfetben uns üangnau
F. Kafernenberitmttunß
G. KreiSberinaltung
H. Konfeïtion ber Scfteibintß uns SluSriiftung
J. îlufbeitialirung uitS Unterhalt beS Kriegs«

materials
K. (vrloy nuit tantonolcm Kriegsmaterial •

L. $erfd)icbenc SWilituruusgaben

V. lirdjcnwcfcn.

A. ûBemaltunaêfofien lier Sivettion.

I. Sureauîoften
2. 2lnteil 93efoïbuttg eineë Ingeftettten

B. ßlvoteftatttifitie «Hrdie.

1. Sefolbungen ber ©eiftlicfyen
2. Sejolbnngêptagen
3. SIBû£;ttitngëerttfc£)âbigungen
4. ^oljentfdjabigungen
5. Seibgebiitge Oßenfionen)
6. Beiträge an Koltaturen unb äußere ©eiftlidje
7. Seitrag an ben reformierten ©ottesbienft in

©olottjurn
8. Seitrage an ipfarrbefotbungen
9. îtjeologifdje ißrüfungstümmiffion

10. Sîietgnfe
11. Seitrag an bie ©eelforge ber bemifdjen

îaitbftummen

».

17,500
16,375

135,045
3,350

120,000

498,130

139,070
1,500

»

34,870
35,000
32,750

135,045
10,600

132,650
90,550

498,130

246,050

22,000

Si-.

1,500

»

34,870
17,500
16,375

7,250
12,650
90,550

106,980

22,000

264,525 27 287,780 — 930,970 1,237,645 — 306,675

287
1,000

65 300
1,000

300
1,000

300
1,000

1,287 65 1,300 — — 1,300 — 1,300

600,679
5,648

16,048
45,864
25,552

5,200
580

1,412
1,103

151,205
1,200

05
35
65
65
70

40
30

613,900
6,000

17,800
46,600
32,600

5,200
580

1,415
2,000

150,475
1,200

—

1,415
500

670,000
7,000

17,800
47,200
23,900
5,550

580

2,500
149,520

1,200

1,415

670,000
7,000

17,800
47,200
23,900
5,550

580

2,000
149,520

1,200

851,669 30 874,940 — 1,915 925,250 — 923,335
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JUdfimng

1905.

fnranfrijlng
1906. Pormtfdjlag für üos loljr 1907. ii

Stmtaljtneu. Huegabrii.

jü
iiunaljmen.

itt-

luegaben.

.gr-

124,648
12,325

1,500
1,865

56

SR.

40

gr-

128,600
12,800
1,500
1,865

200

SR.

gattfettbe QSethmliuttg«

V. Btrdjenroefen.

C. SRdmiWrtt&oUftfK

1. Sefolbungen ber ©eiftlicfjen
2. Seibqebinqe (Spenfionen)
3. 28of)mmgöentfd)ftbiqimqctt
4. Seitrag an bie Sefolbung beê Siïdjofê
5. SLïjeolDgifd^e Sßrüfungätommiffion

1». jdirdjc.

1. Sefolbmtgen ber ©eiftlidjen
2. Sefolbungêjjulagett
3. 2Boî)nungsent|c£)âbigungen
4. öol^entfdjäbignngen
5. Seitrag an bie Sefolbung beë Sifc§of§
6. î^eologiï^e Sßritfungötünuniffton

(Siel, ,f?ird)enbau, Seitrag.)

A. a$trtottltunpfoften Der îireftioit
B. ^roteftantif^e .9ird|e
C. !Uumiiit)fiitl|utiirt)c Mirrf)c
D. (£|rtftfati)oliid)e Äirdje

VI. ittterridjtsroefen.

A. R<te«tt>altung£foftem öcr $treftton um»
öer 2»tu>t>c.

1. Se|olbung beê ©eïretârë
2. Sefolbungen ber 3lngeftellten
3. Sureaufoften
4. ÏJtietjinfe
5. ipriifungêfoften, Sterten, Sfteifefaften
6. ©ct)ulft)nobe

gr.

50

gr-

132,000
12,100
2,000
1,865

250

gr. gr.

132,000
12,100
2,000
1,865

200

140,394 40 144,965 — 50 148,215 — 148,165

12,700
2,100
1,200

2,750
204

6,830

—

12,700
2,100
1,200

2,750
200

—

50

13,600
2,500
1,500

900
2,750

250

—

13,600
2,500
1,500

900
2,750

200

25,784 — 18,950 — 50 21,500 — 21,450

1,287
851,669
140,394
25,784

65
30
40

1,300
874,940
144,965
18,950

—
1,915

50
50

1,300
925,250
148,215
21,500

—
1,300

923,335
148,165
21,450

1,019,135 35 1,040,155 2,015 1,096,265 — 1,094,250

4,000
9,300
8,689

935
7,517
4,695

70

50
55

4,000
9,300
7,650

935
7,500
3,500

—

3,000

4,000
10,200

7,650
935

10,500
3,500

—
4,000

10,200
7,650

935
7,500
3,500

35,137 75 32,885 3,000 36,785 — 33,785
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^lettrtmn0

1905.

fûrmtftlflflg
1906. Poranfdjlug fur îrns galjr 1907.

üod
(Hiunatjmrn.

iîein»
diititaljmeit. 1«

3r-

290,733

4,100
30,600
35,077
58,056

101,015
18,344

12,699
2,106
1,877
5,560
2,363
2,622

314
3,604
3,232
2,167
2,700
5,576
4,846
4,348

1,297
901

4,889

1,542
806
712

2,060

1,703
446
801
666
723

2,000
1,661

17,636

594,527

95

70
25

90

55
35
15
98
87
75
70
49
70
90

95
10

90
75
22

85
50
80

55

35
65

75
40
05
80
82

291,870

4,100
31,600
35,650
58,000
98,015
24,150

60,950

04 604,335

gr. Sr- gr.

gattfettbe ©erhmltwtg.

VI. ünterridjtöwefcn.

B. uitî»

1. Sefolbungen ber ^rofefforen urtb Honorare
ber Sonnten

2. ^enfionen
3. èefolbungen ber Slffiftenten
4. ätejolbungen ber Stngefteïïten
5. Sîermaltungêlofien (Ojiobtliar, Seljeijung ic.)
6. SCRiet^irtfe

7. Sibliotljefen
8. Seljrmtttel uttb Subfibiaranftalten :

1. ïpoïiîtinifc^e 91nftaït
2. (5f)irurgifc^e ftltntl
3. ÎRebijinif^ Ätirtif
4. 2lnatomijd)eê Snftitut
5. $£)t)jtologtfd)eê $nftitut
6. 2lugert£)eit£uttbe
7. Dttatrtf$=Iaripgologtïcf)eê $nftitut
8. giat£)oIogifc^e Slnftalt
9. SJÎebijinifd)=(^emi[cîjeê $nftitut

10. Ê»tagiertiîÀ=Baîtertologiïc6eê ^nftitut
11. $pafteur=$nftitut
12. Crgani|c£)e Êfyemte
13. Slnorganifdje ©Ijemie
14. £)ijfiïct1ifc^es Kabinett uttb teUurtidjee

Dbferbatorium
15. 9Jîtneratogifd^e Sammlung
16. goologifdje Sammlung
17. Pjarma^euttîdjee $nftttut
18. SpijarmafotogifcEjeê ^nflitut....
19. SermatüIogi]d)es ^nftitut
20. ©eograpfytfdjeë ^nftttut
21. ,Rurtfd)tflorifd)e Sammlung

ïterarjnetidjitle :

22. Anatomie
23. 5pijt)|iologie
24. 5patl)ologi[(^e Slnatomtc
25. Sierjudit
26. 6£)trurgifc£)e Mini!
27. ailebijintidje IHintf
28. Stmbulatorifdje JHtnif
29. 33eterinär=?l|)Dt|ele
30. »ibliotdel
31. 3nftitutögebül)ren

llebertrag

4,000

1,500

307,070
4,100

32,600
34,950
60,500
98,015
24,150

303,070
4,100

32,600
34,950
59,000
98,015
24,150

26,000 86,950 60,950

31,500 648,335 616,835
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§ledntuttg

1905.

Unrnnftirlttg

1906. Pormtfdjtog für U& $al)r 1907. *f IIs

lusplteu.

üe

iinnaljrafn.

in»

iusgabtn.

Sr.

594,527

17,642

4,594
7,027
2,500

140,U00
500

3,000

39,961
3,455
1,500

SR.

04

84

92
50

45
70

Sv.

604,335

24,150

5,000
8,000
2,500

140,000
500

3,000

39,960
3,450
1,500

SR.

Saufende $$ertoaltung.

VI. ünterridjtöiuefen»

B. .£od)fd)ule uitt» 2;terarjnclf(t>uU.

Uebertrag
9. Sotanifct)er ©arten :

I a. SetriebSredjnimg
b. SpacptjinS

c. Seitrag beS Surgerrateë bon Sern
10. Slierfpitat
11. Statrifetgelber
12. Seitrag ber (Sinmotjnergemetnbe Sern an

bie poIiflinifd)e Slnftalt
13. Seitrag an bie flliniten im ^nfelfpital :

a. Seitrag an bie bier .fHinitett
b. Seitrag an bie Sefotbnng bes .g>ülfs=

dfirurgen
c. Seitrag an bie SetriebSfoften bes 3tönt=

gen=9lpparateê
d. ikmortifation ber Sauborfdjüffe
e. Sergütung für ©ebäubeimterpalt

14. Seitrag an bie Sßoliflinit bes ^emterfpitats
15. £>t)giemfd)=ba{teriolog. ^nftitut, 8eprmittel=

anfdjaffungen

C. SJJUtttlfd)uUn.

1. ,tî:antonSfd)ute Spruntrut, Seitrag
2. ©taatsbeiträge an ©pntnafien unb ißro=

gtjmnafien
3. ©taatsbeiträge an ©etunbarfrfjuten
4. Snfpettion
5. penfirmen für ÏJtittelfdfuUefjrer
6. ©tipenbien

(,tîantonSfct)ute Sern, Spenfionen.)

%x.

31,500

700

1,000
30,000

7,100

2,500

5,500

Sr.

648,335

20,200
8,650

25,000

140,000

500

3,000
53,150

4,015
1,500

2,000

Sr.

i

1
~
5,000
7,100

2,500

Sr.

616,835

27,150

140,000

500

3,000
47,650
4,015
1,500

2,000

786,464 61 801,395 — 78,300 906,350 — 828,050

48,000
198,407

549,578
5,200

47,863
9,271
2,966

65

20

20
64
65

51,000
204,355

565,500
5,200

53,575
12,300
3,200

—

5,000
6,500

1,700

51,000

216,610
611,821

5,200
54,325
14,000

—

51,000

211,610
605,321

5,200
54,325
12,300

861,287 34 895,130 — 13,200 952,956 — 939,756

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1906.
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itertjmmtt

1905.

llunutfdjlflg
1906. Jtoranfdjlag für bas $ol)tr 1907.

lit
fiinualjmeii.

ifp
luegabett.

He

«fimmljmen.

iti=

Juwpbeti.

s*.

1,422,323

101,258

96,476
22,760
15,036
40,000

165,263
1,800

49,438
2,267
3,430

44,036
38,843
12,879
2,850

3,700

SR.

15

45
85
30

80

30
65

95
30
45

2fr.

1,418,000

101,158

98,000
23,000
15,000
40,000

161,500
1,800

49,600
3,000
3,600

40,000
34,000

9,000
5,000

SR.

ëaufettbe ©ernmltuttg.

VI. Interridjtsroefen.

D. Svimarfdtute».
1. ©rbentltdje ©taatgjulagen att SehrerbefoE

hungert
2. 5luf}erorbenttiche ©taatöjulagen an arme

©emeinben
3. Seibgebinge (Sßenfionen)
4. Setträge ait erweiterte Oberfaulen
5. Setträge an Sehrmittel ttnb Sibliottjeten
6. Setträge att ®c£)uU)au§bautett
7. Stäbd)enarbeit§fd)itlen
8. £urnunterrict)t
9. Sctjulinfpettoren

10. Ibteilungêweifer Unterricht
11. £>anbferttgteitëunterrtd)t
12. Setträge an Lehrmittel für ©c£)üter
13. gortbilbungêfdjule
.14. ©tellbertretung tranter Seljrer
15. Seiträge ait ©pejialanftalten für anormale

.fïittber
(©djillerfeier.)

> E. ätct)rert»tU>un8ö«nftaltc«.
1. 2>eutfct)eô Sehrerfetntnar :

A. llnterfeminar £oftoil.
a. Sermattung
b. Unterrid)t
c. 5tat)runq
d. Serpfleguttg
e. Stietjinê
f. Sanbwirtfchaft

Setriebdergebniê

g. ^nöentarüeränbernng
h. lîoftgelber

B. Oberfentinar Sern.
a. Sermattung:

1. Sîobiliar, SKnfauf unb Unterhalt
2. Seheigung, Seleudjtung, te.
3. ïtbmart
4. Sureaufoften
5. ©ebättbe, Unterhalt

b. Unterricht:
1. Sefolbnngen
2. Sehrtnittel, Sibliotljet, re.

c. Shewing
d. ©tipenbien
e. ateifeentfchäbiqunq

(@tnrid;tungëtoften.)

Sr. Sr.

1,450,000

101,258
104,000
23,000
15,000
40,000

167,500
1,800

49,600
3,000
3,800

47,000
42,000
13,000

5,000

Sr. Sr.

1,450,000

101,258
104,000
23,000
15,000
40,000

167,500
1,800

49,600
3,000
3,800

47,000
42,000
13,000

5,000

2,022,364 20 2,002,658 — — 2,065,958 — 2,065,958

8,213
28,706
25,975
14,814
6,405

45

31
94
28
38

70

7,700
27,500
29,500
14,000
6,405

100

— 400

700

7,800
30,700
28,400
15,000
6,405

600 100

7,800
30,700
28,000
15,000
6,405

84,069
267

15,712

21
40
50

85,005

15,105
—

1,100

15,105

88,905

15,105

87,805

68,624 11 69,900 — 16,205 88,905 — 72,700

306
2,678
1,000

134
60

33,108
2,505
2,100

42,700

23,714

80
35

15
35

35
30

95

500
3,400
1,200

100
200

32,900
2,000
8,050

43,700

—

500
3,000
1,500

150
200

33,800
2,000
8,050

55,055
435

—

500
3,000
1,500

150
200

33,800
2,000
8,050

55,055
435

108,308 25 92,050 — — 104,690 — 104,690
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JEledfumtg

1905.

Honmrrtjlflfl
1906. Poronfdjlflg für Dos $ol)r 1907.

Ho

(Simtßljmeii.

(b
Jmagulitu.

He

Èimtaljmen.

I# «

Jiiagalitu.

Sr.

5,826
25,292
14,811
6,325

5

m.

30
06
64
72
45

17
35
25

Sr.

5,600
25,800
14,970
5,000

».

Sattfettbe üBernmltttttß.

VI. Unterriiljtsttiefett.

E. Seïjtet'bUbuttuëftttfïaltett.

2. Seminar üßruntrut.
a. SSerwattung
b. Unterricht
c. sJîaf)runq
d. töerpftequng
e. 2anbmirtfd)aft

tBetriebêergebnté
f. $nbentarberänberung
g. .ffoftgelber
h. Stipenbien für Sjterne

3. Seminar .fpinbetbant.
a. tBermaltung
b. Unterricht
c. 9taprung
d. SSerpflegunq
e. iDîietjinë

tBetriebêergebniê
f. Snbentarberänberunq

g. ßoftqelber

4. Seminar Setöberg.
a. SSermaltnng
b. Unterricht
c. ataprung
d. tßerpflegung
e. iDliet^inê

Setriebêergebniê
f. Snbentarberänberung

g. .ftoftqetber

5. SBieber'hohmgêïurfe nnb ^enfionen.
a. Seminartehrer=5ßenfiotten
b. 3ôieberhotungë= u. gortbilbnngêfurfe

6. Sdhweijerifdfe Sdjutaitsftelinng

Sr.

400
25

Sr.

5,800
27,600
16,000
6,100

Sr. Sr.

5,800
27,200
15,975
6,100

52,261
6

7,837
7,200

51,370

8,000
7,200

—

425

7,875

55,500

9,000
7,875

55,075

9,000

51,617 57 50,570 — 8,300 64,500 — 56,200

1,681
7,479
9,318
4,160
1,105

95
07
58
87

1,700
7,500

10,555
4,000
1,155

— —

1,700
7,635

10,555
4,000
1,155

—

1,700
7,635

10,555
4,000
1,155

23,745
1,044
4,785

47
50

24,910

4,855 4,785

25,045

4,785

25,045

20,004 97 20,055 — 4,785 25,045 — 20,260

4,208
4,880

12,309
4,092
2,305

70
81
80
95

4,280
4,900

13,175
3,500
2,305

— —
4,280
5,100

13,175
3,500
2,305

— 4,280
5,100

13,175
3,500
2,305

27,797
174

5,500

26
20

28,160

5,720

i

5,520

28,360

5,520

28,360

22,123 06 22,440 — 5,520 28,360 — 22,840

4,729
1,420

15 6,500
2,000

— — 2,000
2,000

— 2,000
2,000

6,149 15 8,500 — — 4,000 — 4,000

2,000 2,000 2,000 2,000

2,000 — 2,000 — — 2,000 — 2,000
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Jledjnwng

1905.

fornufitilaji
1906.

Porottfdjlag fur &a0 $aljr 1907.
iî b

«tmtaljmeit.

lp
luspbfit.

Ur
öittnaljraen.

i «

luegabeti.

S*.

60,000

m. Sv.

60,000

9i.

ëaufettbe SBerttmlittttg.

VI. Mntcrrirfjtsnicfcn.

E. âeftmbUDunctêanfialten.

7. Seitraq auê ber Snnbeêfubbention (VI. J.
2. d.)

1. jDeutfd)eë Sefyrerfentinar :

a. llnterfeminar £ofwit
b. Dberfeminar Sern

2. (Seminar ißruntrut
3. Seminar -fMnbelbant
4. Seminar Selêberg

5. S3iebertjoluttg§fnrfe unb ißenfionen
6. Sdjutausftettuug, Seitrag
7. Seitrag auê ber Sunbeêfubbention

F. ïaubftutmnenanftaltew.
1. ïaubftnmmenanftalt Siunc§enbuc§fee.

a. Sermattnng
b. Unterricht
c. ïlafyrunq
d. Serpfteqnnq
e. yjiietqins
f. ©emerbe

g. Sanbwirtfdiaft

Setriebserqebniê
h. ^nbentarberänbernng
i. .^oftgelber

2. îaubftummenanftalt Stabern.
Seitrag beê Staateê

3. 2nubftummen=Snbftitutionëfonb§.
(]inëertraq

g*-

60,000

S*. g*.

60,000

g1'-

60,000 — 60,000 — 60,000 — 60,000 —

68,624
108,308

il
25

69,900
92,050

- 16,205 88,905
104,690

— 72,700
104,690

176,932
51,617
20,004
22,123

36
57
97
06

161,950
50,570
20,055
22,440

—

16,205
8,300
4,785
5,520

193,595
64,500
25,045
28,360

—

177,390
56,200
20,260
22,840

270,677
6,149
2,000

60,000

96
15

255,015
8,500
2,000

60,000
—

34,810

60,000

311,500
4,000
2,000

60,000

276,690
4,000
2,000

218,827 11 205,515 — 94,810 317,500 — 222,690

3,724
7.787

19,118
10,956
4,700
1.788
1,026

90
55
95
70

75
50

3,750
8,500

19,600
9,500
4,700
1,000
1,000

—

5,400
3,500

3,875
8,000

20,000
9,900
4,700
4,400
2,500

1,000
1,000

3,875
8,000

20,000
9,900
4,700

43,522
80

11,556

85
50
55

44,050

11,000
E

8,900

11,425

53,375

11,425

44,475

32,046 80 33,050 — 20,325 53,375 — 33,050

8,250 8,700 8,700 8,700

8,250 — 8,700 — — 8,700 — 8,700

2,351 50 2,300 2,300 2,300

2,351 50 2,300 — 2,300 — 2,300 —
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ftetijmtug

1905.

förnitfririag
1906. Pornnfdjlog für bû0 $ûl)r 1907.

ii o

Siitnaijmtu.

(Is

Insgabcn.

üe

ßinnaipnen.

in*

luegaben.

Sr.

32,046
8,250
2,351

9t.

80

50

Sr.

33,050
8,700
2,300

91.

Sutifeitbe

VI. Mnterridjtsroefen.

F. Xaubftummcmtttftalten.

1. ïaubftumtnenattftalt Slünctjenbudjfee
2. fEaubftummenanftalt SBabern
3. £aubftummen=@ubftitutiottëfonbë

G. Äunft.
1. fpiftûrifclfeê Shtfewn:

a. Settrag att bie Setriebêtoften
b. Settrag für Sattbantauf, 2lmortifation

2. lîunftmitfeunt, Settrag an bie Setriebëtoften
3. Ifabemtfctje finnftfamntlung, Seitrag
4. Stufitfdiule, Seitrag
5. ©djtoei^erifctjeê Sbiotiton, Seitrüge
6. ©ctjtoeijferifctje Sibliograpt)ie, Settrag
7. @rt)attnng bon Äunftaltertümern....
8. „Sarnbütfcf)", Seitrag
9. érfteEung beê bernifdjen Urtnnbentterfeê

10. ©tabtttjeater Sern, Seitrag an ben Setrieb
11. 3ll|)ine§ Stnfeum, Settrag

H. &el)rmitteGSÖertafl.

1. Sefjrmittel.

| a. Sorräte auf 1. Januar
| b. drfteltungëtoften bon Setjrmitteln

c. ßrtbö bon Sefjrmitteln
d. ©ratiêejemfilare
e. Sorräte auf 31. Sejeuiber

2. Setriebstoften.
a. Sefolbnngen
b. Slrbeitälötjne
c. Siagajin= unb Sitreautoften
d. ÏJiietjinë
e. ffradjten unb tßorti
f. Ifine bes Setriebêtapitalê

3. (ärtragsberiuenbttng.
a. 2lmtlicf)eê ©djutbtatt, Soften
b. Sefyrerberjetcfimê, iSoften
c. Sinlage in bie Üteferbe

Sr.

20,325

2,300

Sr-

53,375
8,700

Sv-

2,300

gr.

33,050
8,700

37,945 30 39,450 — 22,625 62,075 — 39,450

12,000
10,000
5,200
2,000
4,300
1,114

300
21,958

2,000
3,000

40

13,000
10,000
3,000
2,000
4,300
1,000

300
5,500
2,000
3,000
5,000

—
—

13,000
10,000
3,000
2,000
4,300
1,000

300
8,650
2,000
3,000
5,000

500

—

13,000
10,000
3,000
2,000
4,300
1,000

300
8,650
2,000
3,000
5,000

500

61,872 40 49,100 — — 52,750 — 52,750

179,813
138,675
128,018

751
216,639

60
20
10
25

} 352,913

118,922

262,436

— 135,817

299,529

303,360
95,873

135,817

299,529

303,360
95,873

25,417 05 28,445 — 435,346 399,233 36,113 —

6,000
1,466
2,183

995
723

4,929

70

50

6,000
1,450
1,980

995
700

3,400

—

1,150

6,162
1,500
2,190

995
1,900
5,000

— 6,162
1,500
2,190

995
750

5,000

16,297 20 14,525 — 1,150 17,747 — 16,597

1,646
19

7,493

35
80
30

2,000

11,920

— — 1,800

17,716

— 1,800

17,716

9,119 85 13,920 — — 19,516 — 19,516

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 90



354 — Ni 22

Jlrrfptimg
1905.

Itormtfrtjlag
1906. PorattfdjlûQ fur im® |oljr 1907.

fiiitttaljraen.

ilj°
luspbett.

üe

Öimi«ljmttt.

itt=

Insgaben.

Sr.

25,417
16,297

si.

05
20

Sr.

28,445
14,525

Si.

gattfettbe XkmrnUmtfi*

VI. Unterridjtsttiefen.

H. Sefyrtttittcl'Setlaa.
1. Setjrmittel
2. SBetriebêïoftett

Setriebêertrag
3. (Srtragsöerroenbung

J. %uui>eëfui>t>entiou filr die gtrimarfdmle.
1. Beitrag beë Sunbeê
2. Sermenbung :

a. Seitrag art bie £ef)rerberfic{)erungëfaffe
b. Seitrag att bte (gintaufêtoften alter Serrer

itt bie Setjrerberficfjerungëtaffe
o. gufdfiiffe att Setbgebtnge
d. ©taatêfeminare, Seitraq ait bie 9Wet)r=

toften (VI. E. 7.)
e. Beiträge att Belaftete ©emeinben mit ge=

rittger ©teuertraft
f. Seiträge ait bie ©emeittbett, 803ift. auf

ben SpritnarfdEjüler ....:..(Seitrag an bie ,Soften ber neuen Serner
©djnlroanbfarte.)

K. tBeffttttpfunß î>eê tHlfobotiêmuS.

1. Seitrag auë bem llfofjotgetjntel
2. Seiträqe an Sinbertjorte

A. Slertoaltuitgêfojten der Xtreftion tt.öer®l)ttodc
B. §od)fd)ule und îierarjjteifdjule
C. SJüttelfVitien
D. fßriinnrf^ultn
E. öefjrerbildunßönnftulten
F. 2«u(i|tuutmenanftiUtett
G.

H. 8el)rtmttets$erlag
J. tBundeëfubbeittion für die fjlrimarfibule

K. SBefiimbfunfl des Mlfobolistittts

Sr.

435,346
1,150

Sr.

399,233
17,747

Sr-

36,113

Sr-

16,597

9,119
9,119

85
85

13,920
13,920

— 436,496 416,980
19,516

19,516
19,516

— — — — 436,496 436,496 — —

353,659

100,000
30,000

30,638
60,000

50,000

79,051

3,970

80

35

25

20

353,000

100,000
30,000

30,000
60,000

50,000

83,000

353,000

100,000

30,000
30,000

60,000

50,000

83,000

353,000

100,000

30,000
30,000

60,000

50,000

83,000

— — — |-— 353,000 353,000 -— —

— — 1,500
1,500

— 1,500
1,500

1,500
1,500

— — — — 1,500 1,500 — —

35,137
786,464
861,287

2,022,364
218,827
37,945
61,872

75
61
34
20
11

30
40

32,885
801,395
895,130

2,002,658
205,515

39,450
49,100

—

3,000
78,300
13,200

94,810
22,625

436,496
353,000

1,500

1,002,931

36,785
906,350
952,956

2,065,958
317,500
62,075
52,750

436,496
353,000

1,500

—

33,785
828,050
939,756

2,065,958
222,690

39,450
52,750

4,023,898 71 4,026,133 — 5,185,370 — 4,182,439



JV? 22 — 355

§}edjmtitg

1905.

Hormtfdjlug
1906. $toronfd)lû0 für bos |ol)r 1907.

P«

fiimmlimtit. luapben.

$ fi
ffiiîinnliraeu.

n=

lusgabeu.

4,000
2,600
1,730

870
1,444

SR.

20

20

Sr.

4,000
2,600
1,800

870

SR.

giiufettbe iSernmltuttfl.

VII. bSemeinberoefen.

A. ïUrWrtltuufléfoftcn î»ct $tr«ftion îteé

«cmcittöctocfenö.

1. Stefolburtq beë ®e!retär§
2. 33eïolbuttq beê Slnqefteïïten
3. 93urecut!ofiett
4. ffllietäittfe

(©emeirtbegefeij, SöorctrbeÜett.)

VIII. ^rtnenroefen.

A. SBemaHungêfoften $ireftion ï>eô

3lrmcn»t»ffcn«.

1. SSefülbungen ber SBeamten

2. SMolbungen ber 9lngefteEten
3. SBureauloftert
4. SJîietjittfe

B. jfotnmifftott «ni Snfpeïture«».

1. Cantonale Sïrmenîommifîion
2. fiautottaler Sürmemntyeltor :

a. Sefolbuttg
b. ÏReifeEofteri

3. SUrmentnipeftoren

Sr- Sr-

4,562
2,900
1,800

870

Sr- Sr-

4,562
2,900
1,800

870

— 10,132 — 10,132
10,644 40 9,270 —

1,600
9,563

13,850
5,000

940

9,563
12,250
5,000

940

8,500
10,700
5,053

940
65

8,500
10,700
5,000

940

25,193 65 25,140 1,600 29,353 — 27,753

362

5,000
1,066

17,915

30

15
50

400

5,000
1,200

18,000

— 400

5,250
1,200

18,000

— 400

5,250
1,200

18,000

24,843 95 24,600 —• 24,850 — 24,850



356 — J\s 22

Jtedjnuitg

1905.

Ifaranftliiag
1906. Pormtfdjlog für Î(û0 laljr 1907.

Üü

iimtaljmeu.

(0

luogabeit. ®innnljraen.

in*
Jtusgabett.

gr-

953,539
320,247
204,555
312,328
200,000

91.

25
50
87
51

gv-

960,000
320,000
210,000
290,000
200,000

at.

Saufetibe SBerttmliiutg.

VIII. &rmettroefen.

C. ïHrmenyfïcfl«.

1. Seiträge art ©emeinben:
a. Seiträge für bauernb llnterftütjte
b. Seiträge für tmrübergetjenb llnterftüfite
c. Seiträge gemäfj §§ 59 uttb 123 3t. ©.

2. Sluêmârtige Slrmenftflege
3. 3lu§erorbentlic^e Sciträge ait ©emeinben

D. twb ©ctneittbe=©erpfle0u»t00=
auftauen, »etträflc.

(1. £)bertänbifct)e Slnftatt itt liegen
2. ©eelänbiftfje Slrtftatt itt Söorbett
3. Slitteltänbifcfje 3lnftatt itt iJiiggieberg
4. ©tabtbernifcfje Ülnftalt itt lîûflemil
5. -Dberaargaitifctje 3tnftatt in ©ettenbüf)t
6. @mmenti)alifd)e ülnftatt itt ffrieniSberg
7. ülnftalt beê Gimtes ©ignau in Saitgnau
8. Serfdpebene ®emeinbe=3lnftatten

E. ©cjtrfS« uttb Srit»rttOfrOflmii(toaiif(nUcii,
©«itrftfte,

1. Orphelinat in ©aigneïégier
2. Orphelinat itt ißruntrnt
3. Orphelinat in ßonrtelart)
4. Orphelinat in Oelsberg
5. Orphelinat in Seconüilier
6. (SrjiefgtngSanftalt in Oberbifty
7. (Srjietpmgeanftatt in inggiftein
8. (Sr^ietjungéanftatt im ©teintjbtgli

gr- gi--

995,000
340,000
250,000
315,000
200,000

gr. gr-

995,000
340,000
250,000
315,000
200,000

1,990,671 13 1,980,000 — — 2,100,000 — 2,100,000

12,825
8,400

11,050
8,425
9,500
9,850
5,225

10,200

—

76,000 —

•

76,000 — 76,000

75,475 — 76,000 — — 76,000 — 76,000

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

—

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

— —
2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

—

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

23,500 — 23,500 — — 23,500 — 23,500



Ni 22 — 357

ftcdputug

1905.

gflrflitfdjhig
1906. Porottfdjlog für laljr 1907.

$
iittnalime«.

tjp
Jtuegalteti.

it
iiitunljmeu.

in*

luspbtn.

gv-

2,946
3,838

13,090
8,507
2,150
3,031

8t.

69
21
75
09

95

Sr.

3,000
3,900

12,000
6,650
5,750
4,350

8t.

Sattfettfre *>etnmltiutß.

VIII. ^rmenmefen.

F. kantonale ©rjicbwttflöttnftttlten,

1. Sanborf.
a. Sermaltung
b. Unterricht
c. Sahrunq
d. Serpflegmtg
e. fflliet^infe
f. Sanbtöirt^aft

Setriebsergebniê

g. $nbentarberänbernng
h. ßoftgetber

(Settrag au§ bem Unterftûhungëfonbë
für lfranten= unb Slrmenanftaiten.)

2. 2larmangen.
a. Serwaltung
b. Unterricht
c. Salbung
d. Serpftegung
e. Stietjinfe
f. Sanbnnrtfchaft

Setriebèergebniâ
g. ^nbentarberänberuttg
h. Itoftgelber

(Seitrag aus bem Unterftûijungëfonbë
für .ftranten= unb Slrmenanftaiten.)

3. @rïad).

a. Sertualtung
b. Unterricht
c. Saprung
d. Serpflegung
e. Slietjinfe
f. Sanbtnirtfd)aft

Setriebêergebniê

g. guijetttarüeränberung
h. ^oftgelber

Sr.

800

15,700

Sr-

3,250
3,900

12,500
8,450
5,750

11,000

Sr-

4,700

Sr.

3,250
3,900

12,500
7,650
5,750

27,500
1,617
8,077
5,050

79
60
50

26,950

7,350 —

16,500

8,500

44,850

1,150 7,350

28,350

15,990 89 19,600 — 25,000 46,000 — 21,000

3,185
3,635

12,223
6,442
1,830
2,668

77
29
67
49

48

3,100
4,000

13,100
7,800
5,330
3,630

—

600

13,500

3,100
4,000

13,400
8,600
5,330

10,000 3,500

3,100
4,000

13,400
8,000
5,330

24,648
10,311
7,605
9,998

74
50

24

29,700

7,700 —

14,100

8,850

44,430

1,150 7,700

30,330

17,357 22,000 — 22,950 45,580 — 22,630

2,657
2,480

14,653
6,359
3,324
7,615

77
86
13
10
50
82

2,850
2,740

13,900
5,600
3,310
6,300

—
200
800

20,400

3,000
3,000

14,450
6,800
3,310

13,240 7,160

3,000
3,000

14,250
6,000
3,310

21,859
193

8,015

54
30

22,100

7,100
E

21,400

8,500

43,800

1,100 7,400

22,400

14,037 84 15,000 — 29,900 44,900 — 15,000

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1906. 91*



358 — JVs 22

§ledjmtng

1905.

jrflrmtfdjlag
1906. Poroitfdjlag für $aljr 1907. i«

(fitinalimeii.

(Is

luognbeit. (Sinnaljmen.

n

4u00cibeii.

Sr.

3,327
3,721

10,204
4,996
3,090
3,468

31

25
07
29
59

22

Sr.

3,200
3,800

10,000
5,100
3,090
2,390

SR.

Saufende Itcrtualtuitg.

VIII. ^rmenroefen.

F. JttantonaU (Srjiefjungâanftalten.

4. J?ef)rfa|.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Nahrung
d. Verpflegunq
e. Vtietjinfe
f. Sanbwirtfchaft

Vetriebëergebnië

g. $nbentarberänberung
h. Äoftqelber

5. Vriittelen.
a. Verwaltung
b. Unterrictjt
c. Vahritnq
d. Verpflegunq
e. VHetjinê
f. Sanbwirtfchaft

Vetriebêergebniê

g. Uttüentarüeränberung
h. .fîoftgelber

6. ©oitbilier.
a. Verwaltung
b. Untcrrid)t
c. Vahrung
d. Verpflegung
e. VUetginê
f. Sanbwirtfdhaft

Vetriebêergebniê

g. SiWentaruercinberunq
h. Äoftqelber

7. ScWereffe.

a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vahrunq
d. Verpflegunq
e. Vîietginë
f. Sanbwirtfchaft

Vetriebëergebnid

g. SnüentarWeränberung
h. Äöftqelber

Sr.

10,800

Sr-

3,300
4,100

10,350
5,500
3,090
7,550

Sr-

3,250

Sr.

3,300
4,100

10,350
5,500
3,090

21,870
939

5,772

98
50
50

22,800

6,000

10,800

6,500

33,890

880 5,620

23,090

17,037 98 16,800 — 17,300 34,770 — 17,470

2,531
2,821

12,693
7,072
3,980
4,910

42
57
13
92

01

2,560
3,700

11,650
5,210
3,980
3,600

—
150
600

10,600

2,685
3,800

13,400
6,900
3,980
6,735 3,865

2,685
3,800

13,250
6,300
3,980

24,189
698

7,570

03
30

23,500

6,500
—

11,350

8,250

37,500

1,100 7,150

26,150

17,317 33 17,000 — 19,600 38,600 — 19,000

3,948
3,082

15,292
9,905
4,390

61

36
79
59
03

89

3,500
3,000

15,000
7,000
4,390
1,090

- 200

16,537

4,000
3,000

14,700
7,000
4,390

15,447 1,090

4,000
3,000

14,500
7,000
4,390

36,680
3,243

11,658

66
70
75

31,800

7,800

— 16,737

9,000

48,537

1,200 7,800

31,800

21,778 21 24,000 — 25,737 49,737 — 24,000

/

— —

3,000

2,510

2,000
1,600

3,000

—
2,510

2,000
1,600

— — — : 3,000 9,110
—

6,110

— — — — 3,000 9,110 — 6,110



•N» 22 — 359

Jledputttg

1905.

Hflrmtfttjlflg
1906. Pormtfdjlag für Us $o(jr 1907.

Ho

ffiimwljmet!.

*•
lusgakn.

Hei
giunalimen.

II

luagaben.

15,990
17,357
14,037
17,037
17,317
21,778

SR.

89
24
84
98
33
21

19,600
22,000
15,000
16,800
17,000
24,000

91.

£<tufetti>e £$erftjaftuttg.

VIII. Urmenwefcn.

F. Cantonale @t^tct)Uttfléanftalten.

1. ßanborf
2. 2tartoangen
3. @rladf
4. Äeprfai?
5. Vrüttelen
6. ©onbilier
7. ßoöereffe

G. Söetfdiiebctte Utttcvftftfeungen.

1. Verufêftipenbien
2. Verpflegung franfer fiantonêfrember
3. Veiträge an $iilf8gefettf<$aften im 9luêlanbe
4. llnterftü|ungen bei Scpabett buret) 9tatur=

ereigniffe

H. Sefäm^futtg beê SMlfopoliSttuté.

1. Veitrag auê bem Stttopoljelfntet
2. Vetämpfung beé> îllfopoliêmuê

J. ^Beiträge aw »Huftatten fftr ©aulett tutö
(viutidttuuflcu,

1. .Qufctjufj aus bem llnterftütjungsfonbö für
9lnftatten

2. Veitrüge an 3lrmm= unb Uranfenanftalten

gr.

25,000
22,950
29,900
17,300
19,600
25,737

3,000

Sr.

46,000
45,580
44,900
34,770
38,600
49,737

9,110

Sr. gi'-

21,000
22,630
15,000
17,470
19,000
24,000

6,110

103,519 49 114,400 — 143,487 268,697 — 125,210

21,725
15,887
5,000

20,040

65

65

24,000
16,000
5,000

20,000

— — 24,000
21,500

5,000

20,000

— 24,000
21,500
5,000

20,000

62,653 30 65,000 — — 70,500 — 70,500

40,963
40,963

55
55

39,400
39,400

39,000
39,000

39,000
39,000

— — — — 39,000 39,000 — —

441,173

441,173

15

15

— —

— — — — — — — —



360 — JMs 22

flrdjttung
1905.

JJarmtrdjkg
1906. Pormtfdflog für boe $aljr 1907.

H«

(Sinualjmcu.

>11

luspbcu.

He

öiunnljmtn.

iit-

luapbett.

gr.

25,193
24,343

1,990,671
75,475
23,500

103,519
62,653

9i.

65
95
13

49
30

Sr.

25,140
24,600

1,980,000
76,000
23,500

114,400
65,000

at.

Saiifeitfoe ^ernmftitttß.

VIII. Jlrmemtiefen.

A. Sermaltunplojicn lier îtrcftion
B. .ftamntiiitoit unit $ttf|>eftortn
C. Mrmeitfiflcge
D. S3ejirfö»er|>flepit8äanjtolten, Söctträßc
E. ®e3irfëerjiel)uit8§anjin(ten, SBcttriige • •

F. Cantonale érjiefjttngëanftaltcn
G. SSerfdjiebenc Uittcrftiil}ungen
H. ©efättt|)fu«8 öe8 9Ufojjoli§rott§
J. Beiträge an i}(n|talteit für ©nuten itttïi

(Sinri^tttitBcn

IX.» iolHsœirtfitjûft

A. üUvn'rtltuuasfoftcH öer Siveftion ôeé

Stttiettt.

I. ©efolbuttg be§ ©efretcirê
2. ©efolbungert ber Slngeftettten
3. Stureaufoften
4. 5Dïtetjirtfe

B. Sltttift«.
1. ©efolbunq bes ©orftefyerê
2. 33efolbuttqett ber Slnqeftettteit
3. ©ureaufofteit unb SDrudfoftert

(©eiuerbejätjlung, fdjloeijerifcEje.)
(©iefßäljlurtg, frf)met^erifc£je.)

Sr-

1,600

143,487

39,000

Sr-

29,353
24,850

2,100,000
76,000
23,500

268,697
70,500
39,000

Sr- Sr-

27,753
24,850

2,100,000
76,000
23,500

125,210
70,500

2,305,856 52 2,308,640 — 184,087 2,631,900 — 2,447,813

4,000
11,360
4,069
1,830

52

52

4,000
11,500
5,000
1,830

4,000
11,900
5,000
1,830

4,000
11,900
5,000
1,830

21,259 22,330 — 22,730 — 22,730

4,500
5,500
3,597
3,949

72
15

4,500
5,500
3,500
1,500
2,500

— 5,000
5,800
4,000

—
5,000
5,800
4,000

17,546 87 17,500 — 14,800 — 14,800



J\s 22 — 361

fldjmutj
1905.

Jlnrmtfdjiag
1906.

Porftitfd)l(i0 für bos |oljr 1907. lie
iinnahnuH.

Ii!
Inegalien.

Ht
dtnunljutrit.

ttt-
luspbcn.

5,753

7,005
157,100

12,000
3,333

7,705
1,091
4,066
1,080
1,200

25,000
4,850

17,500

9,500

91.

60

48

30
13

8,000

9,000
165,000

12,000
4,000

8,000
1,000
4,000
1,200
1,200

25,000
5,000

17,500
15,000

SR.

Sattfettbe

IX.a PoHwroirtfdjaft.

C. $ant>el uttö («en»erbe.

1. gbrberung Don Raubet urtb ©emerbe im
allgemeinen '

2. ©emerblicfje Stipenbien
3. $ach=, $nnft= nnb ©emerbefcljulen
4. ,f?anttmaleê ©etoerbemufeum
5. ^nfbefäilaganflalt nnb .ijuifcljutiebclutfc
6. |>anbelë= unb ©emerbefammer :

a. Sefolbungen ber Seamten
b. Siijitngsgelber unb iReiïeentîchabignngen
c. Snrean= unb IReifetoften, ißitblüationen
d. Sefolbnng beê Slngeflellten
e. ÏJiietginje

7. £e(^nt!um Siel, Sautuften, Seitvag
8. Iwuêhnrtfdjaftlidjeê Sitbnngêmefen
9. Seitrag an bie bernifctjen Sertehrêdereine

10. ßeijrlinqsiueien
11. Snfyeftorat beê bern. ©partaffenberbanbeö

(Internat. 2lu§ftellung in fiütticl), ©ubbention
an ben oberlänb. .frolgmareninbuftrieberbanb
unb ait baê lU)rcnma^erfl)nbitat.)

D. «rttttottalr» ïediuifum itt »urflöorf.
1. Unterricht:

a. Sehrerbefolbunqen
b. Seîjrmittet

2. Sermaltung :

a. 31uffid)tô= unb üßrüfunggtommif|ion
b. Sureau= unb IReifetoften
c. Neigung, Seleitcf)tung, ^Reinhaltung
d. Slbmart

Setriebêergebnië
3. ©dinlgelber
4. Settrag ber ©enteinbe Surgborf
5. Seitrag be§ Sunbeö
6. ©tihenbien
7. (Srtraq ber SBiefe

gr. gv.

8,000
9,000

180,000
12,000
4,000

8,100
1,500
4,000
1,200
1,200

25,000
5,500

17,500
15,000

1,200

gi-,

8,000
9,000

180,000
12,000
4,000

8,100
1,500
4,000
1,200
1,200

25,000
5,500

17,500
15,000

1,200

257,184 51 275,900 — — 293,200 — 293,200

70,831
7,039

687
3,510

10,248
2,370

50
99

04
35
20

72,000
7,800

800
3,200
7,650
2,350

—
—

74,200
7,500

800
3,150
7,900
2,850

—

74,200
7,500

800
3,150
7,900
2,850

94,687
13,872
15,783
33,400

3,750
65

08

36

93,800
11,800
16,200
33,400

3,600

—
12,600
16,600
34,000

96,400

3,775

12,600
16,600
34,000

96,400

3,775

35,316 72 36,000 — 63,200 100,175 — 36,975

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 92



362 — té 22

Jledptujtg

1905.

gtirunfiijlftg
1906. Porottfdjlog für bas |a!jr 1907.

Ü«

(Rimialjmcu.

A-
Juisgabeu.

üe
dinttaiimen.

in*

litspbm.

gr.

1,500
689

3,450
602
950

m.

50
65
85

S*

1,500
1,000
4,500
1,000

950

31.

Sattfeitbc ©etltmltttnjj.

lX.a itoHwtmrtfdjaft.

El. SMaft un*
1. Sefolbunq bee ^nftieftore
2. Sureau= unb 9teifeïoften beëfetbcn
3. ^nfipeïttonêïûften ber ©ictjineifter
4. ÏJfafje, Ojeiuidjte itrtb Stéarate
5. Sticking

F. gebcnémittelpoligei.

1. (gentildjes Saboratoriunt :

a. Sefolbung bee «ffatttanec£)eriiiferé
b. Slnieil beêfelben att bett ïlnalt))"e!often
c. ©efolbungett ber 3lffiftenten uttb bee

3lbtoartë
d. Sciet^ins
e. ©£)emi£aliert, Sitteratur, Seleitd)tuttq te.

f. Dîûcferftatlitrtgett bon îlnaltyfefoften
2. 9tad)|d)auen :

a. Sefolbungen ber (ïjperten
b. ifteifebergiitungen nnb Sureaufoften
c. Sofale èjperten fiir t£[eifc§fd)auen
d. Stéarate unb 9ïeagentien

3. Sureautoften unb 2>rudfoften

G. «efätttofuufl ï»eê ïMlfoltoUemu*.

1. Seitrag nue bent SlHoboIje^ntel
2. Setämpfuitg bee 2llïof)olientuê tin attge=

meinen
3. Seiträge att ,fiodj= nnb Çauefjaltungêïnrîe
4. Seiträge an Sblfë!itd)eit, ,f?affee= ttnb @}teife=

tjalten
5. Seiträge att ïrinfertjeilanftatten nnb ,fîoft=

gelbbeiträge jur Unterbringung bon ttnber=
nt'ôglidien Printern

Sr. Sr.

1,500
1,U00
4,500
1,000

950

Sr. Sr-

1,500
1,000
4,500
1,000

950

7,193 — 8,950 — — 8,950 — 8,950

5,000
2,000
9,150

1,990
2,756
4,531

13,110
4,987
1,303

169
87

24
60

50
25
55
80

5,000
2,000
9,500

1,990
2,700
4,000

13,200
6,000
1,500

500
810

—

4,000

5,000
2,000

9,900
1,990
2,700

13,200
6,000
1,500

500
810

4,000

5,000
2,000

9,900
1,990
2,700

13,200
6,000
1,500

500
810

36,022 74 39,200 — 4,000 43,600 — 39,600

32,941
20,125

5,531
550

6,734

25

75

35,760
17,260

8,000
3,000

7,500

—

40,365

21,365
8,000

3,000

8,000

40,365

21,365
8,000

3,000

8,000

— — •— — 40,365 40,365 — —



JV; 22 — 363

JUdpums

1905.

furanftlilflg
1906. iornnfdjlag fiir Î>û0 $al)r 1907.

Ho

Sittimljraeu.

1-

luogoben.

Ht
tëimmljtnen.

tt

lue gaben.

6,535
1,144

m.

04
45

gr.

7,000
1,500

ai.

Sattfettbe ügtertualtung.

IX.3 PoUiBtmrtfdjaft.

H. gcucrjjoliiei.
1. geiterftoliget
2. Snffteftion ber Söfctjanftalten

A. SBernmltungsfoften ber îircWtoit
B. ©totiftif
C. |>nnöel ttitö ©enterbe
D. âaittoniUeô îedpttfunt
E. äKaj} lutît ©enttd)t
F. öebenömtttetyoltaet
G. SBefärobfung bes Wttotjotiômuë
H. generbolijet

IX.b (fScfunbljeitsiriefen.

A. ttcrnutltuttflsfoftctt,

I. ©anitâtéïoïlegiitm, Prüfungen, Snffteftianen
2. Sefolbmtg bee Slnqefteltten
3. Sureaufoften
4. ÏÏlietjinfe

B. (&cfu!iM)cit$tvcfcn im aUgcmeittett.

1. Slttgentetne ©anitätöüorfeljren
2. ^mpftttefen
3. Söartgelber art 9Iergte
4. Setträge an bie Segtrlötrantenanftalten.
5. Setträge ait ©pegialanfialten für ßranfe
6. Setträge an baê Snfetfftital uttb an baê

2ïufjerfrant:ent)auë
7. Srtneiterung ber ^rrenpflege

Se- gr.

7,000
1,500

gv-

7,000
1,500

7,679 49 8,500 — — 8,500 — 8,500

21,259
17,546

257,184
35,316

7,193
36,022

7,679

52
87
51
72

74

49

22,330
17,500

275,900
36,000

8,950
39,200

8,500

—
63,200

4,000
40,365

22,730
14,800

293,200
100,175

8,950
43,600
40,365

8,500

—

22,730
14,800

293,200
36,975

8,950
39,600

8,500

382,202 85 408,380 — 107,565 532,320 — 424,755

4,329
2,500
1,490

350

65

30

5,500
2,500
1,600

350

_ — 5,500
2,750
1,600

350

— 5,500
2,750
1,600

350

8,669 95 9,950 — — 10,200 — 10,200

3,311
3,021

550
122,368
24,000
50,000

297,294

25
90

35

28

8,000
3,500

550
128,840
24,000
50,000

300,000

—

23,000

8,000
3,500

550
161,330
26,000

50,000
310,000

— 8,000
3,500

550
138,330
26,000

50,000
310,000

500,545 78 514,890 — 23,000 559,380 — 536,380



364 — JV» 22

Jlettjmutfl

1905.

gbntitfrijlug
1906. Pormtfdjlag für |nljr 1907.

Ü«

Ituimljiiicu-

U«

lusgabett.

P e

Sittnabmen.

n

luepben.

S*-

16,326
4,272

39,073
29,335

1,999
17,200

ai.

05
05
79
63
60

16,000
4,300

38,000
32,500

2,000
17,200

at.

gaufenfee Peviualhing.

IX.b (ßefunbljeforoefett.

C. f^rauenfpital.
1. 33erlbaltung
2. Unterricht
3. sJtaf)ritnq
4. äßerfntegitng
5. ©hnafologifche tßottOimt
6. Metjing

Setriebêergebniê
7. lîoftcelber bon Pfleglingen
8. .fîoftcetber bon |jet>anunenfchülerinnen
9. .fioftc,elber bon äöörterfcf)ütcriimen

10. ^nbcntarberänberunq

1>. .'ôebiiwmcnfuvfc,

1. flojfc unb Uteifcent fet) etbig u ttge n

JE. ^mnanfitalt Übnlbau.

1. töeriualtung
2. Unterricht unb ©otteêbienft
3. Nahrung
4. SSetpftegunq
5. sJJtiet;)in|c
6. ©einetbe
7. Sianbtoirtfchaft

iôetriebêergebniê
8. Unbentarbetimber itnq
9. ßoftgelber

10. Beitrag be# äßalbaufonb#

Sr.

600

3,000

17,300
4,500

40,000
35,500

2,000
17,200

Sr. Sr.

16,700
4,500

40,000
32,500

2,000
17,200

108,207
11,267
5,026
1,260
5,001

12
40

15

110,000
12,000

5,300
900

—

3,600
12,000
5,250
2,400

116,500
12,000
5,250
2,400

112,900

95,654 87 91,800 — 23,250 116,500 — 93,250

1,032 20 2,500 2,500 2,500

1,032 20 2,500 — — 2,500 — 2,500

83,135
3,114

205,103
143,452
46,745
12,020
5,732

96
34
65
26
71
85
55

84,000
2,300

189,765
110,000
46,500
13,250
5,000

—
4,300

18,850
4,400
2,000

41,000
66,700

92,300
2,300

218,850
119,200
48,500
29,000
61,700

12,000
5,000

88,000
2,300

200,000
114,800
46,500

463,798
266

300,381
32,685

52
95
40

17

414,315

285,000
32,685

—

137,250

307,315
32,685

571,850

6,000 301,315
32,685

434,600

130,465 96,630 — 477,250 577,850 — 100,600



JY» 22 — 365

Jlertjnung

1905.

gflraitftlilag
1906. Pormifrfjlng für bos |of)r 1907.

Ho

fiinnnliraen.

ft-

luagabeii.

Ht
diunatftnen.

im
lusgoben.

SR. Sr. 31.

Saitfettbe 3$erhtalttmg.

IX.b Ckfunbljeitstucfeti.

F. TUTcunuftiUt SRttnfingett.

Si'- Sr. dt- Sv-

89,518
2,184

206,3 28
116,787
92,825
14,501
17,111

95
85
30
40
30

65

93,700
2,050

209,000
103,250
95,600
14,600
16,000

1. Verttmltunq
2. llttlerrid)! uttb (SSotteêbienft
3. iJlaprunq
4. Verpflegung
5. Vlieppnö
6. ©einerbe
7. Sanblairtfdjaft

14,500

13,650
70,600

96,100
1,900

232,500
107,700
95,550

500
54,600

13,150
16,000

96,100
1,900

218,000
107,700
95,550

475,832
4,471

271,540

15
30
60

473,000

260,000
—

Vetriebêergebniê
8. Subentarberänberunq
9. .ffoftgetber

98,750

275,000

588,850

275,000

490,100

199,820 25 213,000 — 373,750 588,850 — 215,100

(4. 3fvvenanft<tlt ©etleln».

37,604
1,490

87,410
71,117
9,033
7,519
5,059

36
96
92
50

03
27

38,500
1,700

85,750
52,100

9,050
5,800
3,300

j
1. Verlnaltuuq
2. tlnterricpt uttb ©otteêbienft
3. Slaprunq
4. Verpflegunq
5. Vliet-pnê
6. (Steroerbe

7. Sanbimrtfcfiaft

12,973

18,850
3,050
1,650

66,900

51,423
1,700

106,200
55,400
10,700
28,900
64,000

6,000
2,900

38,450
1,700

87,350
52,350

9,050

194,078
1,369

93,101

44
73
45

178,000

92,000
—

Velriebëergebttië
8. ^nbeutarüerärtberung
9. .ffoftgelbcr

138,323

93,600

318,323

600 93,000

180,000

102,346 72 86,000 — 231,923 318,923 — 87,000

8,669
500,545

95,654
1,032

130,465
199,820
102,346

95
78
87
20
17

25
72

9,950
514,890

91,800
2,500

96,630
213,000

86,000

—
A. SBertomltung
B. 6kfunbl)eitemcfen im allgemeinen
C. grauenfpital
D. §ebammcitfurfe
E. Smnanftnlt SBalïuut
F. ^rrenanftalt lUiiiitfiitgen
G. $mitanjtolt üBcllclat)

23,000
23,250

477,250
373,750
231,923

10,200
559,380
116,500

2,500
577,850
588,850
318,923

—
10,200

536,380
93,250

2,500
100,600
215,100

87,000

1,038,534 94 1,014,770 — 1,129,173 2,174,203 — 1,045,030

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 93*



366 — të 22

iletjjmtng
1905.

Uoranfrijlug
1906. Jïonuifdjlag fur &û0 laljr 1907.

r.o

Cimmlpneti.

Ib
Insgabm. (Sinttaljuteit.

It *

lusplreit.

gr-

25,000
26,602
12,611
4,510

31.

35

g*-

25,000
27,100
12,000
4,510

31.

£attfetti>e ^ertimltumv

X. Pauroefen.

A. SlcrtvaltunoSfoften î>ct mitraten »au«
»ertoaltung.

1. SSeïoIbuttqcn ber SSeamten

2. 23eîoibungen ber sllngeftellten
3. 31ureau= unb iKeifefoften
4. ÎRietjittfe

B. »ejitf#bel)drt>en.

1. $efolbuttgett ber Sejirïêtngenieitre
2. Sefolbuttgett ber Slngeftetlten
3. 58ureau= uttb IRetfefoftert
4. ÏJHetjmfe

Unterhalt öer £ta.ite(irt>äuDf.

1. Slmtégebâube*)
2. ^PfarrgeMube
3. .fhrdjenqeMube
4. Defferttlidje Pci|e
5. SBirtfcfjciftêqeMube

Sr. Sr.

27,600
32,750
13,000
4,510

gr- gr.

27,600
32,750
13,000
4,510

68,723 35 68,610 — — 77,860 — 77,860

27,000
10,519
11,207
2,420

80

27,000
10,650
9,170
2,130

29,250
12,700
11,170
2,130

.— 29,250
12,700
11,170
2,130

51,146 80 48,950 55,250 — 55,250

112,000
52,000

5,287
401

21,763

85
70

20

150,000
52,000

6,000
1,000

23,000

150,000
52,000

6,000
1,000

23,000

— 150,000
52,000

6,000
1,000

23,000

191,452 75 232,000 232,000 -— 232,000
*) inbegriffen S1'- 38,000 für bie irrenauftalten

ïôaibau unb ©elïelai).



J6 22 — 367

jfleitptung

1905.

Jtorattlrljlttg
1906. Porûttfd)lû0 fur bo0 $û(jr 1907.

P«

Sinna^mtn.

(r°

luegaben.

Pr
(Sinuaijmeu.

!«*

luagabeii.

Sr.

250,000

81. Sr.

250,000

81.

ëaufenbe ^ertoattuttg.

X. Pauroefen.

D. 9leue &o<ftf>auten.

1. Iteue fiocfjbauteri (nact) f^teEen $efrî)Iûffen)
uub 9lmortifation

2. Söolbau, $rrenanftalt, .ffiadjftationen uub
Umbau beë „©tbcfli"

3. SBalbau, 3rrenanfta(t, 2kbeeinrtd)ttmg für
ïftcmnerabteilitng

E. Unterhalt t>er Straften.

1. Söegmeifterbefolbungen
2. ©trafjemmterfjalt
3. Sßafferfdjaben uttb ScfjiueEertbauten
4. 33erfcl)iebene Soften
5. Srïbë bon ©traftettgraë, SanbabfQuitten te.

F. SReue Straften» nnt» »rütfeu&awten.

1. Dleuc ©trafjen» uub SrücEettbauten uub
Slmortifation

2. 93rücfenunterfud)unqen

Sr.

91,000

13,000

Sr.

250,000

91,000

13,000

Sr- Sr.

250,000

250,000 — 250,000 104,000 354,000 — 250,000

429,885
415,810

79,736
5,286
1,797

10
48
60
71

50

430,000
415,000

80,000
5,000
2,500

—

2,500

462,000
430,000

80,000
5,000

2,500

462,000
430,000

80,000
5,000

928,921 39 927,500 2,500 977,000 — 974,500

225,000 215,000

10,000
220,000

5,000
220,000

5,000

225,000 — 225,000 — 225,000 — 225,000



368 — «Ne 22

3Sett(mutg

1905.

Jftrraufdjlag

1906. $orûttfd)log für bas $al)r 1907.
IS fi

iinualjraeu.

*•
Inagaben.

Ue

(Üinnajimtn.

i n «

lusgaben.

g*. 9t. gr. «.

gaufettbe ^ernmltitiifl.

X. Ifauroefen.

G. 2ôafferbauten.

gv- gv. gv- gv.

320,000 — 320,000 — 1. äßafferbauten itttb 2lmorttfation — 320,000 — 320,000

320,000
4,990

45
32,836
32,836

20,000

15

60
60

320,000
7,400

30,000
30,000

20,000

—

2. 93efoïbungett ber @d)Ieufen= urtb Sd)lt>eUen=

meifter
3. Söaffertüer!qebül)rett

J4. juragewciffertorrettion, Unterhalt

5. ^ffiaffenuerfüerjetdjms unb SBafferredjtêgefetj
(.fpaêletfyalentfumjpfnng, nad)trägltd)er ^Beitrag.)

30,000

320,000

7,400

30,000

4,000

—

320,000

7,400

4,000

344,945 15 347,400 — 30,000 361,400 — 331,400

H. iBcrmeffunaéfoften.

11,927
4,641

11
810

43
85
10

12,000
7,000

500
810

—

1. ätermeffimgdfoften, orbentlidje
2. ,fîoftert für Sfkobefcermeffungen
3. .Hantonsfarte
4. ÏJÎietjmfe (.Hatafterbureait Sßruntvut)

500

12,000
7,000

810
500

12,000
7,000

810

17,368 18 19,310 — 500 19,810 — 19,310

68,723

51,146
191,452
250,000
928,921
225,000
344,945

17,368

35

80
75

39

15
18

68,610

48,950
232,000
250,000
927,500
225,000
347,400

19,310

—

A. $crnmltuttpf<jten ber centrale« iöuuüct=
toaltung

B. SBejtrtöbcprbeit
C. llnterplt ber ©taatSgebäube
D. 9leue godjbauten
E. ttnterplt ber ©trafjen
F. 9teue ©trapus unb ©rütfenbanten
G. Sßafjerbauten
H. SBermeffnnftêtflpn

104,000
2,500

30,000
500

77,860
55,250

232,000
354,000
977,000
225,000
361,400

19,810

—

77,860
55,250

232,000
250,000
974,500
225,000
331,400

19,310

2,077,557 62 2,118,770 — 137,000 2,302,320 — 2,165,320



JV» 22 — 369

|Î£ttjmutg

1905.

Uunmltlllag
1906. Pormtfdjlag für bas $aljr 1907.

ii fl

(Sinualftttfu.

if'
lusjjak».

§Se

dimmljttun.

tl

lusgabttt.

gv.

486,000

1,406,730
700,000

31. Se-

500,500

1,392,150
700,000

3t.

gaufenbe

XI. Unletljen.

A. {Rfttfjablung nub SBerjinfun«.

1. fRiitïsa^ïurtg :

»nleüjen bon 1895 ffr. 45,904,500, 3 %
2. Söergtrtfurtq :

a. 2Mei£)en bon 1895 ffr. 45,904,500, 3 %
b. Slnleifjenbon 1900ffr.20,000,000,31/*%

B. 2l«ïetl>ettS(0ftett,

1. ^robifionen, ûtranëportfoften unb 3lgio
2. Srncttoften, Sßublitationötoften
3. Soften bee 91nleipenë bon 1900, 2tmorti=

fation

A. »ÄMjnljtoJtg unb SBerjtttfuitft
B. îlttleijjeitêïoflen

Xll. finatijiticfen.

A. üUrtoaUmtflSfofteu bet tfinambtretttou
unb Stont&nenbivettion.

1. Sefolbnng beé ©eïretiirë
2. Sefolbnngen ber Slngeftettten
3. Söureau= unb 9teifetoften
4. ÎJHetjinfe

Se- Se.

515,500

1,377,135
700,000

Se. Se.

515,500

1,377,135
700,000

2,592,730 — 2,592,650 — 2,592,635 — 2,592,635

11,264
618

202,000

30
85

14,000
1,000

202,000
—

— 14,000
1,000

202,000

—
14,000

1,000

202,000

213,883 15 217,000 — — 217,000 — 217,000

2,592,730
213,883 15

2,592,650
217,000

2,592,635
217,000

2,592,635
217,000

2,806,613 15 2,809,650 — — 2,809,635 — 2,809,635

4,500
5,900
4,434
1,310

13

4,500
7,200
4,500
1,310

5,000
9,200
4,500
1,310

5,000
9,200
4,500
1,310

16,144 13 17,510 — 20,010 — 20,010

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 94



370 — JV» 22

Btrijmutg
1905.

gjflrattfdjlag

1906. Pormtfdjlog für im* |atjr 1907.
S«

«iuimtiraeii.

If5

Jmopbeu.

üf
fiunnljmen.

tp
Insgabcn.

gl-

18,583
23,381
2,030
3,668
1,010

SR.

35
30
95
05

Sr-

19,500
24,800
2,500
3,500
1,010

SR.

gaitfetibe 3$ertt>alttmg.

XII. Jmattpefett.

1. SSefolbungert ber SPeamtett

2. Sgefolbuttqen ber Slrtgeftellten
3. Sureaufoften
4. 2)ruc£foften ititb SBudjbtrtberfoftert
5. SJÎtetjiitfe

<1. StMgcmrinc Äaffen (SWmtSfmaffttevelen).

1. S8e|olbimqen ber IMftere
2. SPureauluften
3. SJiietjirtfe

A. SKerttialtunpfolieit öer g-inanjinreltiait uitb
ïomâitcuïiireïtton

B. $arttonsl)udjl)alterei
C. »Ullqemcine âaffeit

Xlll. faninmrtfdjaft
A. WerU'altutifl^fofJfii feet $ireftion.

1. SSefolbung be« Selretars
2. SPejblburtgett ber Slrtqeftellten
3. SBureauloften
4. lîantonâtierarât :

a. 93efi)lbitnq
b. Shtreau= itttb fReifefoftert

5. »UHetjinè

gr.

20,850
27,400

2,500
3,500
1,010

Sr. gi'.

20,850
27,400

2,500
3,500
1,010

48,673 65 51,310 — 55,260 — 55,260

51,600
3,317
1,130

08
53,000
4,000
1,130

— — 56,450
5,600
1,130

— 56,450
5,600
1,130

56,047 08 58,130 — — 63,180 — 63,180

16,144

48,673
56,047

13

65
08

86

17,510

51,310
58,130

—
— 20,010

55,260
63,180

— 20,010
55,260
63,180

120,864 126,950 — 138,450 — 138,450

3,900
4,441
1,786

5,000
1,004

480

07

95

3,900
4,500
2,100

5,000
1,500

480

— — 4,325
4,950
1,900

5,000
1,500

480

—
4,325
4,950
1,900

5,000
1,500

480

16,612 02 17,480 — — 18,155 — 18,155



J6 22 — 371

Jtedjmmg

1905.

JJarmtfrljInti

1906. formifdjlag für $al)r 1907.
lud»

iinnadmen. lusplteit.
il ftu»

ditinaljtnen. lusgabcit.

graft.

18,238

1,933

2,100

1,403
4,510

14,567

27,946
1,241

75

38

47
10
50

85
75

99,601
6,998

3,000
2,000
2,000

17,496

10,896
18,000
29,160
25,607

442

265,353

85

10

78
50
60

08

Sr.

19,000

3,000

20,000

2,100

1,500
5,000

20,000

28,000
2,200
1,000

105,000
12,000

3,150
2,000
2,000

18,500

15,000
2,000

32,000
63,000

2,000

328,450

31,620
1,362

12,258
12,601
8,931
4,450
5,409

65,864
1,091

13,675
14,928

18
73
76
Ol
39

53

54
70

43

32,300
2,000

11,500
9,800

10,000
4,450
4,500

65,550

12,500
14,650

38,352 81

10

38,4001

Sîaufettbe üöerniattwifj.

XIII. faniumrtfdjaft.

1. prberwtg ber Sanblütrtfc^aft :

a. gitrberung im allgemeinen....
b. gorberung beê SBeinbaueê:

aa. Serfudje mit ameritanifcben hieben
bb. 3leblauêbe!âm|tfung
ce. gorberung beê Sôeinbaneê int altgem

c. iUinifäierfprämiett
2. fîanbtuirtîc^aftlicbje ÏReliorationen :

a. Sefolbung beê finltnrterîjniterê
b. Sefotbung beê ©efyiilfen
c. Sureau= nnb ilîeifetûften
d. Sobenberbefferungen im gtadjlanb
e. Sll^öerbefferttngen

3. Spferbepcdt :

a. Prämien nnb Soften
b. ^engfteftationen
c. ^ferbeauëfteltungëmârfte

4. ütinbbie^ui^t :

a. ©njelprämien unb Soften
b. Seftänbeprämien unb «fîoften

c. 33iel)auê[tel(ungêmârfte unb ©yport :

aa. ,3ucf)tftierauêfteUungémârttc
bb. ffllaftbietjauêfteltungêmarft
cc. ^udjtbiefjejEort

5. ,f?leint)ief)3uc£)t :

a. Prämien unb Soften
b. i?Ieinbief)auêfteEungêmârtte
c. ©rimbnngêbeitrâge an .^iegen^itdjtge

noj|eni<|aften
6. üßrämtenrüderftattungen
7. ßucferrübenfultur
8. f>agelberfict)erimg
9. SSietjlK'rfidjerung

Seiträge an ObftbanmEflan^nngen langé
@taatë[trafjen

8«w&»»trtfd)<*ftU<!K ©d)ulc.
1. ßattbiuirtfcf)aft£id)e ©djule :

a. Unterricht
b. Sanbttirtfctiaftlictje Serfage
c. Sermaltung
d. Etaljrung
e. Sei'bflegnng
f. sJJ(iéteins

g-, ïtrbeiten ber Zöglinge

Setriebêergebnië
b. ijnbentarberänberung

oftgelber
k. Sunbeêbeitrag.

gv-

5,500

3,000
1,500

2,331
1,200

7,000
6,000

1,000

15,000

31,500
240,000

314,031

31,600
2,500

4,500

38,600

12,500
15,550

gv-

22,500

6,000
4,000

10,000
3,000

4,662
2,400
2,000

12,000
26,000

30,000
2,200
1,000

105,000
12,000

3,150
2,000
2,000

18,500
800

1,200

3,000
63,000

340,000

2,000

678,412

34,100
2,000

12,000
43,600
12,500
4,450

108,650

66,650 108,650

gv-

15,000

4,500

12,500
15,550



372 — JVs 22

fledjituttg
1905. 1906. $tor<mf4)lû9 für bû0 $aljr 1907.

H«

fiimmljraeir. lusgabtn.

§u
Qtttnatfitten.

i lt

luegabtn.

5r-

8,066

SR.

13 5,000

SR.

ëattfettbe ©erhwltiwg.

XIII. fanbrairtfdjttft.

C. *anï>t»trtfd)aftti<fK 3<f»ule.

2. ©utêtmrtfcÇiaft

1. Sartbiuirtfd)aftlic^e Sdjule
2. ©uteiiüirtfdjaft

I». 9Rotfevetf<f)ule.

1. SDÎoltereijdsuIe :

a. Unterridjt
b. 23ertoaltmtg
c. 9<tat)rung
d. Sßerpflegung
e. JftietjinS
f. 2lrbeitett ber Zöglinge

58etrieb§ergebntê

g. ^nbentarberänberung.
h. .fSoftgelber
i. Stipeubien

k. Suitbeêbeitrag

2. Völlerei:
a. 9Jtietjinfe uitb Steuern
b. Unterhalt ber ©ebäube
c. ©eröte uitb !DîafcE)tnen
d. ^Brennmaterial unb SBeleudjtung
e. SBefoIbuugen uttb Slrbeitëlô^ne
f. 23erfd)tebette SBetriebêfoften

g. ÎRildjontauf
h. SßrobitEte

i. ©djmetne

1. 9Mferetfc§uIe
2. 307otïerei

68,400

Sv.

63,400

Sv.

5,000

8,066 13 5,000 — 68,400 63,400 5,000 —

38,352
8,066

81
13

38,400
5,000

— 66,650
68,400

108,650
63,400 5,000

42,000

30,286 68 33,400 — 135,050 172,050 — 37,000

24,742
4,907
9,466
3,438
2,020
1,200

84
03
63
93

25,700
4,800
9,900
3,800
2,020
1,200

— 2,600
1,900

1,200

26,587
5,000

12,600
5,700
2,020

1,200

26,587
5,000

10,000
3,800
2,020

43,375
1,385
8,800
1,200

12,642

43
75

02

45,020

9,000
1,600

12,850

—

5,700

9,000

13,293

51,907

1,600
9,000

13,293

46,207

1,600

24,519 16 24,770 — 27,993 53,507 — 25,514

5,192
2,103
3,324
5,214
2,219
4,564

162,045
183,015

4,935

94
90
90
35

04
19
64
20

4,000
1,500
2,000
3,500
1,900
4,500

140,000
157,100

2,000

—

167,400
2,000

4,000
1,500
2,000
3,500
2,200
4,500

150,000
167,400

2,000

4,000
1,500
2,000
3,500
2,200
4,500

150,000

3,286 52 1,700 — 169,400 167,700 1,700 —

24,519
3,286

16
52

24,770
1,700

— 27,993
169,400

53,507
167,700 1,700

25,514

21,232 64 23,070 — 197,393 221,207 — 23,814
i

[



JV« 22 — 373

flerfjmtitg
1905. 1906. Pormtfdjlajj für öa0 $al)r 1907.

üi
(Siminljmeit.

Ij

luepbctt.

Ht
SiiMûljmeu.

ito
Inopbeit.

gr-

16,678
2,12-3

15,297
4,786
4,000

91.

15
80
80
55

gr.

20,300
2,000

15,100
5,000
4,000

at.

Saufettbe gBerttxtlittng.

XIII. Sîantomrtfdjaft.

E. i'aut»t>irtfd)aftUdK SBittterfluten.
1. Sanbloirtfchaftliche äömterfdjute lütti :

a. Unterricht
b. ©erlualtung
c. îta^rung
d. Skrhftegnng
e. SRtetjjtnë

SBetriebêergebniê
f. ^nbentarbercinberimg
g. Äoftgelber
h. Simbeöbeitrag

2. filiale in Sangenthai :

a. Unterricht
b. SSermaltung
c. Nahrung
d. 35er|)flequng

93etrieb§ergebttiê
e. 3ntientarüeränberung
f. .ffoftgelber

g. ïïunbeëbeitrag

3. Sanbmirtfdjaftliche Söinterfchitle ißruntrut :

a. Unterricht unb $nbentar
b. Serlualtung
c. Nahrung
d. SSer^jflegung

e. IJiteiqtns

©etriebêergebniê
f. ,3nüentarueränberung
g. Hoftgelber
h. Siunbeëbeitrag

1. Sanbinirtfchaftliche Söinterfchule tKütti
2. filiale in Sanqenthal
3. Sanblüirtfdhaftliche SBinterfdjuie iprmttvut

gr- gr.

21,000
2,200

15,100
5,000
4,000

gr. gr.

21,000
2,200

15,100
5,000
4,000

42,886

13,523
8,010

30

80
88

46,400

13,500
10,000

—
13,500
10,200

47,300

13,500
10,200

47,300

21,346 62 22,900 — 23,700 47,300 — 23,600

1,452
151

2,615
490

95
89
70
25

6,600
200

5,400
1,200

— — 7,000
300

6,300
1,350

7,000
300

6,300
1,350

4,710

2,070
821

79

88

13,400

4,500
3,200

—
5,250
3,400

14,950

5,250
3,400

14,950

1,818 91 5,700 — 8,650 14,950 — 6,300

8,002
1,741
3,339
1,380

590

87
17
60
82

8,550
1,900
3,600
1,350

500

— —

8,850
1,800
3,600
1,350

500

—

8,850
1,800
3,600
1,350

500

15,054

3,339
3,706

46

60
16

15,900

3,600
4,000

— 3,600
3,650

16,100

3,600
3,650

16,100

8,008 70 8,300 — 7,250 16,100 — 8,850

21,346
1,818
8,008

62
91
70

22,900
5,700
8,300

—
23,700

8,650
7,250

47,300
14,950
16,100

—
23,600

6,300
8,850

81,174 23 36,900 — 39,600 78,350 — 38,750

16,612
265,353
30,286
21,232
31,174

02
08
68
64
23

17,480
328,450

33,400
23,070
36,900

—
A. Serttmltunpfoflett bcr finition
B. Sanbtoirtfchaft
C. Sanbtoirtidjafttidje ©djule
D. äJldlferaidjttle
E. öaniihiirtfihttftliihe ÜEßinterfdjule«....

314,031
135,050
197,393
39,600

18,155
678,412
172,050
221,207

78,350

—
18,155

364,381
37,000
23,814
38,750

364,658 65 439,300 — 686,074 1,168,174 — 482,100
|

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 95*



374 — As 22

Jltdpiuttg
1905. 1906. Porattfdjlog fiir bos loljr 1907.

U

(fimtaljmeii.

A-
lusgaben.

|le
ßittußljmen.

in=

lusgabeu.

Sr.

4,200
9,800
3,011
1,380

y{.

55

Sr.

4,200
9,800
3,000
1,380

at.

Sawfeiibe

XIV. JorJlniefett.

A. iikrttKtUungSfoften ö«r centralen Snrft«
'itertwaltunfl.

1. 33efolbuttg bes ©efretarê
2. Sejötbunqeit ber Slngefteltten
3. 58ureau= uttb Dîeifeïoften
4. DKetjinfe

Ii.
1. fÇorftmeifter :

a. Sefolbungen ber gorftmeifter
b. Surcautoften
c. ïïieiîetoften
d. ÎJÎietjjinê

2. Sreiêoberfbrfter :

a. 83efolbungen ber Sreiêoberfôrfter
b. SBureaufoften

c. ïïleifefoften
d. OJHetqtnfe

3. Cberbanrnuarte uttb SBalbauffefjer
4. Slunbeëbettrag ntt tSefoIbungen itrtb ÏKeife=

{often
5. Slrtteil ber Staatsroatbungen art ben Soften

ber fforftmetfter unb Sretêoberf'ôrfter

IVör&cruufl l>eê ftovfitotienS.
1. ^Beiträge an SBaïbloirtfdE>aftöpläne ttnb $ör=

bervtng beë gorftmefenë im allgemeinen
2. töerbauitngen bon Sötlbbäctjen nnb 3luf=

forftungen im .ftodjgebtrge

A. tyernmlttutpfoftcn
B. fyorftyolijet
C.* göröeruitfl Des fÇorftaiefenô

Sr.

1,320

500

Sr.

4,200
9,900
3,000
1,880

Sr. Sr.

4,200
8,580
3,000
1,380

18,891 55 18,380 — 1,820 18,980 — 17,160

16,800
1,274
2,247

270

83,400
2,981

16,490
3,020

15,994
37,638

54,000

75
35

30
40

15

16,800
1,200
3,600

270

83,400
3,000

18,000
3,300

17,400
35,800

54,000

—

5,460

1,200

27,630

5,700

3,810

61,285

18,210
1,200
4,000

270

92,120
3,150

19,000
3,020

25,400

61,285

12,750
1,200
2,800

270

64,490
3,150

13,300
3,020

21,590

50,839 65 57,170 — 105,085 166,370 — 61,285

2,889

50,000

40 5,000

50,000

—
— 5,000

50,000

— 5,000

50,000

52,889 40 55,000 — — 55,000 — 55,000

18,391
50,839
52,889

55
65
40

18,380
57,170
55,000

1,820
105,085

18,980
166,370
55,000

E
17,160
61,285
55,000

122,120 60 130,550 — 106,905 240,350 — 133,445



JVo 22 — 375

îletijmittg
1905. 1906. Porotifdjlûcj fiir îios |nljr 1907.

tie

Sinnatimen. luspbtn.
*c

fimtajimen.

itt
Jiuspbeii.

g*-

829,917
165,186

9t.

770,000
150,000

SR.

Saufettbe !&erH>alittng*

XV. Staatsroalbungen.

A. .«OxtuRt» uni»

1. $au^trtu|ungen
2. gmifdfiennuhungen

B. 9le0enit«tjunflcn.

1. Stoctlofungen
2. ©rubenlofungen, Sorf
3. 3Beib= itnb Sefyenjittfe, ©raê= nnb ßifcfjenraitb

C. SiiUttffftaîtésïofïett.

1. Söalblultnren
2. SBegartlagett
3. |nttlbf)ne (bamtluartenlöl)ne)
4. Sftiiftlbtjne
5. btarctjungen, bermeffungen
6. @ieigermtg§= utib S3erfaufëfoftert
7. Stec^'têfoften
8. 5litfforftung im grofjen Hi 000
9. ©ebaubere|>araturett

10. bnnbeëbeitraq an ^ntlbtjne

D. «efrtinter&en.

1. ßieferungen an berechtigte itnb Slrme
2. Staatêftenern
3. ©emeinbeftenern
4. ©chmeltenmaterial

gf-

800,000
150,000

gv. gv.

800,000
150,000

gr.

095,103 — 020,000 — 950,000 — 950,000 —

826
621

20,621

95
80
78

1,000
800

17,000

— 1,500
800

17,000

500 1,000
800

17,000

—

22,070 53 18,800 — 19,300 500 18,800 —

12,021
50,000
38,486

196,249
2,373
4,426

279
5,573
2,649
2,746

02

90
65
80
05
60

49
90

20,000
50,000
38,800

170,000
1,500
6,000
1,000
5,600
3,000
3,300

—
50,000

3,500

70,000
50,000
42,000

180,000
2,000
6,000
1,000
5,600
3,000

—

20,000
50,000
38,500

180,000
2,000
6,000
1,000
5,600
3,000

309,312 61 292,600 — 53,500 359,600 — 306,100

6,798
33,106
43,290

1,757

40
72
91
25

8,000
36,000
48,000

3,000

— — 8,000
41,000
55,000

3,000

— 8,000
41,000
55,000

3,000

84,953 28 95,000 — — 107,000 — 107,000



376 — JVs 22

$edntung

1905.

gormtrrfjltig
1906. Poranfdjlag für Î>û0 $aljr 1907.

gitraafymrii.

&<

luogabeit.

*e
(Siitnaljmcu.

in*

luigaben.

g*- m. M.

Saufettbe ©erttmltititß.

XV. Staatsnialbungcn.

E. aserwaltwttflêtoftett.

g*. gr. gr- gr-

54,000

3,500 —

54,000

3,500 —

1. Slnteil ber ©taatslbalbungen ait ben Soften
ber gorfhneifter ltnb Jîreiëoberförfter

2. Seitrag an bie Unfatt= unb Äraitlentaffe
ber 2öalbarbeiter

— 61,285

3,500

61,285

3,500

57,500 — 57,500 — — 64,785 — 64,785

995,103
22,070

309,312
84,953
57,500

53
61
28

920,000
18,800

292,600
95,000
57,500

— A. £>aupt= unb âtnif^enmt^unftcii
B. ÉebeitnM^unflett
C. SSirtfdjaftbfofiten
D. S3efd)tt)eriien
E. SBertoaltuitflStoften

950,000
19,300
53,500

500
359,600
107,000
64,785

950,000
18,800

306,100
107,000
64,785

565,407 64 493,700 — 1,022,800 531,885 490,915 —

XVI. Pomatten.

A. Wrtrafl.

168,770
12,121
14,565

663,150
127,450
16,929

278

90
45

93
35

159,000
12,000
14,250

680,965
127,450

10,200
200

—

1. ï[ïad)t^infe bon ©bilbontäncn
2. tßadjtjinfe bon tßfrunbbontänen
3. ïjtiet^tn|e bon .ifirdjengebäuben
4. Slietjinfe bon îlmtëgebâuben
5. sMetjinfe boit Sïilitârgebânben
6. fetoê bon tßrobutten
7. Serîctjiebene Êinnatjmen

161,000
12,000
13,295

680,875
127,450

500
200

1,000 160,000
12,000
13,295

680,875
127,450

500
200

—

1,003,265 63 1,004,065 — 995,320 1,000 994,320 —



JY» 22 — 377

Jtwtjmmg

1905.

JtorMtfdiliig
1906.

Poranfd)lû0 für öüs loljr 1907. »«
diuna^mtu.

Ii'
Ausgaben.

Ht
Qittnafyme».

in*
lusgabrn.

Sv.

12,010
1,080
1,368
2,790

45,978

91.

77
30
49
75
88

19

Sv.

15,000
500

1,000
4,000

47,000

91.

Saufettbe ®erhmltmtß.

XVI. Pomanen.

K. aiUrtfd)aft«foftcu.

1. .JMturar&eiten uttb 33erBefferurtgett
2. sJJlarcl)imgen, 3Sermeffuttqett
3. 91uffid)t§foften
4. ,ffaufê= uttb 3terpacÉ)turtgêïoften
5. Srattbberfidjeruttqêfoften

C. ©efd)t»crt>en.

1. ©taatëfteueru
2. ©emeittbefteuern

A. (frtrag
B. SBirtf^ttftöloftcu
C. Söeidjtoerben

fcr. 5t-

5,000
500
500

4,000
47,000

3*-

5,000
500
500

4,000
47,000

63,235 67,500 — — 57,000 — 57,000

15,248
14,000

29
63

19,000
17,000 4,500

19,000
21,500

19,000
17,000

29,248 92 36,000 — 4,500 40,500 — 36,000

1,003,265
63,235
29,248

63
19
92

1,004,065
67,500
36,000

995,320

4,500

1,000
57,000
40,500

994,320
57,000
36,000

910,781 52 900,565 — 999,820 98,500 901,320 —
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378 — JVs 22

fJedpmug

1905.

Uoraulrljlng
1906. Poranfd)log für Î100 galjr 1907.

§U

(îiunaljmeu.

d

imssabrn.

Ht
Qinuadmen.

i»
luspbeu.

»•

74,893
89,592

31.

78
95

»•

76,500
89,300

31.

Saufenbe aSeriualtuttg*

XVII. Potnimenkafe.

A. ginfe tion ©tttljnben
B. gtnfe fiir .ftauffdjulfcn

XVIII. Ipotljckarkalfe.

A. !HoI)frtra(v
1. gtnfe bort |>tjbotf)e!nr=DarIeI)n
2. ^irtfe bott TDarlefjn att ©emetnbett
3. |]tn|e bott jeitmeiligen ©elbanlagen
4. iprobtfiottett
5. yjlictjine bom SlnftaltsgeMube
6.a3inö beê Ulnletljene, gr. 50,000,000, 3 %
6.br3inâ beê SMetfjenê, Sr. 30,000,000, 3'/a°/o
7. Soften ber ©ouponâeinlôfnng
8. Slmorttfation ber SMeiljenëloftett
9. 3infe ber Sepote auf Äaffafcfjetne

10. 3tnfe ber $epotö in Kontokorrent.
11. 3infe ber Spareinlagen
12. ÜJtoutentane ©elbaufnapmen
13.a33erlufte unb Hlbfdjretbungen
13.bKurêberluft= unb 3leferbe=Konto
14. ©nlommenêfteuern
15. 3inë beê Stammfapitalê

B. tHerloaltungêtoften.

1. ïaggelber ber 33ermaltungêbet)ôrben
2. Sefolbungen ber Beamten
3. 33efolbungett ber Stngeftellten
4. sJJUetginfe
5. Sureaufoften
6. 3ied)tô= unb Qletreibungëfoften
7. Smolumente

C. .{lues ôfë

»•

86,200

».

89,600

»•

86,200

»•

89,600

14,699 17 12,800 — 86,200 89,600 — 3,400

7,033,538
322,516
440,924
26,152

5,734
1,500,000

287,500
6,402

212,663
2,540,408

606,451
1,068,786

36,499

30,000
159,231
800,000

58

58
75
23

05

75
57
80
65

25

7,180,000
328,000
159,500

17,000
14,000

1,500,000

12,000
192,700

2,622,500
637,500

1,087,000
39,300

3,500
30,000

170,000
800,000

—

7,677,000
336,000
778,700
28,000
18,000

8,000
5,000

1,500,000
1,050,000

12,000
272,700

2,609,000
622,500

1,046,000
54,200

8,800
30,000

167,500
800,000

7,677,000
336,000
778,700

20,000
13,000

1,500,000
1,050,000

12,000
272,700

2,609,000
622,500

1,046,000
54,200

8,800
30,000

167,500
800,000

580,918 07 604,000 — 8,837,700 8,185,700 652,000 —

7,705
38,000
54,648

7,000
10,706

294
3,727

70

05
95
65

05

7,000
41,000
57,000

7,000
12,500

500
3,000

—

3,500
4,000
3,000

8,000
46,000
63,000

7,000
16,000
4,500

3,000

8,000
46,000
63,000

7,000
12,500

500

114,627 122,000 — 10,500 144,500 — 134,000

800,000 800,000 800,000 800,000

800,000 — 800,000 — 800,000 — 800,000



JV« 22 — 379

ftedjmtng

1905. 1906. Pormtfdjlag für tins $nljr 1907.
Ü«

tëhtimljmeii.

H-

lugpbeit.

He

tëiuitaljmcn.

t«>

Husgalieti.

g*. 91. gv- 9Î.

ëmtfeitfee ^evnmltuiiiv

XVIII. lt)poti)eltarltaffe.

gi-. gi-- gv. gi--

580,918
114,627
800,000

07
05

604,000
122,000
800,000

—
A. »Jtoljcj'tritn
B. $erttm(tun($fofieit
C. ging beg ©tiuitmf«!>italg

8,837,700
10,500

800,000

8,185,700
144,500

652,000

800,000
134,000

1,266,291 02 1,282,000 — 9,648,200 8,330,200 1,318,000 —

XIX. ftantonalbank.

A. ©«trifgêtvtrofl.
789,423

525,000

1,980
75,000

1,179,389
479,273
129,890

15,167
116,233
142,532

21,125
569,658

36,562

92

90

40
58
35
54
54
86
65
93
85

800,000

525,000

5,000
75,000

1,255,000
365,000
130,000

12,000
23,000

550,000

—

1. 2Bed)feIertrag
2. 3infe:

a. ^inêbeêSlnleiljettëô. 1899, $r. 15,000,000,
3 72%

b. Soften ber @ou|ionê=@inlbfung
c. Imortifatioit ber Slnleifyenêlûften b. 1899
d. löerfdfiebene Stufe

3. ifkobtfionen unb ïtufbeibaljrungôgebiiffrett
4. Sanlnotenfteuer
5. Cantonale unb ©emeinbefteuern
6. Slbfdjmbuuqen unb ïterfufte
7. .^urëqetomn auf Söertfcfjriften
8. ©elbbefcfjaffung bom 2luëlmtb
9. Seriualtunqêïoften

10. llebertragung in bie ©pejtalreferbe

840,000

3,120,000
380,000

525,000
5,000

75,000
1,795,000

100,000
30,000

100,000

610,000

840,000

1,325,000
380,000

525,000
5,000

75,000

100,000
30,000

100,000

610,000

1,160,000 - 1,100,000 — 4,340,000 3,240,000 1,100,000 —

- — —=



380 — N« 22

JEletlrttttng

1905.

UoraitfrijUg
1906. Pormtfdjlag für ims $aljr 1907.

Po

iimialjmett.

Ü

Juwgabeu.

P r

(Siuualjmeu.

n

lusgabeu.

86,694
133,068
59,924

92,364
28,071

4,613

23,725

91.

90
45
80

55
95
87

06

133,000
50,000

90,000
10,000
5,000

91.

iîawfenbe *>crhialtunß.

XX. StoatskaflTc.

A. Sittft »Ott Wutftabcu,

1. Stufe Dort ©elbanlagen :

a. älanfbefjot
b. Obligationen
c. ïlftien

2. ^infe Don 33orfdjüffen :

a. ©fje^ialbermaltunqett
b. Oeffentlicfje Unternehmen

3. Stufe bon üerfcljiebenen ölnttjaben nnb tber=

îïmtungêginfe
4. töerfcljiebene Einnahmen

JB. 3t«f« für ®d)ttl»ru.

1. Stufe für 2)ef>otê:
a. ©f^ialberlbaltungen
b. @ericl)tlicl)e ©elbljinterlagen

'
c. 2lbminiftratibe ©elbfjinterlagen
d. Spejialfonbê
e. 33erfcÊ)tebene Sefiotë

2. ©conti für 58argal;lunqeit
(Siufe für borübergetienbe ©elbaufnabmen.)

A. Stufe Uött ©utljnben
B. Stufe für ©dfitlbeu

3*-

95,000
180,000

90,000
15,000

5,000

»'•

95,000
180,000

90,000
15,000

5,000

428,463 58 288,000 — 385,000 — 385,000 —

68,848
17,454

1,160
4,276
5,760
5,172

52,552

23
49
02
33
57
02
50

50,000
12,000

1,000

7,000
5,000

50,000

—

—

250,000
15,000

1,000

7,000
5,000

—

250,000
15,000

1,000

7,000
5,000

146,671 50 125,000 — 278,000 — 278,000

428,463
146,671

58
50

288,000
125,000

385,000
278,000

385,000
278,000

281,792 08 163,000 — 385,000 278,000 107,000 —



JNÎ 22 — 381

fttdptmtg
1905.

jgtormtfdilflg

1906. $ornnfd)lag fiir bas |afjr 1907.
üa

ffiiuuflljrafii.

D •

lusgabtti.

ISt

Sittttaijinett.

i«

iusgnlita.

Sv.

129,487
26,332

5,812
836
135

SU.

77
31
65
60
83

24

130,000
30,000

6,500
500

1,000

SR.

ëaufettbe Sßcrnmltiutg.

XXI. $it|en uni) loufistiationen.

4. ©Ufte».

1. ©ericl)tlid)e SBuficn
2. UmaeiuaitbeÜe ähtfjeit
3. SSerjäljrte SBujjen
4. ätbmtntftratiöbufjen
5. Sittteile an eibgettöffifi^ett älufjeit

II. ©UBettberttKitbunfl.

1. S^e^iigèloften
2. Söelo^ttuttgett an ©emeinbepolijjeibtener uitb

Sßribate
3. SBetfrag an bie SSefolbitng beë spoligetforpë
4. ^Beitrag an bie ^nbalibenfaffe beëfelben
5. Slnteil bet ©emeinben
6. Slnteil beê ©efnnb^ettëmefené
7. 23erfcE)iebene SBufjenanteile
8. Vortrag }u berteilenber einteile

C. ©rfafc witb Äonfiefationcn.
1. @r[atj
2. .flonfielationen

A. ©ufjcii
B. SBufeenticrweniiuiiB
C. ©rial) «itö äoitjiötnttimen

%x.

130,000

500
1,000

gr.

30,000
6,500

130,000

500
1,000

%x.

30,000
6,500

98,315 95,000 — 131,500 36,500 95,000 —

4,699
1,899

20,000
17,000

,29,471
29,471

2,253
6,481

30
95

65
65
70
Ol

5,000
3,000

20,000
17,000
23,000
23,000
4,000

—
—

5,000

3,000
20,000
17,000
23,000
23,000
4,000

—

5,000

3,000
20,000
17,000
23,000.
23,000
4,000

98,315 24 95,000 — — 95,000 — 95,000

3,605
20

30 3,000
100

— 3,000
100

3,000
100

:

3,625 30 3,100 3,100 — 3,100

98,315
98,315

3,625

24
24
30

95,000
95,000
3,100

— 131,500

3,100

36,500
95,000

95,000

3,100
95,000

3,625 30 3,100 — 134,600 131,500 3,100 —
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382 — «s 22

llrrijumtg
1905.

förnufdilttg
1906. Porottfdjlng für bog $ûl)r 1907.

ilo
dinuajjtnett.

Ö

Ausgaben.

He

ffiinuabtnen.

i«
Ausgaben.

Sr.

61,653
11,560
9,766

343
1,992

94

10

40
35
78

13

Sr-

58,000
12,000
9,900
1,500
2,000

91.

£<tufettbe ^crhJitltung.

XXII. $agi), ftfdjcrei uni) Bergbau.

A.

1. Sagbpatentgebiiljien
2. Slttteil ber ©emeittben, 20 %
3. 3luf|idjtè= itnb Segugëfoften
4. £)ebunq bor $aqb
5. Vergütung ber (Sibgenoffenfdjaft

B. Tî'ififterci.

1. gifdjegenjirtfe uttb üßatentgebüljren
2. 3luffid)tê= urtb Slegugêloften
3. |)ebimq ber gife^gu^t
4. Vergütung ber @ibgertüffettfrf)aft
5. gifdjgudjtanftalt
6. 9{ed)têlo[ten

C. »evflbau.
1. 33efolbuttg beë sJ}Hnen<vttfpettorë
2. ©jertergqebiitjren
3. @teiitbriic£)e:

a. Âongefftonëqebiifjreu
b. ©tocïernfteinbrucl), luêbeutung

4. §ebung beê Skrgbaueë

A 3n«ï>
B. ^tfdjerei
C. SBcrgbau

Sr-

60,000

2,000

Sr.

12,500
10,100

1,500

Sr.

60,000

2,000

Sr-

12,500
10,100

1,500

41,976 36,600 — 62,000 24,100 37,900 —

8,291
7,480

879
3,519

340
780

20
03
20
49
25
50

8,000
7,000
1,000
3,000

200
500

—

8,000

3,000
200

7,500
1,000

500

8,000

3,000
200

7,500
1,000

500

3,011 21 2,700 — 11,200 9,000 2,200

1,200
3,694

173
38

76

92
40

1,200
2,500

175
200

1,000

— 2,500

175
500

1,000

1,000

2,500

175
500

1,000

1,000

2,630 28 675 — 3,175 2,000 1,175 —

41,976
3,011
2,630

13
21
28

36,600
2,700

675

— 62,000
11,200
3,175

24,100
9,000
2,000

37,900
2,200
1,175

—

47,617 62 39,975 — 76,375 35,100 41,275 —



JVs 22 — 383

gledritïtitg

1905.

Uflrattfdilttg
1906. PoroitfdjUg für bos |nf)r 1907.

Ht
(Sinnafioten. Juiegabeu.

ür
(Sittttaljitmi.

in*

|u0galtett.

g*-

56,303
1,078,042

565
455

14,290
1,603

57,650

91.

47
50

05
50
68

gt-

1,057,600
600
700

15,000

91.

gaufettbe ©ettuattitttjj*

XXIII. M?l)<mblun0.

A. SrtODcrfauf.

1. ©aljborräte auf 1. Jänner
2. $oä)fal3
3. îafelfalj
4. Vieerfalj
5. ©etoerbefalj
6. geinfalj
7. ©aljborrate auf 31. Sejentber

B. SBetricbSfoftcn.

1. 3inê be§ Vetriebëfapitalë
2. ïranêportïoften
3. 3luöuiägerlöl)ne
4. Viagajinlbfyne
5. Vergütungen für Varjafflung
6. Verriebene Vetriebêtoften
7. Verfdjiebette @innaf)men
8. ©conti unb .ginsbergiitungcu

C. ûîevtoainutaôfofteu.

1. Vefoïbungen ber Veamten
2. Vureautoften
3. Vtietjinfe

A. Stttjtierfnuf
B. Vetrtebëfojitn
C. Vtriuttltungöfofteit

§r.

1,497,000
2,000
1,500

30,000
2,000

gl'-

423,000
1,400

800
15,900

800

gr-

1,074,000
600
700

14,100
1,200

gl'-

1,096,303 26 1,073,900 — 1,532,500 441,900 1,090,600 —

16,000
74,422

105,338
6,115

11,622
693

2,270
2,441

68
57
85
22
60
90
15

16,000
80,100

105,100
8,100

11,500
800
400

2,100

—

1,900
2,100

16,000
75,600

104,800
8,100

11,500
800

1,900
2,100

16,000
75,600

104,800
8,100

11,500
800

209,480 87 219,100 — 4,000 216,800 — 212,800

9,193
2,015
7,300

30
62

10,100
1,500
7,300

— — 11,160
2,200
7,300

— 11,160
2,200
7,300

18,508 92 18,900 — — 20,660 — 20,660

1,096,303
209,480

18,508

26
87
92

1,073,900
219,100

18,900

— 1,532,500
4,000

1,536,500

441,900
216,800
20,660

1,090,600
212,800

20,660

868,313 47 835,900 — 679,360 857,140 —



384 — m 22

j&Mjjmtnjj

1905. 1906. Jïonutfdjlog für bos |ol)r 1907.
Us

(finnafymeu. jtusgabeii.

H c

finualjratu.

tu*
Jtuegaben.

g*-

62,529
486,794
37,169

SR.

20
60
50

tfV.

55,000
425,000

30,000

M.

gttufettbe ^evhmltumv

XXIV. Stempel uttb ionknotcit-Stcuer.

A. Stcmbelfteucv.

1. ©tempetycipier
2. êtempelmarEen
3. ©pielïarteit=@tempel

B. SBanfnotenfteuer.

1. .fïantortalbcmf

S*-

55,000
435,000

32,000

gr. gr-

55,000
435,000

32,000

gr-

586,493 30 510,000 — 522,000 — 522,000 —

111,334 60 110,000 110,000 110,000

111,334 60 110,000 —

C. SBetrie&Sfoftm.

1. ïïloOmaterial unb Unterhalt ber Oleräte
2. sproöifionert ber ©tempelberfäufer
3. SSerfdjtebette âkjuqêfoftert

D. iBevtvaUungëtofiten.

1. SSefoIbuttg beë SSorfte^erê ber ©tempelber**
ttmïtuttg

2. Skfolbimgett ber Slnqeftettten
3. Sureautoften
4. sjjtietjittfe

A. Stempeljïeuer
B. ©anïnotcnfteuer
C. ©etrieliöfoften
D. Jßertoaltunpfofiten

110,000 — 110,000 —

13,427
28,636

155

65
92
75

14,000
27,000

300

— — 14,500
28,000

300

— 14,500
28,000

300

42,220 32 41,300 — — 42,800 — 42,800

3,800

4,200
3,092

525
15

3,800

4,200
3,000

525

—
— 4,150

4,500
3,200

525

— 4,150
4,500
3,200

525

11,617 15 11,525 — — 12,375 — 12,375

586,493
111,334
42,220
11,617

30
60
32
15

510,000
110,000
41,300
11,525

— 522,000
110,000

42,800
12,375

522,000
110,000

42,800
12,375

643,990 43 567,175 — 632,000 55,175 576,825 -—



JVs 22 — 385

Jktijtutttg
1905. 1906. foranfdjlag für bos |ol)r 1907.

lie
Sittuajpen. luspbcn.

Pf
tëinnaljmctt.

i »

luepbtn.

5v-

840,160
133,598
412,354

1,197

81.

58
60
05

gr.

700,000
120,000
370,000

1,200

9t.

Saufettbe SBertoalittttg«

XXV. iebiiljren.

A. Stinten m«ï> («eridjtêfrfjreiber
uuö S8ctreit)uttflë= un» Âonfwréâmter.

1. Sßrojentgebüljren ber 9lmt§fcf)reiber
2. §ije ©ebüpren ber 2luttêfcf)reiber
3. ©ebüpren ber @erid)t§fd)reiber ttttb ber 23e=

treibungë= uttb .flonlureämter
4. iBejuq^fofien

B. «taatêfaujtei.
1. (Sntoluntente, ^atentgebüpren uttb 9laturali=

fationëqebûpren

C. Wcridttetantlcicn.

1. Dbergericpt, (Sebüpren in SibtlfacÊjert, $attj=
Iet= unb ißatentgebüpren

(©ebüpren in Strafindjett, fiefje IIIb, G 2.)

D. Suftit uttb HJttlijei.

1. ©ebüpren ber $uftijbire!tion unb ber ißoüjeU
bireltion

2. (SebiUjren für sJJiarft= ttttb Ijaufierpatente
3. ^atenttajen ber .öaitbclßreifettben
4. ©ebüpren für 9îabfa£)rerbeit)iïïigungen

700,000
120,000

370,000

gr.

1,200

700,000
120,000

370,000

Sv-

1,200

1,384,916 23 1,188,800 — 1,190,000 1,200 1,188,800 —

37,786 70 35,000
35,000 35,000

37,786 70 35,000 — 85,000 — 35,000 —

8,200 — 7,000 —
7,000 7,000

8,200 — 7,000 — 7,000 — 7,000 —

17,359

84,237
75,350
36,868

85

95
70
41

14,000

76,000
60,000
40,000

—
14,000
76,000
65,000
25,000

— 14,000
76,000
65,000
25,000

—

213,816 91 190,000 — 180,000 — 180,000 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 98
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îledjitung

1905.

Jtamtrdjlng
1906. Pormtfdjlog fur bas $al)r 1907.

iio
Öiunaljmen.

(r=

lusgaben.

Ut
fiiuimjjinen.

iti
lusgabcn.

Sr.

3,606
11,821

SR.

39
09

Sr.

3,000
7,000

SR.

Saufetibe SBertoaltung.

XXV. G5ebiil)reit.

E. $treftion î»cé

1. fiott;$effiott§gebii{)rett
2. Smolumente uttb SBentfëpatentgebiiïjïert

F. ^inattjöircftion.
1. (Smolumettte îttib Sal^austuageipateute

A. Wmtôî mtö(Sierid)tö)tf)rctticr itub Betreibung^
uitb .ftonfurSumtcr

B. Staatöfmtjfei
C. ©eridjtölanjleieit
D. $uftia uitb ^otijet
E. îstreïtiott beb x\nnerit
F. ginanabtteWton

Sr-

3,000
7,000

Sr- Sr-

3,000
7,000

Sr-

15,427 48 10,000 — 10,000 — 10,000 —

142 80 100 100 100

142 80 100 — 100 — 100 —

1,384,916

37,786
8,200

213,816
15,427

142

23

70

91
48
80

\

1,188,800

35,000
7,000

190,000
10,000

100

—
1,190,000

35,000
7,000

180,000
10,000

100

1,200 1,188,800
35,000

7,000
180,000

10,000
100

—

1,660,290 12 1,430,900 — 1,422,100 1,200 1,420,900 —
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Jlfdrmiitg
1905.

Uoraitlriilug
1906. Porottfd)lag für bus $aljr 1907. i

flttmaljmen.

i|p
lusgabeti.

it
ffiittiMljmeit.

in«

lue gabeit.

Sr. m. Sr. 3Î.

Saufettbe ©erftwltung,

XXVI. Cfrbfdjaft0= uttb SdjenkunQ0=

Steuer.

Sr. Sr- Sr. Sr-

581,791
57,779

1,674

53
68
54

400,000
40,000
2,000

—

A. Ertrag t>er ®r&fdu»ft£» uni» ®d)cnfMU0ë=
Steuer.

1. Cïbentticfje Abgaben
2. 21nteil ber ©emeittbert, 10 %
3. 93ujjett

400,000

2,000
40,000

400,000

2,000
40,000

525,686 39 362,000 — 402,000 40,000 362,000 —

9,571
479

23
75

8,000
500

B. «esuööfofteit.

1. Sejugêprobtftottert
2. IBerfdjiebette Se-jugêlofiett

8,000
500

8,000
500

10,050 98 8,500 — — 8,500 — 8,500

525,686
10,050

39
98

362,000
8,500

A. drbfdjafiö« Iiiib ©djenfuitps©teuer
B. ©tptgöfofitett

402,000 40,000
8,500

362,000
8,500

515,635 41 353,500 — 402,000 48,500 353,500 —
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fuming
1905.

llarmtfrtjlag
1906. Portutfdjiag fiir bo0 loljr 1907.

$ o lj=

lusgabe«.

ü(
fitittaljmen.

in-

JOifipbnt.

gr. 31. S*- 31.

Satifettbe ^cvhmltnm].

XXVII. Pirtfdjafts* uttb llcinticrhaufs=
patentgebilljren.

A. âSirtftyaftêimtentgefittftven.

gr. gi-- gi--

1,094,876
109,046

50
33

1,070,000
107,000

— 1. Sßateittqebüljren
2. Ittteil ber ©emetttbett, 10 %

1,100,000 30,000
107,000

1,070,000
107,000

085,830 17 963,000 — 1,100,000 137,000 963,000 —

B.

35,477
18,129

60
75

35,000
17,500

1. 5ßatentgebü§ren
2. Slnteil ber (Semetrtbert, 50 °/o

35,000
17,500

35,000
17,500

17,347 85 17,500 35,000 17,500 17,500 —

C. ©CÎUflôfoflCM.

290 85 2,000 1. $ttft>eïtiottê=, Sajationê-, unb $nul=
foften _ 2,000 _ 2,000

290 85 2,000 — 2,000 — 2,000
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Jledjiuuig

1905.

Uflraitfrtjlag
1906. $ïoranfd)lng für bo0 |ol)r 1907. iuij

Ciimpmeii. Jiuepben.

$ tin
(Siaualjmen.

gr. SR.

985,830
17,347

290

17
85
85

1,002,887 17

1,105,009

36,600

40,963
32,941

4

994,508

gr. SR.

963,000
17,500
2,000

978,500

18

87

55

51

1,063,650

34,340
1,500

39,400
35,760

4,350
27 957,000

Sr.

Saufenbe ^crnmltmtjv

XXVII. $Uirtfdjaft0= uttii llcinocrkttufs=
patentgebttljren.

A. SBtrtf^aft0)itttent8etiit|ren
B. $ertiutfggel»tt|rtii
C. ©eppfoftcit

1,100,000
35,000

1,135,000

XXVIII. Anteil am (frtrage bes ^lkolj0l=
itmnopols.

1. (SrtraggsSlnteil
2. ©efiimbfung beg iJllfofjolismus :

a. spoli^eibireltion
b. Uttterricf)tëft>efeit
c. SHrmenbtreftitm
d. ©ireïtion bee gutter«

.*• Ä ::::::

1,063,650

9,8o0

1,073,450

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1906.

Sr. S*-

137,000
17,500
2,000

963,000
17,500

156,500 978,500

1,063,650

35,300
1,500

39,000
40,365

9,800

116,165 957,285

99*

'
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lÎEtijmutg

1905.

gcranftljlflg
1906. Pormtfdjlog für bas laljr 1907.

P«

(fimmljraeti. luspbett.
Pf

iiitualjmen.

m»

luspbett.

»'•

642,724
74,105
13,272

365,051

m.

75
75
25

25

s*.

620,000
45,000
3,000

334,000

SR.

Sattfettbe 4i>crtimltuitß.

XXIX. Piütärflcuer.

A. Wiilitftrfieuer.
1. fiartbeëanlDefertbe @rfai$flidjtige
2. Sattbeêabtûefettbe fêrjafjjfïtdjtige
3. (Srfafipfltcfjttge Söefjrmättner
4. Slnteil ber ©bgertoffenfdjaft, 50 %

B. Sanation#« uni» SBejuflfSfofïeit.

1. Skfolbmtgett ber Slngefteïïtert
2. £ajationêfoften
3. Se^ugstoften, ®ruiffoftett( SRecfytsfoftcn

A. äHilitärfteuer
B. îarutioitôî îtnb ©ejugôïoften

632,000
55,000

3,000

Sr.

345,000

Sr-

632,000
55,000

3,000

Sr-

345,000
j 365,051 334,000 — 690,000 345,000 345,000 —

5,900
5,935

44,010
50
96

46

6,000
6,000

43,000

— — 4,850
6,000

43,500

— 4,850
6,000

43,500

55,846 55,000 — 54,350 — 54,350

365,051
55,846

25
46

79

334,000
55,000

690,000' 345,000
54,350

345,000
54,350

309,204 279,000 — 690,000 399,350 290,650 —
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Jlrrffttimg
1905. 1906. Poranfdjlog fur îm* $uljr 1907.

bt
®inna|)men.

Ip

Jbwgabtn.

Ut
iimtaljiucit.

in*

luagaben.

Sr.

1,932,677
566,775

1,347,116
175,762
39,450
22,088

91.

27
26

33
40
17
87

Sr-

2,250,000
583,000

1,275,000
171,600
25,000
15,000

SR.

gattfettfee ÜBerttmltung.

XXX. Pirekte Steuern.

A. &e«md0ttt£fteuev.

1. ©runbfteuer :

a. 3m atten Canton, 2,5 °/oo
b. 3m 3ura, 2,2 %o

2. Habitalfteuer :

a. 3m altert Canton, 2,5 %°
b. 3m 3ma, 2,2 °/»o

3. ïtadjbepqe
4. ©teuerbujjeit

B. ©itttommenêfteuer.

1. iintommenêftener I. JHaffe :

a. 3m atten .ftanton, 3,75 % • • • •

b. 3m 3ura, 3,30 °/o
2. ©ntommenêftener II. Ätaffe :

a. 3m alten Canton, 5 %
b. 3tn 3mm, 4,4 %

3. ©ntommensfteuer III. .fHaffe :

a. 3m alten Äantan, 6,25 °/o
b. 3m 3iiï0/ 5,50 °/o

4. 9tacPe-süge
5. ©teuerbufsen

Sanations* ut»» SBcjttöSfoftw.

1. (Sin£otrt mertefteixer=.^ï otit m iffionen
2. Stejuggprobifionen :

a. SSermbgenëfteuer
b. @tn£omiitenêfteuer

3. Soften ber ©teuergefe^rebifion
4. ®nt|ct)äbigungen an bte ©emeinben
5. SSerfc£)iebene Sejugêtoften
6. .fîoften ber ©runbfteuerfdjatjungêrebtfion

Sr.

2,350,000
594,000

1,350,000
176,000
25,000
15,000

Sr. Sr-

2,350,000
594,000

1,350,000
176,000
25,000
15,000

Sr-

4,083,870 30 4,319,600 — 4,510,000 — 4,510,000 —

2,052,279
594,579

24,721
4,627

668,215
43,948
58,816
19,563

32
86

30
40

98
68
24
53

1,575,000
520,000

22,000
4,000

630,000
40,000
2.5,000
10,000

—

1,850,000
550,000

22,000
4,000

640,000
40,000
25,000
10,000

—

1,850,000
550,000

22,000
4,000

640,000
40,000
25,000
10,000

—

3,466,752 31 2,826,000 — 3,141,000 — 3,141,000 —

13,148

86,256
104,572

5,163
15,652
25,373

25

41

85
92
05

14,000

89,600
83,730
15,000
25,000
13,000
25,000

—

— 14,000

93,400
93,180
15,000
5,500

14,000
5,000

—

14,000

93,400
93,180
15,000
5,500

14,000
5,000

250,166 48 265,830 — — 240,080 — 240,080
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Jtedprang

1905.

Itoranfrtjlag
1906. Porottfdjlog für bû0 |atjr 1907.

Pi
Clittnaljtnen.

d'

äueplmt.

Pt
(fimialjmiit.

iu
lusgaben.

gr. SR. Sr. SR.

Sattfettbe ^ernmltititß.

XXX. Pirehte Steuern.

Sr. Sr. Sr. | Sr.

8,300
29,583
13,347

1,695

25
45

8,300
32,500
14,000

1,695

—

I). SUettoaltMnflëfoftett.

1. Sefolburtgett bei Seamten
2. SBefoIbungert bei 31tige[tettten
3. 93ureau= uttb iHetfefüftert
4. SMetjirtfe

— 9,150
30,750
14,000

1,695

— 9,150
30,750
14,000

1,695

52,925 70 56,495 — 55,595 — 55,595

4,083,870
3,466,752

250,166
52,925

30
31
48
70

4,319,600
2,826,000

265,330
56,495

— A. ®ermögenöjieuer
B. fêiitfomroenëjiteuer
C. ïdjattonSî unb Sejupfoften
D. Sertomltunpldftett

4,510,000
3,141,000

240,080
55,595

4,510,000
3,141,000

240,080
55,595

7,247,530 43 6,823,775 — 7,651,000 295,675 7,355,325 —

XXXI. Jitunorljergefeljenes.

1,353
316

80
60

— — 1. irblofer îladjlafj
2. Slnontjme Sliiicferftattunqen

— — — —'

1,670 40 — — — — — •—

•
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Bericht der Finanzdirektion

an den Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

über den

loraiisflilr ror das Jahr 190?.

(November 1906.)

Der Voranschlag über den Staatshaushalt des Kantons
Bern für das Jahr 1907 kennzeichnet sich einerseits
durch eine Erhöhung fpt sämtlicher Besoldungsansätze,
anderseits durch einen Rückgang des Ertrages der
Staatskasse. Hierin äussern sich erstmals im Staatshaushalte

die finanziellen Folgen der zwei bedeutungsvollen
Schlussnahmen des Grossen Rates in 1906. Wir meinen
die Besoldungsreform und den Bau der Lötschbergbahn.

Die Besoldungserhöhungen, welche gemäss den neuen
Besoldungsvorschriften in 1907 zur Ausrichtung gelangen,
belasten das Budget, einschliesslich Fr. 11,000, welche
für die Beamten und Angestellten der Hypothekarkasse
und Fr. 32,000, welche für die Wegmeister eingestellt
sind, sowie des Betreffnisses für eine Lohnaufbesserung
von 8 % an die Arbeiter der Militäranstalten, mit einer
Summe von rund Fr. 405,000, nämlich:

Zentralverwaltung und Staatsanstalten Fr. 142,000
Bezirksverwaltung » 70,000
Geistlichkeit » 60,000
Polizeikorps » 90,000
Hypothekarkasse » 11,000
Wegmeister » 32,000

Zusammen Fr. 405,000

Der Lötschbergbahngesellschaft mussten bald nach
der Genehmigung der Vorlage betreffend dieses
Unternehmen durch den Grossen Rat die ersten 20 % 3er
Staatsbeteiligung von 1702 Millionen mit Fr. 3,500,000
zur Verfügung gestellt werden und weitere 20 %
verfallen demnächst. Schon durch diese Einschüsse werden
die verfügbaren Mittel der Staatskasse, welche auf
Anfang des Jahres 1906 annähernd fünf Millionen
betrugen, mehr als absorbiert. Da überdies im September
abhin das Anleihen beim Crédit Lyonnais von zwei
Millionen zurückbezahlt wurde, so wird die Staatskasse
für ihren ordentlichen Dienst und die Subventionen,
welche an andere Eisenbahnunternehmen noch zu leisten

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

sind, in 1907 bedeutend mehr als in 1906 fremdes
Kapital, bis zur Aufnahme eines Staatsanleihens
vorläufig die Kantonalbank, in Anspruch zu nehmen in
den Fall kommen. Wir veranschlagen den dalierigen
durchschnittlichen Bedarf auf sechs Millionen, welche
Summe zu 4'/i °/o gerechnet, eine Zinsenlast von rund
Fr. 250,000 ergibt, gegenüber Fr. 100,000, welche in
1906 für Zinse an SpezialVerwaltungen und für
vorübergehende Geldaufnahmen vorgesehen waren.

Die Besoldungsreform und der Bau der Lötschbergbahn
verursachen demnach in 1907 der laufenden

Verwaltung zusammen einen Mehraufwand von zirka Fr.
550,000. Hiezu kommen noch über Fr. 400,000 für
anderweitige vermehrte Bedürfnisse der einzelnen
Verwaltungszweige, vorab des Unterrichtswesens und des
Armenwesens, so dass sich das Gesamtmehrerfordernis
auf Fr. 950,000 stellt.

Fassen wir nach dieser summarischen Betrachtung
der Entwicklung der Ausgaben, diejenige der Einnahmen
ins Auge, so ist vorerst im Gegensatz zum ungünstigen
Einfluss, den die Staatsbeteiligung an der Lötschbergbahn

auf die Passivzinse ausübt, die bemerkenswerte
Tatsache zu verzeichnen, dass der Ertrag des
Aktienbesitzes der Staatskasse höher veranschlagt werden
konnte als in 1906, indem erfreulicherweise zwei
Eisenbahnunternehmen, die Thunerseebahn und die Spiez-
Erlenbach-Bahn, bei welchen der Staat mit Fr. 2,706,800
beteiligt ist, in 1906 (pro 1905) zum ersten Male eine
Dividende von 3% ausgerichtet haben, auf welche von
nun an wohl regelmässig gerechnet werden darf. Daneben
kommen mit einem Mehrerträgnis von Belang eigentlich
nur die direkten Steuern in Betracht, die um Fr.
531,550 höher angenommen sind. Hiebei ist aber nicht
zu übersehen, dass von dieser Summe einzig die
Mehreinnahmen, die nach nunmehrigem Bekanntwerden des
mutmasslichen Resultates der Grundsteuerschatzungs-
revision auf der Grundsteuer mit Fr. 111,000 resultieren

100
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als eine wirkliehe Steigerung der Einnahmen gelten
können, während der Rest lediglich dafür eingestellt
wurde, um angesichts der Ergebnisse des letzten Jahres
eine bessere Uebereinstiinmung zwischen Budget und
Rechnung herbeizuführen.

Wenn sich daher der Voranschlag für 1907 trotz
einer Mehrbelastung von Fr. 950,000 nicht mehr als
um Fr. 283,568 ungünstiger stellt als sein Vorgänger,
so trägt hiezu grösstenteils die veränderte Art und Weise
der Veranschlagung des Steuerertrages bei. Diese wird
naturgemäss zur Folge haben, dass die bedeutenden
Mehreinnahmen, welche die direkten Steuern jeweilen
gegenüber dem Voranschlag aufwiesen, entsprechend
kleiner sein werden. Damit im Zusammenhange wird
auch die Möglichkeit, dass grössere Defizite im
Voranschlage sich in der Rechnung in Einnahmenüberschüsse
verwandeln, nicht nur in geringerem Masse vorhanden,
sondern geradezu ausgeschlossen sein. Man muss sich
deshalb in 1907 und künftig auf Defizite gefasst machen
und durch sparsamen Haushalt und Erschliessung neuer
Einnahmsquellen beizeiten Vorsorge treffen, denselben
vorzubeugen.

Dem wiederholten Verlangen der Staatswirtschaftskommission

nach besserer Budgetierung der Ausgaben
zwecks Einschränkung der Nachkredite ist möglichst
Nachachtung verschafft worden.

Nach dem vorliegenden Entwurf schliesst der
Voranschlag für das Jahr 1907 mit folgenden Summen ab:

Ausgaben Fr. 38,139,571
Einnahmen » 36,524,575

Mehrausgaben Fr. 1,614,996

oder wenn blos die Nettosummen der einzelnen
Verwaltungszweige in Betracht gezogen werden :

Ausgaben Fr. 18,366,731
Einnahmen » 16,751,735

Ausgabenüberschuss Fr. 1,614,996

Dieser Entwurf weicht von dem für das Jahr 1906
genehmigten Voranschlag folgendermassen ab :

Mehrausgaben.

VI. Unterrichtswesen Fr. 156,306
VIII. Armenwesen » 139,173

IIIS Polizei » 137,035
I. Allgemeine Verwaltung ...» 99,080

II. Gerichtsverwaltung » 78,977
V. Kirchenwesen » 54,095
X. Bauwesen » 46,550

XIII. Landwirtschaft » 42,800
IX.b Gesundheitswesen » 30,260
IV. Militär » 18,895
IX.a Volkswirtschaft » 16,375

XII. Finanzwesen » 11,500
XIV. Forstwesen » 2,895

III.a Justiz » 1,825
VII. Gemeindewesen » 862

Summe der Mehrausgaben Fr. 836,628

Minderausgaben.

XVII. Domänenkasse Fr. 9,400
XL Anleihen » 15

Summe der Minderausgaben Fr. 9,415

Mehreinnahmen.

XXX. Direkte Steuern Fr. 531,550
XVIII. Hypothekarkasse » 36,000
XXIII. Salzhandlung » 21,240
XXIX. Militärsteuer » 11,650
XXIV. Stempel- und Banknotensteuer » 9,650
XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau » 1,300
XVI. Domänen » 755

XXVIII. Anteil am Ertrage des Alkohol¬
monopols » 285

Summe der Mehreinnahmen Fr. 612,430

Mindereinnahmen :

XX. Staatskasse
XXV. Gebühren

XV. Staatswaldungen
Summe der Mindereinnahmen

Fr. 56,000
» 10,000
» 2,785

Fr. 68,785

Mehrausgaben
Minderausgaben

Mehreinnahmen
Mindereinnahmen

Fr. 836,628
9,415

Fr. 612,430
» 68,785

Fr. 827,213

543,645

Reine Mehrausgaben Fr. 283,568

Gegenüber der Rechnung für das Jahr 1905 zeigt
der Voranschlag für 1907 folgende Unterschiede:

Mehrausgaben:

VI. Unterrichtswesen
VIII. Armenwesen
XIII. Landwirtschaft

IIIS Polizei
X. Bauwesen
I. Allgemeine Verwaltung

II. Gerichtsverwaltung
V. Kirchenwesen

IX.a Volkswirtschaft
IV. Militär

XII. Finanzen
XIV. Forstwesen

IX.b Gesundheitswesen
XI. Anleihen
III.a Justiz

Fr. 158,540. 29
» 142,456. 48
» 117,441.35
» 103,395.61
» 87,762.38
» 84,555.65
» 77,896.34
» 75,114.65
» 42,552, 15
» 42,149.73
» 17,585. 14
» 11,324.40
» 6,495.06
» 3,021.85
» 3.28

Summe der Mehrausgaben Fr. 970,294. 36

Minderausgaben :

XVII. Domänenkasse
VII. Gemeindewesen

Summe der Minderausgaben

Mindereinnahmen :

XXV. Gebühren
XX. Staatskasse

XXVI. Erbschafts- und Schenkungs¬
steuer

XV. Staatswaldungen
XXIV. Stempel und Banknotensteuer

XXVIII. Anteil am Ertrage des Alkohol¬
monopols

XXVII. Wirtschaftspatent- und Klein¬
verkaufspatentgebühren

Uebertrag

Fr. 11,299. 17
512. 40

Fr. 11,811.57

Fr. 239,390. 12
» 174,792.08

» 162,135.41
» 74,492.64
» 67,165.43

» 37,223. 27

» 24,387. 17

Fr. 779,586. 12,
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Uebertrag Fr. 779,586. 12
XXIX. Militärsteuer » 18,554. 79
XXIII. Salzhandlung » 11,173.47

XVI. Domänen » 9,461.52
XXII. Jagd, Fischerei und Berghau » 6,342. 62

XXXI. Unvorhergesehenes » 1,670.40
XXI. Bussen und Konfiskationen » 525.30

Summe der Mindereinnahmen Fr. 827,314. 22

Mehreinnahmen :

XXX. Direkte Steuern Fr. 107,794. 57
XVIII. Hypothekarkasse » 51,708.98

Summe der Mehreinnahmen Fr. 159,503. 55

Mehrausgaben Fr. 970,294.36
Minderausgaben » 11,811.57

— Fr. 958,482.79
Mindereinnahmen Fr. 827,314. 22

Mehreinnahmen » 159,503.55
— Fr. 667,810.67

Ungünstigeres Ergebnis des
Voranschlages Fr. 1,626,293. 46

Die Abweichungen gegenüber dem Voranschlage für
1906 sind im einzelnen folgende :

I. Allgemeine Verwaltung.
A. Grosser Rat Fr. 20,000
B. Regierungsrat » 6,750
E. Staatskanzlei » 9,505
J. Regierungsstatthalter » 15,325
K. Amtsschreibereien » 42,500

Fr. 94,080
Mindereinnahmen :

F. Deutsches Amtsblatt, Tagblatt und Ge¬

setzsammlung Fr. 6,200

Mehreinnahmen :

G. Französisches Amtsblatt
nebst Beilagen » 1,200

5,000

Zusammen, wie hievor Fr. 99,080

Der bisherige Kredit von Fr. 60,000 für die Kosten
des Grossen Rates genügt seit Jahren nicht mehr und
es mussten wiederholt Nachkredite verlangt werden.
Um einen solchen zu vermeiden und da übrigens die
Sitzungen der hohen Behörde zunehmen, erscheint es

angezeigt, den Kredit um Fr. 20,000 zu erhöhen. Von
den Mehrausgaben für den Regierungsrat, die
Staatskanzlei, die Regierungsstatthalter und die Amtsschreibereien

von zusammen Fr. 74,080 betreffen Fr. 67,380
Besoldungserhöhungen nach dem neuen Besoldungsdekret,
Fr. 4,500 die Gehalte von zwei neuen, bereits im Jahr
1906 nötig gewordenen Angestellten der Staatskanzlei,
der eine für das jurassische Archiv, der andere für die
Bedienung der angeschafften Vervielfältigungsmaschine,
Fr. 500 die Entschädigungen der Stellvertreter der
Regierungsstatthalter, Fr. 500 die Bureaukosten der letzteren
und Fr. 1,500 den neuen Posten für Entschädigungen
der Stellvertreter der Amtsschreiber. Nach den mit
1. Januar 1907 in Kraft tretenden Besoldungsvorschriften
wird der Staat nicht nur in den Fall kommen, mehr
als bisher Stellvertretungskosten der Regierungsstatthalter
zu übernehmen, sondern diese Kosten auch für die
Amtsschreiber zu tragen, welche bis anhin ihre Stell¬

vertreter selbst honorierten. Der Bureaukostenkredit
der Regierungsstatthalter wird angesichts der Ausgaben
der beiden letzten Jahre erhöht, dagegen können der
Bureaukostenkredit der Amtsschreiber um Fr. 100 und
der Kredit für Mietzinse der Amtsschreibereien um
Fr. 200 reduziert werden. Letztere Reduktion geschieht
infolge der Verlegung der Amtsschreiberei Nidau in
das dortige Schlossgebäude. Die Mindereinnahmen auf
dem deutschen Amtsblatt, Tagblatt und der Gesetzsammlung
resultieren aus einer Erhöhung der Redaktionskosten
des Tagblattes um Fr. 200 und einer Erhöhung der Druckkosten

desselben und der Gesetzsammlung um Fr. 6,000.
Beide bisherigen Kredite erwiesen sich seit Jahren als
zu klein. Die Mehreinnahme des französischen
Amtsblattes nebst Beilagen ergibt sich aus dem Wegfalle der
Entschädigung für Redaktionskosten des Compte rendu,
die nun in der Besoldung des Uebersetzers sub Rubrik
I. E. 1 enthalten ist.

II. Gerichtsverwaltuiig.

Mehrausgaben :

A. Obergericht Fr. 11,250
B. Obergerichtskanzlei » 4,375
C. Amtsgerichte » 14,150
D. Gerichtsschreibereien » 22,450
E. Staatsanwaltschaft » 4,165
F. Geschwornengerichte » 1,900
G. Betreibungs- und Konkursämter » 20,287
H. Gewerbegerichte » 400

Zusammen, wie hievor Fr. 78,977

Die Mehrausgaben für das Obergericht, die
Obergerichtskanzlei und die Staatsanwaltschaft sind
ausschliesslich die Folge der Besoldungsrevision. Auf den
übrigen Abschnitten berühren die Mehrausgaben nebst den
Besoldungen der betreffenden Beamten und Angestellten,
bei den Amtsgerichten die Entschädigungen der
Stellvertreter mit Fr. 1,700 und die Bureaukosten mit
Fr. 900, bei den Gerichtsschreibereien die Entschädigungen

der Stellvertreter mit Fr. 2,000 (neuer Posten),
bei den Geschwornengerichten die Entschädigungen der
Geschworenen mit Fr. 1,500, die Reisekosten und den Unterhalt

der Kriminalkammer, sowie die Bureaukosten mit je
Fr. 200, bei den Betreibungs- und Konkursämtern die
Entschädigungen der Stellvertreter mit Fr. 500, die Bureaukosten

mit Fr. 100 und die Formulare und Kontrollen mit
Fr. 700, endlich bei den Gewerbegerichten die Kostenanteile

des Staates mit Fr. 400. Die Erhöhungen für
Entschädigungen der Stellvertreter finden statt mit
Rücksicht auf die Neuordnung der Stellvertretungen der
Bezirksbeamten durch das Besoldungsdekret vom 5. April
1906, die übrigen im Hinblick auf die Ausgaben der
Vorjahre, ausgenommen diejenige für die Gewerbegerichte,

die dadurch begründet wird, dass die Gemeinde
Pruntrut solche Gerichte neu eingeführt hat. Die bisherige
Besoldung des Sekretärs der Aufsichtsbehörde von Fr. 1,000
fällt dahin, da sie nunmehr in der Besoldung des

Obergerichtsschreibers inbegriffen ist.

IIIa. Justiz.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Justizdirektion Fr. 1,075
C. Jnspektor für die Amts- und Gerichts¬

schreibereien » 750

Zusammen, wie hievor Fr. 1,825
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Diese Mehrausgaben gehen bis auf Fr. 200, um
welche der Kredit für Bureaukosten der Justizdirektion
erhöht wird, aus Besoldungsaufbesserungen hervor in
Gemässheit des Dekretes vom 5. April 1906.

HI". Polizei.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten Fr. 1,930
B. Fremdenpolizei und Fahndungswesen » 3,000
C. Polizeikorps » 112,825
D. Gefängnisse » 1,500
E. Strafanstalten » 4,780
G. Justiz- und Polizeikosten » 13,000

Zusammen, wie hievor Fr. 137,035

Die Krediterhöhung für Verwaltungskosten entspricht
den Besoldungsaufbesserungen, die nach dem Dekret
vom 5. April 1906 zu bewilligen sind. Die Mehrausgaben

der Fremdenpolizei betreffen im besondern die
Transport- und Arm enfuhrkosten, die in den letzten
Jahren stets zu Nachkrediten Anlass gaben. Die für
das Polizeikorps mehr berechneten Fr. 112,825 verteilen
sich mit Fr. 115,275 auf die Besoldungen, mit Fr. 2,800
auf die Mietzinse, mit Fr. 550 auf die Wohnungs- und
Mobiliarentschädigungen und mit Fr. 500 auf die
verschiedenen Verwaltungskosten. Von diesen Mehrkosten
gehen Fr. 6,300 Minderausgaben ab für Bekleidung, da
die Anschaffungen in 1907, welche gemäss Reglement
stattfinden, eine Summe von Fi*. 24,800 erfordern, statt
Fr. 31,100 in 1906. Von den Mehrausgaben für
Besoldungen werden Fr. 90,019. 10 dui'cb Besoldungsaufbesserungen

infolge des Dekretes vom 4. Oktober 1906
verursacht. Die Mehrkosten für Mietzinse werden zum
Teil durch das allgemeine Steigen der Mietzinse, zum
Teil durch die Errichtung mehrerer neuen Landjägerposten

veranlasst. Die Berechnung des Ansatzes für
Wohnungs- und Mobiliarentschädigungen entspricht den
gegenwärtigen Ausgaben, und für die verschiedenen
Verwaltungskosten ist die Erhöhung notwendig, weil ein
Kredit von Fr. 3,000, wie die Rechnung in 1904 und
1905 zeigt, nicht ausreicht. Die für die Gefängnisse
mehr in Rechnung gebrachten Fr. 1,500 haben mit Fr. 500
Bezug auf die Nahrung der Gefangenen in der Hauptstadt

und mit Fr. 1,000 auf die verschiedenen Verpflegungskosten

in den Bezirken. Von den Krediten für die
Strafanstalten sind diejenigen für Thorberg und Trachselwald
erhöht worden, ersterer um Fr. 4,000, letzterer um Fr. 780.
Die Erhöhungen betreffen grösstenteils die
Verwaltungskosten, in der Hauptsache die Besoldungen des
untern Personals, für welches der Regierungsrat unterm
3. Oktober abhin ein Besoldungsregulativ erlassen hat.
Die Kredite für die Strafanstalten St. Johannsen und
Witzwil bleiben unverändert, obwohl auch hier die
Besoldungen des Personals und andere Rubriken mehr
erfordern, aber diese Mehrausgaben werden durch
Mehreinnahmen, beziehungsweise Minderausgaben
ausgeglichen. Der Arbeitsanstalt Hindelbank müssen zum Teil
ebenfalls wegen Besoldungsaufbesserungen Fr. 760 mehr
zur Verfügung gestellt werden, die Mehrausgabe wird
jedoch aus dem Alkoholzehntel ausgeglichen. Die für
Justiz- und Polizeikosten mehr vorgesehenen Fr. 13,000
verteilen sich mit Fr. 10,000 auf die Kosten in
Strafsachen und mit Fr. 3,000 auf die Polizeikosten. Mit
diesen Erhöhungen nähern sich diese beiden Kredite
den Ausgaben der Vorjahre.

Fr. 1,070
1,050
2,025

50
1,450
1,000

15,250

Fr. 21,895

3,000

IV. Militär.
Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion
B. Kantonskriegskommissariat
C. Zeughausverwaltung
E. Depots in Dachsfelden und Langnau
F. Kasernenverwaltung
G. Kreisverwaltung
J. Aufbewahrungund Unterhalt des Kriegs

materials

Minderausgaben :

L. Verschiedene Militärausgaben
Bleiben Mehrausgaben, wie hievor Fr. 18,895

Die Mehrausgaben für Verwaltungskosten der Direktion,
das Kantonskriegskommissariat und die Depots in Dachsfelden

und Langnau werden ganz durch
Besoldungsaufhesserungen hervorgerufen, diejenigen der
Zeughausverwaltung teilweise durch solche, im übrigen durch die
Anstellung eines zweiten Kanzlisten. Im Mehrkredit für
die Kasernenverwaltung sind Fr. 350 für Besoldungserhöhungen

und sub Rubrik Betriebskosten Fr. 1,100 für
eine Lohnerhöhung von 8 % an die Kasernenarbeiter
enthalten. Eine gleiche Lohnerhöhung ist für die Arbeiter
der Zeughauswerkstätten und des Kantonskriegskommissariats

in den Ansätzen IV. D. 1 bezw. IV. J. 2a und
IV. J. 2b, IV. H. 1 und IV. J. la berücksichtigt worden.
Die Mehrausgaben für die Kreisverwaltung betreffen die
Bureaukosten der Kreiskommandanten, im speziellen die
Gehalte der Angestellten der Kreiskommandos Bern und
Biel. Von den verschiedenen Militärausgaben ist der
Kredit für das Schützenwesen wegen Zunahme der
beitragsberechtigten Schützen um Fr. 1,000 erhöht, dagegen
der Kredit für Erstellung neuer Korpskontrollen um
Fr. 4,000 reduziert worden. Bei diesem Kredit handelt
es'sieh blos um eine teilweise Uebertragung der in 1906

bewilligten Fr. 8,000, da sich die Erstellung der Kontrollen
ins Jahr 1907 hinüberzieht.

V. Kirehenwesen.

Mehrausgaben:
B. Protestantische Kirche Fr. 48,395
C. Römischkatholische Kirche » 3,200
D. Christkatholische Kirche » 2,500

Zusammen, wie hiervor Fr. 54,095

Infolge der neuen Besoldungsvorschriften steigen die
Kosten der protestantischen Kirche für Besoldungen,
Besoldungszulagen und Beiträge an Kollaturen und äussere
Geistliche und infolge erhöhter Holzentschädigungen;izu-
sammen um Fr. 58,050. In dieser Summe sind allerdings
noch Fr. 2,600 für die zu errichtende zweite reformierte
Pfarrstelle in Delsberg inbegriffen. Die Leibgedinge
reduzieren sich um Fr. 8,700 und die Mietzinse um Fr. 955.
Bei einem Kredite von Fr. 23,900 entsprechen die
Leibgedinge ihrem gegenwärtigen Stande. Die römisch-
katholische Kirche erfordert wegen der Errichtung einer
zweiten Pfarrstelle in Tramlingen und wegen dem Uebertritt
von7 Geistlichen in höhere Altersklassen Fr. 3,400 mehr
für Besoldungen und Fr. 500 für Wohnungsentschädigungen.

Letztere Erhöhung steht ebenfalls mit der
Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in Tramlingen in
Verbindung. Für Leibgedinge sind Fr. 700 weniger nötig.
Die Mehrausgaben der christkatholischen Kirche, welche
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mit Fr. 900 die Besoldungen, mit Fr. 400 die
Besoldungszulagen, mit Fr. 300 die Wohnungsentschädigungen
und mit Fr. 900 die Holzentschädigungen betreffen, stützen
sich alle auf das Dekret vom 6. April 1906.

VI. Unterricht.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion und
der Synode Fr. 900

B. Hochschule und Tierarzneischule » 26,655
C. Mittelschulen » 44,626
D. Primarschulen » 63,300
E. Lehrerbildungsanstalten » 17,175
Gr. Kunst » 3,650

Zusammen, wie hievor Fr. 156,306

Die Mehrausgaben für Verwaltungskosten der Direktion
und der Synode beziehen sich auf die Besoldungen der
Angestellten. Tin Voranschlag der Hochschule und
Tierarzneischule sind die Abweichungen folgende :

Mehrausgaben :

Besoldungen der Professoren und Honorare
der Dozenten Fr. 11,200

Besoldungen der Angestellten » 1,000
Verwaltungskosten » 1,000
Botanischer Garten » 3,000
Amortisation der Bauvorschüsse » 7,690
Vergütung für Gebäudeunterhalt » 565
Hygienisch-bakteriologisches Institut,

Lehrmittelanschaffungen » 2,000

Fr. 26,455

Mindereinnahmen :

Matrikelgelder Fr. 900

Fr. 27,355

Minderausgaben :

Besoldungen der Angestellten » 700

Mehrausgaben, wie oben Fr. 26,655

Die Mehrausgaben für Besoldungen der Professoren
und Honorare der Dozenten ergeben sich aus der
Besetzung des Lehrstuhles für Hygiene, der Errichtung
einer Professur für Pädagogik, einer Professur für
Schulhygiene, einer Lektorstelle für Handelswissenschaften
und einer neuen Dozentenstelle, der Beförderung eines
Titularprofessors zum ausserordentlichen Professor und
eines ausserordentlichen Professors zum ordentlichen,
endlich aus Besoldungserhöhungen an zwei Professoren.
Der Kredit für Besoldungen der Assistenten entspricht
dem gegenwärtigen Bedürfnis unter Hinzurechnung einer
Reserve von Fr. 800. Für Verwaltungskosten werden
Fr. 1,000 mehr berechnet mit Rücksicht auf die steigenden

Preise des Brennmaterials und für den botanischen
Garten werden Fr. 3,000 mehr in Rechnung gebracht,
in Anbetracht der Erweiterung dieses Instituts. Ein
Teil letzterer Erhöhung ist für Lohnaufbesserungen
bestimmt. Zu den bisherigen Ausgaben für Amortisation
der Bauvorschüsse ist die zu leistende Quote für den
Operationssaal der chirurgischen Klinik hinzugekommen
und zu der Vergütung für Gebäudeunterhalt das Be-

Beilageu zum Tagblatt des Grossen liâtes. 190ti.

treffnis für den gleichen Saal. Der Posten
hygienischbakteriologische Institut, Lehrmittelanschaffungen, Fr.
2,000, tritt vorübergehend auf. Das genannte Institut
war derart schlecht mit Lehrmitteln ausgestattet, dass
der Regierungsrat für Anschaffungen Fr. 5,000 bewilligte,
die mit Fr. 3,000 auf das Jahr 1906, mit Fr. 2,000 auf
1907 verteilt werden. Die Reduktion auf Rubrik
Matrikelgelder erfolgt in Anbetracht der Einnahmen von
1905, die Fr. 7,027. 50 abwarfen. Der Kredit für
Besoldungen der Angestellten entspricht nach der Reduktion
von Fr. 700 dem heutigen Bedarf unter Zugabe von
Fr. 800 als Reserve. Die Mehrkosten der Mittelschulen
verteilen sich mit Fr. 7,255 auf die Staatsbeiträge an
Gymnasien und Progymnasien, mit Fr. 39,821 auf die
Staatsbeiträge an Sekundärschulen und mit Fr. 750 auf die
Pensionen für Mittelschullehrer. Dielbezüglichen Kredite
sind nach den dermaligen Ausgaben berechnet, unter
Zugabe einer angemessenen ReserveTfür jeden derselben
— zusammen Fr. 15,000 — zur Bestreitung neuer
Bedürfnisse, die sich im Laufe des Jahres voraussichtlich
geltend machen werden. Der bisherige Posten Kantonsschule

Bern, Pensionen fällt dahin, da/die letzte Pension
nunmehr erloschen ist. Die für die Primarschulen
mehr verlangten Fr. 63,300 betreffen die ortentlichen
Staatszulagen fan Lehrerbesoldungen mit Fr. 32,000, die
ausserordentlichen Staatszulagen an arme Gemeinden mit
Fr. 100, die Leibgedinge mit Fr. 6,000, die
Mädchenarbeitsschulen mit Fr. 6,000, den Handfertigkeitsunter -

rieht mit Fr. 200, die Beiträge an Lehrmittel für Schüler
mit Fr. 7,000, die Fortbildungsschule mit Fr. 8,000 und
die Stellvertretung kranker Lehrer mit Fr. 4,000. Alle
diese Erhöhungen sind durch die von Jahr zu Jahr
wachsenden Ansprüche begründet. Von den Mehrausgaben

der Lehrerbildungsanstalten entfallen auf das
Unterseminar Hofwil Fr. 2,800, das Oberseminar Bern
Fr. 12,640, das Seminar Pruntrut Fr. 5,630, das
Seminar Hindelbank Fr. 205 und das Seminar Delsberg
Fr. 400. Hervorgerufen werden diese Krediterhöhungen
beim Unterseminar Hofwil 'hauptsächlich durch
Mehrausgaben für Besoldungen der Lehrer, teils infolge der
Anrechnung von Alterszulagen nach Dekret vom 16. März
1904, teils infolge Erhöhung der Besoldung des
bisherigen Konvikthalters als Ersatz für die wegen Entzug
der Konviktführung dahinfallende freie Station. Beim
Oberseminar Bern betreffen die Mehrkosten die
Besoldungen und Stipendien, welch letztere nachdem vom
Schuljahr 1907/08 hinweg überall Normalkassen
vorhanden sein werden, Fr. 11,355 mehr erfordern, und schliesslich

den neuen Posten Reiseentschädigung, Fr. 435. Diese
Summe wird für die Lehrer, die in Bern und Hofwil
unterrichten, eingestellt. Das Seminar Pruntrut gedenkt
im Frühjahr 1907 eine grössere Zahl von Zöglingen
aufzunehmen und dementsprechend werden die Kosten
der Nahrung und Verpflegung höher berechnet. Die
Zahl der Externen wird sich um drei vermehren. Für
Besoldungsaufbesserungen waren Fr. 1,400 aufzunehmen.
Beim Seminar Hindelbank und beim Seminar Delsberg
gehen die Krediterhöhungen aus den Mehrkosten des
Unterrichts (Gehaltsaufbesserungen) und den
Mindereinnahmen an Kostgeldern hervor. Der Kredit für
Seminarlehrerpensionen erfährt eine Reduktion von Fr. 4,500,
weil zwei Ruhegehalte dahingefallen sind. Im Abschnitt
Kunst ist der Kredit Erhaltung von Kunstaltertümern
in Uebereinstimmung mit den bewilligten Beiträgen um
Fr. 3,150 erhöht worden. Neu ist der Kredit Alpines
Museum, Beitrag, Fr. 500. Die Subvention wurde zwar
schon früher ausgerichtet, aber aus dem Ratskredit.

101*
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VII. Gremeindewesen.

Hier werden Fr. 862 für Besoldungsaufbesserungen
in Rechnung gebracht.

VIII. Armenwesen.

Mehrausgaben :
A. Verwaltungskosten der Direktion Fr. 2,613
B. Kommission und Inspektoren ...» 250
C. Armenpflege » 120,000
F. Kantonale Erziehungsanstalten ...» 10,810
G. Verschiedene Unterstützungen ...» 5,500

Zusammen, wie oben Fr. 139,173

Die Mehrausgaben für Verwaltungskosten der Direktion

sowie für Kommission und Inspektoren sind durch
Besoldungsaufbesserungen bedingt. Der Berechnung der
Kosten der Armenpflege sind die Ausgaben des Jahres
1906 zugrunde gelegt worden. Von den Mehrkosten
der Erziehungsanstalten betrifft ein Betrag von Fr. 6,110
die neue Anstalt Loveresse. Da dieselbe noch keine
Zöglinge hat, wurden indessen nur die Kosten für die
Verwaltung und den Gutsbetrieb in Anschlag gebracht.
Von den anderen Anstalten bedürfen mehr als in 1906

Landorf Fr. 1,400, Aarwangen Fr. 630, Kehrsatz Fr. 670
und Brüttelen Fr. 2,000. Die Mehrausgaben betreffen
grösstenteils die Nahrung und die Verpflegung, zum
Teil auch die Verwaltung infolge veränderter
Besoldungen gemäss neuem Dekret. Für die Anstalten Erlach
und Sonvilier sind die diesjährigen Gesamtkredite,
allerdings mit etwelchen Verschiebungen in den einzelnen
Rubriken, beibehalten worden. Von den verschiedenen
Unterstützungen ist es die Verpflegung kranker Kantonsfremder,

welche Fr. 5,500 mehr erfordert. Für die
Bekämpfung des Alkoholismus wurden Fr. 400 weniger
beansprucht.

IXa. Volkswirtschaft.
Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion .Fr. 400
C. Handel und Gewerbe » 17,300
D. Kantonales Technikum in Burgdorf » 975
F. Lebensmittelpolizei » 400

Fr. 19,075
Minderausgaben :

B. Statistik » 2,700

Bleiben Mehrausgaben, wie hievor Fr. 16,375

Die Krediterhöhungen für die Verwaltungskosten und
die Lebensmittelpolizei sind die Folge der Besoldungs-
reform. Für die Statistik werden für Besoldungen Fr. 800
mehr eingesetzt und für Bureaukosten und Druckkosten
Fr. 500, dagegen gehen die Kredite für die Gewerbezählung

und Viehzählung ab. Die Mehrkosten für Handel
und Gewerbe verteilen sich auf die Fach-, Kunst- und
Gewerbeschulen mit Fr. 15,000, auf die Besoldungen
der Beamten der Handelskammer mit Fr. 100, auf die
Sitzungsgelder und Iieiseentchädigungen mit Fr. 500,
das hauswirtschaftliche Bildungswesen mit Fr. 500 und
den neuen Posten lnspektorat des bernischen Sparkassenverbandes

mit Fr. 1,200. Die Mehrausgaben für das
Kantonale Technikum in Burgdorf betreffen verschiedene
Rubriken, namentlich die Lehrerbesoldungen. Die
Lebensmittelpolizei erfordert Fr. 400 mehr für Besoldungen
der Assistenten und des Abwartes. Aus dem Alkoholzehntel

werden der Direktion des Innern Fr. 4,605 mehr
zur Disposition gestellt.

IXb. Gesundheitswesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten Fr. 250
B. Gesundheitswesen im allgemeinen » 21,490
C. Frauenspital » 1,450
E. Irrenanstalt Waldau » 3,970
F. Irrenanstalt Münsingen » 2,100
G. Irrenanstalt Bellelay » 1,000

Zusammen, wie hievor Fr. 30,260

Die Verwaltungskosten beanspruchen Fr. 250 mehr
für die Besoldung des Angestellten. Von den Krediten
für das Gesundheitswesen im allgemeinen werden erhöht
die Posten Beiträge an die Bezirkskrankenanstalten um
Fr. 9,490, entsprechend der Ausgabe für Subventionierung

von 13 Staatsbetten, Beiträge an Spezialanstalten
für Kranke um Fr. 2,000, welche Summe der Anstalt
Gottesgnad, welche demnächst in Neuenstadt eine Filiale
eröffnet, zu den Fr. 12,000, die sie bereits bezieht,
zugewendet werden soll, und Erweiterung der Irrenpflege

um Fr. 10,000. Letztere Mehrausgabe steht mit
dem Mehrertrag der direkten Steuern in Zusammenhang.
Die Mehrkosten des Frauenspitals und der drei
Irrenanstalten betreffen vorzugsweise die Rubriken Verwaltung,
Nahrung und Verpflegung. Die erhöhten Verwaltungskosten

sind entweder durch in Aussicht genommene
Besoldungsaufbesserungen oder die Vermehrung des
Personals bedingt. Für die Nahrung und die Verpflegung
kommt der Aufschlag der Preise für Lebensmittel und
sonstige Bedarfsartikel in Betracht. Den Mehrausgaben
stehen bei allen vier Anstalten mehr oder weniger
beträchtliche Mehreinnahmen an Kostgeldern gegenüber,
die aber nicht ganz hinreichen, um jene auszugleichen,
so dass die Gesamtkredite um die oben angegebenen
Summen erhöht werden müssen.

X. Bauwesen.

Mehrausgaben :

A. Verwaliungskosten der zentralen
Bauverwaltung Fr. 9,250

B. Bezirksbehörden » 6,300
E. Unterhalt der Strassen » 47,000

Fr. 62,550
Minderausgaben :

G. Wasserbauten » 16,000

Bleiben Mehrausgaben, wie hievor Fr. 46,550

Die Mehrausgaben der zentralen Bauverwaltung
betreffen mit Fr. 5,050 Besoldungserhöhungen an die
Beamten und Angestellten, gemäss den neuen
Besoldungsvorschriften, mit Fr. 3,200 die Besoldungen zweier Kanzlisten,

wovon der eine für die Eisenbahndirektion neu
angestellt worden ist, während der andere früher aus Kredit
X. H. 1 honoriert wurde, und mit Fr. 1,000 die Bureau-
und Reisekosten. Die Mehrkosten der Bezirksbehörden
sind ähnlicher Natur wie diejenigen der Zentralver-
waltung und betreffen mit Fr. 2,250 die Besoldungen
der Bezirksingenieure, mit Fr. 2,050 die Besoldungen
der Angestellten und mit Fr. 2,000 die Bureau- und
Reisekosten. Beide Bureau- und Reisekostenkredite sind
nach den Ausgaben des Vorjahres berechnet. Die
Mehrausgaben für Unterhalt der Strassen verteilen sich auf
die Wegmeisterbesoldungen mit Fr. 32,000 und den
Strassenunterhalt mit Fr. 15,000. Die Wegmeisterbe-
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soldungen werden einer Revision unterzogen, deren Folgen
auf Fr. 64,000 veranschlagt werden. Nach Analogie der
Bestimmungen für die übrigen Beamten und Angestellten
soll in 1907 die halbe Erhöhung zur Ausrichtung kommen.
Der Mehrbedarf auf der Rubrik Strassenunterhalt wird
mit den steigenden Anforderungen an den
Strassenunterhalt, die Zunahme der Strassen und die allgemeine
Verteuerung der Arbeitslöhne und der Materialien
begründet. Die Reduktion von Fr. 16,000 auf dem
Gesamtkredit für Wasserbauten resultiert aus dem Wegfall

des nachträglichen Beitrages an die Haslethalent-
sumpfung von Fr. 20,000 und der Aufnahme eines
neuen Postens Wasserwerkverzeichnis und Wasserrechtsgesetz

mit Fr. 4,000.

XI. Anleihen.
Hier betrifft die kleine Minderausgabe das Anleihen

von 1895, welches für Amortisation und Verzinsung
Fr. 15 weniger erfordert als in 1906.

XII. Finanzwesen.

Die Mehrausgaben dieses Verwaltungszweiges im
Gesamtbetrage von Fr. 11,500 verteilen sich mit Fr. 9,900
auf die Besoldungen der Beamten und Angestellten der
Direktionskanzlei und der Kantonsbuchhalterei, sowie
die Besoldungen der Kassiere, und mit Fr. 1,600 auf
die Bureaukosten des letztern Beamten. Von der ersteren
Summe betreffen 1fr. 9,400 Besoldungserhöhungen nach
dem Dekret vom 5. April 1906, wahrend die übrigen
Fr. 500 als vermehrte Reserve für Aushülfe im Kredit
für Besoldungen der Angestellten der Kantonsbuchhalterei
eingestellt werden. Den sechs Amtsschaffnern, welche
ihre Bureaux selbst liefern müssen, wird vom 1. Januar
1907 an eine jährliche Entschädigung von je Fr. 200 für
Bureaumiete und dem Amtsschaffner von Bern vom
gleichen Zeitpunkt hinweg eine Summe von Fr. 400
für Bureaukosten verabfolgt.

XIII. Landwirtschaft.
Mehrausgaben :

A. Verwaltungskosten der Direktion Fr. 675
B. Landwirtschaft » 35,931
C. Landwirtschaftliche Schule » 3,600
D. Molkereischule » 744
E. Landwirtschaftliche Winterschulen » 1,850

Zusammen, wie hievor Fr. 42,800

Unter Verwaltungskosten der Direktion werden
Fr. 875 mehr berechnet für Besoldungen des Sekretärs
und der Aylgestellten, gestützt auf das Dekret vom 5.

April 1906, dagegen erfährt der Bureaukostenkredit
A. 3 eine Reduktion von Fr. 200. Im Abschnitt
Landwirtschaft treten folgende Posten neu auf :

Reblausbekämpfung Fr. 2,500 (Ausgaben Fr. 4000, Einnahmen
für Bundesbeitrag Fr. 1,500), Förderung des Weinbaues
im allgemeinen Fr. 10,000, Besoldung des Gehülfen des

Kulturtechnikers Fr. 1,200 (Ausgaben Fr. 2,400,
Einnahmen für Bundesbeitrag Fr. 1,200), Kleinviehausstellungsmärkte

Fr. 800 und Gründungsbeiträge an
Ziegenzuchtgenossenschaften Fr. 1,200. Der Posten Förderung
der Landwirtschaft im allgemeinen ist um Fr. 2,000
reduziert worden. Die Reduktion ist aber nur eine
scheinbare, da für gewisse Ausgaben, die bisher aus
diesem Kredit bestritten wurden, wie z. B. der Beitrag
an die Rebgesellschaft Twann-Ligerz-Tüscherz von
Fr. 1,000, die Kosten des Reblauskommissärs, die Bei¬

träge an Kleinviehausstellungsmärkte und die Gründungsbeiträge

an Ziegenzuchtgenossenschaften nun besondere,
die Reduktion weit übersteigende Kredite eröffnet sind.
Der Kredit für Maikäferprämien kann mit Rücksicht
darauf, dass einzig der Oberaargau vom Käferflug
betroffen wird, um Fr. 17,000 reduziert werden. Höher
veranschlagt sind die Kredite : Besoldung des
Kulturtechnikers um Fr. 462, bezw. Fr. 231, Bureau- und
Reisekosten desselben um Fr. 500, Prämien und Kosten
für Pferdezucht um Fr. 1,000, Zuckerrübenkultur um
Fr. 1,000 und Viehversicherung um Fr. 37,000. Die
Kosten der Plagelversicherung sind dagegen um Fr. 500
niedriger veranschlagt. Die Mehrausgaben der
landwirtschaftlichen Schule, der Molkereischule, der
landwirtschaftlichen Winterschule Rütti und der Filiale in Langenthal

betreffen übereinstimmend die Rubriken Unterricht
und Verwaltung, teilweise auch die Rubriken Nahrung
und Verpflegung. Die Mehrkosten für Unterricht haben
ihren Grund in Besoldungserhöhungen gemäss Dekret
und werden zur Hälfte durch den Bund übernommen.
Der Winterschule Pruntrut ist der Kredit um Fr. 550
erhöht worden. Es sind für Fr. 1,000 unerlässliche
Inventaranschaffungen zu machen, ansonst der Kredit
gegen 1906 um Fr. 450 hätte reduziert werden können.

XIV. Forstwesen.

Von den Ausgaben dieses Verwaltungszweiges sind
folgende Posten höher veranschlagt: Besoldungen der
Angestellten der zentralen Forstverwaltung um Fr. 100,
Besoldungen der Forstmeister um Fr. 1,410, Besoldungen
der Kreisoberförster um Fr. 8,720, Oberbannwarte und
Waldaufseher um Fr. 8,000, Reisekosten der Forstmeister
um Fr. 400, Bureaukosten der Kreisoberförster um
Fr. 150, Reisekosten der nämlichen um Fr. 1,000,
zusammen Fr. 19,780 Dagegen ist der Posten Mietzinse
der Kreisoberförster um Fr. 280 reduziert worden und es
werden höher berechnet der Bundesbeitrag an die
Besoldungen und Reisekosten um Fr. 9,320 und der Anteil
der Staatswaldungeu an den Kosten der Forstmeister
und Kreisoberförster um Fr. 7,285, zusammen Fr. 16,885.
Die Mehrkosten für Besoldungen betreffen zum Teil
Aufbesserungen in Gemässheit des Dekretes vom 5. April
1906, zum Teil stehen sie in Verbindung mit der
Errichtung eines neuen Forstkreises. Letzterer Umstand
begründet auch die Erhöhung der Bureau- und
Reisekostenkredite der Kreisoberförster. Die Mehrausgaben
für Oberbannwarte und Waldaufseher sind durch die
vermehrte Aufsicht der Privatwaldungen bedingt,
entsprechend den Vorschriften des eidgenössischen
Forstgesetzes (Ausdehnung der Schutzwaldzone) und der
kantonalen Verordnung vom 3. Dezember 1905. Bis
jetzt hatte der Jura keine Waldaufseher. Der Bundesbeitrag

an die Kosten der Forstpolizei steigt im
Verhältnis zur Zunahme dieser Kosten. Für die Verrechnung
dieser Einnahme ist ein anderes Verfahren vorgesehen.
Statt dass die Bundesleistung in einer besondern Rubrik
erscheint, wird sie auf die betreffenden Ausgabeposten
repartiert, was zweckmässiger ist. Im ganzen sind die
Kosten des Forstwesens um Fr. 2,895 höher als in 1906.

XV. Staatswaldungeu.

Mehrausgaben :
C. Wirtschaftskosten Fr. 13,500
D. Beschwerden » 12,000
E. Verwaltungskosten » 7,285

Uebertrag Fr. 32,785
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Uebertrag Fr. 32,785
Mehreinnahmen :

A. Haupt- und Zwischennutzungen » 30,000

Mindereinnahmen, wie hievor Fr. 2,785

Der Mehrertrag der Haupt- und Zwischennutzungen
ergibt sich aus der Erhöhung des Abgabesatzes um 4%
nach neuem Wirtschaftsplan. Die Mehrausgaben für
WirtschaftsTcosten betreffen mit Fr. 3,000 die Hutlöhne,
mit Fr. 10,000 die Küstlöhne und mit Fr. 500 die
Marchungen, Vermessungen. Von den Beschwerden
erfordern mehr und zwar in der Hauptsache infolge der
neuen Grundsteuerschatzungen die Staatssteuern Fr. 5,000,
die Gemeindesteuern Fr. 7,000. Von den Verwaltungs-
kosten ist es der Anteil an den Kosten der Forstpolizei,
auf den die Mehrausgaben fallen.

XVI. Domänen.

Bis auf die Posten Erlös von Produkten und
Kulturarbeiten und Verbesserungen weicht der Voranschlag der
Domänen vom Jahre 1900 wenig ab. Die Reduktionen,
die auf diesen Rubriken stattgefunden haben, sind durch
den Verkauf des Rebgutes in Tschugg begründet.

XVII. Domänenkasse.

Nach dem Stande der Kapitalien der Domftnenkasse
werden die Aktivzinse derselben um Fr. 9,700, die Passivzinse

um Fr. 300 höher veranschlagt als in 1906.
Minderausgaben gegen 1906 somit Fr. 9,400.

XVIII. Hypothekarkasse.

Der Ertrag der Hypothekarkasse wird um Fr. 48,000
höher angenommen als für 1906. Die letztjährige
Kapitalvermehrung kommt im Ertrage noch nicht ganz zum
Ausdruck, indem ein Teil des 30,000,000-Anleihens
vorläufig in Wertschriften angelegt wurde, deren mittlerer
Ertrag nur 3,85% ausmacht statt 4 % oder mehr, wenn
das Anleihen ganz in Hypotheken plaziert wäre. Die
Passivzinse haben um Fr. 994,400 zugenommen, die
Aktivzinse um Fr. 1,123,200. Die Zinsgewinnerhöhung
beträgt somit Fr. 128,800. Davon werden aber Fr. 80,000
durch die Amortisation von Anleihenskosten absorbiert,
so dass netto Fr. 48,800 verbleiben, resp. mit den
Abweichungen auf den andern Rubriken Fr. 48,000. Die
Verwaltungskosten stellen sich um Fr. 12,000 höher.
Die Erhöhung betrifft mit Fr. 1,000 die Taggelder an
die Verwaltungsbehörden, mit Fr. 11,000 die Besoldungen
der Beamten und Angestellten.

XIX. Kantonalbank.

Der Reinertrag der Kantonalbank wird gleich hoch
veranschlagt wie in 1906. Es bleibt aber, je nachdem
das Notengeschäft früher oder später eingestellt wird,
zweifelhaft, ob die Summe von Fr. 1,100,000 erreicht
werden kann.

XX. Staatskasse.

Die Gründe des Rückganges des Ertrages der Staatskasse

sind eingangs des Berichtes zum Teil bereits
angegeben worden. Zu erwähnen bleibt noch, dass der
Ertrag der Obligationen infolge des Verkaufes eines
Postens 3% Berner Staatsobligationen um Fr. 38,000

niedriger anzusetzen ist. Dagegen konnten für Zinse
von Aktien Fr. 130,000 und für Zinse von Vorschüssen
an öffentliche Unternehmen Fr. 5,000 mehr berechnet
werden, andererseits wurden Fr. 3,000 mehr für die
Verzinsung der gerichtlichen Geldhinterlagen angenommen.

XXI. Bussen und Konfiskationen.

Unverändert wie für 1906.

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

Der Ertrag der Jagdpatentgebühren wird angesich}s
der Einnahmen der Jahre 1905 und 1906 um Fr. 2,0o
höher angenommen und der Anteil der Gemeinden um
Fr. 500 erhöht, weil die Zahl der Hochwildjagdpatente
zunimmt und für dieselben Fr. 20 statt Fr. 10 wie für
die Niederjagdpatente den Gemeinden auszurichten sind-
Die Erhöhung für Aufsichts- und Bezugskosten betrifft
die Besoldung eines Jagdaufsehers. Im Voranschlag der
Fischerei hat einzig der Kredit Aufsichts- und
Bezugsgebühren eine Aenderung erlitten und zwar eine
Erhöhung von Fr. 500, durch welche derselbe annähernd
den Kosten des Jahres 1905, wo ein Nachkredit
ausgewirkt werden musste, entspricht. Im Veranschlag für
Bergbau wird die Besoldung des Mineninspektors um
Fr. 200 reduziert, infolge freiwilligen Verzichtes des

Beamten, der als Forstmeister eine Besoldungsaufbesserung
erfahren hat, auf diesen Betrag. Die Einnahmen

aus der Ausbeutung des Stockernsteinbruches werden um
Fr. 300 höher berechnet, da der Bruch wieder ausgebeutet

wird. In 1906 war nur ein Pachtzins für das
umliegende Land eingesetzt worden. Nach den obstehenden
Abänderungen beträgt der Reinertrag von Jagd, Fischerei
und Bergbau Fr. 1,300 mehr als in 1906.

XXIII. Salzhandlung.

Der Rohertrag wird um Fr. 16,700 höher angenommen
als für 1906. Die Betriebskosten sind um Fr. 6,300 niedriger,
dagegen die Verwaltungskosten um Fr. 1,760 höher
berechnet. Von letzterer Summe betreffen Fr. 1,000
Besoldungsaufbesserungen.' Gegen 1906 steigt der
Reinertrag des Salzregals um Fr. 21,240.

XXIV. Stempel- und Banknotensteuer.

Der Ertrag der Stempelsteuer ist um Fr. 12,000
höher veranschlagt worden. Die Banknotensteuer wird
gleich angenommen wie in 1906, indessen ist es ganz
unsicher, ob der Ansatz von Fr. 110,000 erreicht werden
wird. Die Betriebskosten und die Verwaltungskosten
erleiden eine Erhöhung, erstere von Fr. 1,500, letztere von
Fr. 850. In dieser Summe sind Fr. 650 für
Besoldungsaufbesserungen enthalten.

XXV. Gebühren.

Mit Ausnahme der Patenttaxen der Handelsreisenden,
die um Fr. 5,000 erhöht, und der Gebühren für
Radfahrerbewilligungen, die um Fr. 15,000 reduziert werden,
sind die Gebühren gleich hoch berechnet wie für 1906.
Die Reduktion von Fr. 15,000 geschieht deshalb, weil
für die meisten Fahrräder nur mehr eine Erneuerungsgebühr

zu entrichten ist, welche die Hälfte der ersten
Bewilligung ausmacht.
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XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Gegen 1906 keine Abweichungen.

XXVII. Wirtscliafts- und Kleinverkaufspatent-
gebühren.

Auch hier sind die Ansätze des Jahres 1906
unverändert angenommen worden.

XXVIII. Anteil am Ertrage des Alkoholmonopols.

Der Ertragsanteil ist der nämliche wie in 1906.
Für die Bekämpfung des Alkoholismus stehen Fr. 116,165
zur Verfügung, d. h. der sich aus dem Ertragsanteil
ergebende Zehntel von Fr. 106,365 zuzüglich des Restes
der Alkoholzehntelreserve von Fr. 9,800. Damit erhalten
mehr als in 1906 die Polizeidirektion Fr. 960, die Direktion
des Innern Fr. 4,605, wogegen der Anteil der
Armendirektion um Fr. 400 reduziert wird und sich derjenige
des Unterrichtswesens gleich bleibt.

XXIX. Militiirsteuer.

Der Ertrag dieser Steuer wird um Fr. 22,000 und
dementsprechend der Anteil der Eidgenossenschaft um
Fr. 11,000 höher veranschlagt als in 1906. Die Taxationsund

Bezugskosten sind um Fr. 650 niedriger berechnet.
Die Besoldungen der Angestellten erfordern wegen
eingetretenen Mutationen Fr. 1,150 weniger, die Bezugskosten,

Druckkosten und Rechtskosten dagegen Fr. 500
mehr, da mit der Zunahme des Steuerertrages die
Provisionen steigen.

XXX. Direkte Steuern.

In der Berechnung des Ertrages der direkten Steuern
ergeben sich gegenüber dem Voranschlage für 1906
folgende Unterschiede :

Mehreinnahmen :

A. Vermögenssteuer Fr. 190,400
B. Einkommenssteuer » 315,000

Fr. 505,400

Minderausgaben :

C. Taxations- und Bezugskosten Fr. 25,250
D. Verwaltungskosten ...» 900

» 26,150

Mehreinnahmen, wie hievor Fr. 531,550

Nachdem das Resultat der Grundsteuerschatzungs-
revision überblickt werden kann, ist der Ertrag der
Vermögenssteuer dementsprechend berechnet worden.
Durch die Erhöhungen des Ertrages der Einkommenssteuer

werden bloss die Ansätze des Voranschlages
für 1907 der Rechnung des Jahres 1905 näher gebracht,
unter Berücksichtigung der Abschreibung unerhältlicher
Ausstände (namentlich ehemalige Jura-Simplon-Bahn und
Hilfskasse derselben), die voraussichtlich in 1907 erfolgen
wird. Von den Taxations- und Bezugskosten sind die
Bezugsprovisionen, die in einem bestimmten mathematischen

Verhältnis zum Steuerertrag stehen, um Fr. 13,250
und die verschiedenen Bezugskosten um Fr. 1,000 erhöht
worden. Dagegen werden die Entschädigungen an die
Gemeinden, welche von 1907 hinweg wieder die ordentliche

Gebühr von 5 Rp per Grundeigentümer beziehen,
um Fr. 19,500 und die Kosten der Grundsteuer-
schatzungsrevision um Fr. 20,000 reduziert. Die für
letztere Kosten eingesetzte Summe von Fr. 5,000 ist nur
eine Uebertragung vom diesjährigen Kredit, von welchem
kaum mehr als Fr. 10,000 zur Verwendung kommen
dürften. Im Kredit für Verwaltungskosten sind die
Besoldungsaufbesserungen nach dem Dekret vom 5. April 1906
berücksichtigt worden, dennoch ergeben sich Fr. 900
Minderausgaben, da im Angestelltenpersonal Mutationen
stattgefunden haben.

Bern, den 9. November 1906.

Der Finanzdirektor:

Kunz.

Bellagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 102
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Bericht und Antrag der Justizdirektion

an den Regierangsrat zn Händen des Grossen Rates

über den

Entwurf einer teilweisen Revision der Staatsverfassung

betreffend

die gerichtsorganisatorischen Bestimmungen derselben.

(September 1906.)

I. Bereits durch Beschluss vom 27. Oktober 1903
legte der Regierungsrat dem Grossen Rate den
Entwurf zu einer teilweisen Revision der gerichtsorganisatorischen

Bestimmungen der Staatsverfassung vor
(Tagblatt des Grossen Rates pro 1904, Beilage Nr. 10,

pag. 45).
Da jedoch die Kommission des Grossen Rates der

Gesetzgebung die Möglichkeit sichern wollte, neben
oder an Stelle der Amtsgerichte Bezirksgerichte
einzuführen, wurde in einem neuen gemeinsamen
Entwürfe vom 25. Januar 1904 (Tagblatt 1.904, Beilage
Nr. 10, pag. 46) die Aufzählung der Gerichte aus
der Verfassung eliminiert und in die Gesetzgebung
verwiesen. In der ersten Beratung vom 4. Februar
1904 fand dieser Entwurf die Beistimmung des Grossen
Rates (Tagblatt 1904, pag. 122). Anlässlich der zweiten

Beratung machte sich dagegen Opposition geltend
und es beschloss der Rat am 27. Februar 1905, die
weitere Beratung zu verschieben, bis auch gleichzeitig
ein Gesetzesentwurf über eine neue Gerichtsorganisation

vorliege (Tagblatt 1905, pag. 159).
Da nun anderseits auch die Vorarbeiten für eine

Gerichtsorganisation und für ein Zivilprozessgesetz
ohne die Erledigung der prinzipiellen Frage, ob
Bezirksgerichte eingeführt werden sollen oder nicht, nicht
fortgesetzt werden konnten, berief die Justizdirektion
im Mai 1905 eine ausserparlamentarische Kommission
zur Beratung dieser Frage. Gleichzeitig lud sie auch
das Obergericht, den Juristenverein, den Anwalts
verband und die Gerichtspräsidenten zur Vernehmlassung
darüber ein. Uebereinstimmend "wurde allseits
vorgeschlagen, von der Einführung von Bezirksgerichten
definitiv abzusehen (Verwaltungsbericht der
Justizdirektion pro 1905, I. B. 2; Bericht des Obergerichts
an die Justizdirektion vom 25. März 1905 und Zeit¬

schrift des bernischen Juristenvereins, B. 41, pag. 177
und 183).

Damit ist nun aber auch der Grund, warum man
die Aufzählung der Gerichte aus der Verfassung hatte
beseitigen wollen, dahingefallen und es empfiehlt sich
nunmehr, auf den ursprünglichen Entwurf vom 27.
Oktober 1903 zurückzukommen, indem derselbe allen
in der zweiten Beratung geltend gemachten Bedenken
Rechnung trägt und gleichzeitig der Gesetzgebung in
allen übrigen Beziehungen die nötige Bewegungsfreiheit

verschafft. Es ist dies auch die Ansicht des
Obergerichts, wie aus dessen Bericht vom 25. März 1905
und neuerdings aus dessen Geschäftsbericht pro 1905
deutlich hervorgeht.

Um nun gleichwohl dem Beschlüsse des Grossen
Rates vom 27. Februar 1905 Folge zu geben, und um
es überhaupt in keiner Beziehung an Aufklärung über
die geplanten gesetzgeberischen Aenderungen fehlen
zu lassen, wird dem Entwürfe zur Verfassungsrevision
ein Vorentwurf zu einer neuen Gerichtsorganisation
beigelegt. Die definitive Beratung dieses Vorentwurfes
durch den Regierungsrat, kann natürlich erst an Hand
genommen werden, nachdem durch die Revision der
Staatsverfassung die Möglichkeit seiner Durchführung
sicher gestellt ist. Es bildet derselbe somit vorläufig
nur ein Programm. Dagegen beschränkt sich dasselbe
nicht auf die bloss momentan nötigen Aenderungen,
sondern nimmt Rücksicht auf

1. Die Reform des Zivilprozesses,
2. die Einführung des eidgenössischen Zivilgesetz¬

buches,
3. die Revision des Strafprozesses,
4. die Einführung des eidgenössischen Strafgesetz¬

buches.
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Die Durchführung des ganzen Programms wird
dementsprechend zum Teil auch nur sukzessive zu
erfolgen brauchen (vide Art. 10 des Vorentwurfs). Ein
summarischer Bericht zu diesem Vorentwurf gibt über
die leitenden Grundsätze Aufschluss.

II. Bezüglich der einzelnen Artikel des Entwurfes
einer Verfassungsrevision wird auf den Vortrag der
Justizdirektion vom September 1903 '(Tagblatt 1904,
Beilage Nr. 10, pag. 43) verwiesen.

Eine wesentliche Aenderung des Entwurfes vom
27. Oktober 1903 besteht einzig darin, dass auch
Artikel 111 der Staatsverfassung mit, in die Revision
eingeschlossen wird.

Die vorgeschlagene Neuerung soll dem Uebelstande
abhelfen, der durch die Praxis der Polizeikammer
bezüglich der Verfassungsmässigkeit von gesetzgeberischen

Erlassen (Gesetzen, Dekreten und Verordnungen)
herbeigeführt worden ist.

In mehreren Urteilen (so in denjenigen vom 15.
Oktober 1896, Monatsblatt für bernische Rechtssprechung

XIV, pag. 60; vom 15. Januar 1902, Zeitschrift
des bernischen Juristenvereins XXXVIII, pag. 205;
vom 21. November 1903, Zeitschrift XL, pag. 563;
vom 30. März 1905 in Sachen Emil Maurer) hat diese
Behörde Verordnungen des Regierungsrates als
verfassungswidrig erklärt und die wegen Widerhandlungen

gegen dieselben Angeschuldigten freigesprochen.
Die nachteiligen Folgen dieser Rechtssprechung sind
des längeren in einem Bericht der Justizdirektion vom
Oktober 1903 betreffend die authentische Interpretation

des Art. 2 des Strafgesetzbuches ausgeführt. Es
wird hier auf denselben verwiesen. Besonders frappant

zeigten sich diese Folgen in der Angelegenheit
der Velozipedistengebühren.

Dieser Bericht sucht auch nachzuweisen, dass die
Gerichte nicht die Kompetenz haben, die Verfassungsmässigkeit

gesetzgeberischer Erlasse zu prüfen und
besonders, dass sich ein solches Recht für Strafsachen
nicht aus Art. 2 des Strafgesetzbuches herleiten lasse.

Um dieser Unsicherheit ein Ende zu machen,
erscheint es am besten, die Frage in der Verfassung
zu ordnen, gleich wie es die Bundesverfassung in
Art. 113 tut (Vide auch Art. 175 des Bundesgesetzes,
betreffend die Organisation des Bundesgerichts vom
22. März 1893). Es entspricht dem öffentlichen Rechte
des Bundes und der meisten Kantone, sowie
demjenigen des deutschen Reiches und Frankreichs, dass
die Gerichte nicht die Kompetenz haben, die
Verfassungsmässigkeit der Gesetze zu überprüfen. Man kann
mit gutem Recht behaupten, dass unsere Verfassung
dem gleichen Prinzipe huldige (Vide Art. 96 der
Verfassung von 1846 und Art. 111 derjenigen von 1893,
sowie Tagblatt des Grossen Rates von 1893, pag. 96
und den oben zitierten Bericht der Justizdirektion).

Wie dem auch sein mag, durch die Annahme des
vorgeschlagenen neuen 3. Alineas zu Art. 111 der
Verfassung wird die Kontroverse endgültig erledigt.
Die Prüfung wird sich darauf beschränken, zu
untersuchen, ob ein Erlass (Gesetz, Dekret) von einer
Behörde ausgeht, die verfassungsgemäss zu derartigen
Erlassen überhaupt kompetent ist, und ob die
gesetzliche Publikation erfolgt ist.

Auf die gleiche Linie mit den Gesetzen werden

auch die Dekrete des Grossen Rates
(Verfassung 26, Ziffer 2) gestellt. Dies deshalb, weil
letzterer Behörde die Oberaufsicht über die
administrativen und richterlichen Behörden übertragen

ist (Art. 26, Ziffer 7, der Verfassung) und es
deshalb diesen nicht zustehen kann, die Kompetenz der
erstem zu bestreiten, indem dies dem in Art. 10 der
Verfassung niedergelegten Prinzip der Gewaltentren-
nung widersprechen würde.

Die vorgeschlagene Bestimmung behält ausdrücklich

Art. 113, Ziffer 3, der Bundesverfassung vor.
Dieser sieht den staatsrechtlichen Rekurs ans Bundesgericht

vor gegen Verletzungen verfassungsmässiger
Rechte durch kantonale Beschlüsse oder Erlasse (Vide
Art. 175, Ziffer 3, und 178, Ziffer 1, des obzitierten
Bundesgesetzes vom 22. März 1893). Diese Garantie
genügt unseres Erachtens vollständig, um die Rechte
der Bürger gegen allfällige verfassungswidrige Gesetze
oder Dekrete sicher zu stellen.

Bezüglich der Verordnungen und Beschlüsse des
Regierungsrates lässt sich behaupten, dass sie nach
dem bernischen Staatsrecht ebenfalls nicht der Ueber-
prüfung durch die Gerichte unterliegen, indem eine
solche Kompetenz dem verfassungsmässigen Prinzip
der Gewaltentrennung widersprechen würde. Gerade
wie ein richterliches Urteil nicht durch eine
gesetzgebende oder eine administrative Behörde aufgehoben
werden kann (Verfassung Art. 51), muss eine administrative

Verordnung oder Verfügung durch die gerichtlichen

Behörden respektiert werden.
Immerhin wird auch hier jeder Zweifel gehoben

durch das vorgeschlagene Alinea 4 zu Art. 111.
Dasselbe geht davon aus, dass genannte Erlasse

des Regierungsrates der Oberaufsicht des Grossen Rates

unterliegen (Verfassung Art. 26, Ziffer 7). Diese
Behörde erscheint daher auch gegeben, die
Verfassungsmässigkeit der regierungsrätlichen Erlasse zu
prüfen.

Anderseits kann man in dem Umstände, dass eine
Gerichtsbehörde die Verfassungsmässigkeit eines
regierungsrätlichen Erlasses bestreitet, einen Kompetenzkonflikt

zwischen der administrativen und der richterlichen

Gewalt erblicken. Ohne behaupten zu wollen,
dass es sich wirklich um einen Fall handle, der nach
Art. 26, Ziffer 16, der Verfassung in die Kompetenz
des Grossen Rates falle, lässt sich jedenfalls sagen,
dass eine analoge Anwendung dieser Vorschrift
entschieden als zweckmässig erscheint. Sie wird daher
in Alinea 4 vorgeschlagen (selbstverständlich bleibt
auch hier der Art. 113, Ziffer 3, der Bundesverfassung
vorbehalten).

Im Ausführungsdekret des Grossen Rates wird
vorzusehen sein, dass einzig der obersten Gerichtsbehörde
das Recht zusteht, dem Grossen Rate die Frage der
Verfassungsmässigkeit vorzulegen. Dadurch wird eine
missbräuchliche Anwendung der Vorschrift vermieden
werden. Die übrigen Gerichtsinstanzen haben ihre
Zweifel immer zuerst dem Obergerichte vorzulegen
und nur wenn dieses bestimmt, wird der Grosse Rat
in Anspruch genommen werden.

Der Unterzeichnete beehrt sich daher, bei Ihnen
den Antrag zu stellen :

Es sei auf den vorliegenden Entwurf einzutreten
und dem Grossen Rat grundsätzlich dessen Annahme
zu empfehlen.

Bern, den 5. September 1906.

Der Justizdirektor :

Simonin.
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Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat

vom 4. Februar 1904.

Gemeinsamer neuer Entwurf des Regierungsrates und

der Grossratskommission

vom 14./17. November 1906.

Teilweise Revision Volksbeschluss

der betreffend

Staatsverfassung Revision der Artikel 50—52, 56—62

(Titel III. C. Gerichtsbehörden). Ulld ttt der St33tSVBrf3SSUIlj)[i

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

in Anwendung von Artikel 93, 101 und 102, Alinea
1 und 2 der Staatsverfassung

beschliesst :

Die Artikel 43 bis und mit 62 der Staatsverfassung
vom 4. Juni 1893 werden aufgehoben und durch
folgende ersetzt:

C. Gerichtsbehörden.

Art. 49. Die Rechtspflege in bürgerlichen und
Strafrechtssachen wird durch die Gerichte ausgeübt.

Durch das Gesetz kann auch den Verwaltungsbehörden
des Staates und der Gemeinden Strafbefugnis

eingeräumt werden.

Art. 50. Für die Verhandlungen vor den Gerichten
wird als Regel der Grundsatz der Oeffentlichkeit und
der Mündlichkeit aufgestellt. Ausnahmen gestattet die
Gesetzgebung.

Alle Urteile sollen motiviert werden.

Art. 51. Kein richterliches Urteil darf von der
gesetzgebenden oder einer Verwaltungsbehörde
aufgehoben oder abgeändert werden.

Das Volk des Kantons Bern,

in Anwendung von Art. 93, 101 und 102, Alinea 1

und 2 der Staatsverfassung,

beschliesst :

Die Artikel 50 bis 52, 56 bis 62 und 111 der
Staatsverfassung vom 4. Juni 1893 werden aufgehoben
und durch folgende Artikel ersetzt:

Art. 40.*) Die Rechtspflege in bürgerlichen und Strafrechtssachen
wird durch die verfassungsmässigen Gerichte ausgeübt.

Durch das Gesetz kann auch den Verwaltungsbehörden des
Staates und der Gemeinden Strafbefugnis eingeräumt werden.

Art. 50. Für die Verhandlungen vor den Gerichten
wird als Regel der Grundsatz der Oeffentlichkeit und
der Mündlichkeit aufgestellt. Ausnahmen gestattet die
Gesetzgebung.

Alle Urteile sollen motiviert werden.

Art. 51. Kein richterliches Urteil darf von der
gesetzgebenden oder einer Verwaltungsbehörde
aufgehoben oder abgeändert werden, vorbehältlich Art. 26,
Ziffer 17.

Art. 52. Für das ganze Staatsgebiet wird ein
Obergericht eingesetzt.

*) nicht abgeändert.
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Art. 52. Das Gesetz bestimmt die Zahl, die
Organisation und die Kompetenzen der Gerichte, sowie die
Wahlart und das Verfahren.

Uebergangsbestimmung.

Mit dem Inkrafttreten der vorstehenden Verf'as-
sungsartikel, beziehungsweise mit der Erlassung der
zu deren Ausführung erforderlichen Gesetze, treten
die Artikel 49 bis und mit 62 der Verfassung vom 4.
Juni 1893 ausser Kraft. Der Grosse Rat wird den
genauen Zeitpunkt des Inkrafttretens der revidierten
Verfassungsartikel und der Ausführungsgesetze
festsetzen.

Bern, den 4. Februar 1904.

Art. 53.*) Die Mitglieder und Ersatzmänner des Obergerichtes
werden von dem Grossen Rate gewählt.

Ihre Amtsdauer ist acht Jahre.
Sie treten abteilungsweise von vier zu vier Jahren aus.
Ersatzwahlen, welche in der Zwischenzeit notwendig werden,

finden für den Rest der laufenden Amtsdauer statt.

Art. 54.*) Der Präsident des Ohergerichtes wird von dem Grossen
Rate aus der Mitte des Gerichtshofes auf die Dauer von vier Jahren
gewählt.

Art. 55.*) Die Mitglieder des Obergerichtes wohnen den
Sitzungen des Grossen Rates bei, um an der Beratung von Gesetzen
teilzunehmen, so oft dieser sie dazu einladet.

Art. 56. In den Amtsbezirken wird die Gerichtsbarkeit

durch die Gerichtspräsidenten und die
Amtsgerichte ausgeübt.

Das Gesetz kann bestimmen, in welchen verschiedenen

Amtsbezirken der nämliche Gerichtspräsident
zu amten hat.

Im Namen des Grossen Rates

der Präsident
F. von Wurstemberger,

der Staatsschreiber
Kistler.

Art. 57. Der Präsident, sowie die Mitglieder und
Ersatzmänner des Amtsgerichtes werden von den
stimmberechtigten Bürgern des Amtsbezirkes gewählt.

Die Amtsbezirke, in welchen der nämliche
Gerichtspräsident zu amten hat, bilden für die Wahl desselben
einen gemeinsamen Wahlkreis.

Die Amtsdauer ist vier Jahre.
Ersatzwahlen, welche in der Zwischenzeit notwendig

werden, finden für den Rest der laufenden Amtsdauer

statt.

Art. 58. Die Mitglieder und Ersatzmänner des
Amtsgerichtes erhalten für ihre Verrichtungen eine
Entschädigung, welche durch Dekret des Grossen Rates
bestimmt wird.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

Art. 59. Die Mitglieder und Ersatzmänner des
Obergerichtes sollen beide Landessprachen kennen und
sowohl sie als die Gerichtspräsidenten ein bernisches
Fürsprecher- oder Notariatspatent besitzen.

Art. 60. Der Gesetzgebung steht es zu, Gewerbe-
und Handelsgerichte einzuführen.

Art. 61. Für die Verwaltung der Strafrechtspflege
werden neben den übrigen Gerichten Geschwornen-
gerichte eingesetzt.

Alle politischen Straffälle sollen von den Geschwor-
nengerichten beurteilt werden.

Art. 62. Die nähere Organisation und die Kompetenzen

der Gerichte werden durch das Gesetz
bestimmt.

In denjenigen Amtsbezirken, in denen die ordentliche

Organisation der Gerichtsbehörden nicht
ausreicht, kann dieselbe durch Dekret des Grossen Rates
besonders gestaltet werden.

Art. 111. Die Verfassung ist das oberste Gesetz
des Staates.

Keine Gesetze, Dekrete, Verordnungen und
Beschlüsse, welche mit ihr in Widerspruch stehen, dürfen

erlassen werden.
Die Gesetze und Dekrete sind jedoch ohne eine

Prüfung ihrer Verfassungsmässigkeit von allen Ver-
waltungs- und Gerichtsbehörden anzuwenden.

*) nicht abgeändert.
103*



Will eine Gerichtsbehörde die Verfassungsmässigkeit
einer Verordnung oder eines Beschlusses des

Regierungsrates nicht anerkennen, so ist die Frage auf
dem Wege des Kompetenzstreites dem Grossen Rate
(Art. 26, Ziff. 16) zur Entscheidung vorzulegen. Die
Ausführung dieses Grundsatzes erfolgt durch Dekret
des Grossen Rates.

Art. 113, Ziffer 3, der Bundesverfassung wird
vorbehalten.

UÜbergangsbestimmung.

Der Grosse Rat wird den genauen Zeitpunkt des
Inkrafttretens der revidierten Verfassungsartikel und
der Ausführungsgesetze festsetzen.

Bern, 17. November 1906.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.

Namens der Grossratskommission

deren Präsident
Grieb.
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Entwurf des Regierungsrates.

Beschluss
betreffend

die Hauptrevision des Wirtschaftsplanes

über die Staatswaldungen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierangsrates,

erteilt hiemit

dem von der Forstdirektion aufgestellten erneuerten
Wirtschaitsplan über die Staatswaldungen die
Genehmigung unter folgenden

Bestimmungen :

1. Der jährliche Abgabesatz an Hauptnutzung für
die Periode Herbsl, 1905 bis Herbst 1915 wird
festgesetzt mit Inbegriff des Astholzes auf 47,300
Festmeter; die Zwischennutzungen sind veranschlagt auf
13,600 Festmeter und sollen nach den Bedürfnissen
der Waldpflege erhoben werden.

Die Nutzungen verteilen sich folgendermassen auf
die einzelnen Forstkreise:

2. Ueber den Ertrag der Staatswaldungen wird wie
bisher eine besondere Konto-Korrent-Rechnung
geführt, welche den erzielten Holzerlös ins Einnehmen
und die Rüst- und Verkaufskosten ins Ausgeben bringt.

Aus dem Konto-Korrent wird der laufenden
Verwaltung der ihr zukommende normale Jahresertrag
jährlich abgeliefert. Derselbe berechnet sich durch
Multiplikation des Abgabesatzes mit dem jeweiligen
mittlem Holzpreise der letzten 10 Jahre.

3. In die Konto-Korrent-Rechnung fallen auch die
Kosten der Anlage und des Unterhaltes der Waldwege.
Für die Periode vom Herbst 1905 bis Herbst 1915
wird ein jährlicher durchschnittlicher Kredit von
50,000 Fr. ausgesetzt.

Das Konto-Korrent wird für die jeweiligen
Wegbaukosten belastet. Die jährliche Kreditsumme ist
ihm zu gut und der laufenden Verwaltung zur Last
zu schreiben. Die Ausgabe im Konto-Korrent darf
ohne besondern Beschluss des Grossen Rates den
zweifachen Jahresdurchschnitt nicht übersteigen.

4. Im Jahre 1915 soll eine Zwischenrevision des
Wirtschaftsplanes stattfinden.

Bern, den 29. November 1906.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.

Forstkreis Haupt¬

nutzung

Zwischennutzung

m8 m3

I. Oberhasle 1,200
1,750

50
II. Interlaken 500

III.
IY.

Frutigen
Ober-Simmenthal

450
1,150

50
100

XIX. Nieder-Simmenthal 750 100
Y. Thun 1,500 400

VI. Emmenthal 3,000
4,700
5,100

700
VII.

VIII.
Seftigen-Schwarzenburg.
Bern

1,500
1,400

IX.
X.

XI.
XII.

Burgdorf
Oberaargau
Aarberg
Seeland

4,200
1,600
3,700
2,700

1,200
700

1,100
800

XIV. Dachsfelden 1,700 400
XV. Münster 4,700 1,300

XVI.
XVII.

Delsberg
Laufen

4,800
1,400

1,300
400

XVIII. Pruntrut 2,900 1,600

Total 47,300 13,600



408 — JYÏ 26

Vortrag
der

Direklion der Bauteil uud Eisenbahnen, sowie der Direktion der Finanzen

an den Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

zu dem

Entwurf eines Gesetzes
betreffend

die Nutzbarmachung der Wasserkräfte
im Kanton Bern.

(Juli 1906.)

Am 3. Februar 1891 hat der Grosse Rat folgendes
von der Staatswirtschaftskommission anlässlich der
Behandlung des Staatsverwaltungsberichtes gestelltes
Postulat angenommen :

« Der Regierungsrat wird eingeladen, zu prüfen und
«darüber zu berichten, ob nicht die gesetzliche Rege-
«lung der Rechtsverhältnisse betreffend die Verwen-
«dung von Wasserkräften aus öffentlichen Gewässern
«zu gewerblichen und industriellen Zwecken, sowie
«deren Besteuerung am Platze sei.»

In seiner diesbezüglichen Berichterstattung vom
Oktober 1891 (Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates
1891, Nr. 47) wies der Regierungsrat darauf hin, dass
allerdings in bezug auf die Benutzung der öffentlichen
Gewässer eine gesetzgeberische Ordnung notwendig
sei, dass aber derselben eingehende Studien in
technischer und juristischer Beziehung vorangehen müss-
ten. In Annahme der vom Regierungsrat gestellten
Schlussanträge beschloss deshalb der Grosse Rat am
11. November 1891 die Erstellung eines Wasserkatasters,

sowie der gleichzeitigen Aufnahme von
Flusskarten, indem er vorsah, dass der für die genannten
Arbeiten notwendige Kredit durch das Budget zu
bewilligen sei. Gestützt auf diesen Beschluss wurde
sogleich mit den nötigen Arbeiten begonnen, und es
wurden Probeaufnahmen an der Worblen, der Aare
bei Thun und der Ilfis bei Langnau veranstaltet. Da
aber einerseits diese Arbeiten viel mehr Zeit und Geld
in Anspruch nahmen, als man ursprünglich gedacht
hatte, und man andererseits zur Erkenntnis kam, dass
ohne die nötigen gesetzlichen Bestimmungen eine ra¬

tionelle Durchführung des Wasserkatasters nicht mög
lieh sei, konnte derselbe nicht zu Ende gebracht werden.

Unterdessen hat aber die Erstellung und
Ausbeutung von Wasserwerken, namentlich soweit
dieselben zur Erzeugung elektrischer Energie dienen,
sowohl im allgemeinen als auch speziell im Kanton Bern
einen ungeahnt grossen Aufschwung genommen. Man
hatte reichlich Gelegenheit, teils an den diesbezüglichen

Gesetzen, welche über die Materie in den
umliegenden Kantonen erlassen "wurden, teils an den
eigenen praktischen Erfahrungen auf diesem Gebiete,
die nötigen Studien zu machen und ein umfangreiches
Material für die künftige Legiferierung zu sammeln.

Unter dem 17. Mai 1905 endlich brachten Grossrat
Cuenat und Konsorten eine vom Grossen Rat in der
Folge erheblich erklärte Motion ein, worin der
Regierungsrat eingeladen wird, zu prüfen, ob nicht ein
Gesetz über die Benutzung der öffentlichen Gewässer
und der unter öffentliche Aufsicht gestellten Privatgewässer

zu Wasserwerkanlagen erlassen werden sollte.
Die unterzeichneten Direktionen haben denn auch

sofort die nötigen Vorarbeiten hiezu angeordnet,
bestehend einerseits in Feststellungen betreffend die Zahl
der gegenwärtig im Kanton Bern bestehenden
Wasserwerkanlagen und den annähernden Umfang der darin
verwendeten Wasserkräfte, andererseits in den nötigen
auf diese Wasserwerke bezüglichen historischen
Studien und endlich in rechtsvergleichenden Studien
hinsichtlich der Legiferierung in andern Kantonen und
Staaten. Gestützt auf diese Vorarbeiten wurde der
nachstehende Gesetzesentwurf über die Nutzbarmachung

der Wasserkräfte im Kanton Bern redigiert.
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I.
Der vorliegende Gesetzesentwurf bezweckt nicht,

die Benutzung der öffentlichen Gewässer schlechtweg
zu regeln, er bezieht sich vielmehr nur auf die
Nutzbarmachung der aus denselben gewonnenen Wasserkräfte.

Es soll dadurch nicht etwa ein Ersatz für
das Gesetz vom 3. April 1857 betreffend den Unterhalt

und die Korrektion der Gewässer geschaffen werden.

Einesteils nämlich ist zur Neuordnung der in
dem genannten Gesetz geregelten Materie zurzeit ein
dringendes Bedürfnis nicht vorhanden, andernteils
würde durch die Einbeziehung des ganzen weitläufigen
Stoffes der Erlass eines Gesetzes in bezug auf
diejenigen Punkte wesentlich verzögert, hinsichtlich
deren eine Legiferierung durch die Entwicklung der
Verhältnisse absolut notwendig geworden ist. Dieselben
bestehen einerseits in der Normierung der
Konzessionserteilung und andererseits in der Besteuerung
der Wasserwerke an öffentlichen Gewässern.

Was den ersten Punkt anbelangt, so enthält bekanntlich

das Gesetz vom 3. April 1857 darüber gar keine
bestimmten Vorschriften. Der Regierungsrat war
deshalb bisher genötigt, diese Lücke durch eine
konstante Praxis auszufüllen, welche einerseits in
prinzipiellen Beschlüssen und Kreisschreiben, andererseits
aber in den von Fall zu Fall getroffenen Beschlüssen
über die Konzessionierung einzelner Wasserwerke
ihren Ausdruck fand. Wenn man auch im Ganzen
hiemit keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, so
lassen es doch die Entwicklung der Kraftausbeutung
und die damit verbundene Vermehrung der Konkurrenz,

sowie endlich die hiedurch herbeigeführte
Komplikation der Rechtsfragen als wünschenswert erscheinen,

in dieser Richtung feste, gesetzliche Normen
aufzustellen, welche sowohl dem um die Konzession
nachsuchenden Bürger als auch den Konzessionsbehörden
zur Richtschnur dienen.

Daneben ist es aber längst in Wissenschaft und
Praxis des Verwaltungsrechtes ein anerkannter Grundsatz,

dass die grossen finanziellen Werte, welche in
unsern Wasserkräften vorhanden sind, nicht nur der
industriellen Unternehmung zu gute kommen, sondern
auch als staatliche Einnahmsquelle herangezogen werden

sollen. Dies kann nach dem gegenwärtig
bestehenden System, wonach die Konzessionäre von
Wasserkräften an öffentlichen Gewässern nur auf dem
Wege der gewöhnlichen Einkommens- und Vermögenssteuer

zum Beitrag an die allgemeinen Lasten
herangezogen werden können, nicht in genügendem Masse
geschehen. Es empfiehlt sich deshalb die Einführung
einer besondern Besteuerung, welche aber gemäss
Artikel 92 der Staatsverfassung nur auf dem Wege der
Gesetzgebung vor sich gehen kann.

Es sind uns denn auch in der gesetzlichen Regelung
der Materie bereits eine grosse Anzahl der Kantone
mit ihrem Beispiel vorangegangen. Und zwar zählen
wir nicht weniger als 12 kantonale Rechte, welche
bereits in mehr oder weniger ausführlicher Normierung
Bestimmungen über die beiden oben erwähnten Punkte
enthalten. (Zürich, Luzern, Uri, Obwalden, Glarus,
Zug, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Wallis, Waadt,
Tessin und Neuenburg.) Gar keine Bestimmungen in
wasserrechtlicher Beziehung besitzen nur Basel und
Schwyz, während die bisher vicht genannten Kantone
ungefähr auf dem gleichen Standpunkt der Regelung
stehen wie Bern.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

Es könnte nun freilich eingewendet werden, dass
der Zeitpunkt zum Erlass eines kantonalen Gesetzes
insofern nicht glücklich gewählt sei, als einerseits der
bundesrätliche Entwurf zu einem schweizerischen
Zivilgesetzbuche eingehende Bestimmungen über die
Wasserrechte enthält (Art. 916 ff.), andererseits durch
die eidgenössische Wasserrechtsinitiative die Regelung
der Materie durch ein besonderes Bundesgesetz postuliert

wird. Darauf ist aber zu erwidern, dass der
Zivilgesetzentwurf die Frage der Besteuerung der
Wasserkräfte selbstverständlich vollständig unberührt lässt
und auch die Regelung der Konzessionserteilung zum
grössten Teil dem kantonalen Rechte reserviert. Aber
auch ein besonderes Bundesgesetz könnte offenbar den
ersten Punkt gar nicht normieren, während auch es
hinsichtlich der Konzessionierung der Natur der Sache
nach den Kantonen einen ziemlich weiten Spielraum
gewähren müsste. Ganz abgesehen hievon aber fällt
in Betracht, dass die Kompetenz des Bundes zur
Ordnung dieses Rechtszweiges noch dermassen streitig
und das Vorgehen in bundesrechtlicher Beziehung
noch so wenig abgeklärt ist, dass voraussichtlich noch
lange Jahre vergehen werden, bis wir zu einer
bundesrechtlichen Regelung des Wasserrechtes gelangen. In
zwischen aber wird der Kanton Bern noch über den
grössern Teil der bis jetzt nicht vergebenen Wasser
kräfte zu verfügen haben, so dass eine diesbezügliche
Legiferierung durch die in Aussicht stehende eidgenössische

Normierung nicht überflüssig gemacht wird.
Dazu kommt aber noch, dass, wie schon bemerkt, den
fiskalen Interessen des Staates durch eine bundes
gesetzliche Regelung nicht Rechnung getragen werden
kann, dass es vielmehr für unsern Kanton nur einen
Vorteil bedeuten kann, wenn zurzeit jenes eidgenössischen

Eingreifens die staatlichen Ansprüche
finanzieller Natur endgültig festgelegt und abgeklärt sein
werden.

Aus allen diesen Gründen empfiehlt es sich, die
Bedenken, welche vorläufig doch nur auf unbestimmte
Vermutungen basiert werden können, bei Seite zu
setzen und die durch die Umstände geforderten
gesetzlichen Bestimmungen auf kantonalrechtlichem Bo
den zu erlassen.

II.

Die grundlegenden Bestimmungen eines künftigen
Gesetzes haben in der Abgrenzung der staatlichen
Verfügungsgewalt über die Wasserkräfte zu bestehen.
Der Entwurf stellt in dieser Hinsicht das Prinzip auf,
dass dem Staate nur die Verfügung über die Wasserkräfte

aus öffentlichen Gewässern zukomme, während
die Nutzbarmachung der Wasserkräfte aus Privatge
wässern den Eigentümern des Gewässers zusteht (Ar
tikel 1). Wer als Eigentümer eines Privatgewässers
in Betracht kommt, hat nicht der Verwaltungsgesetz
geber, sondern das Zivilgesetzbuch zu bestimmen. Im
vorliegenden Gesetz hat man sich also hinsichtlich
der Privatgewässer darauf zu beschränken, eine staat
liehe Aufsicht über die Nutzbarmachung der Wasser
kräfte zu statuieren, indem dies aus wasserpolizeili
chen Gründen unerlässlich ist. Es muss deshalb für
jede Wasserwerkanlage an Privatgewässern, wie
bisher, die Bewilligung des Regierungsrates eingeholt
werden. Dieselbe kann aber nur aus Gründen des
öffentlichen Wohles verweigert werden und ist immer
unter ausdrücklichem Vorbehalt entgegenstehender
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Privatrechte zu erteilen. Eine Inanspruchnahme
privater Wasserkräfte durch Staat oder Gemeinde kann
nur stattfinden, sofern dies zu öffentlichen Zwecken
nötig ist und hat dann auf dem Wege der Expropriation

nach Massgabe des Gesetzes vom 3. September
1868 über die Entziehung und Beschränkung des
unbeweglichen Eigentums zu geschehen (Art. 21). Das
Gesetz steht also auf dem Standpunkt der Respektierung

des Privateigentumes an Wasserkräften aus
Privatgewässern.

Was dagegen die Verfügungsgewalt des Staates über
die Wasserkräfte an öffentlichen Gewässern anbetrifft,
so stellt der Entwurf nicht mehr, wie dies § 1 des
Wasserbaupolizeigesetzes vom 3. April 1857 tut, auf
den Begriff des öffentlichen Eigentums ab, sondern
erklärt die Nutzbarmachung der Wasserkräfte aus
öffentlichen Gewässern als Hoheitsrecht des Staates.
Wenn nämlich auch nach der bisherigen Fundierung
die Ansprüche des Staates an den genannten Wasserkräften

ausser Zweifel stehen, so entspricht doch die
nunmehr vorgesehene Ordnung der gegenwärtig
herrschenden Ansicht im Verwaltungsrecht und schliesst
von vornherein jeden Zweifel über die Befugnis des
Staates aus.

Dabei erhebt sich aber sogleich die Frage, welche
Gewässer als öffentliche zu betrachten seien. Bekanntlich

stellt unser gegenwärtiges Recht bei der
Unterscheidung darauf ab, ob ein Gewässer zur Schifffahrt

und Flösserei benutzt wird oder nicht. Diese
Unterscheidung hat heutzutage nicht mehr den guten
Sinn, welcher ihr vor 50 und mehr Jahren noch
zukam. Einmal treten Schiffahrt und Flösserei bei der
modernen Entwicklung der Verkehrsmittel in unsern
Gewässern immer mehr in. den Hintergrund, gleichzeitig

werden sie auch tatsächlich erschwert durch
die Wasserwerkanlagen selbst. Die gegenwärtige
Rechtsordnung leidet aber insofern auch an einer
gewissen Unbestimmtheit, als es gemäss § 1, Alinea 1,
dem Regierungsrat überlassen ist, die schiffbaren
Gewässer zu bezeichnen, ohne dass er dabei an
bestimmte objektive Merkmale gebunden wäre.

Dem gegenwärtig im Kanton Bern geltenden
System der Bestimmung der öffentlichen Gewässer,
welches sich im wesentlichen als das französische
bezeichnen lässt, steht dasjenige gegenüber, welches wir
in den kantonalen Rechten der Inner- und Ostschweiz
antreffen, und welches nun auch vom schweizerischen
Zivilgesetzentwurf (Art. 911) akzeptiert worden ist.
Dasselbe besteht darin, dass alle natürlichen Gewässer
(Seen, Flüsse und Bäche), soweit nicht Privateigentum

daran nachgewiesen ist, als öffentliche Gewässer
gelten.

Der vorliegende Entwurf hat nun in Art. 2 einen
Mittelweg eingeschlagen, indem er grundsätzlich das
letztgenannte System annimmt, das heisst mit bezug
auf die Nutzbarmachung der Wasserkräfte grundsätzlich

alle Seen, Flüsse und Bäche als öffentliche
Gewässer gelten lässt, an welchen nicht durch besondere

Titel Privateigentum nachgewiesen ist. Dabei wird
aber in der Weise auf den bisherigen Zustand Rücksicht

genommen, dass diejenigen Gewässer, welche
durch die zur Zeit der Annahme des neuen Gesetzes
in Kraft stehenden Erlasse als öffentliche oder unter
öffentlicher Aufsicht stehende Gewässer bezeichnet
werden, das Merkmal der Oeffentlichkeit im Sinne
des Entwurfes auch weiterhin schlechtweg behalten
sollen. An den gegenwärtigen tatsächlichen Verhält¬

nissen wird somit nichts geändert, indem schon bisher

der staatlichen Konzessionshoheit nicht nur die
öffentlichen, sondern gemäss §§ 9 und 37 des
Gesetzes vom 3. April 1857 auch die unter öffentliche
Aufsicht gestellten Privatgewässer unterstanden. Die
Stempelung zu öffentlichen Gewässern im Sinne des
Entwurfes hat aber durchaus nur Bezug auf die
Nutzbarmachung der Wasserkräfte. Die betreffenden
Gewässer werden dadurch nicht öffentliche Sachen im
Sinne des § 1 des Wasserbaupolizeigesetzes und der
Satz 335 Z.-G., soweit sie dies nicht schon bisher
waren. Allfällige privatrechtliche Verhältnisse an ihnen
werden nach wie vor durch die Zivilgesetzgebung,
die Unterhaltspflicht durch das Gesetz vom 3. April
1857 geregelt. Diese Normierung schliesst den Vorteil

in sich, dass sie gegebenenfalls auch mit den
Sachen rechtlichen Bestimmungen des künftigen
schweizerischen Zivilgesetzbuc hes ohne weiteres in Einklang
gebracht werden kann.

Was die Art und Weise der Nutzbarmachung von
Wasserkräften aus öffentlichen Gewässern anbelangt,
so ist dafür in erster Linie, wie bisher, der Weg der
Verleihung (Konzession) vorgesehen. Soweit dies aber
im öffentlichen Interesse liegt, kann sie auch durch
den Staat selbst erfolgen (Art. 3).

III.

Für die Erteilung der Wasserrechtskonzession gilt
als Richtschnur der Grundsatz, dass eine solche
Konzession nur dann erteilt werden soll, wenn der projektierten

Unternehmung nicht öffentliche Interessen
entgegenstehen und daraus voraussichtlich für Staat, oder
Gemeinde und Bevölkerung nennenswerte Vorteile
erwachsen (Art. 4).

Damit die Prüfung dieser Faktoren in rationeller
Weise vor sich gehen kann, sieht der Entwurf bereits
für die Projektierung von Wasserwerken genaue
Bestimmungen vor (Art. 5). Durch dieselben wird einerseits

bezweckt, Behörden und Publikum über die
geplante Projektierung zu informieren, wodurch viel
unnötige Arbeit erspart werden kann, andererseits aber
dem Projektanten selber die behördliche Hülfe für die
Durchführung seiner Studien zu sichern. Diese Einrichtung

der Projektierungsnewilligung besitzen wir schon
für Bergwerkskonzessionen nach dem Bergwerksgesetz
vom 21. März 1853, und sie wird auch im vorliegenden
Fall im Interesse der öffentlichen Rechtssicherheit gute
Dienste leisten können.

Als Konzessionsbehörde wird, wie bisher, der
Regierungsrat bezeichnet. Der Bewerber um die
Konzession hat der Direktion der öffentlichen Bauten ein
detailliertes Konzessionsgesuch mit, den nötigen Plänen

einzureichen, welches zur öffentlichen Einsichtnahme

aufgelegt wird. Die Normierung des notwendigen

Inhaltes solcher Gesuche und ihrer Beilagen
wird einer Verordnung des Regierungsrates vorbehalten,

da eben die bezüglichen Requisite mit jedem
Fortschritt, welchen die Wasserwerkstechnik macht,
ändern werden. Ebenso wird einer solchen Verordnung

die Regelung des Einspracheverfahrens
vorbehalten (Art. 6). Jedes Konzessionsgesuch ist durch
die Direktion der öffentlichen Bauten möglichst
allseitig und, wenn nötig, unter Beiziehung besonderer
Sachverständiger zu prüfen (Art. 7). Gestützt auf
ihr Gutachten, beziehungsweise auf das Resultat der
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von ihm selber ergänzungsweise angeordneten
Untersuchungen entscheidet dann der Regierungsrat über
das Gesuch, sofern auch die auf die Publikation
desselben hin eingelangten Einsprachen erledigt sind.
Vor der Erledigung der Einsprachen kann ein Be-
schluss über das Konzessionsgesuch nur gefasst werden,

wenn es sich um rein privatrechtliche Streitigkeiten

handelt, welche nicht der Entscheidung der
Verwaltungsbehörden unterliegen. Beim Vorliegen
mehrerer Gesuche um die nämliche Konzession verdient
dasjenige den Vorzug, durch welches das öffentliche
Wohl am besten gewahrt wird. Ueber die Erteilung
wird eine Konzessionsurkunde ausgefertigt, welche die
im öffentlichen Interesse nötigen Konzessionsbedingungen

vorsieht (Art. 8 und 9).
Die rechtliche Natur der Konzession zeigt sich darin,

dass durch die letztere der Konzessionär das Recht
erwirbt, unter Vorbehalt allfälliger älterer
rechtsbeständiger Ansprüche, die Wasserkraft an der in der
Konzessionsurkunde bezeichneten Stelle, in dem
bewilligten Umfang und in der hiezu vorgeschriebenen
Weise zu fassen und zu dem in der Urkunde bezeichneten

Zwecke zu verwenden. Diese Berechtigung äussert

sich sowohl dem Staate als auch Drittpersonen
gegenüber. Wird jedoch der Konzessionär durch
äussere Ereignisse oder das Verschulden Dritter darin
geschmälert oder geschädigt, so kann er hieraus keinen
Entschädigungsanspruch gegen den Staat ableiten.
Ebenso mass er sich alle Veränderungen an Bett und
Lauf des Gewässers gefallen lassen, welche durch
die zuständige Behörde aus Gründen des öffentlichen
Wohles angeordnet werden, und er hat sich in seinen
eigenen Anlagen danach einzurichten. Andererseits
haftet er für allen Schaden, welcher aus Anlage und
Betrieb des Wasserwerkes entsteht und kann auch
zu einem angemessenen Beitrag an die Kosten von
Korrektionsarbeiten angehalten werden, sofern
dadurch für ihn ein direkter oder indirekter Vorteil
entsteht (Art. 10).

Während bisher die Konzession zeitlich
unbeschränkt war, sieht Art. 11 des Entwurfes dafür eine
Dauer von 50 Jahren vor, welche aber unter gewissen
Umständen um zweimal 25 Jahre verlängert werden
kann, indem der Regierungsrat dem Konzessionär die
Weiterbenützung der Wasserkraft gestattet (Erneuerung

der Konzession). Nach einer Benutzung von 100
Jahren jedoch fällt die Konzession samt allen zu ihrer
Ausbeutung gemachten Anlagen, Bauten und Einrichtungen

unentgeltlich an den Staat, und es hat
derselbe lediglich den Wert des Grund und Bodens, worauf

die Bauten stehen, sowie der maschinellen
Einrichtungen zu vergüten. Zur Uebernahme der letztem
kann jedoch der Staat nicht verpflichtet werden, mit
Rücksicht darauf, dass eben nach einer so langen
Benutzung diese Einrichtungen leicht veraltet sein können.

Will jedoch der Staat bereits nach 50 Jahren von
seinem Rücknahmerecht Gebrauch machen, so kann
er die vom Konzessionär gemachten Anlagen, Bauten
und Einrichtungen samt Grund und Boden nur gegen
Vergütung der Erwerbungs- und Erstellungskosten,
beziehungsweise, wenn derselbe geringer ist, des
wirklichen Wertes übernehmen. In jedem Falle aber müssen

die sämtlichen Gegenstände in gutem und
betriebsfähigem Zustand übergeben werden. Behufs der
Ermöglichung einer richtigen Wertfeststellung kann
der Grosse Rat auf dem Dekretswege die nötigen
Vorschriften über die Rechnungsführung der Wasserwerk¬

unternehmungen und deren staatliche Kontrollierung
erlassen.

Vor Ablauf der bewilligten Konzessionsdauer,
beziehungsweise der erneuerten Konzessionsfrist kann
die Konzession ihrem Inhaber nur entzogen werden
durch Hinfall, Rückzug oder Rückkauf der Konzession.
Der Hinfall tritt ein entweder durch Verzicht oder
dann durch Verwirkung des Rechtes, sofern der
Konzessionär entweder die gesetzten Fristen nicht innehält

oder gegen die Vorschriften der Konzessionsurkunde,

beziehungsweise der gesetzlichen Erlasse und
Verordnungen verstösst (Art. 12). Der Hinfall muss
ausdrücklich durch den Regierungsrat verfügt werden,
und es kann davon Umgang genommen werden, wenn
der Konzessionär nachweist, dass ihn kein Verschulden
trifft. Der Entwurf sieht dabei die nötigen
Bestimmungen betreffend die Ordnung der Verhältnisse nach
erfolgtem Hinfalle vor (Art. 12, AI. 3). Der Rückzug
der Konzession ist eine Ausnahmemassregel, welche
nur stattfinden kann, wenn die Wasserkraft zu
bestimmten, genau zu umschreibenden öffentlichen Zwecken

des Staates oder der Gemeinden, in welchen das
Werk liegt, verwendet werden muss. Dieser Rückzug
muss bereits in der Konzessionsurkunde vorgesehen
sein. Er wird namentlich in den. Fällen vorzubehalten
sein, in welchen bereits zur Zeit der Erteilung der
Konzession die frühere oder spätere Benötigung der
Wasserkraft zu öffentlichen Zwecken vorausgesehen
werden kann. Immerhin stellt der Entwurf die
nötigen schützenden Bestimmungen zugunsten des
Konzessionärs auf (Art. 13). Der Rückkauf einer
konzedierten Wasserwerkanlage, sowie der zur Ausnützung
der betreffenden Wasserkraft erstellten Bauten und
Einrichtungen kann seitens des Staates jederzeit
stattfinden, und es sind die nähern Bedingungen bereits
in die Konzessionsurkunde aufzunehmen. Ausnahmsweise

kann der Grosse Rat, wenn dies im öffentlichen
Interesse liegt, auch eine Gemeinde zum Rückkauf
unter den genannten Bedingungen ermächtigen
(Artikel 14).

Was die Uebertragung der Konzession anbelangt,
so kann dieselbe nicht stattfinden, solange die
konzedierte Wasserkraft nicht in Gebrauch steht. Die
Noterben und gesetzlichen Erben des Konzessionärs
sind aber in diesem Falle berechtigt, ohne Einreichung
eines neuen Konzessionsgesuches beim Regierungsrat
um die Erteilung der vom Erblasser innegehabten
Konzession einzukommen, und es ist dieselbe
regelmässig zu bewilligen, sofern der Erblasser die Erstellung

der Wasserwerkanlage bereits begonnen hatte
und die neuen Bewerber den Anforderungen der
bestehenden Vorschriften genügen. Findet eine
Verleihung der Konzession an die Erben nicht statt, so
wird ihnen eine vom Erblasser bezahlte Konzessionsgebühr

zurückerstattet (Art. 15, Alinea 1). Mit diesem
Ausschluss der Uebertragbarkeit unausgeführter
Konzessionen wird bezweckt, den Handel mit Konzessionsrechten,

wie er des öftern vorgekommen ist, zu
unterdrücken und eine Garantie dafür zu schaffen, dass
die Konzession nur an solche Inhaber kommt, welche
für konzessionsmässige Ausführung des Werkes sorgen

wollen und können. Steht die konzedierte Wasserkraft

bereits im Gebrauch, so geht die Konzession
beim Tode des Inhabers auf dessen Erben über. Auch
die vertragliche Uebertragung der Konzession ist in
diesem Falle möglich, jedoch nur mit Bewilligung des
Regierungsrates, welcher dieselbe nur erteilen soll,
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wenn der neue Erwerber den Anforderungen der
bestehenden Vorschriften, sowie der Konzession selbst
entspricht. Ueberdies können noch neue Konzessionsbedingungen

an die Bewilligung geknüpft werden
(Artikel 15, Alinea 2 und 3).

Die Ausnützung der Konzession wird in Art. 16

vor allem in der Weise geregelt, dass die Anlage des
Wasserwerkes, sowie seine bauliche Erhaltung und
Entwicklung unter staatliche Kontrolle gestellt wird.
Sowohl sie als auch der Betrieb des Wasserwerkes
haben sich streng nach den Bestimmungen der
Konzession zu richten, wobei namentlich auf die
Fischereiverhältnisse einerseits und auf die Ermöglichung der
Benutzbarkeit des Gewässers in seinen übrigen Teilen
andererseits Rücksicht zu nehmen ist. Der Regierungsrat

hat diese Verhältnisse sowohl im allgemeinen, als
auch wo dies notwendig erscheint, für einzelne
Gewässer auf dem Verordnungsweg zu regeln (Art. 17).
Er kann dabei die Inhaber von Wasserwerkskonzessionen

am gleichen Gewässer zur Bildung sogenannter
Wassergenossenschaften anhalten, behufs Anlage von
Wassersammlern und anderen Vorrichtungen zur
Gewinnung, Vermehrung und Verwendung der Wasserkraft,

sowie zur Tragung der den Konzessionsinhabern
obliegenden Lasten des Gewässerunterhaltes. Solche
Genossenschaften können aber auch durch freiwilligen

Zusammenschluss der Beteiligten gebildet werden.
Die nötigen Vorschriften hierüber sind, soweit nicht
rein privatrechtliche Fragen betreffend, durch Dekret
des Grossen Rates aufzustellen (Art. 20). Für den
wichtigsten Teil des Wasserwerkbetriebes, die gewerbsmässige

Erzeugung und Abgabe elektrischer Energie,
sieht Art. 18 die Kompetenz des Grossen Rates vor,
unter Vorbehalt der bundesrechtlichen Bestimmungen
auf dem Dekretswege besondere Vorschriften zu
erlassen. Die Ausfuhr elektrischer Kraft aus dem
Kantonsgebiet bedarf, soweit hiefür nicht Bundesrecht in
Anwendung kommt, einer Bewilligung des Regierungsrates,

an deren Erteilung die im Interesse des Staates
notwendigen Bedingungen geknüpft werden können
(Art. 19).

IV.

Während sich die Bestimmungen über die Erteilung

und Ausnützung der Wasserrechtskonzession nur
auf Wasserwerke an öffentlichen Gewässern beziehen,
betreffen die Vorschriften über die Aufsichtsführung
und den Wasserkataster sämtliche Wasserwerkanlagen
im Kanton Bern. Die Aufsicht ist Sache des
Regierungsrates, welcher sie durch die Baudirektion und
ihre Organe ausüben lässt und zwar auf Grund einer
zu erlassenden regierungsrätlichen Verordnung
(Artikel 22).

Der Wasserkataster ist ein genaues Verzeichnis der
sämtlichen bestehenden Wasserwerkanlagen, welches
in Verbindung mit den nötigen Plänen und
Flusskarten ein übersichtliches Bild der Ausnütz ung
unserer Wasserkräfte geben soll. Sein praktischer Zweck
besteht einmal darin, dass er eine genaue Kontrolle
über Bestand und Mutationen dieser Anlagen gestattet ;

im fernem aber wird er auch als Grundlage für die
Besteuerung der Wasserkräfte aus öffentlichen
Gewässern dienen können. Man besitzt diese Einrichtung

bereits in verschiedenen andern Kantonen, wie
zum Beispiel in Zürich, Glarus, St. Gallen, Tessin,

wo sie sehr gute Dienste leistet. Die Einzelheiten der
Anlage und der Führung dieses Katasters können aber
nicht wohl im Gesetze selbst behandelt werden, weshalb

der Entwurf ihre Ordnung einem grossrätlichen
Dekret überlässt. Das Gesetz statuiert nur die Pflicht
aller Wasserwerkinhaber zur unentgeltlichen Mitwirkung

der Anlage und Führung des Katasters (Art. 23).

V.

Die Kosten, welche bei Erteilung der verschiedenen
Bewilligungen im Wasserrechtswesen namentlich aus
den dabei nötigen Prüfungen und Untersuchungen
entstehen, sind vom jeweiligen Bewerber zu tragen und
es kann derselbe behufs ihrer Deckung zu einer
angemessenen Geldhinterlage angehalten werden. Ferner

aber kann sowohl bei der Erteilung von
Projektierungsbewilligungen als auch bei eigentlichen Konzessionen

vom Bewerber eine Kautionsleistung verlangt
werden, welche für allfälligen aus den betreffenden
Arbeiten resultierenden Schaden haftet (Art. 24).

Neben den effektiven Kosten, welche die Ueber-
prüfung derartiger Gesuche verursacht, hat aber der
Bewerber für die Erteilung der Bewilligung eine
eigentliche Gebühr zu entrichten. Dieselbe soll
regelmässig ein Aequivalent für die Verrichtungen der
Behörde darstellen und wird in ihrer Höhe durch einen
vom Regierungsrat aufzustellenden Tarif geregelt werden.

Nur für die Erteilung der Konzession selbst,
wodurch dem Bewerber ein direkter, meist bedeutender,

finanzieller Vortei eingeräumt wird, soll ein
höherer Betrag verlangt werden (Konzessionsgebühr),
welcher niemals weniger als 50 Fr. und niemals mehr
als 100,000 Fr. betragen darf. Bei der Festsetzung
der Konzessionsgebühr, welche durch den Regierungsrat

erfolgt, wird auf die Zahl der konzedierten Pferdekräfte

abgestellt, und zwar gestützt auf eine bestimmte
Klasseneinteilung, welche auf die Grösse und
Kontinuität der konzedierten Kraft, die Lage des Werkes
und die Kosten und Schwierigkeiten seiner Anlage
und seines Betriebes Rücksicht zu nehmen hat.
Gestützt auf diese Faktoren werden durch Verordnung
des Regierungsrates drei Klassen aufgestellt, von denen
die erste 3, die zweite 5 und die dritte 8 Fr. per
HP bezahlt. Die gleiche Gebühr, wie für die
Konzessionierung selbst ist auch bei jeder vertraglichen Ueber-
tragung einer bereits erteilten Konzession oder eines
bestehenden Wasserwerkes an öffentlichen Gewässern
zu entrichten, während die Uebertragung durch
Erbfolge gebührenfrei erfolgt (Art. 25).

Die Besteuerung der Wasserkräfte findet, gleich
wie die Erhebung der Konzessionsgebühr, nur
hinsichtlich der Wasserwerke an öffentlichen Gewässern
statt. Sie wird hier ohne weiteres dadurch gerechtfertigt,

dass der Staat dem Konzessionär durch die
Verleihung ein wertvolles Produktionsmittel direkt zur
Verfügung stellt, weshalb es auch nur recht und billig
ist, dass der Beliehene für die Vermögensvermehrung
und den Erwerb, welche ihm dadurch erwachsen, über
das gewöhnliche Mass hinaus zur Beitragung an die
öffentlichen Lasten herangezogen wird. Die
Wasserrechtsabgabe tritt denn auch neben die ordentlichen
Staats- und Gemeindesteuern und ändert an der Pflicht
des Konzessionärs zur Zahlung der letztern nichts.
Immerhin kann der Betrag der bezahlten Abgabe bei
Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens zu den
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Gewinnungskosten gerechnet werden. Die pünktliche
Entrichtung der Abgabe gilt als Bedingung der
Konzession, und es geniesst der Staat dafür ein gesetzliches
Pfandrecht an den Anlagen und Bauten des Werkes
samt Grund und Boden (Art. 26).

Bei der Bemessung des Betrages der Abgabe soll
wiederum auf die Grösse des Vorteils abgestellt werden,

welcher dem Konzessionsinhaber durch die
Konzession erwächst. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend

erklärt der Entwurf kleine Werke unter 5 P. S.
als steuerfrei. Der Gesetzgeber nimmt bei solchen
kleinen Anlagen eben an, dass sie ihrem Inhaber nicht
sowohl einen direkten produktiven Vorteil bringen,
als vielmehr im kleingewerblichen und landwirtschaftlichen

Betrieb Hülfsdienste leisten. Der direkte Vorteil,

welcher aus der Konzession erwächst, ist um so
grösser, je umfangreicher die konzedierte Kraft ist.
Aus diesem Grunde wird denn auch der Steueransatz
je nach der Zahl der Pferdekräfte progressiv abgestuft.

Und zwar wird bezahlt: für Konzessionen von
5—100 P. S. nutzbare konzedierte Kraft 1 Fr.; von 100
bis 500 P. S. 2 Fr.; und bei über 500 P. S. 3 Fr. für die
benutzte Pferdekraft. Dabei wird die Pferdekraft, wie
dies in der Technik allgemein üblich ist, zu 75
Meterkilogramm per Sekunde bei mittlerem Wasserstand
berechnet. Was die Höhe anbelangt, so gehen die meisten

Kantone in ihren Ansätzen ungleich weiter als
der Entwurf. Dazu kommt noch, dass der Regierungsrat,

welcher bei der Konzessionierung auch die
abgabepflichtige Kraftmenge festzusetzen hat, eine
angemessene Reduktion derselben gegenüber dem
konzedierten Quantum bescbliessen kann, sofern der
Konzessionsinhaber nicht imstande ist, die gesamte
konzessionierte Kraft auszunützen. Auf einen solchen
Beschluss kann jedoch bei veränderten Verhältnissen
jederzeit zurückgekommen werden (Art. 27 und 28).

VI.

Das künftige Gesetz hat endlich auch noch die
nötigen Bestimmungen über die Erledigung von
Streitigheiten vorzusehen, welche bei Projektierung,
Konzessionierung und Ausnützung der Wasserkräfte
entstehen. Und zwar wird hier der Grundsatz aufgestellt,
dass derartige Streitigkeiten durch die
Administrativbehörden zu entscheiden sind, sofern sich die
geltend gemachten Ansprüche nicht auf privatrechtliche
Titel oder Gesetzesvorschriften dieser Art stützen.
Entsteht im einzelnen Falle darüber Streit, ob die
Administrativbehörden oder die Zivilgerichte zur Beurteilung

zuständig sind, so ist das in Art. 23 des
Gesetzes vom 20. März 1854 vorgesehene
Kompetenzkonfliktverfahren analog anzuwenden (Art. 29). Alle
Administrativstreitigkeiten werden dabei durch den
Regierungsrat als einzige Instanz entschieden, und zwar
nach einem durch regierungsrätliche Verordnung zu
regelnden Verfahren (Art. 30).

Eine besondere Normierung wird für die Entscheidung

von Streitigkeiten betreffend Leistungen und
Entschädigungen aus dem vorzeitigen Rückzug oder dem
Rückkauf einer Wasserwerkanlage (Art. 13 und 14)
vorgesehen, indem hier von der durch Art. 52, Ziffer 2,
des Bundesgesetzes vom 22. März 1893 über die
Organisation der Bundesrechtspflege der kantonalen
Gesetzgebung eingeräumten Befugnis Gebrauch gemacht
wird, das Bundesgericht als einzige Zivilgerichtsinstanz

zu bezeichnen. Es empfiehlt sich dieses Vor-
Beüagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

gehen nicht nur mit Rücksicht auf die Wichtigkeit
solcher Streitigkeiten, sondern auch deshalb, weil hier
in eminentem Masse die finanziellen Interessen des
Staates und diejenigen des einzelnen Bürgers einander
gegenüberstehen (Art. 31).

VII.

Das Gesetz soll auf alle Wasserwerkkonzessionen
und andere Nutzungsrechte an öffentlichen Gewässern
Anwendung finden, gleichviel ob dieselben vor oder
nach seinem Inkrafttreten bewilligt wurden (Art. 32).

Eine gewisse Ausnahme von dieser Regel muss
jedoch in bezug auf die Dauer des Rechtes gemacht
werden. Die diesbezüglichen Vorschriften des Art. 11
finden nur insoweit Anwendung, als die Verleihung
der betreffenden Konzessionen und Rechte seinerzeit
unter Vorbehalt der künftigen Gesetzgebung oder auf
Widerruf oder Zusehen hin vorgenommen wurde. Wo
dies nicht der Fall war, findet Art. 11 nur insofern
Anwendung, als die ursprünglich gewährleistete oder
benutzte Kraft kleiner war, als die gegenwärtig in
Benutzung stehende. Dieser letztere Umstand jedoch
wird namentlich bei älteren Rechten schwer festzustellen

sein. Der Entwurf stellt deshalb für diese
Fälle die Vermutung auf, dass die ursprünglich
gewährleistete oder benutzte Kraft nicht grösser als 10
HP gewesen sei. Diese Vermutung wird den tatsächlichen

Verhältnissen sehr nahe kommen, indem der
Natur der Sache nach solche alte Rechte sich
regelmässig auf kleine Betriebe, wie Mühlen, Sägen, Oel-
reiben etc. bezogen, welche kein grosses Kraftquantum
verwenden konnten. Die seit der Bewilligung oder
Einräumung der Rechte abgelaufene Zeit wird auf die
in Art. 11, Absatz 1, genannte Konzessionsdauer
angerechnet, wobei aber nie mehr als 25 Jahre in
Anrechnung gebracht werden dürfen, auch wenn das
Werk schon länger bestanden hat (Art. 33).

Eine Ausnahmebestimmung für früher bewilligte
Konzessionen und Rechte muss auch hinsichtlich der
Abgabepflicht gemacht werden. Auch sie tritt nur bei
solchen Rechten ein, die nicht auf Widerruf oder
Zusehen hin oder unter Vorbehalt der zukünftigen
Gesetzgebung erteilt wurden. In allen Fällen kann sich
die Befreiung von der Abgabe nur auf dasjenige Mass
von Kraft beziehen, welches ursprünglich gewährleistet

oder benutzt wurde, wobei wiederum die oben
erwähnte Vermutung für das Mass dieser Kraft
anzuwenden ist (Art. 34).

Behufs genauer Feststellung der sämtlichen
existierenden Konzessionen und Berechtigungen an öffentlichen

Gewässern wird vorgesehen, dass binnen der
Frist eines Jahres seit Inkrafttreten des Gesetzes alle
derartigen Rechte unter Beilegung der Urkunden und
Titel, auf welche sie sich stützen, dem Regierungsrat
zur Revision und Bestätigung anzumelden sind und
zwar unter Folge der Verwirkung. Der Regierungsrat
wird eine diesbezügliche Aufforderung erlassen. Die
Bestätigung kann dabei nur für solche Konzessionen
und Rechte erfolgen, welche tatsächlich noch benutzt
werden, und es ist der Regierungsrat in jedem Falle
befugt, der Bestätigung im Rahmen dieses Gesetzes
die notwendigen Konzessionsbedingungen beizufügen.
Die Bestätigung geschieht gebührenfrei, doch hat der
Inhaber allfällige durch die Ueberprüfung verursachte
Kosten zu tragen (Art. 35).

105*
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Zur wirksamen Handhabung der Gesetzesvorschriften
sind durch den Grossen Rat Strafbestimm ungen

aufzustellen, worin Geldbussen von 10—5000 Fr.
angedroht werden können (Art. 36).

Schriften aufzunehmen, ohne dabei andererseits das
Gesetz allzu sehr zu belasten. Sie beantragen deshalb,
es sei auf den Entwurf einzutreten.

Bern, den 30. Juli 1906.

Bei der Aufstellung des Entwurfes sind die
unterzeichneten Direktionen bestrebt gewesen, einerseits
alle zu einer sichern und gedeihlichen Handhabung
der staatlichen Wasserrechtshoheit notwendigen Vor-

Ber Baudirektor: Könitzer.

Der Finanzdirektor : Kunz.
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Abäiiderungsanträge der Grossratskommission

vom 15. November 1906.

Gesetz
betreffend die

Nutzbarmachung der Wasserkräfte im

Kanton Bern.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Erwägung, dass die Nutzbarmachung der Wasserkräfte

im Kanton Bern der gesetzlichen Regelung bedarf,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

I. Grundlegende Bestimmungen.

Art. 1. Die Nutzbarmachung der Wasserkräfte aus
Verfügungsöffentlichen Gewässern bildet ein Hoheitsrecht des Staates. recht.

Die Nutzbarmachung der Wasserkräfte aus
Privatgewässern steht, unter Vorbehalt der Bestimmungen
dieses Gesetzes, den Eigentümern des Gewässers zu.

Art. 2. Mit Bezug auf die Nutzbarmachung der Oeffentliche
Wasserkräfte gelten als öffentliche Gewässer alle Seen, und private
Flüsse und Bäche, woran nicht Privatrechte nachge- Gewässer,

wiesen sind. Namentlich gehören dazu diejenigen
Gewässer, welche durch die zur Zeit der Annahme dieses
Gesetzes in Kraft stehenden Erlasse als öffentliche oder
der öffentlichen Aufsicht unterstehende Gewässer
bezeichnet werden.

Allfällige privatrechtliche Verhältnisse an solchen
Gewässern werden durch die Zivilgesetzgebung, die
Unterhaltspflicht durch das Gesetz vom 3. April 1857
geregelt.

Art. 3. Die Nutzbarmachung der dem Staate zu- ^eise^er
stehenden Wasserkräfte geschieht auf dem Wege der Nutzbar-
Verleihung (Konzession). Soweit dies durch die öffent- machung der
liehen Interessen erfordert wird, kann sie jedoch durch Wasserkräfte

den Staat selbst erfolgen. lichen^Ge-



416 — JVÎ 26

II. Die Erteilung der Wasserkraftkonzession.

Leitender Art. 4. Eine Konzession zur Nutzbarmachung der
/~1 J •Grundsatz. Wasserkräfte aus einem öffentlichen Gewässer soll nur

dann erteilt werden, wenn der projektierten Unternehmung

nicht öffentliche Interessen entgegenstehen und
daraus voraussichtlich für Staat oder Gemeinde und
Bevölkerung nennenswerte Vorteile erwachsen.

Pro- Art. 5. Jede Projektierung einer Wasserwerkanlage
jektierung. zum Zwecke der Vorbereitung eines Konzessionsgesuches

ist bei der Direktion der öffentlichen Bauten anzumelden

und bedarf einer Bewilligung. Es darf kein
Konzessionsgesuch angenommen werden, welchem nicht eine
solche Anmeldung und Bewilligung vorausging. Die
Erteilung einer Bewilligung schliesst weitere Bewilligungen

nicht aus.
Die Bewilligung zur Projektierung wird durch die

Direktion der öffentlichen Bauten erteilt und berechtigt
den Bewerber, sowohl im Bette des Gewässers als auch
auf den angrenzenden Ufergrundstücken die notwendigen
Messungen, Nivellierungen und übrigen Untersuchungen
vorzunehmen. Er hat jedoch den Beteiligten für
verursachte Störungen und Schädigungen vollständigen
Schadensersatz zu leisten, und kann auf ihr Verlangen
hin oder von Amtes wegen durch die genannte Direktion
zur Sicherheitsleistung angehalten werden (Art. 24).

Die Erteilung der Projektierungsbewilligung wird im
Amtsblatt und im betreffenden Amts- oder Ortsanzeiger
publiziert.

Konzessions- Art. 6. Die Konzessionen zur Nutzbarmachung der
gesuch. Wasserkräfte aus öffentlichen Gewässern werden durch

denfRegierungsrat erteilt.
Der Bewerber hat der Direktion der öffentlichen

Bauten ein Gesuch einzureichen, worin der Umfang der
beanspruchten Wasserkraft, die Unternehmung, welcher
dieselbe dienen soll, sowie die zu ihrer Gewinnung und
Ausnützung geplanten Anlagen, Bauten und Einrichtungen

unter Beifügung der erforderlichen Pläne und
Berechnungen genau zu bezeichnen sind.

Das Gesuch wird zur Einsichtnahme öffentlich
aufgelegt. Die Auflegung ist im Amtsblatt und im
betreffenden Amts- oder Ortsanzeiger bekannt zu machen,
unter Ansetzung einer angemessenen Frist, innerhalb
welcher Einsprachen gegen die nachgesuchte
Konzessionserteilung geltend gemacht werden können.

Die notwendigen Bestimmungen über Inhalt und
Beilagen des Konzessionsgesuches, sowie über das Publi-
kations- und Einspracheverfahren werden unter Vorbehalt

der Vorschriften dieses Gesetzes durch ein Dekret
geordnet.

Prüfung Art. 7. Die Direktion der öffentlichen Bauten hat das
des Gesuches. Konzessionsgesuch, sowie die dagegen eingelangten Ein¬

sprachen, soweit ihre Beurteilung nicht den Gerichten
obliegt (Art. 29), einer genauen Prüfung zu unterziehen
und dem Regierungsrat darüber Bericht zu erstatten. Die
Prüfung hat sich namentlich auch darauf zu erstrecken,
ob die beanspruchte Wasserkraft nicht in absehbarer
Zeit im öffentlichen Interesse durch den Staat oder
durch Gemeinden verwendet werden kann.

Die Direktion kann zum Zwecke dieser Untersuchungen

Experten beiziehen, sowie alle diejenigen Massnahmen

treffen, welche sie als notwendig erachtet. Der
Konzessionsbewerber hat alle von ihr verlangten Nachweise

und Angaben unverzüglich zu beschaffen.



Der Regierungsrat seinerseits kann jederzeit eine
Ergänzung und Erweiterung der getroffenen
Untersuchungen anordnen.

Art. 8. Sind die Untersuchungen abgeschlossen und Entscheidung
die eingelangten Einsprachen erledigt, so hat der Re- ü'3eiHllcJ!j1s

gierungsrat über Bewilligung oder Abweisung des
Konzessionsgesuches Beschluss zu fassen. Ausnahmsweise
kann eine Konzessionserteilung auch vor Erledigung
derjenigen Einsprachen erfolgen, über welche gemäss
Art. 29 hienach die Gerichte zu entscheiden haben.
Dabei sind jedoch die im Streite liegenden Rechte
ausdrücklich vorzubehalten.

Wird die Konzession erteilt, so ist dem Bewerber Konzessions-

darüber eine Urkunde auszustellen, worin der Gegen- erkunde,

stand, der Umfang und die Bedingungen der Konzession,

sowie die Unternehmung, für welche die Wasserkraft

benutzt werden darf, genau angegeben werden.
Bei der Aufstellung der Konzessionsbedingungen sind
die öffentlichen Interessen des Staates und der Gemeinde,
sowie das Wohl der umliegenden Bevölkerung geziemend
zu berücksichtigen.

Liegen hinsichtlich der nämlichen Wasserkraft mehrere
Konzessionsgesuche vor, so verdient dasjenige den Vorzug,

durch welches das öffentliche Wohl am besten
gewahrt wird.

Die Konzessionserteilung ist im Amtsblatt und im
betreffenden Amts- oder Ortsanzeiger bekannt zu machen.

Art. 9. Liegt die Möglichkeit vor, dass die vom Vorliegen
Konzessionsbewerber beanspruchte Wasserkraft in abseh- verschiedener

barer Zeit im öffentlichen Interesse durch Staat oder nsPluc e-

Gemeinden verwendet werden kann, so darf die
Beschlussfassung über das Konzessionsgesuch auf
unbestimmte Zeit verschoben werden.

III. Die Rechtsverhältnisse der Konzession.

Art. 10. Durch die Konzessionserteilung erwirbt der Natur und

Konzessionär das Recht, unter Vorbehalt allfälliger älterer
rechtsbeständiger Ansprüche, die Wasserkraft an der
in der Konzessionsurkunde bezeichneten Stelle, in dem
bewilligten Umfange und in der hiezu vorgeschriebenen
Weise zu fassen und zu dem in der Urkunde bezeichneten
Zwecke zu verwenden.

Er geniesst für dieses Recht den allgemeinen
staatlichen Schutz, ohne jedoch dem Staate gegenüber einen
Entschädigungsanspruch zu besitzen für den Fall, dass

er durch äussere Ereignisse oder durch das Verschulden
Dritter darin geschmälert oder geschädigt wird. Ebenso
muss er sich alle Veränderungen an Bett und Lauf des
Gewässers gefallen lassen, welche durch die zuständige
Behörde aus Gründen des öffentlichen Wohls angeordnet
werden, und er hat an seinen Anlagen und Einrichtungen
die hiedurch notwendig werdenden Vorkehren unentgeltlich

zu treffen.
Zu einer Entschädigung ist er nur dann berechtigt,

wenn durch die Korrektion seine Wasserkraft eine
Schmälerung erfährt, die nicht, oder nur mit unverhältnismässig

grossen Kosten, durch Anpassung der
Wasserwerkanlage an die Korrektionsbauten gehoben werden
kann.

Der Konzessionär haftet für allen Schaden, welcher
durch Anlage und Betrieb des konzedierten Wasserwerkes

entsteht ausschliesslich, und es kann hiefür der
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates 1906.
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Staat von keiner Seite in Anspruch genommen werden.
Müssen an den betreffenden Gewässern Schutzbauten,
Korrektions- oder Unterhaltungsarbeiten vorgenommen
werden, so kann der Konzessionär zu einem angemessenen
Beitrag an die Kosten angehalten werden, sofern durch
diese Massnahmen ein Vorteil für ihn entsteht, oder ein
Nachteil abgewendet wird, für welchen er zu haften
hätte.

Streitigkeiten hierüber werden gemäss Art. 30 dieses
Gesetzes entschieden, während Entschädigungsforderungen
durch die ordentlichen Gerichte zu beurteilen sind.

Dauer der Art. 11. Die Wasserkraftkonzession wird Gemeinden,
Konzession. we]c}je dieselbe für eigene Anlagen nachsuchen, ohne

zeitliche Beschränkung erteilt. Die gleiche Bestimmung
gilt bei Konzessionen für Werke, die als Genossenschaften
oder Aktiengesellschaften konstituiert sind und deren
Anteile oder Aktien im ausschliesslichen Eigentum von
Gemeinden oder von Staat und Gemeinden sind.

In allen andern Fällen wird die Konzession auf die
Dauer von 50 Jahren verliehen. Diese Konzessionen
fallen nach Ablauf dieser Zeit an den Staat zurück
und es hat dieser die Wahl, entweder die Wasserkraft

anderweitig zu verwenden, oder aber dem
bisherigen Konzessionär die Weiterbenützung derselben
während eines bestimmten Zeitraumes zu gestatten
(Erneuerung der Konzession). Im erstem Falle gehen
die vom Konzessionär gemachten Anlagen, Bauten und
Einrichtungen samt Grund und Boden gegen Vergütung
der Erwerbungs- und Erstellungskosten an den Staat
über, und zwar zu ihrem wirklichen Werte, wenn
derselbe infolge der ordentlichen Abnutzung geringer ist.

Die Frist zur Weiterbenutzung der Wasserkraft
(erneuerte Konzessionsfrist) wird durch den Regierungsrat
festgesetzt und beträgt höchstens 25 Jahre. Es kann
jedoch nach ihrem Ablauf eine zweite Erneuerung für
die gleiche Dauer stattfinden.

Nach einer Benutzung von 100 Jahren fällt die
Konzession samt allen zu ihrer Ausbeutung gemachten
Anlagen, Bauten und Einrichtungen unentgeltlich an
den Staat zurück und es hat derselbe lediglich noch
den Wert des Grund und Bodens, auf welchem die
Bauten stehen, sowie der maschinellen Einrichtungen
zu ersetzen. Zur Uebernahme der letztern ist jedoch der
Staat nicht verpflichtet. Sämtliche dem Staate zufallende

Anlagen, Bauten und Einrichtungen sind in gutem
und betriebsfähigem Zustande zu übergeben.

Der Grosse Rat ist befugt, auf dem Dekretswege die
nötigen Vorschriften über die Rechnungsführung, die
Ankündigung und die Bedingungen des Rückkaufes
der Wasserwerkunternehmungen, sowie die staatliche
Kontrollierung derselben zu erlassen.

Für Werke bis und mit 100 P. S., welche die Kraft
am Orte selbst im eigenen Betriebe verwenden, soll
auf Verlangen des Konzessionärs nach Ablauf der Kon-
zessionsfristen ohne weiteres eine neue Konzession
ausgestellt werden.

Hinfall der Art. 12. Vor Ablauf der bewilligten Konzessionsdauer,
Konzession, beziehungsweise einer erneuerten Konzessionsfrist, fällt

die Konzession dahin

a. durch Verzicht;
b. wenn der Konzessionär die Erstellung der

Wasserwerkanlage innerhalb dreier Jahre nach Zustellung
der Konzessionsurkunde nicht in Angriff nimmt,
oder sie nicht innerhalb der durch die Konzessions-



behörde festgestellten Zeitdauer in der Weise
vollendet, dass der Betrieb beginnen kann ;

c. wenn die konzedierte Wasserkraft nach
Fertigstellung und Kollaudation der Anlagen während
fünf aufeinanderfolgender Jahre nicht benutzt wird ;

d. wenn die in der Konzessionsurkunde oder in
Gesetz, Dekret und Verordnungen aufgestellten
Vorschriften in wesentlichen Punkten und trotz wiederholter

Aufforderung nicht eingehalten werden ;

e. im Falle einer unzulässigen Uebertragung der
Konzession (Art. 15).

Der Hinfall der Konzession ist durch den Regierungsrat
nach Einvernahme der Beteiligten auszusprechen.

In den unter litt, b und c dieses Artikels genannten Fällen
kann vom Hinfall der Konzession Umgang genommen
werden, sofern der Inhaber der Konzession nachweist,
dass ihn kein Verschulden trifft.

Wer eine Konzession infolge Hinfalles verloren hat,
kann sich um keine neue Konzession für die betreffende
Wasserkraft bewerben. Der Staat hat in solchen Fällen
auch keine Pflicht zur Uebernahme bereits erstellter
Anlagen, Bauten und Einrichtungen, sondern er kann
vom gewesenen Konzessionsinhaber die Wiederherstellung
des frühern Zustandes verlangen. Will er aber das
Werk übernehmen, so greifen die Bestimmungen des
Art. 11, Absatz 1, Platz.

Art. 13. Ausnahmsweise kann, sofern es die Verhältnisse

als notwendig erscheinen lassen, in der Konzessionsurkunde

der vorzeitige Rückzug der Konzession mit
zeitlicher Beschränkung behufs Verwendung der Wasserkraft

zu bestimmten, genau zu umschreibenden öffentlichen

Zwecken des Staates oder der Gemeinden, in
welchen das Werk liegt, vorbehalten werden.

Ein derartiger Rückzug kann aber keinesfalls vor
Ablauf der ersten zehn Konzessionsjahre erfolgen und
muss mindestens ein Jahr vorher angekündigt werden.

Dem Konzessionär sind dabei die Errichtungs- und
Anlagekosten, sowie die von ihm bezahlte Konzessionsgebühr

zurückzuerstatten, und er kann im fernern
verlangen, dass der Staat oder die Gemeinde auch die zur
Ausnützung der Wasserkraft erstellten Bauten,
Einrichtungen und maschinellen Anlagen samt Grund und
Boden nach Massgabe des Art. 11, Abs. 1 erwerbe.

Wird die Wasserkraft nachträglich durch Staat oder
Gemeinde zu einem andern als dem in der Konzessions
Urkunde angegebenen Zwecke verwendet oder veräussert,
so kann der frühere Konzessionsinhaber gegen
Rückerstattung der ihm bezahlten Beträge die Wiedereinräumung

seiner Konzession für den Rest der
Konzessionsdauer, vom Tage des Rückzuges an gerechnet,
verlangen.

Art. 14. Ganz abgesehen von den Bestimmungen des

vorhergehenden Artikels hat der Staat jederzeit das
Rückkaufsrecht hinsichtlich der konzedierten
Wasserwerkanlage, sowie der zur Ausnützung der betreffenden
Wasserkraft erstellten Bauten, Einrichtungen und
Verteilungsanlagen. Die nähern Bedingungen eines derartigen

Rückkaufes sind bereits dem Grundsatze nach in
der Konzessionsurkunde festzusetzen.

Bei der Festsetzung der Rückkaufssumme ist in
jedem Falle auf das Anlagekapital und die üblichen
Amortisationen, sowie auf die bereits abgelaufene Zeit
der Konzessionsdauer abzustellen. Für maschinelle
Einrichtungen und Verteilungsanlagen ist die
Entschädigungssumme besonders zu berechnen.

JV» 26 — 419
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Ausnahmsweise kann, wenn dies im öffentlichen
Interesse liegt, durch Beschluss des Grossen Rates auch
eine Gemeinde zum Rückkauf des Werkes zu den
in Gesetz und Konzessionsurkunde vorgesehenen
Bedingungen ermächtigt werden.

Uebertragung Art. 15. Solange die konzedierte Wasserkraft nicht

„ c*er. in Gebrauch steht, kann die Konzession weder durch
onzession.

yertrag noc|, durch Erbfolge übertragen werden.
Ausgenommen ist die Uebertragung an eine Aktiengesellschaft,

wenn die Konzession zuhanden einer zu
gründenden Aktiengesellschaft erteilt worden ist und sofern
die Gründung der Gesellschaft innerhalb der in Art. 12,
litt, b festgesetzten Frist zustande kommt. Noterben
und gesetzliche Erben sind jedoch berechtigt, ihrerseits,

ohne Einreichung eines neuen Konzessionsgesuches,

beim Regierungsrat um Erteilung der vom
Erblasser innegehabten Konzession einzukommen, und
es ist ihnen dieselbe regelmässig zu bewilligen, sofern
der Erblasser die Erstellung der Wasserwerkanlage
bereits begonnen hatte, und die neuen Bewerber den
Anforderungen der bestehenden Vorschriften, sowie der
Konzession selbst genügen. Findet eine Verleihung der
Konzession an die Erben nicht statt, so ist eine bereits
bezahlte Konzessionsgebühr zurückzuerstatten.

Steht die konzedierte Wasserkraft bereits in
Gebrauch, so geht die Konzession beim Tode des
Konzessionsinhabers auf dessen Erben über. Der Uebergang
ist beim Regierungsrat anzumelden.

Die vertragliche Uebertragung einer bereits
ausgeführten Wasserkraftkonzession ist nur mit Bewilligung
des Regierungsrates möglich. Dieselbe ist lediglich dann
zu erteilen, wenn der neue Erwerber den Anforderungen
der bestehenden Vorschriften, sowie der Konzession selbst
genügt, und es können an die Bewilligung neue
Konzessionsbedingungen geknüpft werden.

IV. Die Ausnutzung der Konzession.

Anlage Art. 16. Die zur Ausnützung der konzedierten Wasser-
werkes61" kraft bestimmten Bauten und Anlagen sind genau nach

' den vom Regierungsrat genehmigten Plänen, sowie den
in der Konzessionsurkunde enthaltenen Vorschriften
auszuführen. Die Inbetriebsetzung des Wasserwerkes darf
nicht erfolgen, bevor die Ausführung der Bauten und
Anlagen von der Direktion der öffentlichen Bauten
genehmigt und das Werk kollaudiert worden ist.

Nachträglich notwendig werdende Veränderungen oder
Ergänzungen an Bauten und Anlagen bedürfen der
Genehmigung des Regierungsrates, und es sind dieselben
den im ersten Absatz dieses Artikels enthaltenen
Bestimmungen ebenfalls unterworfen. Die sämtlichen Bauten
und Anlagen sind durch die Direktion der öffentlichen
Bauten periodisch auf ihren konzessionsmässigen
Zustand hin untersuchen zu lassen.

Für die Erwerbung des zu den bewilligten Bauten
und Anlagen notwendigen Grund und Bodens kann der
Konzessionär beim Grossen Rat die ;Erteilungv des

Expropriationsrechtes verlangen.

Wasser- Art. 17. Anlage und Betrieb der konzedierten Was-
benutzung. serw01Ee haben sich streng nach den Bestimmungen

der Konzession zu richten. Es ist namentlich dafür zu
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sorgen, dass der Betrieb der am nämlichen Wasserlauf'

gelegenen oder noch zu errichtenden Werken nicht
in schädigender Weise gehemmt wird. Ebenso ist dabei
auf die Interessen der Fischerei gebührend Rücksicht
zu nehmen.

Der Regierungsrat hat sowohl im allgemeinen, als
auch, wo dies notwendig scheint, für einzelne Gewässer
auf dem Verordnungswege die nötigen Vorschriften
hierüber zu erlassen.

Durch die Konzessionserteilung und Wasserwerkanlage
wird an den Fischereirechten des Staates nichts

geändert.

Art. 18. Einem Dekret des Grossen Rates bleibt es Betrieb des

überlassen, Vorschriften über die gewerbsmässige Er-
Wasserzeugung, Fortleitung und Verwendung der nutzbar ge-

werkes-

machten Kraft aufzustellen.

Art. 19. Die Abgabe elektrischer Kraft über die
Schweizergrenze hinaus unterliegt der Bewilligung des
Bundesrates gemäss den hierüber bestehenden
bundesrechtlichen Bestimmungen. Zu einer Kraftabgabe ausserhalb

des Kantons ist überdies die Bewilligung des
Regierungsrates einzuholen, welcher an die Erteilung
derselben die im Interesse des Staates notwendigen
Bedingungen knüpfen kann.

Art. 20. Wenn dies im Interesse einer rationellen Wasserge-
Ausnützung der Wasserkräfte oder des Gewässerunter- nossen-

haltes geboten erscheint, so kann der Regierungsrat die schatten.

Inhaber von Wasserkonzessionen am gleichen Gewässer
zur Bildung von Wassergenossenschaften anhalten,
behufs Anlage von Wassersammlern und andern
Vorrichtungen zur Gewinnung, Vermehrung und Verwendung

der Wasserkraft, sowie zur Tragung der den
Konzessionsinhabern obliegenden Lasten des
Gewässerunterhaltes. Solche Genossenschaften können auch durch
freiwilligen Zusammenschluss der Beteiligten errichtet
werden.

Die nötigen Vorschriften über die Bildung und die
Verhältnisse dieser Genossenschaften werden, soweit sie
nicht rein privatrechtlicher Natur sind, durch Dekret
des Grossen Rates aufgestellt.

V. Die Wasserkräfte aus Privatgewässern.

Art. 21. Die Nutzbarmachung der Wasserkräfte aus Allgemeiner
Privatgewässern unterliegt der staatlichen Aufsicht. Für Grundsatz,

jede Wasserwerkanlage an solchen Gewässern ist die
Bewilligung des Regierungsrates einzuholen. Dieselbe
kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohles
verweigert werden und ist immer unter ausdrücklichem
Vorbehalt entgegenstehender Privatrechte zu erteilen.

Wird die Wasserkraft aus einem Privatgewässer Expropriation
durch Staat oder Gemeinde zu öffentlichen Zwecken privater
benötigt, so kann durch den Grossen Rat die Enteignung Wasserkräfte,

derselben, sowie allfälliger zu ihrer Ausbeutung die-
nender Bauten, Anlagen und Einrichtungen samt Grund
und Boden, auf welchem sie stehen, bewilligt werden.
Dieselbe vollzieht sich nach den Vorschriften des
Gesetzes vom 3. September 1868 über die Entziehung
und Beschränkung des unbeweglichen Eigentums.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.
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VI. Aufsichtsfiihrung und Wasserkataster.

Aufsicht»- Art. 22. Die Oberaufsicht über die sämtlichen
führung. Wasserwerkan lagen im Kanton Bern und über deren

Benützung ist Sache des Regierungsrates.
Eine Verordnung des Regierungsrates wird die

nötigen Vorschriften über die Art und Weise der
Aufsichtsführung aufstellen.

Wasser- Art. 23. Ueber die sämtlichen im Kanton Bern
kataster. benutzten Wasserkräfte aus öffentlichen und privaten

Gewässern und die zu ihrer Ausnützung dienenden
Anlagen wird ein Wasserkataster geführt. Die Anlage
und Führung desselben wird durch ein Dekret des
Grossen Rates geregelt.

Jeder Inhaber einer Wasserkraftkonzession oder
einer Wasserwerk anlage ist verpflichtet, den mit Anlage
und Führung des Wasserkatasters betrauten Behörden
die von ihnen benötigten Angaben und Nachweise
unentgeltlich zu verschaffen.

VII. Kosten, Kautionen, Gebühren, Abgaben und
Steuern.

Kosten und Art. 24. Der Bewerber um eine Projektierungsbewil-
Kautionen. ligung, eine Wasserkraftkonzession, eine Bewilligung

betreffend Konzessionsübertragung oder Kraftausfuhr oder
eine Bewilligung zur Anlage von Wasserwerken an
Privatgewässern hat dem Staate alle Kosten zu ersetzen, welche
durch die Prüfung und Beurteilung seines Gesuches, sowie
durch die Genehmigung und Kollaudation allfälliger
Anlagen verursacht werden. Er kann zu diesem Zwecke
zur Leistung einer angemessenen Geldhinterlage
angehalten werden, deren Höhe durch die Direktion der öffentlichen

Bauten endgültig bestimmt wird.
Vor der Erteilung einer Projektierungsbewilligung

kann die Direktion der öffentlichen Bauten vom
Bewerber entweder von Amtes wegen oder auf Begehren
der Beteiligten eine Kaution verlangen, welche sowohl
dem Staat als auch den beteiligten Grundeigentümern
und deren Pächtern und Nutzniessern für allen durch
die Projektierungsarbeiten oder anlässlich derselben
verursachten Schaden haftet. Die Höhe der Kaution
wird durch die Direktion unter Vorbehalt der
Weiterziehung an den Regierungsrat bestimmt.

Ebenso kann vor Erteilung einer Wasserkraftkonzession

der Regierungsrat den Konzessionsbewerber zur
Sicherheitsleistung für allfälligen durch die Ausführung
und den Betrieb des konzedierten Werkes verursachten
Schaden anhalten.

Gebühren. Art. 25. Für jede Wasserkraftkonzession, sowie für
jede Erneuerung einer solchen ist eine einmalige, durch
den Regierungsrat festzusetzende Konzessionsgebühr zu
entrichten. Bei der Berechnung dieser Gebühr ist auf
die Grösse und Kontinuität der konzedierten nutzbaren
Wasserkraft, die Lage des Werkes und die Kosten und
Schwierigkeiten seiner Anlage und seines Betriebes
Rücksicht zu nehmen. Durch Verordnung des
Regierungsrates werden unter Berücksichtigung dieser
Faktoren drei Klassen von Konzessionen festgestellt, von
denen die erste Fr. 3.—, die zweite Fr. 5.—, die
dritte Fr. 8. — pro konzedierte Pferdekraft bezahlt.
Immerhin darf die Konzessionsgebühr niemals weniger
als Fr. 50. — betragen.
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Ebenso sind für die Bewilligung der Projektierung
eines Wasserwerkes, sowie für die Bewilligung zur
Errichtung von Wasserwerken an Privatgewässern
Gebühren zu entrichten, deren Höhe durch einen vom
Regierungsrat aufzustellenden Tarif geregelt wird.

Bei Nichtbezahlung der festgesetzten Gebühr fällt
die erteilte Konzession oder Bewilligung dahin.

Art. 26. Der Inhaber einer jeden Wasserkraftkon- Abgaben.

Zession, welche an einem öffentlichen Gewässer im Sinne
des Art. 2 bewilligt wird, hat dem Staat eine jährliche
Wasserrechtsabgabe zu bezahlen.

Die pünktliche Entrichtung dieser Abgabe gilt als
Bedingung der Konzession, und der Staat geniesst für
seine Abgabenforderung aus zwei verflossenen und dem
laufenden Jahr ein gesetzliches Pfandrecht, vorgehend
allen übrigen nicht gesetzlichen Pfandrechten an den
Anlagen und Bauten des Wasserwerkes und dem
dazugehörigen Grund und Boden.

Der Betrag der bezahlten Abgabe kann bei der
Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens unter den
Gewinnungskosten verrechnet werden. Im übrigen wird
dadurch an der Pflicht des Konzessionsinhabers zur
Bezahlung der ordentlichen Staats- und Gemeindesteuern
nichts geändert.

Art. 27. Inhaber von Wasserkraftkonzessionen, bei ®et^ag.
denen die nutzbare Kraft weniger als 10 P. S. beträgt,

61 A ga e"

sind von der Abgabe befreit.
Im übrigen wird bezahlt

für Konzessionen von 10—100 P. S. nutzbare Kraft
Fr. 1. —;

für Konzessionen von 100— 500 P. S. nutzbare Kraft
Fr. 2. — ;

für Konzessionen von über 500 P. S. nutzbare Kraft
Fr. 3.—

für die durchschnittliche konzedierte Pferdekraft (75
Meterkilogramm per Sekunde bei mittlerem Wasserstand),
berechnet aus dem Produkt des vorhandenen Gefälles
und der konzedierten Wassermenge, mit Berücksichtigung

eines Wirkungsgrades der Turbinen von 75%.
Das Quantum der abgabepflichtigen Kraft ist in

angemessener Weise zn reduzieren bei periodisch
stattfindendem Kraftausfall bei Hoch- oder Niederwasser,
oder wenn nur eine beschränkte Gebrauchsdauer der
maximal benutzten Kraft oder eines Teils derselben
vorhanden ist infolge der besondern Art des Betriebes
oder der Krafterzeugungsanlage. — Die nähere
Ausführung dieser Bestimmung bleibt einem Dekret des
Grossen Rates vorbehalten.

Die Abgabepflicht beginnt mit der Kollaudation des
Werkes durch die kompetente Behörde, und wird für
das erste Steuerjahr im Verhältnis zur Benutzungs-
dauer berechnet.

Art. 28. Die Festsetzung der abgabepflichtigen Festsetzung

Kraftmenge und ihre Einreihung in die betreffende Ab- der Abgabe,

gabeklasse erfolgt bei der Konzessionserteilung durch
den Regierungsrat.

Wenn der Konzessionsinhaber nicht imstande ist,
die volle konzessionierte Kraftmenge auszunützen, so

kann das abgabepflichtige Quantum vom Regierungsrat
in angemessener Weise reduziert werden. Ein derartiger
Beschluss gilt auf unbestimmte Zeit und es ist bei
veränderten Verhältnissen auf denselben zurückzukommen.
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Abänderungsanträge.
Art. 28bis. Für die Anlagen und Bauten der

Wasserwerke und den dazu gehörigen Grund
und Boden, sowie für Wasserkraft, die am
Orte selbst verwendet wird, hat der Konzessio •

när die Vermögenssteuer zu entrichten.
Wasserkraft mit elektrischer Uebertragung

ist von der Vermögenssteuer befreit. Der
Ertrag solcher Werke ist einkommensteuerpflichtig.
Für die Gemeindesteuer ist der steuerpflichtige
Gesamtbetrag im Verhältnis der in den einzelnen
Gemeinden erzielten Einnahmen auf diese
Gemeinden zu verteilen.

Im übrigen bleiben die Bestimmungen der
Steuergesetzgebung unverändert in Kraft.

VIII. Die Erledigung von Streitigkeiten.

Allgemeiner Art. 29. Alle-Streitigkeiten und Einsprachen betreffend
Grundsatz, dje Projektierung und Konzessionierung von Wasserwerk¬

anlagen an öffentlichen Gewässern oder die Ausnützung
von konzedierten Wasserkräften sind durch die
Administrativbehörden zu entscheiden, sofern sich die geltend
gemachten Ansprüche nicht auf privatrechtliche Titel
oder Gesetzesvorschriften dieser Art stützen.

Ensteht im einzelnen Falle darüber Streit, ob die
Administrativbehörden oder die Zivilgerichte zur^
Beurteilung zuständig seien, so ist das in Art. 23 des
Gesetzes vom 20. März 1854 vorgesehene
Kompetenzkonfliktverfahren analog anzuwenden."

Kompetenzen Art. 30. Alle 'Administrativstreitigkeiten im Sinne
des Regie- deg vorhergehenden Artikels werden durch den Regier-
rungsrates. ° • T °

ungsrat als einzige Instanz entschieden.
Das hiebei zu beobachtende Verfahren wird durch

Dekret des Grossen Rates vorbehaltlich der Einsetzung
des durch Artikel 40 der Verfassung vorgesehenen
Verwaltungsgerichtes geregelt.

Spezielle Be- Art. 31. Streitigkeiten betreffend Leistungen und
Stimmungen. Entschädigungen aus dem vorzeitigen Rückzug einer

Wasserkraftkonzession oder den Rückkauf einer
Wasserwerkanlage (Art. 13 und 14) entscheidet (das Bundesgericht

als einzige Zivilgerichtsinstanz. Der Regierungsrat
hat um die gesetzlich vorgesehene Genehmigung

dieser Vorschrift bei der Bundesversammlung nachzusuchen

(Art. 52, Ziff. 2 des Bundesgesetzes vom 22. März
1903 über die Organisation der Bundesrechtspflege).

IX. Schluss- und Uebergaiigsbestimmuiigeii.

Inkrafttreten Art. 32. Das vorliegende Gesetz tritt mit dem Tage
des Gesetzes. sejner Annahme durch das Volk in Kraft.

Anwend- Es findet unter Vorbehalt der nachfolgenden Artikel
barkeit. auch auf diejenigen Wasserkraftkonzessionen und andern

Nutzungsrechte an öffentlichen Gewässern im Sinne
dieses Gesetzes Anwendung, welche vor seinem Inkrafttreten

bewilligt oder verliehen wurden.

Dauer Art. 33. Auf Konzessionen und Wasserrechte an

hender Korn
öffent''c^<in Gewässern im Sinne dieses Gesetzes, welche

zessionsn und vor Inkraftreten des letztern bewilligt oder eingeräumt
Wasserrechte, wurden, finden die Vorschriften des'Art. 11 über die

Dauer der Konzession nur insoweit Anwendung, als
die Erteilung seinerzeit unter Vorbehalt der künftigen
Gesetzgebung oder auf Widerruf oder Zusehen hin
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erfolgte, oder sofern die gegenwärtig in Benutzung
stehende Kraft grösser ist als die ursprünglich konzedierte

oder für die ursprüngliche Anlage benutzte,
unter Vorbehalt des letzten Satzes von Art. 34.

Bei derartigen Konzessionen und Rechten wird die
seit der Bewilligung oder Einräumung abgelaufene Zeit
auf die in Art. 11, Abs. 1 genannte Konzessionsdauer
angerechnet. Beträgt jedoch die bereits abgelaufene
Zeit mehr als 25 Jahre, so dürfen gleichwohl nur 25
Jahre in Anrechnung gebracht werden.

Art. 34. Von den in Art. 25 bis 28 vorgesehenen Abgabepflicht

Wasserrechtsabgaben sind diejenigen Inhaber befreit, kJnder
deren Konzessionen oder Rechte nicht auf Widerruf oder zeS8ionen.
Zusehen hin oder unter Vorbehalt der künftigen
Gesetzgebung erteilt wurden; dagegen haben dieselben eine
allfällig in ihrem Verleihungsakt vorgesehene Abgabe
nach wie vor zu entrichten.

Die Befreiung von der Abgabe bezieht sich in allen
Fällen nur auf dasjenige Mass der Wasserkraft, welches
nachweisbar in der Konzessions- oder Verleihungsurkunde

bewilligt oder für die ursprüngliche Anlage
benutzt wurde. Für diejenige tatsächlich in Benutzung
stehende Kraft, welche dieses Mass überschreitet, ist
die gesetzlich vorgesehene Abgabe zu entrichten. Ist
die Feststellung der ursprünglich konzedierten oder
benutzten Kraft nicht mehr möglich, so wird angenommen,

dieselbe sei nicht grösser als 10 P. S. gewesen.

Art. 35. Innerhalb der Frist eines Jahres seit Anmeldung
Inkrafttreten dieses Gesetzes sind dem Regierungsrat frühererteilter

alle vor jenem Zeitpunkt verliehenen Wasserkraft- onzessionen-

konzessionen und sonstigen Berechtigungen betreffend
Wasserrechte an Gewässern, welche nach Massgabe
dieses Gesetzes als öffentliche gelten, unter Beilage der
Konzessionsurkunden, Verleihungsakte, Titel oder andern
Beweismittel, auf welche sie sich stützen, anzumelden.

Der Regierungsrat hat eine diesbezügliche
Aufforderung zu erlassen, welche im Amtsblatt, sowie in den
Gemeinden in ortsüblicher Weise bekannt zu machen
sind.

Die nicht rechtzeitige Anmeldung der Konzessionen
und Rechte, sowie die Unterlassung eines gehörigen
Nachweises derselben wird als Verzicht auf Konzession
oder Recht angesehen, und es kann der Staat über die
betreffenden Wasserkräfte weiter verfügen. Das gleiche
ist der Fall, wenn die Konzessionen und die Rechte
tatsächlich nicht benutzt werden.

Art. 36. Der Grosse Rat hat im Dekretswege die Strafbestim-

notwendigen Strafbestimmungen zur Handhabung dieses mutigen.

Gesetzes aufzustellen, worin Geldbussen von Fr. 10 bis
Fr. 5000 angedroht werden können.

Art. 37. Der Regierungsrat wird mit der Vollziehung Vollziehungs-
dieses Gesetzes, sowie der zugehörigen Dekrete, und bestim-

dem Erlass der hiezu notwendigen Verordnungen be- mungen.

auftragt.

Bern, den 19. November 1906. Bern, den 15. November 1906.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.

Im Namen der Grossratskommission

deren Präsident
Heller-Bürgi.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906. 108
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Gresetz
über die

Nutzbarmachung der Wasserkräfte

im Kanton Bern.

Antral des Regierungsrates.

Art. 28bis.

Neben der Wasserrechtsabgabe hat der
Konzessionsinhaber auch die ordentlichen Staats- und
Gemeindesteuern zu entrichten. Es sind hiefür die
Bestimmungen der allgemeinen Steuergesetzgebung
massgebend unter Vorbehalt der nachstehenden Vorschriften

:

Der Vermögenssteuer unterliegen die Anlagen und
Bauten der Wasserwerke samt dem dazu gehörigen
Grund und Boden. Dient die konzedierte Wasserkraft
zum eigenen Betrieb eines auf den betreffenden
Grundstücken oder in den zugehörigen Gebäuden befindlichen

Etablissementes, so ist bei der Einschätzung
auf die durch diesen Vorteil bewirkte Erhöhung des
Verkehrswertes des betreffenden Objektes Rücksicht
zu nehmen. Im übrigen gilt die konzedierte Wasserkraft

nicht als Grundsteuerobjekt.
Bei Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens

kann der Betrag der bezahlten Wasserrechtsabgaben
unter den Gewinnungskosten verrechnet werden.

Die Gemeindesteuer ist bei Elektrizitätswerken in
der Weise zu berechnen, dass der einkommensteuerpflichtige

Gesamtbetrag im Verhältnis der in den
einzelnen Gemeinden erzielten Einnahmen auf diese
Gemeinden zu verteilen ist.

Bern, den 4. Dezember 1906.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.

Gesetz
betreffend die

Nutzbarmachung der Wasserkräfte

im Kanton Bern.

Antrag Schär:

Einschaltung eines neuen Abschnittes mit. folgendem

Wortlaut:

VIWs. Die Fassung' und Ableitung von Quell- und
Grundwasser im Einzugsgebiete der öffentlichen

Gewässer.

Art. 23bis. Für die Fassung und Ableitung von
Quell- und Grundwasser im Einzugsgebiete der öffentlichen

Gewässer ist eine Bewilligung des Regierungsrates

erforderlich, wenn das abzuleitende Wasserquantum
1000 Minutenliter übersteigt.

Diese Bewilligung ist zu verweigern, wenn durch
die Wasserableitung das öffentliche Wohl geschädigt
wird.

Für das Verfahren zur Erlangung dieser Bewilligung
finden die Vorschriften des Abschnitt 11 dieses
Gesetzes analoge Anwendung.
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und der
Grossratskommission

vom 13./17. November 1906.

Gresetz
betreffend

den Schutz von Arbeiterinnen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Art. 82 der Staatsverfassung,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

I. Anwendung- des Gesetzes.

Art. 1. Alle dem eidgenössischen Fabrikgesetz nicht
unterstellten gewerblichen Betriebe, in denen eine oder
mehrere, der Familie nicht angehörende weibliche
Personen zum Zwecke des Erwerbes beschäftigt werden,

unterliegen den Bestimmungen dieses Gesetzes.
Es findet nicht Anwendung auf die landwirtschaftlichen

Betriebe und die in der Haushaltung beschäftigten

Dienstboten.

Für die Bediensteten in Ladengeschäften, welche
nicht zu gewerblichen Arbeiten, sondern zur
Bedienung der Käufer verwendet werden, gelten bloss
die Art. 3, 4, 5, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28
und 34.

Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Bestimmungen
über kaufmännische und gewerbliche Berufslehre,
über Sonntagsruhe, über das Wirtschaftswesen und
über die Ruhetage des Dienstpersonals in
Wirtschaften, soweit sie von den Bestimmungen dieses
Gesetzes abweichen.

Art. 2. Geschäftsinhaber, welche Arbeiterinnen der
in Art. 1, Absatz 1 hievor bezeichneten Art beschäftigen,

haben der Ortspolizei hievon Anzeige zu machen.

Jedermann ist berechtigt, bei den Vollziehungsbehörden

die Unterstellung eines Geschäftes unter dieses
Gesetz zu beantragen. Wenn über die Unterstellung

Zweifel obwaltet, so entscheidet die Direktion des
Innern, unter Vorbehalt des Rekurses an den
Regierungsrat.

II. Allgemeine Scliutzbestimmungen.

Art. 3. Mädchen im schulflichtigen Alter dürfen zu
gewerblicher Lohnarbeit nicht verwendet werden.

Art. 4. Arbeiterinnen dürfen in übermässiger, die
Gesundheit gefährdender Weise nicht angestrengt werden.

Mädchen unter 16 Jahren sollen täglich nicht mehr
als drei Stunden zu ununterbrochener Arbeit an
Tretmaschinen angehalten, in eigentlichen Bergwerken und
Brüchen Arbeiterinnen unterirdisch nicht beschäftigt
werden.

Der Regierungsrat ist befugt, die Verwendung
weiblicher Personen zu bestimmten gewerblichen
Verrichtungen, welche ihre Kräfte übersteigen oder welche
von besonderer Gefahr für ihre Gesundheit oder Mo-
ralität sind, zu untersagen.

Art. 5. Die Arbeitsräume sollen trocken, hell, gut
ventiliert und im Winter genügend erwärmt sein und
nach Bodenfläche und Kubikinhalt in einem richtigen
Verhältnis zur Zahl der darin beschäftigten Personen
stehen, so dass Gesundheit und Leben nach Möglichkeit

gesichert werden. Die gleichen Forderungen gelten
für die Schlafräume in denjenigen Fällen, wo gewerbliche

Arbeiterinnen beim Arbeitgeber Logis haben.
In den offenen Geschäftslokalen, sowie in den

dazu gehörenden Comptoirs müssen für die daselbst
beschäftigten Arbeiterinnen geeignete und hinsichtlich
der Zahl ausreichende Sitze vorhanden sein, deren
Benutzung dem Personal während der Zeit, in welcher
es durch seine Beschäftigung nicht daran gehindert
ist, gestattet werden muss.

Die mit der Bedienung der Kundschaft beschäftigten
Personen müssen auch während kürzerer

Arbeitsunterbrechung Sitze zur Verfügung haben.
Die Bedürfnisanstalten müssen den Anforderungen

der Gesundheitspflege entsprechen, so dass ihre
Benützung ohne Verletzung von Sitte und Anstand
erfolgen kann.

Art. 6. Zum Schutze der Gesundheit und zur Sicherung

gegen körperliche Verletzungen und andere
Schädigungen sollen alle erfahrungsgemäss und durch
den jeweiligen Stand der Technik, sowie durch die
gegebenen Verhältnisse ermöglichten Schutzmittel
angewendet werden.

Art. 7. Der Regierungsrat ist ermächtigt, zur nähern
Ausführung dieser allgemeinen Schutzbestimmungen
(Art. 4 bis 6) Weisungen oder den Sonderverhältnissen
einzelner Gewerbe Rechnung tragende Verordnungen
zu erlassen.

III. Arbeitszeit.

Art. 8. Die Dauer der regelmässigen Arbeitszeit darf
für erwachsene Arbeiterinnen nicht mehr als 10, an
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den Vorabenden von Sonn- und Festtagen nicht mehr
als 9 Stunden betragen. Für Arbeiterinnen unter
16 Jahren wird die Maximalarbeitszeit auf 9 Stunden
festgesetzt.

Obligatorische und fakultative Unterrichtsstunden
zählen bei Berechnung der Arbeitszeit mit. Es dürfen
für die ersteren keine Lohnabzüge gemacht werden.

Art. 9. Die Arbeitszeit muss in die Zeit zwischen
6 Uhr, bezw. in den Sommermonaten Juni, Juli und
August zwischen 5 Uhr morgens und 8 Uhr abends
verlegt werden.

Ueber die Mittagszeit ist wenigstens eine Stunde
frei zu geben. Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu
besorgen haben, sind eine halbe Stunde vor der
Mittagspause zu entlassen, sofern letztere nicht mindestens

IV2 Stunden beträgt.
Ruhepausen können von der Arbeitszeit nur

insoweit abgerechnet werden, als die Arbeiterinnen
während derselben den Arbeitsraum verlassen dürfen.

Die Arbeitsstunden sind nach der öffentlichen Uhr
zu richten.

Art. 10. Es ist verboten, den Arbeiterinnen über
die gesetzliche Arbeitszeit des Geschäftes hinaus weitere

Arbeit nach Hause mitzugeben.

Art. 11. In dringenden Fällen und ausnahmsweise
kann auf begründetes Gesuch hin und innerhalb der
durch Art. 9, Al. 1, gezogenen Grenzen der Gemeinderat

vorübergehend für eine Dauer von höchstens zwei
Wochen Verlängerungen der Arbeitszeit bewilligen.
Arbeiterinnen unter 18 Jahren und Schwangere dürfen
nicht zu Ueberzeit angehalten werden.

Für Verlängerungen von mehr als zwei Wochen und
für periodisch wiederkehrende ist Bewilligung von der
Direktion des Innern einzuholen. Die Verlängerung
der Arbeitszeit darf höchstens zwei Stunden betragen

und nicht über 10 Uhr abends hinausgehen. Die
Gesamtdauer solcher Verlängerungen darf für
dasselbe Geschäft, vorbehältlich der Bestimmungen des
folgenden Artikels, nicht zwei Monate im Jahr
übersteigen.

Zur Einholung solcher Bewilligungen ist das
Einverständnis der zu den betreffenden Arbeiten ver
wendeten Arbeiterinnen erforderlich.

Art. 12. Der Regierungsrat ist befugt, auf begründetes
Gesuch hin, für Gewerbe, welche in bezug auf

Fabrikationsart oder die Ausführung von Aufträgen unter
besondern Verhältnissen arbeiten, vorübergehend eine
abweichende, immerhin den Zweck dieses Gesetzes
nicht verletzende Arbeitszeit zu bewilligen. Die
Bewilligung kann indessen abgeändert oder zurückgezogen

werden, wenn diese besondern Verhältnisse
des Gewerbes nicht mehr bestehen.

Art. 13. Jede Bewilligung zur Ueberzeitarbeit ist
schriftlich zu erteilen und im Arbeitsraum
anzuschlagen. Die Vollziehungsbehörden haben sich von
jeder Bewilligung gegenseitig Mitteilung zu machen.

Bei Missbrauch einer erteilten Bewilligung kann
dieselbe einem Geschäfte entzogen werden.

Art. 14. Alle Ueberzeitarbeit ist besonders zu
entschädigen. Der betreffende Lohn soll wenigstens 40
Prozent höher sein, als der gewöhnliche Lohn.

Art. 15. Die Angestellten in Laden- und
Kundengeschäften können in der offenen Geschäftszeit zur
Bedienung der Kunden ohne Beschränkung verwendet

werden, jedoch höchstens bis 8 Uhr abends und
unter der Bedingung, dass ihnen, ausser der erforderlichen

Zeit für die Mahlzeiten, eine ununterbrochene
Nachtruhe von mindestens 10 Stunden gewährt wird.

Art. 16. Wöchnerinnen dürfen nach ihrer Niederkunft

4 Wochen lang im Geschäft überhaupt nicht
und während der folgenden zwei Wochen nur dann
beschäftigt werden, wenn das Zeugnis eines
diplomierten Arztes dies für zulässig erklärt. Sie sind
berechtigt, bis auf 8 Wochen von der Arbeit
wegzubleiben. Hochschwangern ist gestattet, die Arbeit
jederzeit auf blosse Anmeldung hin niederzulegen.

Art. 17. Die Beschäftigung von Arbeiterinnen an
Sonntagen ist untersagt, unter Vorbehalt von Art. 12.

Für Ladentöchter sind Ausnahmen gemäss den
gesetzlichen Bestimmungen über die Sonntasruhe
zulässig.

Für jeden Sonntag, an welchem Ladentöchter
beschäftigt werden, ist denselben die entsprechende Zeit
an einem Werktage freizugeben. Wenigstens ein
vollständig freier Sonntag muss jeder Ladentochter im
Monat gewährt werden.

IV. Dienstvertrag, Arbeitsordnung.

Art. 18. Das Arbeitsverhältnis kann, wenn nichts
anderes verabredet ist, durch eine jedem Teile frei
stehende, 14 Tage vorher erklärte Kündigung, jedoch
nur auf den Zahltag oder Samstag gelöst werden.
Werden durch besondere Uebereinkunft oder in einer
Arbeitsordnung andere Kündigungsfristen vereinbart,
so müssen sie für beide Teile gleich sein.
Vereinbarungen, welche dieser Bestimmung zuwiderlaufen,
sind nichtig.

Bei Stückarbeit geht die Kündigung auf den
Zeitpunkt der Vollendung einer angefangenen Arbeit,
sofern dabei die ordentliche Kündigungsfrist nicht um
mehr als 4 Tage verkürzt oder verlängert wird.

Die ersten zwei Wochen von der Anstellung an
gelten als Probezeit in dem Sinne, dass es bis zum
Ablauf derselben jedem Teile freisteht, das
Arbeitsverhältnis, unter Einhaltung einer mindestens
dreitägigen Kündigungsfrist, aufzulösen.

Art. 19. Aus wichtigen Gründen kann die
Aufhebung des Dienstvertrages vor Ablauf der Dienstzeit
von jedem Teile verlangt werden (Art. 346 0. R.).

Ueber das Vorhandensein solcher Gründe entscheidet
der Richter nach freiem Ermessen.

Liegen die Gründe in vertragswidrigem Verhalten
des einen Teiles, so hat, dieser vollen Schadenersatz
zu leisten. Im übrigen werden die ökonomischen
Folgen einer vorzeitigen Auflösung vom Richter nach
freiem Ermessen bestimmt, unter Würdigung der
Umstände und des Ortsgebrauches.
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Art. 20. Jeder Arbeiterin ist bei ihrem Austritt auf
Verlangen ein Zeugnis über Art und Dauer der
Beschäftigung auszustellen; dieses Zeugnis ist auf
Verlangen der Arbeiterin auch auf ihre Aufführung und
ihre Leistungen auszudehnen.

Den Arbeitgebern ist untersagt, die Zeugnisse mit
Merkmalen zu versehen, welche den Zweck haben,
die Arbeiterin in einer aus dem Wortlaut des
Zeugnisses nicht ersichtlichen Weise zu kennzeichnen.

Ist die Arbeiterin minderjährig, so kann das
Zeugnis vom Vater oder Vormund gefordert und
bebändigt werden. Auf Gutheissen der Vollziehungsbehörde

hin kann die Aushändigung auch gegen den
Willen des Vaters oder Vormundes an die Arbeiterin
direkt erfolgen.

Art. 21. Arbeitsordnungen und deren Abänderungen
bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates und
sind, mit derselben versehen, an sichtbarer Stelle des
Geschäftslokales anzuschlagen. Bevor die Genehmigung

einer Arbeitsordnung erteilt wird, soll den
betroffenen Personen Gelegenheit geboten werden, sich
darüber auszusprechen.

Art. 22. Ein diesem Gesetz unterstelltes Geschäft
kann, sofern dessen Umfang oder Natur es
rechtfertigen, zum Erlass einer Arbeitsordnung angehalten
werden. Eine Arbeitsordnung soll jedenfalls enthalten

die Bestimmungen über die Arbeitszeit und deren
Einteilung, die Bedingungen des Ein- und Austritts,
die Art der Lohnzahlung, sowie allfällige Bestimmungen

über Bussen.

Erzeigen sich bei Anwendung einer Arbeitsordnung
Uebelstände, so können die Vollziehungsbehörden
jederzeit deren Revision verfügen.

V. Lohnzahlung, Abzüge, Schadenersatz.

Art. 23. Der Lohn ist, sofern nicht Monats- oder
Jahresanstellung vereinbart wurde, mindestens alle
14 Tage und zwar an einem Werktage und im
Geschäftslokale in den gesetzlichen Münzsorten bar
auszubezahlen.

Lohnabzüge für Miete, Reinigung, Heizung oder
Beleuchtung des Lokales, sowie für Miete und
Benützung der Werkzeuge sind untersagt. Arbeitsmaterial
darf nicht über den Kostenpreis berechnet werden.

Art. 24. Lohn darf nur bei vorausgegangener
gegenseitiger Vereinbarung und höchstens bis auf die Hälfte
des durchschnittlichen Wochenlohnes zurückbehalten
werden (Décompte).

Ebenso ist das Zurückbehalten von Lohn zu
Versicherungszwecken nur bei gegenseitigem Einverständnis

zulässig.

Art. 25. Herabsetzungen des Lohnes sind den
beschäftigten Arbeiterinnen so rechtzeitig anzuzeigen,
dass es ihnen möglich ist, zu kündigen, ohne von
der Herabsetzung betroffen zu werden.

Art. 26. Bussen dürfen nur verhängt werden, wenn
sie in einer genehmigten Arbeitsordnung angedroht

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

sind. Eine Busse darf einen Viertel des Taglohns
der gebüssten Person nicht übersteigen und ist im
Interesse der beschäftigten Arbeiterinnen und unter
ihrer Zustimmung zu verwenden. Ueber den Bezug
solcher Bussen und deren Verwendung ist Buch zu
führen.

Art. 27. Erhält eine Arbeiterin Kost und Wohnung
beim Geschäftsinhaber, so ist ihr dafür ein billiger
Preis in Anrechnung zu bringen, welcher den daherigen
allgemein üblichen Ansatz nicht übersteigen darf. Die
Ernährung muss ausreichend und der Gesundheit
zuträglich sein und der Wohnraum den Forderungen der
Hygiene genügen.

Art. 28. Wer die gemäss Gesetz, Arbeitsordnung
oder in besonderen Vereinbarungen bestehenden
Verpflichtungen verletzt, hat, dem andern Teile den
verursachten Schaden zu ersetzen (Art. 110 ff. 0. R.).
Ueber die Höhe der Entschädigung entscheidet der
zuständige Richter, unter Würdigung aller Verhältnisse,

nach freiem Ermessen.
Lohnabzüge für verdorbene Arbeit dürfen nur

gemacht werden, wenn der Schaden aus Vorsatz oder
aus grober Fahrlässigkeit entstanden ist.

VI. Straf- und Vollzugsbestimmungen.

Art. 29. Der Vollzug dieses Gesetzes ist Sache der
Gemeindebehörden und der Regierungsstatthalter,
welche unter Aufsicht und Leitung der Direktion des
Innern das Nötige vorzukehren haben.

Die Direktion des Innern und die Gemeinderäte
führen Verzeichnisse der unter dieses Gesetz fallenden

Geschäfte. Die genannten Behörden haben sich
gegenseitig Aenderungen mitzuteilen.

Die Direktion des Innern ist gehalten, im Staats-
verwaltungsbericht regelmässig über den Vollzug dieses

Gesetzes Bericht zu erstatten und darin die erteilten
Bewilligungen zur Ueberzeitarbeit zu verzeichnen.

Art. 30. Die Direktion des Innern ist befugt, je nach
Bedürfnis durch Sachverständige periodisch Inspektionen

vornehmen zu lassen.
Ebenso kann der Grosse Rat, wenn nötig, auf der

Direktion des Innern ein ständiges kantonales inspek-
torat errichten.

Art. 31. Die mit dem Vollzug und der Ueberwachung
dieses Gesetzes beauftragten Organe sind befugt, jederzeit

den Eintritt in die Arbeitsräume und Geschäftslokale

zu verlangen.

Art. 32. Jedem der unter dieses Gesetz fallenden
Geschäfte ist nach Inkrafttreten desselben je ein
Exemplar davon zuzustellen. Weitere Exemplare können

bei den Gemeindebehörden unentgeltlich bezogen
werden.

Art. 33. Der Geschäftsinhaber ist dafür verantwortlich,
dass in seinem Geschäfte den Anforderungen

dieses Gesetzes nachgekommen wird.

Art. 34. Uebertretungen des vorliegenden Gesetzes
werden für jeden Einzelfall mit Polizeibusse von 5 Fr.

109*
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bis 200 Fr. geahndet. Im Rückfall und bei erschwerendem

Tatbestand soll Gefängnisstrafe bis auf 14

Tage ausgesprochen werden.

Art. 35. Dieses Gesetz tritt (nach seiner Annahme
durch das Volk) auf den
in Kraft.

Bern, den 17. November 1906.

Im Namen des Begierungsraies
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.

Entwurf des Regierungsrates
vom 25. Juli 1906.

Vollziehungsdekret

zum

Gesetz über die Stempelabgabe.

Im Numen der Grossratskommission

deren Präsident
Reimann. Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

1. Die §§ 2 und 7 des Vollziehungsdekretes vom
28. Mai 1880 zum Gesetz über die Stempelabgabe werden

aufgehoben und ersetzt durch folgende
Bestimmungen :

§ 2. Die auf stempelpflichtigen Aktenstücken
angebrachten Marken sind durch Ueberschreiben mit Text
oder Datum oder Unterschrift, oder durch Bedrucken
mit farbigem Geschäfts- oder Amtsstempel mit Datum
deutlich zu kassieren. Die zur Kassierung verwendeten
Schriftzüge oder Stempel müssen teils auf die Marke,
teils auf das Papier zu stehen kommen. Nicht
gehörig und deutlich kassierte Marken gelten als nicht
verwendet.

§ 7. In Fällen, wo der Extrastempel zur Anwendung

kommt, geschieht dies durch Stempelmarken vom
zehnfachen Betrage der einfachen Gebühr, die auf
dem betreffenden Schriftstück aufzukleben und zu
kassieren sind. Die verwirkten Bussen dagegen sind bei
dem nach den bestehenden Gesetzen mit dem Bussenbezug

beauftragten Beamten zu bezahlen und auf die
gesetzlich vorgeschriebene Weise zu verteilen und
zu verrechnen. Von diesem Beamten ist auf dem
betreffenden Schriftstücke die Bezahlung anzumerken.

2. Diese Abänderung tritt sogleich in Kraft und ist
in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

Bern, den 25. Juli 1906.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Vortrag der Direktion des Kirchenwesens

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in der reformierten Kirchgemeinde Oelsberg.

(September 1906.)

Mittelst Eingabe vom 15. Dezember 1905 stellt die
reformierte Kirchgemeinde Delsberg bei der unterzeichneten

Direktion zuhanden des Regierungsrates das
Gesuch um Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in
dortiger Kirchgemeinde.

Begründet wird dieses Gesuch hauptsächlich mit
der grossen Bevölkerungszahl und der weiten
territorialen Ausdehnung der Kirchgemeinde. Dieselbe hat,
vom Pfarrhaus in Delsberg aus gerechnet, nach drei
Richtungen hin eine Ausdehnung von 3—4 Stunden
und umiasst. sämtliche 23 Einwohnergemeinden des
Amtes Delsberg, sowie 8 Gemeinden des Amtsbezirks
Münster, nämlich: Courrendlin, Vellerat, Chätillon,
Rossemaison, Courchapoix, Corban, Mervelier und
Schelten. Während im Jahr 1888 die reformierte
Bevölkerung der Kirchgemeinde Delsberg 2427 Seelen
betrug, zählte sie beir Volkszählung von 1900 deren
3739, wovon 2947 auf das Amt Delsberg und 792 auf
die 8 obgenannten Gemeinden des Amtes Münster
entfallen. Seit der letzten Volkszählung haben die
Gemeindegenossen der reformierten Kirchgemeinde Delsberg

an Zahl aber bedeutend zugenommen, so dass
die reformierte Bevölkerung in diesem Gemeindegebiet
wenigstens 4000 Seelen betragen wird. Die Zahl der
Stimmberechtigten beträgt gegenwärtig 859. Die Weis-
sensteinbahn und die Vergrösserung und die in
Aussicht stehende Neuschaffung von lndustrie-Etablisse-
menten (vor allem der von Roll'schen Eisenwerke
in Choindez und Rondez) werden auf jeden Fall in
den nächsten Jahren auch noch vermehrten Zuwachs
der reformierten Bevölkerung im Gebiete der Kirchgemeinde

Delsberg zur Folge haben.
Mit der Zunahme der reformierten Bevölkerung des

Amtes Delsberg ist natürlich auch die Zahl der Taufen,

Trauungen und Beerdigungen bedeutend gestiegen und
ebenso hat der Kirchenbesuch stark zugenommen.

Die Arbeitslast des Geistlichen ist also nach und
nach stark angewachsen und es wird diese noch
dadurch erhöht, dass ein grosser Teil der Gemeindeglieder

nicht in den Dörfern selbst, sondern ganz
isoliert in entlegenen Höfen wohnt und dass die
Gemeinde eine doppelsprachige ist. Wenn auch die
deutsche Bevölkerung die grosse Mehrheit bildet, so
ist doch eine ansehnliche Minderheit französischer
Sprache vorhanden, die ebenfalls vom deutschen Pfarrer

pastoriert werden muss. Die kirchlichen
Funktionen sind daher teils deutsch, teils französisch und
der Konfirmandenunterricht wird ebenfalls in beiden
Sprachen erteilt. Es ist ohne weiteres klar, dass eine
solche Doppelsprachigkeit die Arbeit des Pfarrers
bedeutend erschwert. Die Diasporagemeinde stellt auch
höhere Ansprüche an den Pfarrer, als dies in rein
reformierten Gegenden der Fall ist. Die Gemeindegenossen

sind in zahlreichen Fällen auf den Pfarrer als
ihren Beistand und Ratgeber angewiesen. Auch wenn
das Armenwesen in den einzelnen Ortschaften gut
organisiert ist, so bleibt doch meistens der Pfarrer der
Vertreter der Armen seiner Konfession, namentlich
dann, wenn es sich um Unterstützungsbedürftige aus
andern Kantonen handelt.

Infolge der beständigen Zunahme der Protestanten
haben nicht nur die ordentlichen Funktionen des Pfarrers

zugenommen, sondern es sind demselben im Laufe
der letzten Jahre folgende neue Aufgaben zugewiesen
worden :

1. Filialgottesdienste in Rennendorf, 10—12 mal im
Jahr;

2. Filialgottesdienste in der Schelten, 4 mal jährlich ;
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3. Konfirmandenunterricht in Corban während des
Winters für die Kinder der umliegenden Ortschaften;

4. Aufsicht und Leitung der Sonntagsschulen in
Oelsberg, Rennendorf, Schwendi, Courtételle und
Bassecourt. Da die Kinder in den Schulen nur
einen ungenügenden Religionsunterricht erhalten,
sind diese Sonntagsschulen von grosser Bedeutung;

5. die Verwaltung einer stark benützten Volksbibliothek.

Ausserdem macht sich in Delsberg das Bedürfnis
geltend nach folgenden vermehrten pfarramtlichen
Funktionen, die ein einziger Pfarrer unmöglich
verrichten kann:

1. Vermehrung der Konfirmandenunterrichtsstunden
für die deutsche und die französische Abteilung.

Die bisherige Zahl der Stunden — wöchentlich nur
eine für jede Abteilung — ist für eine Diaspora-
Gemeinde gänzlich ungenügend und es wäre dringend
nötig, sie zu vermehren.

2. Vermehrung der Gottesdienste in Rennendorf.
Die bisherigen Gottesdienste sind stark besucht und
sollten vermehrt werden, um den Bedürfnissen der
zahlreichen reformierten Bevölkerung des Dorfes zu
entsprechen.

3. Vermehrung der Gottesdienste in der zirka 4
Stunden von Delsberg entfernten Schelten, deren
Bewohner sich nur selten an den Gottesdiensten in Delsberg

beteiligen können.
4. Einführung von Gottesdiensten in Bassecourt

oder Glovelier, wahrscheinlich in deutscher und
französischer Sprache.

5. Einführung von Abendgottesdiensten in Delsberg
während der Woche. Diese Abendgottesdienste wären
für Gemeindeglieder bestimmt, die sich nicht an den
sonntäglichen Gottesdiensten beteiligen können.

Die Gemeinde hat sich bis jetzt in der Weise einiger-
massen beholfen, dass sie den Pfarrer Dedie, pasteur
des Disséminés jurassiens ersuchte, einmal im Monat

und an den Festtagen (Weihnachten, Pfingsten,
Bettag) einen französischen Gottesdienst abzuhalten.
Allein es liegt auf der Hand, dass damit der Ueber-
lastung des Pfarrers nicht abgeholfen ist und dass
selbst die dringendsten Neuerungen liegen bleiben müssen,

solange nur ein Seelsorger die ausgedehnte und
volkreiche Diaspora-Gemeinde zu pastorieren hat. In
richtiger Würdigung der Sachlage und nach gründ¬

licher Prüfung aller Verhältnisse hat denn auch die
Kirchgemeinde schon im Frühling dieses Jahres
einstimmig beschlossen, den Pfarrer einen Vikar zu
bewilligen, respektive dessen Besoldung zu übernehmen
bis zur Kreierung einer zweiten Pfarrstelle.
Kirchgemeinderat und Kirchgemeinde waren dabei der
Ansicht, es solle dies nur ein Notbehelf sein. Auf längere
Zeit hinaus könnte natürlich die schwer belastete
Gemeinde eine solche Ausgabe nicht bestreiten. Auch
dem Pfarrer, der dem Vikar freie Station zu gewähren
hat, ist eine solche Last auf die Dauer nicht
zuzumuten. Bei diesem Provisorium ist ferner eine im
Interesse der erfolgreichen Pastoration der Gemeinde
höchst wünschbare Arbeitsteilung nicht möglich und
zudem ist es sehr schwer, bei dem zunehmenden
Kandidatenmangel jeweilen einen Vikar zu finden.

Das Gesuch um Errichtung einer zweiten Pfarrstelle

in der reformierten Kirchgemeinde Delsberg wird
sowohl vom Regierungsstatthalter von Delsberg, als
vom evangelisch-reformierten Synodalrat des Kantons
Bern bestens empfohlen. Auch wir erachten das
Gesuch als begründet und sind zur Ueberzeugung
gelangt, dass es einem einzigen Pfarrer der weitausgedehnten

Gemeinde nicht möglich ist, seinen
Berufspflichten nach allen Richtungen hin Genüge zu leisten.

Die Errichtung einer zweiten Pfarrstelle ist für die
reformierte Kirchgemeinde Delsberg ebenso notwendig
und geboten, wie dies für Pruntrut, Köniz, Steffisburg,

Biel und Gsteig bei Interlaken, woselbst je eine
neue Pfarrstelle geschaffen wurde, der Fall war.

Die Mehrausgabe, die dem Staat durch die Errichtung

der projektierten Pfarrstelle erwächst, wird sich
auf 3700 bis 4700 Fr. beziffern, je nach den Dienstjahren

des zu wählenden Pfarrers. Nebst der gesetzlichen

Barbesoldung ist dem neuen Pfarrer nämlich
auch noch eine angemessene Wohnungs- und
Holzentschädigung auszurichten.

Gestützt auf diese Ausführungen beehren wir uns,
Ihnen das eingangs erwähnte Gesuch, sowie die
Annahme des nachstehenden Dekrets-Entwurfes bestens
zu empfehlen.

Bern, den 17. September 1906.

Der Direktor des Kirchenwesens :

J. Minder.



JNs 29 JVi 30 — 433

Entwurf des Regierungsrates
vom 26. September 1906.

Dekret
betreffend

die Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in der

reformierten Kirchgemeinde Delsberg.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. In der reformierten Kirchgemeinde Delsberg
wird eine zweite Pfarrstelle errichtet, welche in bezug
auf die Rechte und Pflichten des Inhabers derselben
der bestehenden Pfarrstelle gleichgestellt sein soll.

§ 2. Der Sitz dieser beiden Pfarrstellen, sowie die
Verteilung der Obliegenheiten unter die beiden Pfarrer
und ihre gegenseitige Aushülfe wird nach Anhörung
der beteiligten Behörden vom Regierungsrat durch ein
Regulativ bestimmt.

§ 3. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und soll
in die Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, den 26. September 1906.

Im Namen des Regierungsrates

; : der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

i

Kistler.

Entwurf des Regierungsrates
vom 1. Oktober 1906.

Dekret
betreffend

die Verteilung des ausserordentlichen Staats¬

beitrages für das Primarschulwesen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Die Gültigkeitsdauer des Dekretes vom 24.
November 1904 betreffend die Verteilung des
ausserordentlichen Staatsbeitrages für das Primarschulwesen
wird auf die Jahre 1907, 1908 und 1909 ausgedehnt.

§ 2. Dieser Beschluss ist in die Gesetzessammlung

aufzunehmen.

Bern, den 1. Oktober 1906.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1906. 110
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Vortrag der Finanzdirektion
an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die Besoldungen der Beamten der Hypothekarkasse.

(November 1906.)

Die Besoldungen der Beamten und Angestellten
der Hypothekarkasse gelten längst als mit den
Verhältnissen nicht mehr im Einklänge stehend. Es sind
da ungefähr die nämlichen Zustände vorhanden, wie
sie bei den Beamten und Angestellten der Staatsverwaltung

bis zu der in diesem Jahre durchgeführten
Besoldungsreform bestunden.

Die Behörden der Hypothekarkasse haben daher
nach Erlass der neuen Besoldungsvorschriften für die
Beamten und Angestellten der Staatsverwaltung die
Revision der Besoldungen des gesamten Verwaltungspersonals

dieser Anstalt an die Hand genommen.
Nach den geltenden Vorschriften werden die

Besoldungen der Beamten der Hypothekarkasse, als
welche das Gesetz vom 18. Juli 1875 in § 34 den
Verwalter, den Kassier und den Buchhalter bezeichnet,

vom Grossen Rat festgesetzt (§ 38, Ziffer 2, zitiertes

Gesetz), während die Bestimmung der Besoldungen

des übrigen Verwaltungspersonals nach § 6, letztes

Alinea, des Dekretes vom 16. September 1875
der Anstaltsdirektion übertragen ist.

Wir legen Ihnen demzufolge einen Dekretsentwurf
vor, durch welchen die Besoldungen der genannten
Beamten neu geordnet werden und gemäss § 1

desselben betragen:
für den Verwalter Fr. 7,000 bis Fr. 10,000,

» » Kassier » 6,000 » » 7,500,
» » Buchhalter » 5,000 » » 6,000.

Gegenwärtig belaufen sich die Besoldungen laut
Dekret vom 29. Juli 1890 wie folgt:

Verwalter Fr. 6,000 bis Fr. 7,000,
Kassier » 4,500 » » 6,000,
Buchhalter. » 4,000 » » 5,000.

Die vorgeschlagenen Ansätze glauben wir nicht des
nähern begründen zu müssen, sondern halten sie schon
im Hinblick auf die mit, der fortwährenden Verkehrszunahme

der Hypothekarkasse stets grösser werdende
Verantwortung der Beamten als vollauf gerechtfertigt.
Wir führen vergleichsweise an, dass die Hypothekar¬

kasse in den Hauptrubriken aufweist, in 1890
Kassaumsatz 50,632,430 Fr., Depositen und Spargelder
77,816,580 Fr., Kapitalanlagen 88,049,180 Fr., in 1905
dagegen Kassaumsatz 196,564,500 Fr., Depositen und
Spargelder 118,969,450 Fr., Kapitalanlagen 184,127,300
Franken. Demnach erreicht der Kassaumsatz des
Jahres 1905, allerdings zum Teil infolge des Verkehrs,
welchen die Aufnahme eines Anleihens von 30 Millionen

mit sich brachte, nahezu das vierfache desjenigen
des Jahres 1890 und haben die Depositen um mehr
als 50%, die Kapitalanlagen um mehr als 100%
zugenommen.

In § 2 des Dekretsentwurfes wird bestimmt, dass
die in den §§ 4, 5, 6, 13, 14, 15 und zum Teil in
§ 7 des Besoldungsdekretes vom 5. April 1906
enthaltenen Vorschriften betreffend nähere Festsetzung
der Besoldungen, Alterszulagen, Besoldungsnachgenuss
und so weiter auch auf die Beamten der Hypothekarkasse

Anwendung finden sollen, immerhin mit der
Abänderung, dass an die Stelle des Regierungsrates
der Verwaltungsrat der Hypothekarkasse als beschluss-
fassende Behörde tritt. Selbstverständlich sollen diese
Bestimmungen für das übrige Anstaltspersonal ebenfalls

Geltung haben.
Das Inkrafttreten des Dekretes wird in § 3 in der

gleichen Weise vorgesehen, wie es für die Beamten
und Angestellten der Staatsverwaltung, die Geistlichen
und das Polizeikorps geschehen ist, das heisst es
gelangen die Besoldungserhöhungen zur Hälfte in 1907
und ganz von 1908 an zur Ausrichtung.

Wir empfehlen Ihnen den Dekretsentwurf
angelegentlichst zur Annahme.

Bern, den 3. November 1906.

Der Finanzdirektor :

Kunz.



Entwurf des Regierungsrates
vom 19. November 1906.

Dekret
betreffend

die Besoldungen der Beamten der Hypothekarkasse.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf § 38, Ziffer 2, des Gesetzes über die
Hypothekarkasse vom 18. Juli 1875,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Die Besoldungen der Beamten der Hypothekarkasse

werden festgesetzt wie folgt :

a. Für den Verwalter auf Fr. 7,000 bis Fr. 10,000,
b. » » Kassier auf » 6,000 » » 7,500,
c. » » Buchhalter auf » 5,000 » » 6,000.

§ 2. Die Bestimmungen der §§ 4, 5, 6, 13, 14,
15, 16 und § 7, mit Ausnahme des Schlusssatzes des
ersten Absatzes des Dekretes vom 5. April 1906
betreffend die Besoldungen der Beamten und
Angestellten der Staatsverwaltung finden auch auf die in
§ 1 dieses Dekretes erwähnten Beamten der
Hypothekarkasse Anwendung, mit der Massgabe, dass an
die Stelle des Regierungsrates der Verwaltungsrat der
Hypothekarkasse als beschlussfassende Behörde tritt
(§§ 4, 6 und 14 des Dekretes vom 5. April 1906).

§ 3. Dieses Dekret tritt auf 1. Januar 1907 in Kraft,
in der Weise, dass die erste Hälfte der Besoldungserhöhungen

in 1907, und von 1908 an auch die andere
Hälfte zur Ausrichtung gelangt.

Auf diesen Zeitpunkt werden aufgehoben:
Der erste Absatz, litt, a, b und c und der zweite

Absatz des § 8 des Dekretes vom 16. Herbstmonat
1875 betreffend die Ausführung des Gesetzes über die
Hypothekarkasse, sowie das Dekret vom 29. Juli 1890
über die Besoldungen der Beamten der Hypothekarkasse.

Bern, den 19. November 1906.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Vortrag der Finanzdirektion
an den

Regierungsrat zu flandeu des Grossen Rates

betreffend

die Aufnahme eines Staatsanleihens von Fr. 20,000,000.

(November 1906.)

Auf die wiederholten Anregungen der
Staatswirtschaftskommission betreffend Vermehrung der
Betriebsmittel der Staatskasse haben wir, zwar ohne die
Wünschbarkeit und Notwendigkeit einer solchen
Kapitalbeschaffung in Abrede zu stellen, stets darauf
hingewiesen, dass der Moment dazu erst werde gekommen
sein, wenn es gelten werde, die Mittel für die
Subventionierung des bernischen Alpendurchstiches flüssig
zu machen.

Inzwischen brachte die Finanzdirektion, wie
erinnerlich, die Aufnahme eines vorübergehenden An-
leihens von 2,000,000 Fr. beim Crédit Lyonnais in
Vorschlag, mit welchem, in Verbindung mit zeitweiligen

Vorschüssen der Kantonalbank von Bern, die
Staatskasse ihrenVerpflichtungen nachkommen konnte.

Im Bestände der verfügbaren Mittel der Staatskasse
sind aber in letzter Zeit derart tiefgreifende Veränderungen

eingetreten, dass dieselben zur Stunde mehr
als erschöpft sind.

Auf 1. Januar 1906 betrugen die flüssigen Mittel
der Staatskasse Fr. 5,415,117.80
durch den Verkauf von Berner-

Staatsobligationen vermehrten sie
sich um » 1,185,300. —

Zusammen Fr. 6,600,417.80

Dagegen mussten nach und nach bezahlt werden :

für fällige Eisenbahnsubventionen Fr. 1,056,661.75
für 2400 erworbene Aktien der

vereinigten Kander- und Hagneck-
Werke » 1,200,000.—

für Rückzahlung des Anleihens des
Crédit Lyonnais » 2,000,000. —

für Einzahlung von y5 der Aktienbeteiligung

bei der schweizerischen
Nationalbank » 711,100. —

für Einzahlung der ersten 20°/o der
Staatsbeteiligung bei der Lötsch-
bergbahn » 3,500,000. —

Zusammen Fr. 8,467,761. 75

Diese Leistungen allein übersteigen die vorhandenen

Mittel um mehr als 1,800,000 Fr., so dass die
Staatskasse sich diese Summe von der Kantonalbank
vorschiessen lassen musste; dazu fernere 6,200,000
Franken für den ordentlichen Dienst der Staatskasse,
meistens Bedürfnisse der Laufenden Verwaltung, so
dass die Staatskasse gegenwärtig der Kantonalbank
zirka 8,000,000 Fr. schuldet. Diese Schuld wird sich
zwar durch den Eingang der direkten Steuern, sowie
der Erträgnisse der Kantonalbank und der Hypothekarkasse

bis Ende des Jahres um rund 6,500,000 Fr.
reduzieren, aber es wird die Staatskasse auf diesen
Zeitpunkt statt eines Guthabens von über 5,000,000 Fr.,
wie vor einem Jahr, eine Schuld von 1,500,000 Fr.
aufweisen.

Dieses Verhältnis darf nicht andauern, schon
angesichts des Umstandes, dass die Staatskasse für ihren
gewöhnlichen Dienst einer Summe von mindestens
drei bis vier Millionen bedarf und die Kantonalbank

nicht über Gebühr und fortwährend in Ansprach
genommen werden kann, aber noch mehr im Hinblick
auf die sonstigen grossen, in absehbarer Zeit zu
erfüllenden Verpflichtungen, welche sind :

Restanzliche Eisenbahnsubventionen
Fr. 2,144,600. —

Restanzliche Beteiligung bei der
schweizerischen Nationalbank » 2,844,400. —

Restanzliche Beteiligung bei der
Lötschbergbahn » 14,000,000. —

Zusammen Fr. 18,989,000.—

Die Staatskasse besitzt freilich ausser den nunmehr
nahezu 28,000,000 Fr. betragenden Eisenbahnwerten
annähernd 4,000,000 Fr. Wertschriften, aber sie sind
in Anbetracht ihres niedrigen Zinsfusses zur Zeit nicht
realisierbar. Es bleibt daher keine andere Wahl, als
zur Aufnahme eines grössern Staatsanleihens zu
schreiten, und zwar sind wir der Meinung, es sei
das Anleihen von 20,000,000 Fr., zu dessen Abschluss
der Art. 20 des Eisenbahnsubventionsgesetzes vom 4.
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Mai 1902 den Grossen Rat ermächtigt, aufzunehmen.
Diese Summe ist für die bestehenden Bedürfnisse, die
im ganzen 24,000,000 Fr. ausmachen, eher zu klein,
aber man wird damit einstweilen auskommen, da die
restierende Subvention an die Lötschbergbahn in vier
Jahresraten zu leisten ist. Selbstverständlich wird das
Anleihen in erster Linie für diese Subvention reserviert

werden.
Mit der Einleitung der nötigen Schritte für die

Aufnahme des genannten Anleihens beauftragten wir
die Kantonalbank. Da an eine Unterbringung des
Anleihens in der Schweiz zu annehmbaren Bedingungen
sowenig zu denken war als bei frühern Anleihens-
operationen, wandte sich die Kantonalbank nach Paris
und ihre dortigen Unterhandlungen führten zu einem
Vertrag, mit folgenden Hauptbestimmungen :

1. Das Anleihen beträgt Fr. 20,000,000. —.
2. Der Zinsfuss beträgt 31/2 °/0.
3. Der Uebernahmskurs des Anleihens beträgt 961/2

Prozent.
4. Die Dauer des Anleihens ist 60 Jahre. Die

Rückzahlung findet mittelst 50 Annuitäten statt. Die
erste Ziehung erfolgt am 1. Februar 1917.

Es beteiligen sich an der Uebernahme des
Anleihens :

die Kantonalbank von Bern mit 1 Million,
das Comptoir National d'Escompte de

Paris mit 12 Millionen,
das Bankhaus J. Loste & Cie. in Paris

mit 2 »

die Société Centrale du Syndicat des
Banques de Province in Paris mit 5 »

Zusammen 20 Millionen.

Bezüglich der Anleihensbedingungen erlauben wir
uns, darauf hinzuweisen, dass im gegenwärtigen
Zeitpunkte einer über ganz Europa verbreiteten
Geldverteuerung es überhaupt als ein Ausnahmefall bezeichnet

werden darf, dass die Annahme eines Zinsfusses
von 31/2 °/0 ermöglicht wurde. Ohne den Kredit, dessen
der Staat Bern im Auslande, speziell in Frankreich,
sich erfreut, sowie den Umstand, dass die vorhergehenden

Staatsanleihen ebenfalls in Frankreich untergebracht

und gut klassiert sind, hätte man diesen Zinssatz

kaum beanspruchen können.

Im wesentlichen sind die übrigen Bedingungen des
Anleihens denen der frühern ähnlichen Operationen
angepasst und bedürfen somit keiner besondern
Rechtfertigung.

Immerhin mag betont werden, dass auch diesmal
wieder die Einlösung der Coupons und rückzahlbaren
Obligationen in Schweizerfranken festgehalten und
zugestanden worden ist.

Was den Uebernahmskurs von 961/2°/0 anbetrifft,
so darf man denselben nach unserer Ansicht
rückhaltlos als günstig bezeichnen. Man braucht zur
Motivierung dieser Ansicht lediglich auf die Kurse
hinzuweisen, zu denen die 31 /L, °/0 Schuldscheine anderer
Kantone an den schweizerischen Börsen gegenwärtig
kotiert sind. Es kam zur Erlangung dieses Kurses
dem Kanton Bern zustatten, dass seine beiden in Paris
abgeschlossenen Anleihen von 1899 und 1900 dank
dem bereits erwähnten Umstände ihrer guten Klassierung

relativ hoch stehen, wobei allerdings der
Umstand, dass diese Anleihen auf französische B'ranken

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906.

lauten, eine bedeutende Rolle spielt. Dagegen werden
die Titel des im Jahre 1905 von der Hypothekarkasse
ausgegebenen 31/2 °/0 Anleihens, die in Schweizer-
Franken lauten, zurzeit an der Börse genau zu dem
Kurse gehandelt, welcher der Uebernahme der neuen
Anleihe zugrunde gelegt ist, nämlich zu Oö1/^0/,).

Da die gegenwärtigen Geldverhältnisse es den
übernehmenden Banken nicht gestatten würden, noch im
laufenden Jahre die Anleihe mit Aussicht auf einen
unzweifelhaften Erfolg zur Zeichnung aufzulegen,
musste den Banken zur Verminderung ihres auf eine
längere Zeitdauer erstreckten Risikos zugestanden
werden, unter Umständen eine Ermässigung des Ueber-
nahmskurses beanspruchen zu können.

Die Feststellung der Zulässigkeit dieser Kursver-
änderung wird abhängig gemacht von dem Stande der
31/, % Bundesbahn-Obligationen, welche bekanntlich
einen grossen internationalen Markt haben und
infolgedessen sich am besten dazu eignen, für solche
Fälle als Massstab zu dienen. Gegenwärtig notieren
diese Obligationen an der Basler Börse 99,80 %; es
bedürfte somit eines Kurs-Rückganges von 2,30 °/0,
um die Frage einer Ermässigung des Uebernahms-
kurses der neuen Anleihe aufwerfen zu lassen.

In Art. 9 enthält der Anleihensvertrag sodann noch
die übliche sogenannte Kriegsklausel, durch welche
den kontrahierenden Banken die Möglichkeit
eingeräumt ist, vom Vertrage zurückzutreten, wenn durch
Blreignisse irgend welcher Art vor dem 30. dieses
Monats, bis zu welchem Termin die Ratifikation des
Vertrages durch den Grossen Rat vorgesehen ist, der
Kurs der 3 % französischen Rente unter 941/2 °/0
zurückgehen sollte. Gegenwärtig notiert dieser Staatsfonds

zirka 951/2%; es ist somit wenig wahrscheinlich,
dass die Möglichkeit eintrete, von dieser Klausel

Gebrauch zu machen.

Wir erachten nach dem Gesagten den besprochenen
Vertrag als in jeder Beziehung den Interessen des
Staates Bern entsprechend und dürfen Ihnen die
Genehmigung desselben aus Ueberzeugung empfehlen,
indem wir dem Regierungsrat zuhanden des Grossen
Rates unterbreiten folgenden

Beschlusses-Entwurf:

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Dem zwischen der Finanzdirektion einerseits und
der Kantonalbank von Bern, dem Comptoir National
d'escompte de Paris, dem Bankhause J. Loste & Cie.
in Paris und der Société Centrale du Syndicat des
Banques de Province mit Sitz in Paris anderseits
abgeschlossenen Vertrag vom 9. und 15. November
1906 über ein Anleihen von 20 Millionen Franken,
zu 3^2 % verzinslich und rückzahlbar mittelst 50
Annuitäten in den Jahren 1917 bis 1966, jedoch von
seite des Staates kündbar von 1917 an, wird
gestützt auf Art. 20 des Gesetzes betreffend Beteiligung

III*
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des Staates am Bau und Betrieb von Eisenbahnen vom Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
4. Mai 1902 die Genehmigung erteilt. Rat gewiesen.

Bern, den 15. November 1906. Bern> den lö- November 1906.

j-. 7- Im Namen des ReqierunasratesDer J? manzdirektor :
der Präsident

Kunz- Kunz,
der Staatsschreiber

Kistler.

Anlehensvertrag.
Zwischen den Unterzeichneten

der Finanzdirektion des Kantons Bern, vertreten durch Herrn Regierungs¬
rat Kunz, Finanzdirektor,

einerseits

und

der Kantonalbank von Bern, mit Sitz in Bern,

dem Comptoir National d'Escompte de Paris, mit Sitz in Paris, 14, rue Bergère,

Herren J. Loste & Cie., Banquiers, 57, rue de Châteaudun, in Paris,
der Société centrale du syndicat des banques de province, mit

Sitz in Paris, 18, rue Lafayette,

anderseits

ist Folgendes vereinbart worden :

Art. 1. Der Staat Bern, in Ausführung der ihm
durch das Gesetz vom 4. Mai 1902 erteilten Ermächtigung,

nimmt ein Anlehen auf von 20,000,000 Fr. à

372%.

Art. 2. Dieses Anlehen ist eingeteilt in 40,000
Schuldscheine zu 500 Fr., lautend auf den Inhaber,
verzinslich zu % per Jahr und mit halbjährlichen
Zinscoupons per 1. Februar und 1. August jeden Jahres
versehen.

Diese Schuldscheine werden ausgestellt mit Zins-
genuss vom 1. Februar 1907 hinweg.

Der Staat Bern erklärt sich bereit, auf Verlangen der
Inhaber definitive Titel dieses Anlehens in Verwahrung
zu nehmen und dagegen kostenfrei auf Namen lautende
Depotscheine auszugeben.

Immerhin können diese Depots nicht weniger als
5000 Fr. Kapital betragen.

Art. 3. Diese Schuldscheine sind rückzahlbar zu
pari mit 500 Fr. mittelst 50 jährlichen Ziehungen
gemäss einem Amortisationsplane, welcher den Titeln
aufgedruckt wird.

Die erste Ziehung wird drei Monate vor der ersten
Rückzahlung vorgenommen, die am 1. Februar 1917
stattfindet.

Der Staat Bern behält sich jedoch das Recht vor,
entweder grössere Rückzahlungen, als die im
Amortisationsplane vorgesehenen vorzunehmen oder das

ganze, eventuell Teile des Restes der Anleihe zu
künden; er darf jedoch von diesem Rechte erst vom 1.
Februar 1917 hinweg Gebrauch machen.

Dieser Vorbehalt wird in den Text der Titel
aufgenommen.

Art. 4. Der Staat Bern verpflichtet sich, die fälligen
Coupons und zur Rückzahlung gelangenden
Schuldscheine dieses Anlehens kostenfrei für die Inhaber
einzulösen :

in Bern: bei der Kantonalbank von Bern, sowie bei
ihren Zweiganstalten,

in Paris: beim Comptoir National d'Escompte de
Paris und dessen Agenturen,

zum Mittelkurse von Sichtwechseln auf die Schweiz
am Verfalltage.
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Diese Bestimmung wird den Titeln und Coupons
beigedruckt werden.

Den mit dem Anlehensdienste betrauten Instituten
wird eine Kommission von 1/i % auf dem Betrage
der durch sie eingelösten Coupons und von 1/g °/o au^
dem Betrage der zur Rückzahlung gekündeten
Schuldscheine vergütet werden.

Die für den Dienst des Anlehens erforderlichen
Summen sollen dem Comptoir National d'Escompte de
Paris in Paris fünf Tage vor Verfall der betreffenden
Titel und Coupons zur Verfügung gestellt werden.

Alle Bekanntmachungen betreffend die Auszahlung
des Zinses und die Tilgung der Schuldscheine sollen
erfolgen im Amtsblatte des Kantons Bern, im
Schweizerischen Handelsamtsblatte und in je zwei in Bern
und Paris erscheinenden Zeitungen.

Vor der Verfallzeit des ersten Coupons wird der
Staat Bern ein für alle mal in den vorbezeichneten
Zeitungsorganen die auf jedem Platze für den Dienst
des Anlehens bezeichneten Stellen bekannt geben.

Die Einlösung der Coupons und die Rückzahlung
der zu tilgenden Schuldscheine sind für alle Zeit frei
von jeder Taxe, Steuer, Stempel oder sonstigem
Abzug seitens des Staates Bern.

Diese Bestimmung wird im Texte der Titel
aufgenommen.

Art. 5. Für die Einlösung der Coupons und gekündeten

Obligationen haften die allgemeinen Einnahmen
des Staates Bern.
%

Art. 6. Die kontrahierenden Banken übernehmen
das Anlehen fest zum Kurse von 961/2 °/0 (Sechsundneunzig

und ein halbes Prozent), mit Zinsgenuss vom
1. Februar 1907, ohne gegenseitige Verbindlichkeit und
jede für den Betrag, welcher ihrer Unterschrift am
Fusse dieses beigesetzt ist.

Die kontrahierenden Banken haben die Berechtigung,

das Anlehen vor dem 1. Februar 1907 freihändig
zu begeben; sie haben den Gegenwert des Anlehens
innerhalb 8 Tagen nach dem Beginn des Zinsgenusses
dem Staate Bern in Paris zur Verfügung zu stellen.

Der Uebernahmskurs von 96x/2 % würde reduziert,
wenn während der 14 Tage vor der Placierung des
Anlehens der Mittelkurs der 3y2 % Bundesbahnobli¬

gationen an der Basler Börse unter 971/2°/o sinken
würde; die Reduktion betrüge soviel wie der
Unterschied zwischen dem Kurse dieser Obligationen gegenüber

97Y2<y0.

Art. 7. Die Anfertigung und der Versandt der
definitiven Titel, sowie der französische und der bernische
Stempel sind zu Lasten des Staates Bern. Die definitiven

Titel tragen die Unterschrift des Staates Bern;
die Form und der Text dieser Titel werden den
kontrahierenden Banken zur Genehmigung vorgelegt. Die
Titel werden diesen Banken auf den Zeitpunkt der
Placierung in Frankreich geliefert, eventuell an deren
Stelle In:erimsscheine. Der offizielle Teil des
Emissionsprospektes wird vom Staate Bern unterzeichnet.

Art. 8. Der Staat Bern verpflichtet sich, die nötigen
Schritte zu tun und die erforderlichen Schriftstücke
zu liefern, um die Cotierung des gegenwärtigen
Anlehens auf den offiziellen Kursblättern der Börsen von
Paris und Bern zu verlangen.

Art. 9. Der gegenwärtige Vertrag tritt in Kraft nach
seiner Ratifikation durch den Grossen Rat des Kantons

Bern, welche vor dem 30. November 1906
stattzufinden hat. Im Falle eines Krieges, einer Epidemie
oder einer Störung des Pariser Marktes, durch die vor
dem 30. November 1906 der Kurs der französischen
Rente unter 941/2 °/0 zurückginge, würde er hinfällig
werden oder könnte auf Verlangen der kontrahierenden
Banken aufgeschoben werden.

Also in fünf Exemplaren ausgefertigt in Paris, den
9. November 1906.

Der Finanzdirektor des Kantons Bern :

Kunz.

Kantonalbank von Bern für 1 Million.
Comptoir National d'Escompte de Paris für

12 Millionen.
J. Loste & Cie. für 2 Millionen.

Société Centrale du Syndicat des Banques
de Province für 5 Millionen.
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Strafnachlassgesuche.

(November 1906.)

1. Scheidegger, Johann, geboren 1873, von Trab,
Hofstetter, Friedrich, geboren 1871, Handlanger, von
Trachselwald, Hofstetter, Albert, geboren 1883,
Fabrikarbeiter, von Trachselwald, und Hofstetter, Adolf,
geboren 1880, Maurer, von Trachselwald, sämtliche
in Bremgarten wohnhaft, wurden am 25. Juli 1906
von der Polizeikammer wegen Diebstahls an stehendem

Holz im Werte von über 30, aber unter 300 Fr.
verurteilt, die drei erstgenannten zu je zwei Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft,
der letztgenannte zu 70 Tagen Korrektionshaus,
umgewandelt in. 35 Tage Einzelhaft, sämtliche überdies
solidarisch zu 139 Fr. Staatskosten. Am 24. Sep-\
tember 1905, morgens gegen 3 Uhr, wurden Scheidegger,

ein gewisser Racheter und Hofstetter Friedrich
von Landjäger Bieri in Bremgarten bei Stuckishaus
mit einem Karren gefrevelten Holzes betroffen. Ueber
die Herkunft des Holzes befragt, sahen sie sich
genötigt, den Diebstahl ohne weiteres einzugestehen.
Nachforschungen ergaben, dass dem Gutsbesitzer H.
auf dem Bühlikofen, Gemeinde Zollikofen, eine ziemlich

grosse Dahle geschlagen worden war. Der obere
Teil des Stammes fand sich noch an Ort und Stelle.
Das gestohlene Holz konnte sofort beschlagnahmt werden

; ein Teil desselben fand sich bei Scheidegger und
Friedrich Hofstetter, ein anderer bei Albert Hofstetter
im Keller und ein Teil bei Adolf Hofstetter im Düngerhaufen

versteckt vor. Die sämtlichen obgenannten
Personen hatten in jener Nacht einen gemeinsamen Raubzug

unternommen, die fragliche Dahle gemeinschaftlich
umgesägt, auf zwei Karren geladen und abgeführt,

wobei dann, wie bereits bemerkt, die eine Partie
aufgegriffen wurde. Der Wert des entwendeten Holzes
überstieg die Grenze von 30 Fr. um einen nicht sehr
bedeutenden Betrag. Scheidegger ist in den Jahren
1893 u:nd 1902 wegen Körperverletzung und
Diebstahlsbegünstigung mit Gefängnis vorbestraft, ebenso
Fritz Hofstetter in den Jahren 1885 wegen Holzdiebstahls

in zwei Fällen und im Jahr 1892 wegen
Diebstahls und schliesslich Adolf Hofstetter in den Jahren
1899--1903 wegen Holzdiebstahls in zwei Fällen und
ausserdem wegen Diebstahls, Drohung, Tätlichkeit und
Skandals. Einzig Albert Hofstetter ist nicht vorbestraft.

Im vorliegenden Gesuch berufen sich Scheid¬

egger und Friedrich Hofstetter auf ihre grosse
Familienlast. Der Gemeinderat von Bremgarten empfiehlt
sämtliche Gesuchsteller zur Begnadigung. Dagegen
beantragt der Regierangsstatthalter von Bern Abweisung.
Der Holzdiebstahl werde in jener Gegend schwunghaft
betrieben und mit Milde sei dagegen nicht aufzukommen.

Der Regierungsrat ist der letztern Ansicht. Das
Gericht hat übrigens trotz der Vorstrafen der
Delinquenten und der gravierenden Umstände des Deliktes,
welches sich keineswegs in bescheidenem Rahmen
bewegte, in 3 Fällen das Minimum der Strafe
ausgesprochen, im letzten sich nicht bedeutend darüber
erhoben. Von einer zu harten Beurteilung der
Gesuchsteller kann daher nicht die Rede sein. Einzig
gegenüber Albert Hofstetter kann der Regierungsrat
eine Reduktion der Strafe empfehlen, dies mit Rücksicht

auf seine bisherige Unbescholtenheit. Er beantragt,

demnach gegenüber Albert Hofstetter, die
Einzelhaftstrafe auf 8 Tage Gefängnis herabzusetzen, die
übrigen Gesuchsteller aber abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Einzel¬
haftstrafe gegenüber Albert
Hofstetter auf 8 Tage
Gefängnis, im übrigen
Abweisung.

2. Theilkäs, Gottfried, geboren 1869, von Stocken,
früher Wirt in Thun, nunmehr in Niederstocken, wurde
am 31. März 1906 von der Polizeikammer wegen
Begünstigung bei Unterschlagung an Gegenständen im
Wert von unter 30 Fr. zu .8 Tagen Gefängnis und
31 Fr. 10 Staatskosten verurteilt. Im Jahr 1904
verkauften die Knechte eines Speditionsgeschäftes in Thun
zu wiederholten Malen an Drittpersonen unberechtigter

Weise Steinkohlen, die in der Mehrzahl der Fälle
für Kunden des Geschäftes bestimmt waren. Die
Unterschlagungen wurden in der Weise ausgeführt, dass
von grössern Lieferungen einzelne Säcke weggenommen

wurden, die dann zum Teil zu reduzierten Preisen
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weitergegeben wurden. So bezog Theilkäs, damals
Wirt zum Steinbock in Thun, zugestandenermassen
wiederholt Kohlen von diesen Arbeitern; nach seiner
Angabe etwa 3—4 Zentner, nach den übereinstimmenden

Aussagen der mitangeschuldigten Speditionsarbeiter

aber mindestens 11 Zentner. Im ersten Verhör

vor dem Richter behauptete Theilkäs, er habe nicht
gewusst, dass die Kohlen gestohlen seien ; er habe
indes die Ueberbringer darauf aufmerksam gemacht,
dass es jedenfalls nicht gut herauskommen werde,
worauf diese erklärt hätten, es sei immer so gegangen;

im weitern musste er zugeben, dem Coiffeur P.

von den erworbenen Kohlen zum Kaufe angetragen
zu haben; die Kohlen habe er mit 1 Fr. 50 per
Zentner bezahlt, das heisst etwas weniger als der
Hälfte des üblichen Preises, und jeweilen dem Ueber-
bringer ein grosses Bier serviert. Mit diesen
Aussagen stimmten diejenigen der Lieferanten im
wesentlichen überein. Sämtliche behaupteten zudem,
Theilkäs habe des genauesten gewusst, dass die Kohlen

gestohlen waren. Anlässlich der Hauptverhandlung
suchte dann Theilkäs seine Depositionen zu

seinen Gunsten zu verbessern; er wollte nunmehr für
den Zentner 2 Fr. 50 bezahlt und den Ueberbringern
2 Bier serviert haben, ohne im weitern diese Abweichungen

motivieren zu können. Die Polizeikammer
gelangte denn auch entgegen dem erstinstanzlichen
Urteil, welches Theilkäs von Schuld und Strafe
freisprach, unbedenklich zu einem verurteilenden Erkenntnis.

Theilkäs ist nicht vorbestraft und genoss sonst
keinen ungünstigen Leumund. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch beharrt er auf seiner Unschuld, seine
anfänglichen belastenden Aussagen will er zum Teil
einer ungenauen Protokollierung zuschieben, zum Teil
einem Fehler seines Gedächtnisses. Die Polizeikammer
habe ihn viel zu sehr beim Worte genommen, auf
jeden Fall habe er in unüberlegter Weise gehandelt;
im weitern beruft er sich auf seine Familienverhältnisse

und den Umstand, dass ein Mitschuldiger, Friedrich

Antenen, bereits durch den Grossen Rat im Juni
1906 begnadigt worden sei. Es wird ärztlich bescheinigt,

dass die Ehefrau im Verlaufe dieses Jahres an
andauernden Krankheitszuständen gelitten hat, jedoch
nunmehr einer völligen Genesung nahesteht. Die
Gemeindebehörde von Niederstocken stellt dem Petenten
ein gutes Leumundszeugnis aus. Der Regierungsstatthalter

enthält sich eines Antrages. Der Regierungsrat
sieht sich keineswegs veranlasst, Zweifel in die
Begründetheit des Urteils zu setzen. Die Begnadigungsbehörden

sind überdies in vielen Fällen besser in der
Lage, auf den Gesamteindruck der Akten abzustellen,
als dies einem Gerichtshofe, der an die formellen
Beweisregeln gebunden ist, möglich ist, und in casu
spricht dieser Eindruck durchaus zuungunsten des
Gesuchstellers. Ein umso schlechteres Licht wirft
daher sein fortgesetztes hartnäckiges Leugnen auf ihn.
Die Art und Weise allein, wie die ihm als Angestellte
eines Kohlen-Engrosgeschäftes bekannten Arbeiter auf
eigene Rechnung Kohlen zu reduzierten Preisen und
gegen Bezahlung von Bier verwerteten, musste Theilkäs

im höchsten Grade verdächtig vorkommen; hie-
zu kommen dann noch die übrigen gewichtigen
Indizien für die Schuld des Gesuchstellers. Das
Vergehen des Gesuchstellers charakterisiert sich denn auch
nicht als ein geringfügiges, währenddem es sich im
Falle Antenen, den er zur Vergleichung heranzieht,
um ein vereinzeltes Vorkommnis handelte, wobei über¬

dies sofort in vollem Umfange ein Geständnis abgelegt

wurde, wurde hier die Begünstigung systematisch
betrieben; die Polizeikammer hat dies auch durch ein
schärferes Strafmass gewürdigt, obschon sie mit Rücksicht

auf den guten Leumund und die bisherige
Unbescholtenheit des Delinquenten mit der Strafe nicht
hoch ging. Im übrigen ist zu bemerken, dass Antenen
namentlich angesichts seines schlechten Gesundheitszustandes

begnadigt wurde, welchem Umstand Theilkäs.

für sich nicht in Anspruch nehmen kann. Der
Regierungsrat hält in Würdigung aller Verhältnisse
dafür, es seien genügende Begnadigungsgründe nicht
vorhanden. Wenn auch das Vorleben und der
Leumund zugunsten des Gesuchstellers sprechen, so würde
doch dessen hartnäckiges Leugnen auch einen
teilweisen Erlass der Strafe nicht rechtfertigen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

3. Iligazzi geborne Sollberger, Anna Maria,
Alexanders Witwe, von Willadingen, geboren 1850, Tag-
löhnerin, wohnhaft Schifflaube Nr. 30 in Bern, wurde
am 4. Januar, 6. Februar und 23. April 1906 vom
Polizeirichter von Bern wegen Schulunfleisses ihrer
Tochter Frieda zu insgesamt 744 Fr. Busse und 10 Fr.
Staatskosten verurteilt. Die 1890 geborene Frieda Ri-
gazzi, welche das letzte Schuljahr noch zu
absolvieren hatte, fehlte vom 1. November 1905 bis im
Frühjahr 1906 die Schule gänzlich. Die Bussverfügungen

des Richters hatten, wenn auch von zunehmender

Schärfe, keinen Erfolg. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch wird nun geltend gemacht, Frau Rigazzi
sei nicht imstande, die Busse zu bezahlen. Die städtische

Polizeidirektion bestätigt diese Angabe; sie führt
aus, die Gesuchstellerin sei seit dem Jahr 1891 Witwe,
in welchem Zeitpunkte ihr Ehemann unter Zurücklassung

von 7 unerzogenen Kindern, dagegen nicht des
geringsten Vermögens verstarb. Diese Kinder habe
Frau Rigazzi, trotzdem sie als Wäscherin keinen grossen

Verdienst hatte, ohne fremde Hülfe erzogen; natur-
gemäss habe sie dabei darauf sehen müssen, ihre
Kinder sobald als möglich zum Verdienste anzuhalten.
Sie sei als arbeitsame und fleissige Person bekannt,
aber auch heute mittellos. Das Gesuch wird auch
vom Regierungsstatthalteramt empfohlen. Ebenso
kann sich die Direktion des Unterrichtswesens mit
einem Nachlass einverstanden erklären. Der
Regierungsrat ist der Ansicht, dass mit Rücksicht auf die
Verhältnisse und die vorliegenden Empfehlungen eine
erhebliche Reduktion der Bussen am Platze ist.
Dagegen möchte er aus Gründen der Konsequenz nicht
den gänzlichen Erlass derselben beantragen. Aus den
Akten geht hervor, dass die Frieda Rigazzi ohne .zwin¬
gende Notwendigkeit in bewusster Weise und trotz
aller Aufforderungen und Strafverfügungen der Schule
ferngehalten worden ist. Dieses Verhalten charakterisiert

sich als direkte Renitenz gegenüber den
Vorschriften des Gesetzes. Es wird allerdings einiger-
massen erklärt aus den ökonomischen Verhältnissen
der Gesuchstellerin. Diese können aber nicht allein
ausschlaggebend sein. Gegenteils wäre es in solchen
Fällen Pflicht der betreffenden Gemeinden, den
schulpflichtigen Kindern den Besuch der Schule trotzdem

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1906 112
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zu ermöglichen. Der Regierungsrat beantragt
Herabsetzung der Busse auf 20 Fr.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Busse
auf 20 Fr.

4. Doyon, Emil Simon, geboren 1866, Uhrmacher,
von Vendlincourt, in Prunt.rut wohnhaft gewesen,
wurde am 26. März 1891 von den Assisen des V.
Bezirkes wegen Raubmordes zu lebenslänglichem
Zuchthaus und 1213 Fr. 20 Staatskosten verurteilt.
Doyon erdrosselte am 1. Dezember 1890 des
Nachmittags gegen 4 Uhr auf seinem Zimmer zu Prunt.rut
den 17-jährigen Bankangestellten Thoma, den er unter

der Vorgabe, er wolle ihm eine Uhr zum Verkaufe
vorzeigen, dorthin lockte, und von dem er wusste,
dass er eine grössere Summe Geldes auf sich trug.
Der Täter wurde sozusagen in flagranti ertappt.
Bewohner des Hauses hörten Lärm, der auf einen Kampf
schliessen liess, und glaubten, Doyon malträtiere seine
Mutter, holten deren Ehemann, seinen Stiefvater, in
der Eile herbei,- de*r sofort herzu eilte und seine
Wohnung betrat. Er fand das Zimmer Doyens
verschlossen und erhielt trotz der Drohung, er werde
die Türe aufbrechen, keinen Einlass; Doyon schützte
Kopfschmerzen vor. Jener holte nun die Polizei herbei,

währenddem der Ausgang des Hauses bewacht
wurde. Diesen Moment benutzte nun Doyon, um das
Zimmer zu verlassen, wo er die grässliche Tat
vollbracht und nachdem er die Leiche des Jünglings auf
das Bett plaziert hatte. Er fand jedoch den Ausgang
des Hauses gesperrt und verkroch sich in einen Winkel

des Hauses, wo er von den Polizeiagenten
entdeckt und samt der Summe von 4402 Fr., die Thoma
in einem Sacke bei sich getragen hatte, und dem
Portefeuille, sowie einem Kalender desselben
aufgehoben wurde. Vor Gericht leugnete er trotz des
erdrückendsten Beweismaterials die Tat und erfand eine
von vornherein unglaubwürdige Geschichte von einem
« gros rouge », welcher dieselbe begangen haben sollte.
Die ärztliche Expertise stellte fest, dass Thoma
vermittelst einer Schnur und mit den Händen erdrosselt
worden war und die Tat sehr wohl von einem einzelnen

hatte begangen werden können; nach dem
Zustande der Leiche war das Opfer überrascht worden
und hatte nur ganz kurzen Widerstand geleistet. Doyon
war nicht vorbestraft. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch

vermag er die Tat nicht mehr in Abrede zu
stellen, will indessen einen Komplizen gehabt haben.
Im übrigen verweist er auf seine Krankheit. Er
befindet sich seit 10 Jahren in der Infirmerie der
Anstalt und ist infolge eines Leberleidens arbeitsunfähig.
Eine Entlassung würde lediglich zur Folge haben, dass
er der öffentlichen Armenpflege zur Last fällt. Der
Regierungsrat hält dafür, es seien angesichts der furchtbaren

Schwere der begangenen Tat Begnadigungsgründe

nicht vorhanden; auch die übrigen Verhältnisse

des Gesuchstellers vermögen eine Entlassung
desselben nicht zu rechtfertigen. Es wird demnach
Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

5. Bobillier, William, geboren 1877, Uhrmacher
von Motier, wohnhaft Gartenstrasse Nr. 2 in Biel,
wurde am 1. Juni 1906 vom Polizeirichter von Biel
wegen Wirtshausverbotsübertretung zu 4 Tagen
Gefangenschaft und 6 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.
Bobillier war am 6. November 1905 vom gleichen Richter
wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuer von Biel
pro 1901 mit Wirtshausverbot belegt worden. Die
Uebertretung fand statt am 21. April 1906. Im
vorliegenden Strafnachlassgesuch wird geltend gemacht,
Bobillier habe nunmehr seine Verpflichtung gegenüber

der Gemeinde getilgt. Der Gemeinderat dieses
Ortes bestätigt diese Ausführungen und empfiehlt das
Gesuch; desgleichen der Regierungsstatthalter. Die
Staatskosten sind ebenfalls bezahlt. Mit Rücksicht
hierauf und seine konstante Praxis beantragt der
Regierungsrat, dem Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

6. Uhlmann, Johann, geboren 1863, von Heimis-
wil, Uhrmacher in Langendorf, Kanton Solothurn,
vormals Handelsmann in Lyss, wurde am 19. Juli 1906
vom korrektionellen Gericht von Aarberg wegen
Unterschlagung und leichtsinnigen Konkurses zu 3
Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 45 Tage
Einzelhaft und 98 Fr. 20 Staatskosten verurteilt.
Uhlmann, von Hause aus Uhrmacher, betrieb ursprünglich

in Lyss auf eigene Rechnung die Uhrenmacherei,
fand indessen dabei seine Rechnung nicht; seit 1890
betrieb er dann einen Mehlhandel, sowie auch etwas
Landwirtschaft, später kam noch eine Fuhrhalterei
hinzu und schliesslich handelte er auch um Holz;
kaufmännisch durchaus ungebildet, arbeitete er mit
Verlust. Von einer Bank einer Wechselforderung
wegen betrieben, wurde am 5. März 1904 der Konkurs
über ihn verhängt; er ergriff indes gegen diesen
Entscheid den Rekurs an die kantonale Aufsichtsbehörde,
was eine Suspension des Konkurses zur Folge hatte;
am 27. April wurde die Suspension aufgehoben und
der Konkurs definitiv. Die Passiven der Masse
überstiegen die Aktiven um zirka 30,000 Fr. in der Folgezeit

liefen 3 Strafklagen gegen den Konkursiten ein,
eine wegen Betruges, die mit einem Freispruche
endigte, eine wegen Unterschlagung an zwei Stück Vieh
im Wert von 900 Fr., an denen sich der Verkäufer
das Eigentum vorbehalten hatte, die jedoch von
Uhlmann vor Bezahlung des Kaufpreises veräussert wurden,

und schliesslich durch die Staatsanwaltschaft eine
Anzeige wegen leichtsinnigen Konkurses. Die Anzeige
auf Unterschlagung vermochte der Angeschuldigte
nicht zu bestreiten, schützte jedoch vor, er hätte
unbedingt gehofft, den Gläubiger bezahlen zu können;
der Konkurs habe ihn überrascht. Er erwirkte vom
Gerichte einen Aufschub des Verfahrens, um Zeit zur
Tilgung der ausstehenden Forderungen zu gewinnen.
Im Zeitpunkt des Urteilstermins hatte er denn
tatsächlich jene Forderung bestritten und auch mit den
übrigen Gläubigern ein Arrangement getroffen. Das
Gericht w|ar aber selbstverständlich nicht mehr in
der Lage anzunehmen, Uhlmann habe den unterschlagenen

Wert sofort ersetzt. Uhlmann war im Handelsregister

eingetragen und war demnach verpflichtet,
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die gesetzlichen übungsgemässen Bücher zu führen
und Bilanzen zu ziehen. Er hat dies nicht getan; aus
den mangelhaft geführten Büchern war seine
Vermögenslage überhaupt nicht zu ersehen. Er schrieb
seine Lässigkeit hierin dem Fehlen einer kaufmännischen

Bildung zu. Er wäre nicht fähig gewesen,
geordnete Bücher zu führen. Uhlmann ist nicht vorbestraft

und geniesst sonst keinen üblen Leumund. Er
besitzt eine sehr grosse Familie, für die er
gegenwärtig, mit Hülfe zweier erwachsener Kinder, redlich
zu sorgen bemüht ist. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch

wird hierauf, sowie auf das Vorleben, die
ganze Geschichte des Konkurses und des Prozesses
verwiesen und der Nachweis zu erbringen versucht,
dass Uhlmann das Opfer seiner mangelhaften
Bildung und Geschäftsuntüchtigkeit, sowie einer Reihe
anderer fataler Umstände geworden sei. Das Gesuch
wird durch das urteilende Gericht selbst und den
Regierungsstatthalter empfohlen. Die neue Wohnsitzgemeinde

des Petenten, Langendorf, stellt ihm ein
günstiges Zeugnis aus. Der Regierungsrat hält dafür,
es dürfe dem Gesuche Uhlmanns mit Rücksicht auf
alle Umstände des Falles, das Vorleben und den
Leumund des Petenten, seine Familienverhältnisse und
die übereinstimmenden vorliegenden Empfehlungen
entsprochen werden und beantragt Erlass der Strafe.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

7. Bader, Joseph, geboren 1884, Korber, von
Holderbank, Kanton Solothurn, wurde am 4. April 1906
von den Assisen des IV. Bezirkes wegen Raubes,
Erpressung und Unterschlagung zu 10 Monaten
Korrektionshaus und solidarisch mit Theodor Schöni zu 300
Fr. 45 Staatskosten verurteilt. Ein gewisser Gyger,
Mechaniker, von Gontenschwil, kam am 9. Februar
1906 auf der Walz nach Biel; er beabsichtigte, folgenden

Tags nach dem Jura zu wandern, um in einer
Uhrenfabrik Arbeit zu suchen; er verfügte sich denn
in Gesellschaft eines alten Mannes, der sich ebenfalls
auf der Walz befand, an diesem Tage gegen Mittag in
die Wirtschaft G., wo sie die Gelegenheit wahrnehmen

wollten, sich einem des Weges kundigen
Walzbruder anzuschliessen. Sie trafen dabei mit Bader
und einem Theodor Schöni zusammen, die im Laufe
des Gespräches erklärten, sie hätten den gleichen Weg,
man könne dann miteinander gehen. Gyger trug eine
neue Joppe, die jenen offenbar in die Augen stach.
Schöni besonders suchte ihn zu einem Tausche gegen
den eigenen Rock zu bewegen, wobei er ihm 1 Fr.
als Draufgeld anbot; Gyger schlug indes das Geschäft
aus. Bader dagegen interessierte sich sehr für das
Messer Gygers. Schliesslich brachen alle 4 auf und
zogen vor der definitiven Abreise noch in die
Wirtschaft D., um dort den letzten Trunk zu tun. Es
wurde Schnaps konsumiert und bei der Abreise waren

die Mitglieder der Gesellschaft nicht mehr ganz
nüchtern. Schöni und Bader machten die Führer,
wichen aber bald vom rechten Wege ab und dirigierten
Gyger nach dem sogenannten Riedwalde bei Leubringen;

der alte Walzbruder, der nicht Schritt zu halten
vermochte, war zurückgeblieben ; unterwegs erbat sich

Bader von Gyger das Messer, um, wie er sich
ausdrückte, ein Zündhölzchen zu spitzen, gab es dann
aber trotz wiederholter Aufforderung nicht zurück;
letzterer suchte sich nun der Gesellschaft der beiden,
in der ihm nicht mehr geheuer war, zu entziehen,
indem er rasch voranschritt; plötzlich stürzten ihm
diese jedoch nach, hielten ihn an und schrien, er solle
ihnen sofort die Uhr zurückgeben, die er Schöni
gestohlen habe; als jener beteuerte, von einer solchen
Uhr sei ihm nichts bekannt, fielen sie über ihn her
und schlugen ihn, bis er aus Mund und Nase blutete,
dann verlangten sie, dass er den Rock und die ledernen

Gamaschen ausziehe; Gyger, der vergeblich um
Hülfe gerufen hatte, den beiden nicht gewachsen und
durch die Schläge eingeschüchtert war, gab die
Gamaschen her; er wurde sogar durch Drohungen
gezwungen, sie Bader eigenhändig anzulegen; die Joppe
wurde ihm ohne weiteres vom Leibe gerissen, dafür
musste er den Rock Schönis anziehen. Sodann wurde
er auf die nach Reuchenette führende Strasse geführt
und ihm befohlen, nun in schnellem Tempo seines
Weges zu ziehen. Die Räuber selbst verschwanden
wieder im Walde. Gyger verfügte sich nun zunächst
zu einem in der Nähe gelegenen Bahnwärterhäuschen,
woselbst er dem Bahnwärter den Vorfall erzählte;
den Rock trug er auf dem Arm und blutete noch aus
der Nase; der Bahnwärter hatte die Hülferufe gehört,
ihnen jedoch, als sie nach kurzer Zeit verstummten,
keine weitere Beachtung geschenkt. In Biel erstattete
der Beraubte der Polizei sofort Anzeige und Bader
wurde noch gleichen Tags verhaftet. Gamaschen und
Messer trug er auf sich. Vor dem Richter behauptete
er, sich an den Hergang der « Prügelei » nicht mehr
erinnern zu können, da er sehr betrunken gewesen
sei; indes gab er zu, es möge sich alles so zugetragen
haben, wie Gyger ausführe. Schöni wurde ebenfalls
noch im Besitze der Joppe eingebracht; dagegen kam
ein silberner Ring, von dem Gyger behauptete, er
sei ihm durch Schöni vom kleinen Finger mit
Gewalt abgezogen worden, nicht zum Vorschein. Bader
ist nicht vorbestraft und sonst nicht ungünstig
beleumdet. Die Geschwornen erklärten die von ihm
begangenen Delikte des Raubes und der Erpressung als
geringfügige Fälle und erkannten ihm auch mildernde
Umstände zu. Die Kriminalkammer führt in den
Motiven aus, die Geschwornen seien offenbar durch den
geringen Wert des Geraubten bestimmt worden, die
Fälle als geringfügige zu bezeichnen, die angewendete
Gewalt, das entscheidende Moment, charakterisiere
sich als eine ganz bedeutende. Der zum voraus
geplante, am hellen Tage ausgeführte Ueberfall erscheine
als ein überaus frecher. Sie sah sich daher veranlasst,

trotz des nicht ungünstigen subjektiven
Tatbestandes und der zuerkannten mildernden Umstände,
wesentlich über das Minimum der Strafe hinauszugehen,

was an und für sich bereits durch das
Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen geboten
war. Heute stellt nun der Vater des Bader das Gesuch,
es möchte seinem Sohne der Rest der Strafe erlassen

•werden. In der Strafanstalt hat sich letzterer gut
aufgeführt. Der Regierungsrat hält dafür, es liegen
Begnadigungsgründe nicht vor. Das Vorleben des
Gesuchstellers ist bereits durch das Urteil im
weitgehendsten Masse berücksichtigt worden. Der
Regierungsrat stimmt mit der Kriminalkammer in der
Ansicht überein, dass das Verdikt der Geschwornen
ausserordentlich milde ausgefallen ist und beantragt da-
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her und in Würdigung aller Umstände, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

8. Hübscher, Johann Friedrich Franz, geboren
1880, Maler, von Dottikon, Kanton Aargau, in Bern,
wurde am 24. August 1906 von der Kriminalkammer
des Kantons Bern wegen Notzuchtsversuches zu 1

Jahr Zuchthaus und 163 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.

Montag den 23. Juli 1906, nachmittags zwischen
halb zwei und zwei Uhr wurde die 20-jährige
Lehrerin P. im Dählhölzliwäldchen bei Bern von
Hübscher angefallen in der offenkundigen Absicht,
dieselbe mit Gewalt zu missbrauchen. Die Lehrerin
befand sich in Gesellschaft ihrer Eltern und Geschwister
am genannten Orte, fuhr indes, während jene an der
Aare auf einer Bank verweilten, per Velo im Walde
herum. Im Momente des Angriffes war sie im
Begriff, ihr Velo den kleinen Waldweg, der auf der Stadtseite

nahe dem Waldrand nach dem Thunplatz führt,
hinaufzustossen. Hübscher warf sie nach kurzen Prae-
liminarien zu Boden, hob ihr den Rock auf, nahm
seinen Geschlechtsteil hervor und versuchte auf sie
zu liegen, was ihm indes nicht gelang, da die Dame
sich nach Kräften wehrte und überdies um Hülfe
schrie. Der Ruf wurde gehört, von zwei Seiten eilten
Personen herbei, worauf Hübscher sich genötigt sah,
von seinem Opfer abzulassen und die Flucht ergriff;
er wurde indes an der Brunnadernstrasse festgenommen

und sofort der Polizei übermittelt. Vor dem Richter

legte er ein Geständnis ab, behauptete aber, er
sei betrunken gewesen. Hübscher hatte die vorige
Nacht in der Festhütte des eidgenössischen Turnfestes
zugebracht, wo noch eine Schlussvorstellung der Turner

stattfand, war am Morgen zur Arbeit gekommen,
die er jedoch bald wieder verliess mit dem Vorgeben,
er gehe ins Dählhölzli, um zu schlafen. Dies führte
er denn auch aus. Den Personen, die ihn festnahmen,
machte er durchaus nicht den Eindruck eines
Betrunkenen. Er ist nicht vorbestraft und sonst gut
beleumdet. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch wird
hierauf und den Umstand verwiesen, dass er eine
Stütze seiner Mutter sei. Die städtische Polizeidirektion

empfiehlt mit Rücksicht, darauf das Gesuch zur
teilweisen Entsprechung. Dagegen beantragt der
Regierungsstatthalter im Hinblick auf die gravierende
Natur des Falles, dasselbe abzuweisen. Der
Regierungsrat hält dafür, das Gesuch sei, abgesehen davon,
dass die Natur und die Umstände der Tat, welche
am hellen Tage auf einer ziemlich begangenen
Promenade in frechster und brutalster Weise an einem
jungen, unbescholtenen Mädchen verübt wurde, an
und für sich gegen einen Strafnachlass sprechen, auf
alle Fälle als verfrüht zu betrachten. Er beantragt
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

9. Bachmann geborne Burri, Martha, geboren 1882,
Gottliebs Ehefrau, von Buchholterberg, Gerbergasse
16 in Bern, wurde am 7. August 1906 wegen Skandals
und öffentlichen Aergernisses zu 1 Tag Gefangenschaft,
20 Fr. Busse und solidarisch mit einer Mitschuldigen
zu 7 Fr. Staatskosten verurteilt. Am 25. Juli
veranstalteten Frau Bachmann und eine Frau Burri im
Hause Nr. 16 an der Gerbergasse eine arge Skandalszene

und boten durch ihr Benehmen den Anwohnern
und Passanten ein grosses Aergernis. Am 31. Juli des
Abends gegen 8 Uhr skandalierte Frau Bachmann
neuerdings in so arger Weise, dass die Polizei sich
genötigt sah, einzuschreiten. Erst als ihr mit
Verhaftung gedroht wurde, konnte sie zur Ruhe gebracht
werden. Solche Szenen wiederholten sich in jenem
Hause öfters und da Frau Bachmann in den Jahren
1905 und 1906 bereits zweimal wegen Skandals hatte
verurteilt werden müssen, wurde ihr diesmal eine
Gefängnisstrafe zudiktiert. Dem Urteil unterzog sie
sich ohne weiteres. Im vorliegenden Gesuch bestreitet
sie nun die Richtigkeit des Urteils und will sich nur
aus Unbeholfenheit unterzogen haben. Der städtischen
Polizeidirektion ist sie als zanksüchtige Frau bekannt,
die nicht gerade des besten Leumundes geniesst.
Indes empfehlen diese Amtsstelle und der Regierungsstatthalter

die Gesuchstellerin mit Rücksicht auf die
Dürftigkeit der Familie zum Erlass der Busse. Der
Regierungsrat hält dafür, es liegen Begnadigungsgründe

nicht vor. Das heutige Verhalten der Petentin
und deren offensichtlich unwahren Angaben lassen
auch einen Erlass der Busse nicht als gerechtfertigt
erscheinen. Es wird Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

10. Lyrenmann, Elise, geboren 1854, von Langenthal,

Schneiderin und Hausiererin daselbst, wurde am
25. Juli 1906 vom Amtsgericht von Aarwangen wegen
Pfandunterschlagung zu 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft und zu 118 Fr.
Staatskosten verurteilt. Frau Lyrenmann betrieb in
Langenthal mit Einwilligung ihres Ehemannes, der
einen unsoliden Lebenswandel führte und nicht für
sie sorgte, seit Jahren ein Krämerei- und
Hausiergeschäft. Eime tüchtige Hausiererin, war sie
kaufmännisch ungebildet und arbeitete daher mit Verlust.
Am 30. November 1905 wurde gegen sie auf eigenes
Begehren der Konkurs eröffnet, nachdem ihr bereits
vorher sämtliche Waren durch eine Gläubigergruppe
gepfändet worden waren, mit Ausnahme eines kleinen
Teiles, an welchem der Lieferant Eigentumsrechte
beanspruchte. Sodann wurden ihr diejenigen Waren,
welche sich bereits auf Reise befanden, noch zum
Verhausieren überlassen; den Betrag aber sollte sie
an Notar Sp. zuhanden des Betreibungsamtes abliefern.

Der Schlüssel zum Laden wurde ihr belassen.
Von Seiten eines Gläubigers, der überhaupt einen grossen

und ungünstigen Einfluss auf sie ausübte, wurde
sie aber fortwährend noch zu Zahlungen gedrängt und
gemahnt, so dass sie sich schliesslich verleiten liess,
eine weitere Partie von Waren zu verhausieren; den
Gegenwert mit insgesamt 225 Fr. lieferte sie dem Gläu-
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biger sukzessive ab; demselben Gläubiger, der dann
doch in eigener Sache, völlig grundloser Weise,
Strafanzeige gegen sie erhob. Das bezügliche Strafverfahren,

das mit einem Freispruch endete, musste von
Amteswegen auf die Pfandunterschlagung ausgedehnt
werden. Frau Lyrenmann behauptete, sie habe nichts
unrechtes begehen wollen, da sie ja den Erlös für die
Waren abgeliefert habe. Das Gericht schenkte diesen
Aeusserungen wohl Glauben, sah sich aber trotzdem
durch die positive Gesetzesvorschrift genötigt, ein
verurteilendes Erkenntnis zu fällen. Immerhin empfiehlt
es bereits im Urteil ein allfälliges Begnadigungsgesuch.
Es verweist auf die Geschäftsunkenntnis und die
Verwirrung, die bei Frau Lyrenmann dadurch eintrat,
dass man ihr gestattete, diese und jene Waren zu
verkaufen und ihr überhaupt den Schlüssel zum Laden
überliess. Frau Lyrenmann. ist nicht vorbestraft und
geniesst einen guten Leumund. Im vorliegenden
Gesuch wird im fernem dargetan, dass Petentin im
letzten Frühjahr eine schwere Lungenaffektion erlitten

und von daher ein bleibendes schwereres Lungenleiden

sich zugezogen -hat. Der behandelnde Arzt
empfiehlt den Erlass der Strafe im Interesse der Kranken,

ebenso der Regierungsstatthalter. Der Regierungsrat
kann sich diesem Antrag mit Rücksicht auf die

bisherige Unbescholtenheit, den Gesundheitszustand
der Gesuchstellerin, die Motive des Urteils und die
übrigen vorliegenden Empfehlungen anschliessen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

11. Zürcher, Jakob, geboren 1862, von Sumiswald,
Wirt auf dem Engelberg daselbst, wurde am 11.
September 1906 vom Polizeirichter von Trachselwald
wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftspolizeidekret
zu 10 Fr. Busse, 5 Fr. Gebühr und 5 Fr. 90 Staatskosten

verurteilt. Zürcher liess am Abend der Bundesfeier

1906 in seiner Wirtschaft tanzen, ohne im
Besitze einer amtlichen Bewilligung zu sein. Der
Anzeige unterzog er sich. Im vorliegenden Nachlassgesuch

macht er nun geltend, er habe nicht gewusst,
dass seine Handlungsweise strafbar sei, das
Tatsächliche muss er im wesentlichen auch heute
zugeben, doch beruft er sich auf die besondern
Umstände des Falles. Der Regierungsstatthalter kann das
Gesuch der Konsequenz halber nicht empfehlen.
Anderwärts habe man sich auch an die gesetzlichen
Vorschriften gehalten. Der Regierungsrat hält dafür, es
liegen genügende Regnadigungsgründe nicht vor.
Zürcher macht namentlich nicht etwa geltend, dass er
die Busse nicht zu bezahlen vermöchte. Im weitern
ist den Ausführungen des Regierungsstatthalters
beizupflichten. Es wird Abweisung des Gesuches
beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

12. Richard, Ernst, geboren 1863, von Quistre-
ham, Frankreich, Wirt in Sovhières, wurde am 4.

Juli 1906 vom Polizeirichter von Delsberg wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftspolizeidekret zu 10
Fr. Busse, 5 Fr. Gebühr und 2 Fr. 30 Staatskosten
verurteilt. Den 24. Juni 1906, am Tage der sogenannten

Fête de Soyhières, veranstaltete Richard in seiner
Wirtschaft eine öffentliche Tanzgelegenheit, ohne sich
vorher eine amtliche Bewilligung verschafft zu haben.
Er zog sich dadurch eine Anzeige zu. Dem Urteil
unterzog er sich ohne weiteres. Im vorliegenden
Gesuch um Erlass der Busse verweist er auf die
Umstände der Widerhandlung. Dagegen wird nicht
geltend gemacht, dass der Betrag nicht bezahlt werden
könnte. Der Regierungsstatthalter bemerkt, dass
andere Wirte des Ortes, welche an jenem Tage ebenfalls
tanzen Hessen, die gesetzlichen Formalitäten, erfüllt
hätten. Gesuchsteller kann sich demnach nicht darauf
berufen, dass seine Handlungsweise einer Sitte der
Wirte jenes Ortes entspräche. Der Regierungsrat
beantragt mangels vorhandener Begnadigungsgründe
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

13. Streit, Gottlieb, geboren 1872, Handlanger,
wohnhaft im Glockenthal bei Thun, wurde am 21.
Juli 1906 vom Polizei richter von Thun wegen Nachtlärms

zu 5 Fr. Busse und 2 Fr. 20 Staatskosten
verurteilt. In der Nacht vom 8. auf den 9. Juli 1906
verführten Streit, ein gewisser Megert und ein Haue-
ter von Steffisburg vor dem Ummelgebäude im Glockenthal

eine arge Skandalszene. Anlass hiezu gab, wie
es scheint, Haueter, der unbefugterweise das
Ummelgebäude, woselbst Streit und Megert Wohnung haben,
betrat und von letztern hinaus befördert wurde.
Anstatt den in trunkenem Zustande befindlichen Haueter
sodann laufen zu lassen, gingen ihm jene auf die
Strasse nach und störten durch überlautes Schimpfen,
Fluchen, gegenseitige Zurufe etc. längere Zeit die
übrigen Hausbewohner in ihrer Nachtruhe. Vor dem
Richter gab Streit die Anzeige als richtig zu und unterzog

sich dem Urteil ohne weiteres. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuche nun sucht er durch unkontrollierbare

Behauptungen sein Geständnis zu modifizieren
und beruft sich im weitern auf seine Mittellosigkeit.

Der Regierungsstatthalter empfiehlt das Gesuch.
Der Regierungsrat ist auch hier, wie bei Megert, der
in der Septembersession 1906 vom Grossen Rat mit
einem Bussnachlassgesuch abgewiesen worden ist, der
Ansicht, es liegen genügende Begnadigungsgründe
nicht vor. Streit ist ein noch jüngerer Mann und der
geringe Betrag der Busse lässt erwarten, dass er sie
trotz seiner vorgeschützten Mittellosigkeit wird
bezahlen können. Der Regierungsrat beantragt demnach
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1906. 113*
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14. Allemand, Armand, geboren 1886, Remonteur,
von und zu Evilard, wurde am 9. Juli 1906 vom
korrektionellen Richter von Biel wegen Betruges zu
1 Tag Gefangenschaft und 18 Fr. Staatskosten
verurteilt. Allemand benützte häufig für den Gebrauch
auf der Drahtseilbahn Biel-Leubringen die Abonnemente,

welche diese Bahn auf Bestellung zu
reduzierten Preisen abgibt. Für die Zeit zwischen der
Bestellung und der Ausfertigung der Abonnementskarte

wird dem Besteller jeweilen am Schalter der
Station eine Interimsquittung ausgefolgt, auf welcher
er vorläufig die Fahrten, zu denen er sofort berechtigt
ist, vom Kondukteur anmerken zu lassen hat. Die
Interimsquittung ist sodann bei Ausstellung der
definitiven Karte wieder am Schalter abzugeben, wobei

denn die bereits stattgehabten Fahrten auf diese
übertragen und damit verrechnet werden. Allemand
war mit diesem Geschäftsgang sehr wohl bekannt.
Am 27. September 1905 löste er eine definitive
Abonnementskarte gegen Vorlage einer Interimsquittung;
der funktionierende Bahnangestellte bemerkte dabei
nicht, dass Allemand nebst der Fahrkarte auch die
Interimsquittung wieder zu sich steckte. Andern Tags
wies dann der letztere bei einer Fahrt anstatt der
Fahrkarte die Interimsquittung neuerdings vor und
betrog so die Bahn um den Fahrpreis mit 10 Cts.
Am Nachmittag gleichen Tages kam jedoch der
Kondukteur dem Betrüge auf die Spur, stellte Allemand
zur Rede und reichte, als dieser ausweichenden
Bescheid gab, Anzeige ein. Vor dem Richter behauptete
Allemand, er habe in jenem Momente die Fahrkarte
vergessen gehabt und deshalb die Quittung benützt.
Er habe die Sache dann reglieren wollen. Er
vermochte indes mit dieser Darstellung keinen Glauben
zu erwecken. Der Richter sprach das Strafminimum.
Allemand ist nicht vorbestraft. Im vorliegenden
Gesuch beruft er sich auf seine bisherige Unbescholten-
heit. und die Geringfügigkeit der Angelegenheit. Der
Gemeinderat von Leubringen empfiehlt das Gesuch
mit Rücksicht auf den guten Leumund Allemands,
ebenso der Regierungsstatthalter; die Staatskosten
sind bezahlt. Der Regierungsrat hält dafür, es lasse
sich mit Rücksicht auf die Konsequenz nicht
rechtfertigen, Allemand gänzlich straflos ausgehen zu
lassen. Wenn auch der Vermögenswert, den er sich
durch den Betrug zueignete, ein ganz geringer ist,
so wurde doch die Tat. nicht ohne Raffinement
ausgeführt. Indes sollte angesichts der Jugend, der
bisherigen Lebensführung des Gesuchstellers und der
vorliegenden Empfehlungen von einer Exekution, der
Gefängnisstrafe Umgang genommen werden. Der
Regierungsrat beantragt daher, dieselbe in 5 Fr. Busse
umzuwandeln.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung der Strafe
in 5 Fr. Busse.

15. Studer, Christian, geboren 1869, Handlanger,
von Zäziwil, in Liebewil bei Köniz, wurde am 4.

August 1906 vom korrektionellen Gericht von Bern
wegen Betruges zu 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, und 37 Fr. 10 Staatskosten

verurteilt. Studer war als Handlanger in der

Zementwarenfabrik auf dem Liebefeld tätig. Samstags

den 19. Mai 1906 kam er nicht zur Arbeit, Hess
sich indes sein Lohnguthaben für die vergangene
Zahlperiode auf dem Bureau der Firma an der Neuengassc
in Bern auszahlen. Durch ein Versehen des funktionierenden

Angestellten wurde aber der Betrag mit 32 Fr.
80 der Fabrik auf dem Liebefeld, wo sonst regelmässig
die Auszahlung der Arbeiter stattfand, gleichwohl
übermittelt und als Studer am darauffolgenden Montag

sich wieder daselbst einfand, demselben
zugestellt. Studer nahm das Geld nochmals in Empfang.
Als die Firma dann auf die Unregelmässigkeit
aufmerksam wurde, hielt sie Studer mehrfach zur Rückgabe

des Geldes an ; dieser sah sich jedoch nicht
veranlasst, der Weisung nachzukommen, sodass schliesslich

Strafklage gegen ihn erhoben werden musste.
Vor Gericht behauptete Studer, er habe nicht zurückzahlen

können, weil das Geld von der Familie bereits
verbraucht gewesen sei. Im vorliegenden Gesuch
verweist er auf die Umstände des Falles, seine schwere
Familienlast und die Motive des Urteils, welche die
Strafe selbst als zu hart bezeichneten. Das Gericht
bemerkt in der Tat, das angewandte Strafminimum
sei den Verhältnissen nicht angemessen; die Versuchung

sei für den Gesuchsteller eine sehr grosse
gewesen und die Firma treffe ein Mitverschulden; es
verweist denselben auf den Begnadigungsweg.
Dementsprechend empfehlen auch der Gemeinderat von
Köniz und der Regierungsstatthalter das Gesuch. Letzterer

verweist namentlich auf die sehr grosse Familie
Studers und beantragt Herabsetzung der Strafe auf
10 Tage Gefängnis. Der Gesuchsteller ist zwar wegen
Teilnahme an einem Raufhandel, Eigentumsbeschädigung

und Drohung zweimal mit Gefängnis, wegen
Betruges aber nicht vorbestraft. Der Regierungsrat
kann sich daher den Anträgen der Bezirksbehörden
anschliessen und beantragt gestützt auf die bereits
dargetanen Verhältnisse, die Einzelhaft auf 10 Tage
Gefängnis zu reduzieren.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion auf 10 Tage
Gefängnis.

16. Blaser, Elise, geboren 1876, von Langnau,
Kellnerin, wurde am 19. März 1906 vom korrektionellen

Gericht von Bern wegen Betruges in 4 Fällen
zu 9 Monaten Korrektionshaus, 2 Jahren Einstellung
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und zu 119 Fr. 30
Staatskosten und ferner am 11. Mai gleichen Jahres
ebenfalls wegen Betruges zu einer Zusatzstrafe von
1 Monat Korrektionshaus und 33 Fr. 80 Staatskosten
verurteilt. Sämtliche 5 Betrugsfälle, von denen der
letztgenannte sich im Jahre 1903, die übrigen 4 im
Laufe des Jahres 1905 abspielten, sind von ungefähr
gleicher Struktur. Elise Blaser, die den Beruf einer
Kellnerin ausübte, wandte sich von verschiedenen
Orten aus entweder schriftlich persönlich oder durch
Vermittlung des Reisenden an verschiedene Geschäfte
der Stadt Bern und Thun und Hess sich für bedeutende

Beträge Waren, meistens Kostümartikel, zukommen.

Sie gab dabei vor, Saaltochter oder Obersaaltochter

in einem grossen Hotel zu sein oder doch
wenigstens eine solche Stelle demnächst antreten zu
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können, versprach Bezahlung innert kurzer Frist.
Etwaige Bedenken des Geschäftes gegen eine
Kreditierung wusste sie durch ein gewandtes Auftreten,
die Angabe, ihre Eltern besitzen im Emmenthal einen
Bauernhof, oder ein reicher Schwager in Konolfingen
würde nötigenfalls für sie eintreten, oder weiter, sie
besitze Geld auf der Kasse, wolle es aber lieber
momentan nicht ablösen etc., im Entstehen zu
unterdrücken. Dabei bediente sie sich auch falscher
Vornamen. Einmal im Besitze des gewünschten, liess
sie dann nichts mehr von sich hören, oder schrieb
lange nach Ablauf des Zahlungstermins, sie werde
demnächst persönlich vorsprechen und bezahlen, ohne
sich indes an ihr Versprechen zu halten. Dies dauerte
dann solange, bis die Geschäfte schliesslich merkten,
oder durch eingezogene Erkundigungen sich
vergewisserten, dass sie zum Opfer einer raffinierten
Betrügerin geworden waren. Auf diese Weise liess sie
sich im Jahr 1903 von einem Bijouteriegeschäft in
Thun für 148 Fr. 50 Silberwaren für eine bäurische
Tracht nach Wangen schicken, im März 1905 durch
Vermittlung eines Reisenden von einem Tuchgeschäft
in Thun für 111 Fr. Tuchwaren nach Frutigen, im
Juni gleichen Jahres bestellte sie bei einem Gold-
schmiedgeschäft in Thun eine neue Garnitur für eine
Bernertracht im Werte von 185 Fr. 15; dieselbe musste
ihr nach Trubschachen gesandt werden. Im gleichen
Monat erhob sie persöidich in einem Seidenwarengeschäft

in Bern für 212 Fr. 20 Kleidungsstücke, die
sie vorher bestellt hatte, so eine Kittelbrust à 43 Fr.,
seidene Schürzen à 25 Fr. etc. Schliesslich bestellte
sie im Oktober 1905 in einem Zigarrengeschäft in
Bern Zigarren und Zigaretten für 287 Fr. 50 und liess
sich solche nach Zürich, wo sie zuletzt wohnhaft war,
nachsenden, unter der Vorgabe, sie trete demnächst
eine Stelle als Obersaaltochter in einem grossen Hotel
in Davos an und wolle diese Ware dann unter die
Fremden absetzen. Im November 1905 wurde sie dann
schliesslich in Zürich verhaftet auf Begehren einer
Gerichtsbehörde des Kantons Aargau, woselbst sie
sich ähnliche Manipulationen hatte zu schulden kommen

lassen. Im letztgenannten Kanton wurde sie zu
5 Monaten Zuchthaus verurteilt. Elise Blaser ist auch
im Kanton Solothurn vorbestraft und im Kanton Bern
im Jahr 1893 und im Jahr 1903 zwei Mal wegen
Betruges mit Einzelhaftstrafen. Vor Gericht machte sie
durch erneute lügnerische Angaben einen sehr
ungünstigen Eindruck. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch

schiebt sie ihre Vergehungen ihrem grenzenlosen
Leichtsinne zu, bereut indessen die begangenen Fehler.
In der Strafanstalt hat sie sich befriedigend aufgeführt.
Dessenungeachtet hält der Regierungsrat eine Reduktion

der Strafe nicht für empfehlenswert. Das
deliktische Verhalten der Blaser hat bereits die Form
der Gewerbsmässigkeit angenommen und es wird nur
durch eine unverkürzte Enthaltung vielleicht möglich
sein, sie vom Wege des Gewohnheitsverbrechers
zurückzuführen. Abgesehen hievon lassen sie ihr schlechter

Leumund und die mehrfachen Vorstrafen einer
Begnadigung nicht würdig erscheinen. Es wird
demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

17. Racine, Louis, geboren 1864, Gemeindepräsident
in Lamboing, Devaux, Jules, geboren 1866,

Gemeindeschreiber daselbst, Devaux, Eugen, geboren
1858, Landwirt, Devaux, Ernst, geboren 1878, Wei-
bel und Landwirt, Cliard, Paul, geboren 1871, Landwirt,

Chard, Louis, geboren 1880, Landwirt, Richard,
August, geboren 1846, Landwirt, alle in Lamboing,
wurden am 9. Dezember 1905 von der Polizeikammer
des Kantons Bern wegen qualifizierten Hausfriedensbruchs,

Misshandlung begangen im Raufhandel, die
eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als 20 Tagen zur
Folge hatte, sowie wegen Eigentumsbeschädigung im
Wert von unter 30 Fr. verurteilt : Louis Racine zu 4

Monaten Korrektionshaus, abzüglich 20 Tage
Untersuchungshaft, der Rest umgewandelt in 50 Tage
Einzelhaft, sowie zu 70 Fr. Rekurskosten, die übrigen
zu 3 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 45
Tage Einzelhaft und solidarisch mit, 5 weitern
Angeschuldigten zu 130 Fr. Rekurskosten ; ferner wurde
durch gleiches Erkenntnis verurteilt Dubois-Carrel,
Louis, geboren 1859, Landwirt in Lamboing, wegen
Misshandlung begangen im Raufhandel, die eine
Arbeitsunfähigkeit von mehr als 20 Tagen zur Folge
hatte, zu 15 Tagen Gefängnis und einem Teil der ob-
genannten 130 Fr. Rekurskosten. Schliesslich wurde
durch die Polizeikammer die erstinstanzliche
Kostensentenz, wonach sämtliche 13 Verurteilte zu drei Viertel

der erstinstanzlichen Kosten mit 919 Fr. 75
verurteilt worden waren, bestätigt.

Dem Urteil liegt folgender Tatbestand zugrunde :

Am 8. April 1.904 fand im Burgerwald der Gemeinde
Lamboing, an der Strasse zwischen diesem Orte und
Orvin, eine Holzsteigerung statt. Ein Teil des Holzes
befand sich in nächster Nähe der sogenannten Tuilerie,
einer ebenfalls der Burgergemeinde Lamboing zu
Eigentum gehörigen Ziegelei, die nicht mehr betrieben
wurde und samt zugehörigem Wohnhaus, Scheune,
Stallung, Garten und Kulturland an die beiden
Holzhauer Hofer, Vater und Sohn, vermietet worden war.
Der Mietvertrag war am 15. Juli 1901 auf 6 Jahre
abgeschlossen worden. Im Laufe der Jahre gerieten
die Gemeindebehörden von Lamboing mit den Hofer
auf gespannten Fuss; es kam in anderer Sache zu
Prozesshändeln und speziell Vater Hofer und der
Gemeindepräsident Racine waren einander nichts
weniger als grün. An jenem 8. April des Nachmittags
nun fanden sich etwa 30 Burger, meistens Landwirte,
von Lamboing bei der Tuilerie zu der Holzauktion ein.
Um 5 Uhr, als eine erste Schicht bereits veräussert
war, wurde beschlossen, eine Pause zu machen. Das
Wetter war nasskalt und windig, man verfügte sich
deshalb unter ein grosses Schirmdach der Ziegelei,
das etwa 3 m über dem Boden an das Wohnhaus an-
stösst und durch starke hölzerne Pfeiler gestützt wird;
ohne weitere Umstände wurde mit herbeigeschafftem
Holze ein ziemlich grosses Feuer angemacht, worum
sich dann die Anwesenden plazierten, um sich bei
Brot und Schnaps gütlich zu tun. Durch den
aufsteigenden, ziemlich starken Rauch, der sich bis ins
Wohnhaus verzog auf den Vorgang aufmerksam
gemacht, trat Vater Hofer aus dem Hause, verfügte sich
zu dem Feuer und erklärte den Umstehenden, er könne
nicht dulden, dass da gefeuert werde und gab dabei
einen Tritt in das Feuer, um es zu zerstreuen; trotzdem

Hofer mit Rücksicht auf bestehende feuerpolizeiliche

Bestimmungen und sein Hausrecht zu diesem
Vorgehen offenbar kompetent war, erklärte man ihm
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sofort, es gehe ihn dies nichts an, er solle sich nur
trollen; auch Präsident Racine erklärte ihm, er habe
da nichts zu befehlen, worauf sich denn Hofer nicht
ohne Gegenbemerkungen ins Haus zurückzog ; da ihm
einige nachfolgten, schloss er die Türe ab. Am Feuer
konnte man sich indes über die erlittene Unbill nicht
beruhigen. Präsident Racine geriet, jedenfalls nicht
ohne chicanöse Absicht, auf den Gedanken, eine
Inspektion des Hauses und speziell des Kamins
vorzunehmen. Er vermeinte als Präsident der Rurgergemeinde

hiezu ohne weiteres das Recht zu haben.
Mehrere der Anwesenden verfügten sich nun vor die
Küchentüre, welche den Eingang in das Haus vermittelte,

pochten daran und verlangten Einlass, indem
sie Hofer den Entschluss des Präsidenten zur Kenntnis
brachten; Hofer öffnete die Türe, verweigerte aber
der Menge den Einlass; in diesem Momente trat
Präsident Racine vor "und versuchte mit Gewalt in die
Küche einzudringen; Hofer wehrte ab und versetzte
Racine einen Faustschlag, wurde dann aber von
diesem gepackt, aus der Küche herausgerissen und beide
kamen sodann zu Fall; die Situation Hofers war
ungünstig; um ihm vor der Ueberzahl der Angreifer
Luft zu machen, griff der Sohn Hofer, der dem
Vorgange von der Küche aus gefolgt war, zu einem etwas
eigentümlichen Mittel, indem er aus einem Fläsch-
chen eine säurehaltige Flüssigkeit über den Knäuel
ausgoss. Die Säure war übrigens ungefährlicher
Natur; trotzdem mehrere von dem Gusse getroffen wurden,

konnten Verletzungen später nicht festgestellt werden.

Indes verfehlte der Kniff seine verblüffende
Wirkung nicht. Vater Hofer konnte Raum gewinnen und
in die Küche entkommen, welche abgesperrt und
verbarrikadiert wurde. Was nun folgte, glich einer
regelrechten Belagerung. Die aufgeregten Lamlinger suchten

unter Leitung ihres Präsidenten die zwei in die
Küche führenden Türen zu sprengen, oder aus den
Angeln zu heben, was ihnen schliesslich am einen
Orte gelang. Wie wütend drangen sofort die nächsten,
mit Saglatten und Sparren aller Art bewaffnet, in
die Küche und auf die beiden Hofer ein, welch letztere
eben noch Zeit fanden, in das Schlafzimmer zu re-
tirieren, das eine einzige Türe nach der Küche und ein
Fenster auf den Garten besass. Die Hofer fassten
nun zu beiden Seiten der Türe, mit Aexten bewaffnet,
Posto, entschlossen, ein weiteres Eindringen nicht
mehr zu dulden ; ein Lamlinger, namens Racine-Dürig,
der etwas voreilig in die Türe vordrängte, zog alsbald
den Kopf mit einer nicht unbedeutenden Wunde an der
Schläfe zurück. Man musste demnach den Belagerten
auf andere Weise beizukommen suchen. Etliche gingen

um das Haus herum in den Garten, stiessen und
brachen mit Stangen das Fenster auf und setzten den
Hofer im Rücken derart zu, dass sie ihre Position
auf die Länge als unhaltbar erkannten. Der Sohn
Hofer griff zu einem letzten, diesmal etwas weniger
harmlosen Mittel ; er füllte etwas Sprengpulver in eine
Flasche, steckte eine Lunte hinein und stiess die
improvisierte Bombe in die Küche hinaus; man nahm
aber dort die Sache sofort wahr, die Flasche wurde
zerbrochen und ein dichter Rauch war der einzige
Erfolg der Bombe. Unter dessen Deckung machten
die beiden Hofer einen Ausfall und suchten ins Freie
zu entkommen; sie gelangten indes nur bis unter das
erwähnte Schirmdach, wo sie getrennt, mit Latten
und Sparren bearbeitet, entwaffnet und nach kurzem
Widerstande überwältigt wurden. Am Schlüsse der

Szene lagen beide furchtbar zerschlagen am Boden.
Speziell der Sohn Hofer konnte sich nur mit Mühe
und mit Hülfe des Vaters erheben und von diesem ins
Zimmer verbracht werden, währenddem die Sieger,
welche mit Ausnahme des oben erwähnten Falles keine
Verletzungen erlitten hatten, abzogen, ihre Geschäfte
vollendeten und sodann noch bis spät in die Nacht
in Lamboing zechten. Um die Verwundeten kümmerte
man sich nicht weiter, obschon beide klaffende
Kopfwunden erlitten hatten. Vater Hofer war selbst
genötigt, andern Tags in Neuveville den Arzt zu holen
und machte bei diesem Anlasse der Polizeibehörde
Mitteilung von dem Vorgefallenen. 2 Landjäger
nahmen sofort einen Augenschein in der Tuilerie auf und
fanden die Wohnung noch mit allen Zeichen der
stattgehabten Belagerung vor. In der Küche sowohl wie
im Zimmer war das Mobiliar zum Teil krumm und
klein geschlagen, in der Küche die Laterne und
verschiedenes Geschirr zerbrochen, die Geschirrbank
zerstört, im Zimmer ein Stuhl zerschlagen, die Uhr und
der Inhalt eines Schrankes in wüstem Durcheinander
herumgestreut; die Trümmer des Fensters lagen zum
Teil im Garten, zum Teil ebenfalls im Zimmer. Ebenso
wiesen die sämtlichen Türen Zeichen verübter
Gewalt auf. Den Sohn Hofer fanden sie in verblutetem
Zustande im Bette vor, den Arm verbunden und über
innerliche Schmerzen klagend. Im folgenden
Strafverfahren wurden ziemlich sämtliche in jenem
Zeitpunkte in der Tuilerie anwesenden Personen in
Untersuchung gezogen; der Gang derselben wurde indes
wesentlich erschwert durch das Verhalten der
Lamlinger, welche zum grössten Teile ihre Angelegenheit
als eine gemeinsame betrachteten und einander so
viel wie möglich zu decken suchten. Die Untersuchung
gegen die Hofer, welche durch eine Gegenanzeige der
Lamlinger inszeniert worden war, musste bereits
durch die Anklagekammer aufgehoben werden. Die
ärztlichen Berichte über die Folgen der von ihnen
erlittenen Misshandlungen stellten fest, dass Vater und
Sohn Hofer nebst den Kopfwunden sich Armbrüche
zugezogen hatten, abgesehen von dem durch die schweren

Misshandlungen erzeugten psychischen Choc, der
in der Folge nicht ohne Einfluss auf die Konstitution
der Verletzten blieb. Vater Hofer hatte die Elle des
linken Armes gebrochen und blieb 5 bis 6 Monate
vollständig und ungefähr die gleiche Zeitspanne
teilweise arbeitsunfähig. Die Konsolidation des Bruches
trat infolge des vorgerückten Alters Hofers, der im
Jahr 1839 geboren ist, sehr langsam ein. Der Sohn
Hofer hatte ebenfalls die linke Elle und sodann auch
den vierten Mittelhandknochen gebrochen. Er blieb
ungefähr 3 Monate vollständig arbeitsunfähig. Die
entscheidende Expertise vom 14. November stellte
fest, dass sich das gebrochene Ende des Mittelhandknochens

nach der innern Handfläche deplaziert hatte
und noch eine Entzündung bestand, die einen Gebrauch
der Hand für schwere Arbeit ohne grosse Schmerzen
nicht gestattete. Die Experten taxierten die
voraussichtliche teilweise Arbeitsunfähigkeit auf 8 bis 10
Monate. Die wirlschaftliche Einbusse der Betroffenen
war eine umso empfindlichere als sie zur
Berufsausübung vorzüglich auf die Kraft und Gesundheit
ihrer Glieder angewiesen waren. Beide genossen einen
Ruf als gewandte Holzer und waren auch im übrigen
durchaus gut beleumdet. Die von erster Instanz
gesprochenen Entschädigungen bezifferten sich auf
1854 Fr. 70 für Vater Hofer und 131G Fr. 50 für den
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Sohn und wurden akzeptiert, wie auch binnen kurzer
Frist bezahlt. Es würde zu weit führen, nun auch
im einzelnen die Teilnahme der obgenannten
Delinquenten und heutigen Gesuchsteller an den verschiedenen

deliktischen Handlungen festzustellen. Im ganzen

mussten 13 Personen der Mittäterschaft überwiesen

werden, die ein weniges oder ein mehreres an
der Brutalisation der beiden Hofer und ihres Hauses
mitgewirkt hatten. Wer speziell die folgenschweren
Misshandlungen verübt hatte, war nicht zu ermitteln.
Es kam demnach diesbezüglich der Artikel über den
Raufhandel zur Anwendung. Die schwere Belastung in
subjektiver und objektiver Hinsicht des Gemeindepräsidenten

Racine, welche sich in der intellektuellen
Verursachung und Leitung der ganzen Affäre und in der
amtlichen Stellung desselben dokumentierte, wurde durch
das Gericht durch angemessene Erhöhung der Strafe
gebührend gewürdigt. Sämtliche Verurteilten, mit
Ausnahme des Eugen Devaux, welcher wegen Diebstahls
und Misshandlung bereits mit 2 Gefängnisstrafen
belegt werden musste, waren nicht vorbestraft und sonst
günstig beleumdet. In den vorliegenden Begnadigungsgesuchen

wird versucht, die Verurteilten in einzelnen
Punkten im Gegensatz zum Resultat der Straf
Untersuchung in ein vorteilhafteres Licht zu rücken; es
wird verwiesen auf das Milieu der Beteiligten, die Ver-
umständungen des Falles, das provokatorische
Verhalten der Hofer, das Vorleben der Gesuchsteller, deren
Familienverhältnisse, die finanziellen Einbussen, die
sie bereits ausgestanden. In einzelnen Punkten wird
auch das Urteil kritisiert, speziell der Präsident
Racine kann sich heute, trotz der belastenden eigenen
Zugeständnisse, nicht all der Handlungen schuldig
bekennen, wegen denen er verurteilt worden ist. Er
will den Hausfriedensbruch zugeben, obwohl er sich
im Rechtsirrtum, über seine amtlichen Befugnisse
befunden habe, dagegen habe er an der Misshandlung
und den vandalistischen Akten nicht teilgenommen,
im Gegenteil abgewehrt. Er glaubt sich durch seine
wahrheitsgemässen Depositionen während des Verfahrens

gegenüber den Mitschuldigen in Nachteil gebracht
zu haben. Es würde zu weit führen, auf diese Kritik
des Urteils hier im einzelnen einzutreten, eine Durchsicht

der Akten führt übrigens zum Schlüsse, dass
dies zum Teil unmöglich ist, zum Teil durchaus zu

^ einer Bestätigung des Urteils führen muss. Der
Regierungsrat verkennt nicht, dass eine Reihe von
Faktoren zugunsten der Gesuchsteller sprechen, wie ihr
günstiger Leumund und die vorliegenden Empfehlungen

der Gemeindebehörden von Diesse, Prêles, Nods,
des Regierungsstatthalters und des Gerichtspräsidenten

von Neuveville, welche aus verschiedenen bereits
genannten Gründen, sodann auch im Interesse einer
Beruhigung der Bevölkerung von Lamboing, einen
teilweisen oder vollständigen Strafnachlass befürworten.
Andererseits werfen die Ereignisse dieses «scandale
de Lamboing », wie sie sich aus den Prozessakten
wiederspiegeln und das Verhalten der Gesuchsteller
nach der Tat und während des Prozesses so manchen
düstern Schatten auf die Teilnehmer, dass sich der
Regierungsrat nicht in der Lage sieht, auf Begnadigung
anzutragen. Die mildernden Umstände zugunsten der
Angeschuldigten sind durch das Gericht gewiss in
weitgehendem Masse bei der Strafausfällung
herangezogen worden, sonst hätte es angesichts des
gravierenden Tatbestandes, der schweren eingetretenen
Folgen und der Mehrzahl der begangenen Delikte noch

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1906.

zu bedeutend höhern Strafen gelangen müssen. Dubois-
Carrel hat das Minimum der angedrohten Strafe
erhalten. Wenn dagegen das erstinstanzliche Gericht
unter das Minimum der angedrohten Strafen
herabgegangen war, so war es nichts als die Pflicht der
Staatsanwaltschaft, gegen diese Rechtsverletzung an
das obere Gericht zu appellieren. Der Regierungsrat
beantragt Abweisung der vorliegenden Gesuche.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

18. Althaus, Johann Samuel, geboren 1839, von
Vechigen, Zeughausarbeiter, Stalden Nr. 24 in Bern,
wurde am 4. Januar 1906, am 6. März und 3. April
gleichen Jahres wegen Schulunfleisses seines 11-jährigen

Kindes Martha in den Monaten November,
Dezember 1905, Januar und Februar 1906 vom Polizeirichter

von Bern zu 24, 48, 96 und 192 Fr. Busse
verurteilt. Das Kind fehlte in diesen Monaten die
Schule beinahe gänzlich. Der Grund hiezu lag
hauptsächlich in der Krankheit der Frau Althaus, welche
durch diese verhindert war, das Mädchen genügend
zu überwachen, dasselbe vielleicht auch direkt zur
Aushilfe zurückbehielt. Althaus sah sich schliesslich
genötigt, das Kind anderwärts unterzubringen. Im
vorliegenden Gesuch beruft er sich auf seine Verhältnisse,

die Busse vermöge er nicht zu bezahlen, höchstens

abschlagsweise einen Teil. Er verdiene wenig
und habe Mühe, die Familie durchzubringen. Die
städtische Polizeidirektion bestätigt diese Ausführungen
und empfiehlt das Gesuch. Der Regierungsstatthalter
beantragt gänzlichen Erlass der Bussen. Dagegen
spricht sich die Direktion des Unterrichtswesens nur
für eine Reduktion aus. Durch eine allzugrosse
Liberalität der Nachlassbehörden in solchen Fällen würden

die Bemühungen der Schulkommissionen, dem
Schulzwange zur unbeschränkten Durchführung zu
verhelfen, gefährdet und lahmgelegt. Der Regierungsrat
stimmt diesen Erwägungen bei. Eine wesentliche
Reduktion der Bussen ist im Hinblick auf die ungünstigen
ökonomischen und sonstigen Verhältnisse des Gesuchstellers

wohl am Platze. Es wird demnach beantragt,
dieselben auf insgesamt 20 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Bussen bis
auf 20 Fr.

19. Gigandet, César, Taglöhner, von und zu Gene-
vez, wurde am 15. März und 19. April 1906 wegen
Schulunfleisses seiner Kinder Marie und Leon zu je
3 Fr. Busse und je 2 Fr. 40 Staatskosten verurteilt.
Die 15-jährige Marie Gigandet fehlte im März 1906
von 129 Schulstunden 57 ohne Entschuldigung und
der 12-jährige Leon Gigandet im Februar 1906 in
gleicher Weise 45 Stunden. Es handelte sich nicht
etwa um Krankheitsfälle, sondern die Kinder trieben
sich müssig im Dorfe herum. Im vorliegenden
Nachlassgesuch schützt Gigandet Zahlungsunfähigkeit vor.
Der Gemeinderat von Genevez empfiehlt das Gesuch.
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Gigandet werde durch seinen Beruf als Taglühner
verhindert, für eine genügende Ueberwachung seiner Kinder

zu sorgen. Er geniesse sonst einen guten
Leumund. Seine Familie müsse gegenwärtig unterstützt
werden ; ebenso beantragt der Regierungsstatthalter
Erlass der Bussen. Dagegen kann die Direktion des
Unterrichtswesens einem solchen nicht zustimmen.
Aus Berichten der Schulkommission und des
Schulinspektors geht hervor, dass Gigandet in den Jahren
1901—1905 des gleichen Deliktes wegen nicht weniger
als 13 Mal bestraft werden musste und demnach in
seiner Aufsichtspflicht \höchst nachlässig zu sein
scheint. Mit Rücksicht auf diese Ausführungen, den
Antrag der Direktion des Unterrichtswesens und die
ungünstige Konsequenz, die ein Nachlass haben
müsste, beantragt der Regierungsrat Abweisung des
Gesuches.

Staatskosten verurteilt. Die Wirtshausverbotsstrafe
war wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von
Pruntrut pro 1905 am 19. Januar 1906 über ihn
verhängt worden. Bereits 4 Tage nach dem Urteil
bezahlte Travaglini die rückständigen Steuern. Gestützt
hierauf stellt er nun ein Gesuch um Erlass der Strafe.
Der Gemeinderat von Pruntrut spricht sich hiezu in
empfehlendem Sinne aus; ebenso der Regierungsstatthalter.

Da der Gesuchsteller auch die Staatskosten
bezahlt hat und im übrigen einen guten Leumund
geniesst, beantragt der Regierungsrat, demselben die
Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

20. Zingg, Friedrich, geboren 1887, in Bern, wurde
am 4. Januar 1906 vom Polizeirichter von Bern wegen
Schulunfleisses zu 7 Fr. 20 Busse und 4 Fr. Staatskosten

verurteilt. Im Herbst 1905 zügelte Zingg aus
dem Quartier Mittlere Stadt an die Länggasse. Nach
wie vor besuchte er die Fortbildungsschule. Aus
irgend einem Versehen unterliess indes die Länggassschule,

derjenigen der Mittleren Stadt Mitteilung von
dem erfolgten Uebertritt zu machen, wie es Vorschrift
war. Dies hatte zur Folge, dass die Schule Mittlere
Stadt in den Monaten Oktober, November und
Dezember gegen Zingg Anzeigen wegen Schulunfleisses
lancierte. Letzterer wurde vor den Richter zitiert und
unterzog sich, um nicht lange auf die Erledigung seines
Geschäftes warten zu müssen, auf dem Sekretariat
des Polizeirichteramtes ohne weiteres dem Urteil, im
Glauben, es handle sich um eine vereinzelte Absenz,
bei der vielleicht die Entschuldigung nicht als genügend

erachtet wurde. Erst als dann der Bussenzettel
eintraf, erhielt er, beziehungsweise sein Vater Kenntnis

vom wahren Sachverhalt. Letzterer wendet sich
nun unter Berufung hierauf mit einem Nachlassgesuch
an den Grossen Rat, welches mit Rücksicht auf die
obwaltenden Umstände allseitig empfohlen wird. Es
geht denn aus den Akten wirklich hervor, dass Zingg
ein strafbares Verschulden nicht trifft. Die
Veranlassung des Strafverfahrens lag vielmehr in jener
Unterlassung der Länggassschule; das summarische
Verfahren auf dem Polizeirichteramte verhinderte dann
auch eine Aufklärung des Irrtums durch den Richter.
Der Regierungsrat beantragt in Würdigung der
Umstände des Falles Erlass der Busse.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse.

22. Fahrni, Anna, geboren 1838, Hausiererin in
Thun, wurde am 25. Juli 1906 wegen Widerhandlung
gegen das Hausiergesetz vom Polizeirichter von Thun
zu 5 Fr. Busse und 3 Fr. 60 Patent- und Visagebühr,
sowie zu 3 Fr. 20 Staatskosten verurteilt, weil sie
zugestandenermassen längere Zeit in den Gemeinden
Thun und Goldiwil Knochen und Lumpen aufkaufte,
ohne im Besitze eines hiezu erforderlichen Patentes
zu sein. Im vorliegenden Gesuch beruft sie sich auf
ihre Armut und gibt an, es sei ihr unmöglich, die
Busse zu bezahlen. Die Notarmenkommission von
Thun bescheinigt, dass Anna Fahrni seit 1899 dauernd
unterstützt wird; das Gesuch wird deshalb unterstützt;
ebenso empfiehlt es der Regierungsstatthalter namentlich

mit Rücksicht auf das hohe Alter der Petentin.
Der Regierungsrat kann sich mit Rücksicht auf die
obwaltenden Verhältnisse diesen Anträgen anschlies-
sen und beantragt Erlass der Busse.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse.

23. Junod, Heinrich Emil, geboren 1863, Pierrist,
von St. Croix, Phantasiestrasse 32 in Biel, wurde am
9. Juli 1906 vom korrektioneilen Richter von Biel
wegen WirtshausVerbotsübertretung zu 4 Tagen
Gefangenschaft und 6 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Die
Wirtshausverbotsstrafe war wegen Nichtbezahlung der
Gemeindesteuer von Biel pro 1901 am 6. November
1905 vom gleichen Richter über ihn verhängt worden.
Die Uebertretungen fanden statt am 13. und 19. Mai
1906. Seither hat er nun die rückständigen Steuern
samt Kosten bezahlt und stellt gestützt hierauf ein
Strafnachlassgesuch. Der Regierungsstatthalter
bescheinigt, dass auch die Gerichtskosten bezahlt sind
und empfiehlt das Gesuch. Der Regierungsrat beantragt

mit Rücksicht darauf, dass Junod nun seinen
sämtlichen Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde
und dem Staat nachgekommen ist, ebenfalls Erlass
der Strafe.

21. Travaglini, Giuseppe, geboren 1869, Verzinner,
von Pella, Italien, in Pruntrut, wurde am 12. Juli
1906 und 11. August gleichen Jahres wegen
Wirtshausverbotsübertretung vom korrektioneilen Richter
von Pruntrut zu 4 Tagen Gefängnis und 16 Fr. 80

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.
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24. Küenzi, Fritz, geboren 1859, Landwirt und
Viehhändler im Schlössli zu Pohlern, in Wattenwil
heimatberechtigt, wurde am 11. April 1906 von der
Polizeikammer des Kantons Bern wegen Misshandlung

und Hausfriedensbruch zu 4 Tagen Gefängnis,
zu 30 Fr. Zivilentschädigung, 70 Fr. Interventionskosten

und 38 Fr. Staatskosten verurteilt. Samstag
den 21 Oktober 1905, abends, verfügte sich Küenzi,
von Blumenstein heimkehrend, in Gesellschaft eines
jüngeren Mannes, zu Landwirt B. in Pohlern, in der
Absicht, einen Viehhandel abzuschliessen. B. war
gerade im Stalle mit Melken beschäftigt. Man handelte
um eine Kuh. B. forderte zu viel, worauf ihm Küenzi
vorwarf, er füttere und pflege sein Vieh zu schlecht.
In solchem Zustande könne er für die Kuh bloss die
Hälfte geben: B. wurde aufgebracht, weigerte sich,
weiter zu unterhandeln und forderte Küenzi auf, den
Stall zu verlassen, welcher Aufforderung dieser jedoch
nicht nachkam. Es kam zum Wortwechsel und bald
zu Tätlichkeiten. Einen Melkstuhl, mit dem B. auf
Küenzi eindrang, musste er fahren lassen. Desgleichen

wurde ihm die Mistgabel durch den Begleiter des
Küenzi entrissen und fortgetrieben. Schliesslich wurde
er, als sich die ganze Gesellschaft bei der Stallstüre
befand, gepackt, herausgerissen und durchgeprügelt.
Der Arzt konstatierte andern Tags bei B. verschiedene
Quetschungen und (Hautwunden am Kopfe und Quetschungen

am einen Oberschenkel, letztere allein nach
von Fusstritten herrührend. Eine vollständige
Arbeitsunfähigkeit trat nicht ein. Vor Gericht wie bereits
in der Anzeige behauptete B., er pflege beim Melken
die Stalltüre immer abzuschliessen, was auch damals
der Fall gewesen sei; die beiden hätten sie jedoch
kurzerhand eingeschlagen. Die Wahrheit war
diesbezüglich nicht zu ermitteln; es standen sich
Aussagen gegen Aussagen gegenüber. Tatsache war indes,
dass die allerdings etwas altersschwache Türe
abgebrochen war. Den Angaben der Angeschuldigten,
sie hätten in Notwehr gehandelt, vermochte das
Gericht keinen Glauben zu schenken. Abgesehen von
der Unglaubwürdigkeit derselben fehlte es an jedem
Beweise dafür. Da bereits früher einmal ein Zwist
zwischen B. und Küenzi bestanden hatte, waren sich
die beiden jedenfalls nicht gerade grün. Küenzi ist
nicht vorbestraft und sonst nicht übel beleumdet. Im
vorliegenden Begnadigungsgesuch wird hierauf
verwiesen und dargetan, er habe die Tat im Affekt
begangen. Die Staatskosten und Zivilentschädigung hat
er bezahlt. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass
von einer gänzlichen Begnadigung angesichts der grossen,

von Küenzi an Tag gelegten Brutalität nicht die
Rede sein kann. Dagegen lässt es sich empfehlen, mit
Rücksicht auf die bisherige Unbescholtenheit und den
günstigen Leumundsbericht des Gemeinderates von
Pohlern, die Strafe auf einen Tag Gefängnis
herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Strafe auf
1 Tag Gefängnis.

25. Dür, Oskar, geboren 1870, von Burgdorf, Maler
und Wirt in Adelboden, wurde am 8. Februar 1906
vom Polizeirichter von Frutigen wegen Widerhand¬

lung gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse,
5 Fr. Patentgebühr, sowie zu 2 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Dür wandte sich anfangs Dezember 1905
an die Gemeindebehörden von Adelboden zuhanden
der obern Behörden mit dem Begehren um Ausstellung

eines Patentes für den Betrieb eines sogenannten
Tea-Room. Ohne den Erfolg seiner Schritte abzuwarten,

eröffnete er bereits am 8. Dezember das Lokal
und empfing Gäste. Inzwischen verzögerte sich aber
die Ausstellung des Patentes durch die Einholung eines
Leumundszeugnisses für Dür bei seiner frühem waadt-
ländischen Wohnsitzgemeinde. Als solches dann
anlangte, stellte Dür nunmehr das Gesuch, das Patent
möchte auf den Namen seiner Frau ausgestellt werden,
wodurch neuerdings die Ausstellung desselben
hinausgeschoben wurde. Inzwischen wurde Dür wegen
unbefugten Wirtens denunziert und da er das Tatsächliche

der Anzeige nicht zu bestreiten vermochte, musste
er sich dem Urteil ohne weiteres unterziehen. Als
dann schliesslich auch für die Ehefrau ein Leumundszeugnis

beigebracht war, war die Saison bereits
abgelaufen und die Ausstellung eines Patentes kam nicht
zustande. Erst für die Sommersaison erwarb sich
Dür ein solches. Im vorliegenden Gesuch um Erlass
der Busse verweist Dür auf die Umstände des Falles
und behauptet, er habe in guten Treuen und in
Voraussicht der baldigen Reglierung seiner Angelegenheit

gehandelt. Der Gemeinderat von Adelboden
empfiehlt das Begehren zur Entsprechung. Dür sei in
Adelboden neu zugezogen und mit den gesetzlichen
Vorschriften jedenfalls nicht vertraut gewesen. Seine
finanzielle Lage ist nicht genügend bekannt, wird
jedoch keineswegs als glänzend beurteilt. Dür geniesst
einen guten Leumund. Der Regierungsstatthalter
beantragt Abweisung des Gesuches. Der Regierungsrat
ist denn auch der Ansicht, dass ein gänzlicher Erlass
der Strafe sich mit Rücksicht auf die Konsequenz
nicht rechtfertigen lasse. Dagegen beantragt er im
Hinblick auf die Umstände des Falles und den guten
Leumund des Gesuchstellers, sowie die Empfehlung
des Gemeinderates, die Busse auf 20 Fr. zu reduzieren.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
20 Fr.

26. Usberti, Charles, geboren 1848, von Zibellio,
Italien, Schuhmacher in Pruntrut, wurde am 28. Juni
1906 vom korrektioneilen Richter von Pruntrut wegen
Wirtshausverbotsübertretung zu 4 Tagen Gefangenschaft

und 13 Fr. 30 Staatskosten verurteilt. Die
Wirtshausverbotsstrafe war- wegen Nichtbezahlung der
Gemeindesteuern von Pruntrut pro 1902, 1903, 1904
vom gleichen Richter über ihn verhängt worden. Die
Uebertretungen fanden statt am 16. März und 3. April
1906. Heute wendet er sich nun mit einem Gesuch
um Erlass der Strafe an den Grossen Rat, in dem er
behauptet, er sei seinen sämtlichen Verpflichtungen
nachgekommen. Es ist dies nur zum Teil richtig.
Der Gesuchsteller hat allerdings die rückständigen
Steuern bezahlt, jedoch weigert er sich, die ergangenen

Staatskosten zu bezahlen. Eine hiezu
anberaumte Frist hat er unbenutzt verstreichen lassen,
Usberti ist wegen Wirtshausverbotsübertretung bereits
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5 Mal vorbestraft. Der Regierungsrat ist daher und
mit Rücksicht auf die Konsequenz nicht in der Lage,
auf Begnadigung anzutragen. Er beantragt Abweisung
des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

27. Perrenoud, Louis Jules, geboren den 15.
Februar 1885, von La Sagne, Uhrmacher in Pruntrut,
wurde am 81. Mai 1906 vom korrektioneilen Richter
von Pruntrut wegen Wirtshausverbotsübertretung zu
8 Tagen Gefangenschaft und 18 Fr. 60 Staatskosten
verurteilt. Die Wirtshausverbotsstrafe war am 19.
Januar 1906 wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuer
von Pruntrut pro 1902 und 1903 über ihn verhängt
worden. Die Uebertretungen fanden statt am 12. März,
13. April, 2. und 13. Mai 1906. Heute wendet sich
nun Perrenoud an den Grossen Rat mit dem Gesuche,
die Strafe möchte ihm erlassen werden. Er beruft
sich darauf, dass er seinen sämtlichen Verpflichtungen
nachgekommen sei. Es ist dies nur zum Teil richtig.
Die Gemeindesteuern sind bezahlt; dagegen hat sich
Perrenoud trotz Aufforderung und Anberaumung einer
Frist nicht veranlasst gesehen, die ergangenen Staatskosten

zu bezahlen. Der Regierungsrat beantragt daher
mit Rücksicht auf die Konsequenz, den Gesuchsteller
mit seinem Begehren abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

28. Muff, Johann, geboren 1868, von Luzern,
Reisender, Falkenplatz 23 in Bern, wurde am 6.
September 1905 von der Polizeikammer des Kantons Bern
wegen Betruges zu 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, und 201 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Muff war Reisender der Ersten
Schweizerischen Aktienbrennerei in Basel, woselbst
er Domizil besass. Seine Familie wohnte in Bern.
Aus Gründen, die nicht aktenkundig sind, war er
gegen das Jahr 1904 tief in die Schulden geraten. In
den Monaten Januar und Februar war er beim
Betreibungsamt Bern-Stadt für nahezu 6000 Fr. in
Betreibung gesetzt, und am 30. Mai 1904 wurde in Basel
der Konkurs über ihn eröffnet. Es gelang ihm dann
allerdings, einen Nachlassvertrag zustande zu bringen,
indem die Mutter seiner Frau für ihn Bürgschaft
leistete. Im Kollokationsplane anerkannte er rund
128,000 Fr. an Forderungen, denen an Aktiven bloss
rund 8600 Fr. gegenüberstanden. Im Januar 1904,
also in einem Zeitpunkte, wo seine finanziellen
Verhältnisse die prekärsten waren, liess er im «Bund»
ein Inserat folgenden Inhalts erscheinen: «Darleihen
«gegen Wechsel oder Faustpfand werden streng reell
« und diskret vermittelt. Anfragen unter Chiffre Nr.
« 339 Y zu richten an Haasenstein & Vogler, Bern. »

Ein gewisser Janzi, Zementer in St. Immer, meldete
sich und erhielt unterm 15. Februar gleichen Jahres
die Antwort, er möchte gelegentlich bei Muff in Bern
vorsprechen, um « betreffs Darleihen Unterbreitungen »

zu erhalten. Bald nach Empfang dieses Briefes
verfügte sich Jauzi wirklich nach Bern zu Muff. Das
Resultat der zwischen beiden stattgehabten Verhandlungen

war ein Wechselaustausch. Muff stellte an
die Ordre des Janzi drei Eigenwechsel im Betrag von
zusammen 1200 Fr. aus, dagegen händigte ihm Janzi
3 akzeptierte Tratten mit gleichem Wechselbetrag ein.
Bei den Verhandlungen war niemand zugegen. Janzi
wollte nun seine Wechsel bei der Kantonalbank St.
Immer diskontieren; sie wurden ihm jedoch refüsiert
mit der Erklärung, Muff sei zahlungsunfähig. Er sandte
sie hierauf an Muff zurück mit dem Ersuchen, ihm
die akzeptierten Billete ebenfalls zu retournieren. Muff
sandte eine Tratte à 452 Fr. 50 zurück, die beiden
andern hatte er bereits versilbert. Janzi kam dadurch
in die unangenehme Lage, Wechsel einlösen zu müssen,

für die er einen Gegenwert nicht erhalten hatte
und geriet durch das Manöver Muffs selbst in grosse
finanzielle Verlegenheit. Im Juni liess er durch einen
Rechtsanwalt gegen Muff Strafklage erheben, worin
Muff des Betruges beschuldigt wurde. Janzi behauptete,
Muff habe erklärt, er werde die 3 Tratten bis zu deren
Verfall selbstverständlich nicht weiter begeben, habe
dies dann aber trotzdem sofort getan. Muff stellte
dies in Abrede; er habe bloss gesagt, möglicherweise
werde er die Tratten bis zu jenem Zeitpunkte nicht
benützen. Ein Beweis wurde, wie bereits bemerkt,
über den Inhalt der Verhandlungen nicht erbracht.
Dessenungeachtet erachtete die Polizeikammer in
Uebereinstimmung mit dem erstinstanzlichen Gericht
den Tatbestand des Betruges für gegeben. Dass Janzi
einen Vermögensschaden erlitten hatte, stand ausser
Zweifel, ebenso, dass er durch Muff getäuscht worden

war. Durch das Inserat im «Bund» und das
spätere Einladungsschreiben wurde er in den Glauben
versetzt, Muff befasse sich gewerbsmässig mit der
Vermittlung von Darlehen, was Muff in der
Beweisführung nicht einmal glaubhaft zu machen vermochte.
Sodann musste und durfte Janzi, der die Verhältnisse
Muffs nicht kannte, annehmen, er werde durch die
eingehändigten Wechsel wenigstens vorübergehend in
den Besitz flüssigen Geldes gelangen ; nur unter dieser
Voraussetzung konnte er sich vernünftigerweise dazu
bereit finden, Muff seine akzeptierten Tratten
einzuhändigen. Seine Erwartungen erwiesen sich bald als
trügerische. Einige Schwierigkeit bereitete bloss der
Nachweis, dass Muff in betrügerischer Absicht
gehandelt hatte. Immerhin lag auch hier eine schlüssige
Kette von Indizien vor. Muff bezweckte mit seinem
Inserat und den nachherigen Manipulationen
überhaupt nicht Janzi Geld zu verschaffen, sondern sich
selbst. Angesichts seiner verzweifelten Vermögenslage

wusste er ganz genau, dass seine Eigenwechsel
wertlose Wische waren und dass es Janzi schwer
fallen, wenn nicht unmöglich sein werde, dieselben
diskontieren zu lassen. Muff ist nicht vorbestraft.
Im vorliegenden Strafnachlassgesuch wird in längeren
Ausführungen das Urteil der Polizeikammer kritisiert
und dessen Begründetheit bestritten. Es handle sich
im vorliegenden Falle lediglich um ein zivilrechtliches

Verhältnis, das Muff übrigens durch die
nachträgliche Bezahlung der Wechsel bereinigt habe. Das
Inserat im «Bund» könne zur Würdigung des
Tatbestandes überhaupt nicht mehr herangezogen werden;
nachdem es sich gezeigt habe, dass Janzi weder Faustpfand

geben noch Bürgschaft beibringen konnte, sei
das Darlehensgeschäft zwischen ihm und Muff fallen
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gelassen worden und lediglich jener Wechselaustausch
zustande gekommen, bei dem beide Parteien das gleiche
Risiko übernommen hätten. Von einer Täuschung
Janzis und einer betrügerischen Absicht Muffs könne
keine Rede sein. An der rechtzeitigen Einlösung seiner
Eigenwechsel sei er gerade durch den inzwischen
ausgebrochenen Konkurs und das Nachlassverfahren
gehindert worden. Im weitern wird verwiesen auf das
Vorleben, die Familienverhältnisse des Gesuchstellers
und den Umstand, dass er nachträglich seinen
Verpflichtungen gegenüber Janzi nachgekommen ist. Die
städtische Polizeidirektion kann das Gesuch mit Rücksicht

auf die Familienverhältnisse und den bisherigen
Leumund Muffs empfehlen, dagegen beantragt der
Regierungsstatthalter, dasselbe abzuweisen. Der
Regierungsrat hält die Kritik, welche der Gesuchsteller am
Urteil der Polizeikammer ausübt für unbegründet und
die Erwägungen des Gerichts für zutreffend. Es
erscheint als durchaus unglaubwürdig, dass Muff je
im Sinne gehabt hatte, wirklich an Reflektanten
Darlehen zu vermitteln, da er ja selbst keinen Kredit
und noch viel weniger eigene Mittel besass. Es geht
daher nicht an, den Tatbestand in der Weise ausein-
anderzureissen, wie es der Gesuchsteller zu seinen
Gunsten tun möchte. Seine Gebahren charakterisieren
sich als eine fein eingeleitete und raffiniert durchgeführte

Operation, die dahin zielte, sich auf Kosten
eines unvorsichtigen Mitbürgers Geld zu verschaffen.
Immerhin liegen auch einige mildernde Umstände vor.
So muss zugegeben werden, dass sich Muff in einer
wirtschaftlichen Notlage befunden und unter dem
Druck derselben gehandelt hat. Sobald ihm dies das
Nachlassverfahren gestattete, hat er sodann den
Geschädigten gedeckt; ferner ist zu verweisen auf die
bisherige Unbescholtenheit des Gesuchstellers. Die
Staatsksoten sind bezahlt. Der Regierungsrat beantragt

in Erwägung aller Verhältnisse, die Strafe auf
5 Tage Gefangenschaft herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Strafe auf
5 Tage Gefängnis.

29. Racheter, Ernst, geboren 1882, von Sigris-
wil, in Bremgarten, wurde am 25. Juli 1906 von der
Polizeikammer des Kantons Bern wegen Diebstahls
an Holz im Wert von über 30, aber unter 300 Fr. zu
3 Monaten Korrektinoshaus und solidarisch mit 4
Mitschuldigen zu 139 Fr. Staatskosten verurteilt. Racheter
frevelte mit 4 andern in der Nacht vom 23./24.
September 1905 im Walde des Gutsbesitzers H. auf dem
Bühligkofen, Gemeinde Zollikofen, eine ziemlich grosse
Dähle. Der Stamm wurde zersägt auf zwei Karren
geladen und abgeführt. Der Morgens um 3 Uhr wurde
dabei die eine Partie, worunter Racheter, von Landjäger

Bieri in Bremgarten bei Stuckishaus auf dem
Heimwege begriffen, erwischt. Zur Rede gestellt,
gaben sie den Frevel zu. Das Holz repräsentierte einen
Wert von etwas über 30 Fr. Die Täter, mit Ausnahme
eines einzigen, waren alle vorbestrafte Holzfrevler;
namentlich hatte Racheter, trotz seiner jungen Jahre
nicht weniger als 7 Vorstrafen dieses Deliktes halber
und ausserdem wegen Nichtbezahlung der Militärsteuer,

Drohung, Tätlichkeit, Beschimpfung und Wirts-
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1906.

hausverbotsübertretung 5 weitere Gefängnisstrafen
erlitten. Das Gericht sah sich deshalb veranlasst, eine
empfindliche Strafe auszusprechen, von der Erkenntnis

geleitet, dass kleinere Strafen den wünschbaren
Eindruck auf Racheter durchaus verfehlen. Entgegen
einer Empfehlung des Gemeinderates von Bremgarten
kann denn auch der Regierungsstatthalter von Bern
das Gesuch nicht empfehlen. Letzterer bemerkt, der
Holzfrevel werde in jener Gegend von der Jungmannschaft

schwunghaft betrieben und mit Milde sei
dagegen keineswegs aufzukommen. Der Regierungsrat
stimmt mit dieser Ansichtsäusserung, sowie auch mit
der vom Gerichte bei der Ausmessung der Strafe
gehegten Tendenz durchaus überein. Es würde sich um
so weniger rechtfertigen lassen, die Strafe Racheters
zu verkürzen, als auch die gravierenden Verumstän-
dungen des Deliktes nicht für eine Begnadigung
sprechen. Es wird demnach Abweisung beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

30. Lâchât, Xavier, geboren 1855, von Les Enfers,
Landwirt in Malnuit, Gemeinde Les Pommerais, wurde
am 8. September 1906 von der Polizeikammer wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr.
Busse, 20 Fr. Gebühr und 46 Fr. 80 erst- und ober-
instanzliche Staatskosten verurteilt. Am 18. März 1906
fand in Malnuit eine Steigerung statt, an der sich
eine grosse Zahl von Personen beteiligten. Malnuit
besteht aus zwei benachbarten, abgelegenen Bauernhöfen,

die etwa 3/4 Stunden vom Dorfe Les Pomme-
rats entfernt sind und von denen der eine von Lachat
bewirtschaftet wird. In Voraussicht des ziemlichen
Umfanges der Steigerung, die sich beim Nachbar La-
chats abspielte, hatte sich der Wirt von Pommerats
eine spezielle Bewilligung zum Wirten an Ort und
Stelle ausgewirkt. Da aber unter dem Publikum offenbar

bekannt war, dass auch Lachat geistige Getränke
führte, verfügten sich mehrere Personen zu diesem
und Hessen sich gegen Entgelt zu Essen und zu Trinken

geben. Zum Teil wurden solche allerdings auch
frei gehalten. Der Polizist von Saignelégier, der sich
ebenfalls zur Stelle befand, machte den Sohn Lachat
auf das ungesetzliche dieses Verhaltes aufmerksam;
es wurde ihm jedoch erwidert, man habe das Recht
zu wirten, da man ja hiefür eine besondere Steuer
zahle. Vor dem Richter bestritt Lachat, sich einer
Widerhandlung schuldig gemacht zu haben, er habe
sich an jenem Tage bloss für das Essen bezahlen lassen.
Indes musste er zugeben, dass er seit längerer Zeit
ein Einkommen von 100 Fr. mit Rücksicht auf den
von ihm betriebenen Ausschank von geistigen
Getränken versteuerte. Er behauptete nämlich, es komme
häufig vor, dass er genötigt sei, an Passanten Speise
und Trank zu verabfolgen; anstatt nun ein Patent zu
lösen, habe er sich in dieser Weise mit den
Steuerbehörden auseinandergesetzt; diese Angaben erwiesen
sich als richtig. Der erstinstanzliche Richter gelangte
zu einem freisprechenden Urteil namentlich mit der
Begründung, Lachat habe nicht aus Erwerbsrücksichten

gewirtet, sondern vielmehr aus Gefälligkeit.
Dagegen kam die Polizeikammer unbedenklich zu einem
verurteilenden Erkenntnis. Durch die Aussagen des

115*
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Landjägers von Saignelégier und das eigene Geständnis

des Angeschuldigten sei der Beweis für die
eingeklagte Handlung zur Genüge erbracht. Indes sah
sie sich nicht veranlasst, über das Minimum der
angedrohten Strafe hinauszugehen. Im vorliegenden
Gesuch verweist Lachat auf die eigentümliche Lage, in
der er sich befinde, er könne seine Türe allfällig
vorsprechenden Passanten nicht verschliessen; übrigens
habe er solche bisher gratis bewirtet; für die Zukunft
werde er sich allerdings ein Patent verschaffen.
Indes wird nicht behauptet, dass er die Busse nicht zu
bezahlen vermöchte. Das Gesuch wird vom
Regierungsstatthalter empfohlen, der ebenfalls der Ansicht
ist, Lachat habe lediglich aus Gefälligkeit gehandelt.
Die Direktion des Innern kann sich diesem Antrag nur
unter der Bedingung anschliessen, dass Lachat die
Staatskosten bezahle. Einer bezüglichen Weisung ist
letzterer nicht nachgekommen. Der Regierungsrat sieht
sich nicht veranlasst, Zweifel in die Begründetheit des
Urteils zu setzen. Die heutige Behauptung Lachats, er
habe seine Gäste, abgesehen von jenem 18. März,
immer gratis bewirtet, steht mit den Akten nicht im
Einklang ; wie hätte sich Lachat unter solchen Umständen
dazu verstehen können, ein Einkommen von 100 Fr.
aus seinem « débit de vin en détail », wie es in einer
bei den Akten befindlichen Quittung des Steuereinnehmers

von Pommerats heisst, zu versteuern.
Dagegen darf nach der Aktenlage angenommen werden,
Lachat habe keineswegs aus Erwerbsrücksichten gegen
das Gesetz Verstössen. Auch da, wo er sich für seine
Dienste etwa bezahlen liess, mag er kaum auf seine
Kosten gekommen sein. Lachat ist nicht vorbestraft
und gut beleumdet. Der Regierungsrat hält dafür,
es lasse sich im Hinblick hierauf, auf die Umstände
des Falles und die Empfehlung des Regierungsstatthalters

rechtfertigen, die Strafe des Gesuchstellers,
wenn auch nicht ganz zu erlassen, so doch erheblich
zu reduzieren. Er beantragt, sie auf 10 Fr. Busse
herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
10 Fr.

31. Bettler, Christian Emil, geboren 1871, von
Uebeschi, Käser, wohnhaft gewesen in Thun, wurde
am 15. Januar 1902 von den Assisen des I. Bezirkes
wegen Raubes zu ö1/, Jahren Zuchthaus und
solidarisch mit einem Mitschuldigen zu 276 Fr. 30 Staatskosten

verurteilt. Am 28. November 1901 kamen die
beiden Brüder W. aus Schwanden bei Sigriswil nach
Thun, um eine Erbschaft von 1000 Fr., die ihnen
zugefallen war, zu erheben. Das Geld wurde ihnen
in 9 Hundertnoten und der Rest in Silber ausbezahlt.
Des Nachmittags zirka um 3 Uhr begaben sich die
beiden in guter Stimmung und in bereits etwas
angeheitertem Zustande nach der Wirtschaft K., Hessen
sich dort mit, Wein bewirten und erzählten in
lärmender Weise von ihrem Erbe. In der Gaststube
befanden sich auch Bettler und ein gewisser Hossmann,
die beide in der Nähe mit Holzerarbeiten beschäftigt
waren. Als es ans Zahlen ging, hatte der eine der
Brüder W. Schwierigkeiten mit der Kellnerin. Bettler
mischte sich darein; es kam zum Wortwechsel und
zu Tätlichkeiten, wobei jener von Bettler zu Boden

geworfen wurde, indes ohne Schaden zu leiden.
Hossmann und Bettler verfügten sich nun an ihre Arbeit
zurück und etwas später verliessen auch die Brüder
W. die Wirtschaft in angetrunkenem Zustande und
wandten sich gegen Hofstetten, wo sie etwa um 5V2
Uhr in der Wirtschaft II. eintrafen. Inzwischen stellte
Bettler dem Hossmann den Antrag, die beiden zu
überfallen und sie des Geldes zu berauben und man kam
bald überein, den Anschlag auszuführen. Man kehrte
zunächst in die Wirtschaft K. zurück, erkundigte sich
nach der Herkunft der beiden und sodann wurde die
Verfolgung aufgenommen. In Hofstetten trat
Hossmann in die Wirtschaft H. ein und überzeugte sich
davon, dass die Erben noch anwesend waren. Bettler
und Hossmann warteten nun ab, bis ihre Opfer aus
der Wirtschaft traten und den Weg gegen Hilterfingen
einschlugen, dann eilten sie ihnen auf der Strasse
voraus, lauerten ihnen in der Nähe der Besitzung F.
im Hünibach auf und überfielen sie dann plötzlich,
nachdem sie vorher ihre Rollen verteilt hatten. Es
war ungefähr 7 Uhr abends und finstere Nacht. Die
beiden wurden zu Boden geschlagen, ihr Widerstand
mit Faustschlägen gebrochen und sodann durchsuchten

die Attentäter deren Taschen mit raschen Griffen,
wobei ein Portefeuille mit den 9 Hundertnoten in
ihre Hände fiel. Der Raub wurde in die Wohnung
Bettlers verbracht und dort in der Küche versteckt.
Am andern Tage bekam die Polizei von dem Vorfalle
Kenntnis und sofortige Nachforschungen wiesen bald
auf die Täterschaft Bettlers und Hossmanns. Beide
wurden sofort verhaftet und die Wohnung Bettlers
durchsucht, wobei das Geld zu Tage kam. Den Tätern
blieb nichts übrig als zu gestehen. Der eine der
Beraubten hatte nicht unerhebliche Verletzungen am
Auge erlitten. Bettler ist wegen Misshandlung,
Widersetzlichkeit, Ilolzfrevel, Verleumdung, Betrug, Amts-
anmassung und Diebstahls mehrfach zum Teil schwer
vorbestraft und genoss einen äusserst ungünstigen
Leumund. Auch Hossmann war wegen Holzfrevel und
Wirtshausverbots vorbestraft, doch war er keineswegs
so schwer belastet wie Bettler. Heute stellt nun Bettler,
nachdem er von der Polizeidirektion mit einem
Gesuch um Erlass des letzten Zwölftels mit Rücksicht
auf die zahlreichen zum Teil schweren Vorstrafen
abgewiesen worden ist, an den Grossen Rat das
Begehren, es möchten ihm 6 Monate seiner Strafzeit
erlassen werden. Er beruft sich auf seine
Familienverhältnisse und den Umstand, dass Hossmann der
letzte Zwölftel seiner Strafe erlassen worden ist. Wie
bereits bemerkt, war Hossmann zum ersten Mal zu
einer schweren Strafe verurteilt, worden, währenddem
Bettler noch im Jahre 1900 mit einer einjährigen
Korrektionshausstrafe belegt werden musste. Zudem
erscheint Bettler als das hauptsächlich treibende
Element bei der Tat als bedeutend stärker belastet. Im
weitern muss darauf hingewiesen werden, dass sich
eine Entlassung Bettlers mitten im Winter, also in
einer Zeit, wo es für ihn nicht so leicht halten wird,
Arbeit zu finden, durchaus nicht empfehlen lässt. Der
Regierungsrat beantragt demnach in Erwägung des
angebrachten, das Gesuch Bettlers abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.



32. Luginbühl, Emil, geboren 1878, Bäcker, von
Oberthal, Seestrasse in Biel, wurde am 17. März 1906
von der Polizeikammer des Kantons Bern wegen
Missbrauch des Züchtigungsrechtes zu 14 Tagen Gefangenschaft

und zu 146 Fr. 80 Staatskosten verurteilt. Luginbühl

wurde von Hausbewohnern der fortwährenden
grausamen Misshandlung seines 5-jährigen Stiefkindes

Anna Eichenberger bezichtigt. Im Laufe des Jahres
1905 war es wiederholt mit Zeichen erlittener Schläge
gesehen worden, so wies es öfters im Gesicht
Verfärbungen auf, einmal wies es verschiedenen Zeugen
ein aufgeschwollenes und schwarz verfärbtes Händchen

vor und sagte, der Vater sei ihm mit dem Fusse
darauf getreten, ein andermal wurde eine Risswunde
im Ohr konstatiert. Sodann wurde auch bemerkt, dass
Luginbühl zur Züchtigung des Kindes einen
Gummischlauch von ansehnlicher Dicke verwendete. Das
Jammern und Wehklagen des Kindes wurde häufig von
den Anwohnern gehört. Eine polizeiliche Verwarnung
hatte nicht den gewünschten Erfolg. Vor dem Richter
musste Luginbühl zugeben, das Kind mit dem
Gummischlauch und auch sonst geschlagen zu haben. Das
Kind müsse einfach geprügelt werden, da es sich
nicht ordentlich aufführe. Im weitern bestritt er die
Anklage, wurde indes überwiesen. Das Kind musste
durch die Vormundschaftsbehörde anderwärts
untergebracht werden. Luginbühl ist nicht vorbestraft. Im
vorliegenden Begnadigungsgesuche wird das Urteil der
Polizeikammer auf seine Begründetheit kritisiert.
Luginbühl will lediglich in Ausübung des Züchtigungsrechtes

gehandelt haben; jedenfalls sei das Urteil zu
hart ausgefallen. Der Regierungsrat ist der Ansicht,
es liegen Begnadigungsgründe nicht vor. Die Kritik
des Urteils hält er für durchaus unbegründet. Luginbühl

hat durch sein Verhalten eine Roheit der
Gesinnung und eine Brutalität an Tag gelegt, die ihn
einer Begnadigung nicht würdig erscheinen lässt. Der
Regierungsrat beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

33. Bandle geb. Bigler, Marie, geboren 1871, Alberts
Witwe, von Blansingen, Amt Lörrach, Baden, wurde
am 17. August 1906 vom korrektioneilen Gericht von
Bern wegen gewerbsmässiger Unzucht zu 3 Monaten
Korrektionshaus und 5 Jahren Landesverweisung,
sowie zu 50 Fr. Staatskosten verurteilt. Zugestandenermassen

gab sich die Bandle im Juli gleichen Jahres
wiederholt der gewerbsmässigen Unzucht hin. Sie hatte
überdies im Jahr 1906 nicht weniger als 4 Vorstrafen
des gleichen Deliktes wegen erlitten und genoss
demnach einen schlechten Leumund. Im vorliegenden
Gesuch verwendet sie sich um den Erlass der
Verweisungsstrafe, indem sie sich darauf beruft, dass sie
vor ihrer Verheiratung Bernerin war. Der Regierungsrat

ist der Ansicht, es liegen genügende Begnadigungsgründe

nicht vor. Marie Bandle ist noch im besten
Alter und wird sich anderwärts leichter als in ihrer
frühern Heimat noch eine Stellung schaffen können,
wenn sie einer Besserung überhaupt fähig ist. Es kann
nicht gesagt werden, dass der Richter voreilig zur
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Verweisung gegriffen habe. Der Regierungsrat beantragt

Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

34. Barth, Johann, geboren 1861, Zimmermann,
von Seedorf, auf dem Brüggfeld zu Brügg, wurde am
5. Dezember 1900 von den Assisen des IV. Bezirkes
wegen Anstiftung zum Totschlag zu 9 Jahren Zuchthaus,

solidarisch mit Rudolf Staub zu 511 Fr. 65
Staatskosten und 4080 Fr. Zivilentschädigung verurteilt.

Barth wohnte mit seiner Familie im Hause Nr.
100 auf dem Brüggfeld, welches durch ein Notariatsbureau

in Nidau für seinen Eigentümer verwaltet
wurde. In einem Zimmer neben der Wohnung des
Barth waren eingemietet Henri Devesin, Holzer, mit
seiner Ehefrau. Devesin entrichtete seinen Zins direkt
an das Verwaltungsbureau. Im Dienste Barths stand
der Zimmergeselle Rudolf Staub, geboren 1866, von
Ochlenberg, der in der Werkstatt logierte. Anfänglich
arbeitete Devesin hin und wieder für Barth, bald
gerieten die beiden Familien jedoch in Streit. Da Barth
beim Verwalter die sofortige Ausweisung der Devesin
nicht durchzusetzen vermochte, suchte er jene auf
andere Weise auszutreiben. Staub ergriff dabei seine
Partei. Es kam so weit, dass sich schliesslich —
auf Veranlassung des Verwalters — Landjäger
Lehmann in Brügg veranlasst sah, einzuschreiten und
zum Frieden zu ermahnen. Seine Bemühungen hatten
keinen Erfolg. Barth gab groben Bescheid und äusserte
sich Drittpersonen gegenüber, indem er eine Flinte
vorzeigte, wenn Lehmann ihn nicht in Ruhe lasse,
so gebe er ihm einen Schuss. Am 12. und 13.
September 1900 wurde der Streit derart, dass die
Eheleute Devesin nicht mehr wagten, des Nachts ihr Zimmer

aufzusuchen, sondern im Freien übernachteten.
Am 14. September, bereits nach Einbruch der Dunkelheit,

wollten sie ihr Zimmer wieder beziehen, fanden
es jedoch verschlossen. Devesin begab sich hinter
das Haus und stieg durch das Fenster ein, indem er
die Jalousien erbrach und öffnete hierauf die Zimmertüre,

um seiner Frau Einlass zu gewähren. Bereits
vorher musste Barth die Türe, welche sein
Wohnzimmer mit demjenigen der Eheleute Devesin verband,
geöffnet und den letztern über sein Benehmen
interpelliert haben. Als Devesin sein Zimmer wieder
betrat, kam ihm Barth durch jene Türe neuerdings
entgegen und kurz nach ihm auch Staub mit einer Flinte
bewaffnet. Ehe sich Devesin dessen versah, gab Staub
auf ganz kurze Distanz einen Schuss auf ihn ab.
Der Schrotschuss traf ihn in die Magengegend und hatte
derartige Zerreissungen der Gewebe zur Folge, dass
Devesin nach kurzem verschied. Als der durch Frau
Devesin herbeigerufene Polizist Lehmann eine Stunde
später auf dem Tatorte erschien, fand er die
fragliche Mitteltüre verschlossen und konnte sie nur mit
Gewalt öffnen, indem Devesin mit den Beinen dagegen
lag. Barth und Staub wurden sofort verhaftet. Im
ersten Verhör gab Staub sofort zu, Devesin erschossen
zu haben, bezichtigte aber Barth der Anstiftung. Barth
habe sich früher schon geäussert, man sollte Devesin
einen Schuss geben. Donnerstag den 13. Dezember
habe er eine Flinte hervorgenommen und daraus einen
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alten Schuss auf einen Laden losgebrannt, die Flinte
sodann frisch geladen und in die Werkstatt gestellt
mit dem Worte «so». Er, Staub, habe sofort angenommen,

die Sache gelte Devesin. Am darauffolgenden
Tage habe er dann mit Barth in einer Wirtschaft in
Madretsch den Nachmittag durch getrunken. Zirka
um 6 Uhr seien sie heimgekehrt unter Mitnahme eines
halben Liter Schnaps, wovon er zu Hause etwa die
Hälfte konsumiert habe. Da das Nachtessen in
Abwesenheit der Frau Barth noch nicht fertig gewesen
sei, habe er sich inzwischen angekleidet auf das Bett
gelegt, nachdem er sich bloss der Schuhe entledigt
habe. Später, wie dann Devesin in sein Zimmer
eingedrungen sei, sei Barth zu ihm unter die Werkstatttüre

gekommen und habe gerufen : « Ruedi, komme
jetzt und brenne oder zünde ab. » Im Dusel habe er
die Flinte ergriffen, sei Barth nachgefolgt und habe
dann ohne weiteres durch die Türe auf Devesin
gefeuert. Barth gab diese Angaben zu bis an die
Behauptung Staubs, er habe ihn nicht mit obigen Worten
gerufen; er habe bloss gesagt: «Komm und schaue, wie
Devesin wieder tut.» Im weitern bestritt er, Staub
angestiftet zu haben. Die Flinte habe er ihm nicht
in dieser Absicht hingestellt. Der genaue Hergang des
Vorfalles ist aus den Aussagen der Angeschuldigten,
der Frau des Devesin und der Tochter Barths und einer
Frau Heuer, die sich im Zimmer des letztern befanden,
nicht zu rekonstruieren, da sie sich in einigen Punkten

widersprechen. So wollten zum Beispiel die beiden

letztgenannten Zeugen nicht bemerkt haben, dass
Barth das Zimmer verlassen habe, währenddem dieser
selbst zugibt, er habe Staub gerufen. Barth war wie
Staub Alkoholiker, in früheren Jahren wegen
Diebstahls und Misshandiung vorbestraft, genoss in der
Gemeinde einen schlechten Leumund und war allgemein

ein gefürchteter Mann. Nach der Verurteilung
versuchte Barth unter drei Malen, in den Jahren 1902,
1904 und 1905, eine Revision des Prozesses
anzustreben. Eine Reihe von Zeugen wurden auf den
Antrag der Staatsanwaltschaft, die sich dem Gesuche
nicht widersetzte, abgehört, namentlich Mitsträflinge
des Staub und des Barth, denen gegenüber Staub
geäussert haben sollte, Barth sei unschuldig. Ihre
Angaben erschienen nicht als unbegründet, dagegen
blieb Staub selbst, allerdings mit einigen Variationen,
bei seinen belastenden Aussagen. Der Appellationsund

Kassationshof verwarf die Revision mit der
Begründung, der Verurteilung Barths sei keineswegs
hauptsächlich durch die Depositionen des Staub,
sondern namentlich durch die belastenden Zugeständnisse
des Barth selbst und andere Indizien herbeigeführt
worden; auch wenn Staub seine Aussagen selbst
zurücknähme, wäre deren Unwahrheit keineswegs
dargetan. Dieses Indiz allein habe nicht den Charakter
eines Indizes, dag im Verein mit den bereits früher
vorgelegenen entlastenden Tatsachen, die Freisprechung
Barths herbeizuführen vermöchte. Anlässlich der letzten

Aprilsession lag dem Grossen Rat bereits ein
Begnadigungsgesuch Barths zur Behandlung vor, wurde
jedoch abgewiesen. Die Regierung begründete damals
ihren Abweisungsantrag damit, dass sie aus den Pro-
zess und Revisionsakten keineswegs die Ueberzeugung
von der Unschuld des Gesuchstellers zu schöpfen
vermöge. Flöchstens könne sie denselben entnehmen, dass
Barth und Staub den Devesin nicht so schwer zu
verletzen beabsichtigten, wie dies dann geschah. Staub
behauptete nämlich anlässlich der Revisionsverhand¬

lungen in nicht ganz unglaubwürdiger Weise, sie hätten

abgemacht, Devesin einen Schuss in die Beine
zu geben, er habe dann zu hoch getroffen. Es vermöge
dies jedoch an der Strafbarkeit ihrer Plandlungen
selbstverständlich nichts zu ändern und erscheine auch
angesichts des schweren Erfolges der Tat die
ausgesprochene Strafe durchaus nicht zu hoch bemessen.
Auf jeden Fall aber sei das Begnadigungsgesuch als
verfrüht zu betrachten. Im vorliegenden erneuten
Gesuche wiederholt Barth, beziehungsweise dessen
Anwalt alle seine frühern Anbringen und verweist auf
verschiedene Voten, die im Grossen Rat bei der
Behandlung seines ersten Gesuches gefallen sind; sonst
vermag er im wesentlichen nichts neues geltend zu
machen. Dagegen glaubt er in der Aeusserung der
Regierung, Staub und Barth möchten ursprünglich nicht
die Absicht gehabt haben, Devesin so schwer zu
verletzen, die Ansicht zu erkennen, es handle sich eher
um einen Fall von Misshandlung mit tötlichem
Ausgang. Es entspricht dies keineswegs dem Sinne der
angezogenen Ausführungen, denen die Bemerkung auf
dem Fusse folgt, es vermöge dieser Umstand an der
Strafbarkeit der begangenen Handlungen nichts zu
ändern. Wer auf einen andern auf diese Distanz einen
Schrotschuss abgibt, nimmt jede Verletzung seines
Opfers und jede Folge seiner Tat mit in Kauf. Andererseits

haftet der Anstifter nach der Praxis nicht bloss
gerade für das, was er gewollt, sondern auch für
die weitern Folgen der Tat, zu der er angestiftet hat.
Devesin nun wurde durch den ihm zugedachten Schuss
unmittelbar getötet, und wenn bei Staub nicht direkt
die Absicht zu töten vorlag, so war doch dolus
eventualis vorhanden. Der Regierungsrat sieht sich
demnach nicht veranlasst, heute seinen Standpunkt zu
ändern. Er vermag auch heute nicht an die
Nichtschuld Barths zu glauben. Man vergegenwärtige sich
zu allen andern Momenten noch das Verhalten Barths
nach der Tat. Devesin wurde etwa eine Stunde später
mit den Füssen an der Zwischentüre zu Barths Zimmer,

die mit Gewalt aufgestossen werden musste, in
seinem Blute aufgefunden, während letzterer, als wäre
nichts geschehen, am Tische sass. Wenn Barth mit
der Handlungsweise Staubs nicht einverstanden war,
durfte er nicht dessen Opfer ohne jeden Versuch zur
Beihülfe oder zur Linderung seiner Lage in seinem
Todeskampfe liegen lassen. Im weitern nimmt der
Regierungsrat Bezug auf die übrigen seinem frühern
Abweisungsantrag zugrunde liegenden Motive, die auch
heute noch zutreffen. Es wird neuerdings Abweisung
des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

35. Wenger, Gottfried, geboren 1889, Knecht, von
und zu Thierachern, wurde am 4. Juli 1906 von der
Polizeikammer wegen Notzuchtsversuches zu 4
Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 60 Tage
Einzelhaft, wovon 15 Tage getilgt durch die ausgestandene

Untersuchungshaft, zu zwei Jahren Einstellung
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und zu 198 Fr. 90
Staatskosten verurteilt. Am 5. Januar 1906 des
Nachmittags war Wenger auf der Thunerallmend in einer
dortigen Griengrube mit Grienladen beschäftigt, als
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die noch nicht 15-jährige Lina L. von Thierachern,
wo sie den Konfirmanden Unterricht besucht hatte, auf
der Strasse daherkam, die an jener Grube vorbei
nach Allmendingen führt. Als Wenger das Mädchen
bemerkte, ging er ihm nach und forderte es auf, sich
auf den Boden zu legen; als es seinem Willen nicht
entsprach, machte er es mit Gewalt zu Boden, schlug
ihm die Kleider zurück und griff ihm zwischen die
Beine, indem er ihm dabei die Unterhosen zerriss;
um es am Schreien zu verhindern, hielt er ihm mit
der einen Hand den Mund zu. Im Begriffe, die Hose zu
öffnen, wurde er schliesslich in seiner Absicht, sein
Opfer zu missbrauchen, durch ein heranfahrendes
Militärfuhrwerk gestört und begab sich an seine Arbeit
zurück. Das Mädchen kam um 5 Uhr in erschöpftem

Zustande nach Hause und erzählte den Vorfall
in der oben geschilderten Weise sofort seiner Mutter.
Es klagte über Schmerzen in den Armen und Beinen,
war aber im übrigen nicht verletzt. Der Täter wurde
bereits am andern Tage in Haft gesetzt. Im ersten
Verhör stellte er den Vorfall in Abrede; nach einigen
Tagen aber sah er sich veranlasst, ein Geständnis
abzulegen. Seine Angaben stimmten dabei mit denen
des Mädchens des genauesten überein ; im weitern gab
er zu, er hätte dasselbe missbraucht, wenn es ihm
gelungen wäre. Neun Tage später neuerdings abgehört,

hielt er sein Geständnis aufrecht und hatte an
den gemachten Aussagen nichts zu ändern. Dagegen
wollte er im Urteilstermin seine Absicht, das
Mädchen auch geschlechtlich zu missbrauchen, nicht mehr
zugeben. Er habe sich nur aus Angst und Aufregung
zu jenen Depositionen bringen lassen. Das
erstinstanzliche Gericht schenkte ihm in diesem Punkte
Gehör und verurteilte ihn bloss wegen «unsittlichen
Handlungen mit jungen Leuten» zu 30 Tagen
Gefangenschaft, getilgt durch die ausgestandene
Untersuchungshaft. Auf erfolgte Appellation der
Staatsanwaltschaft hin, kam dann die Polizeikammer
allerdings zu einem andern Ergebnis. Sie erklärt in den
Motiven des Urteils die Zurücknahme des Geständnisses

als ungenügend begründet. Sie sah sich jedoch in
der Lage, mit Rücksicht auf die Jugend, die bisherige
Unbescholtenheit und den guten Leumund des Täters,
trotz des an sich gravierenden objektiven Tatbestandes
auf eine sehr milde Strafe herabzugehen. Im
vorliegenden Strafnachlassgesuch beruft sich nun der
Gesuchsteller, beziehungsweise dessen Anwalt auf das
erstinstanzliche Urteil und die Motivierung desselben,
und glaubt, das Urteil der Polizeikammer entspreche
den Verhältnissen weniger. Speziell wird auch darauf
hingewiesen, dass Wenger im Momente der Tat den
kritischen Zeitpunkt des zurückgelegten 16. Altersjahres

erst um wenige Tage überschritten hatte. Hätte
die Frage nach dem Vorhandensein der Unterscheidungskraft

des Delinquenten noch gestellt werden können,

so wäre sie jedenfalls verneint worden, was dann
zur Freisprechung des Angeschuldigten geführt haben
würde. Dieser Anschauungsweise schien im Grund
auch das erstinstanzliche Gericht zu huldigen, wenn
es trotz der klaren und übereinstimmenden Aussagen
Wengers schliesslich eine Zurücknahme des Geständnisses

zuliess. Der Regierungsrat ist nun nicht in
der Lage, diesen Punkt nachträglich neuerdings zu
prüfen, sondern ist diesbezüglich auf das Urteil der
Polizeikammer angewiesen. Es sei bloss bemerkt, dass
aus dem Bericht der Lehrer Wengers und seinen
Schulzeugnissen hervorgeht, dass dieser, wenn auch
intellektuell nicht hochstehend, so doch durchaus normal

begabt ist. Im übrigen hat die Polizeikammer
alles, was zugunsten des Täters herangezogen werden
konnte, in weitgehendem Masse berücksichtigt. Noch
weiter zu gehen, kann der Regierungsrat angesichts
der Natur des Deliktes und der grossen Intensität des
an Tag gelegten verbrecherischen Willens des Täters,
welcher seine Handlungen auf offener Strasse an
einem Schulmädchen begangen hat, nicht empfehlen. Er
beantragt demnach Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

-«»H»)»
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Strafnachlassgesuche.
(IVach.trag.)

(November 1906.)

36. Beyeler, Jules Gottfried, geboren 1883, Koch,
von Schwarzenburg, wurde am 8. Oktober 1906 von
den Assisen des I. Bezirkes wegen Betruges in 7

Fällen, wobei der veranlasste Schaden den Gesamtbetrag

von 30 Fr., nicht aber von 300 Fr. überstieg,
zu 5 Monaten Korrektionshaus, abzüglich 1 Monat
Untersuchungshaft, 1 Jahr Einstellung in der bürgerlichen

Ehrenfähigkeit und zu der Hälfte der Staatskosten

im Betrage von 183 Fr. 40 verurteilt. Anfangs
der Saison 1906 befand sich Beyeler als Koch in
Wengen, verliess jedoch bald seine Stelle, um in Inter-
laken eine Pension zu mieten und zu betreiben; er
engagierte sich dort bloss für 3 Wochen auf Probe
und gab dann auch dieses Unternehmen auf. Er
veranlasste indes seinen Portier namens Oesch in seinen
Diensten zu bleiben und mit auf die Suche einer neuen
Pension zu kommen. Die beiden verfügten sich nach
Bern ; Beyeler sprach daselbst auf einem Liegenschafts-
vermittlungsbureau vor und Hess sich unter schwindelhaften

Angaben die Adresse einer zu vermietenden
Pension in Walkringen geben, reiste dann mit seinem
Begleiter, der noch eine Portiermütze mit Aufschrift
trug und den er als Bruder oder Halbbruder vorstellte,
dorthin und gerierte sich in der fraglichen zu vermietenden

Pension als Interessent unter der Vorgabe,
er suche eine solche zu mieten eventuell zu kaufen;
er besitze Vermögen und sei mit einer vermöglichen
Person verlobt. Obschon der Vertrag noch nicht
zustande gekommen war, liess er den Reisenden eines
Geschirrgeschäftes in Bern kommen und vergab
demselben unter den gleichen schwindelhaften Angaben
eine grosse Bestellung. Den Bestellzettel unterschrieb
er mit falschen Namen. Dabei nahm er auf mehrere
Tage für sich und seinen Begleiter in der genannten
Pension Kost und Logis und wusste sich unter der
Vorgabe, er habe bereits gemietet, auch in den Hotels,
beim Schuhmacher und bei einer Krämerin in Wal¬

kringen für kleinere Beträge Kredit zu verschaffen.
Schliesslich mietete er bei einem dortigen Mechaniker
zwei Velos, natürlich ohne zu bezahlen, und fuhr mit
Oesch nach Flamatt, um dort ein Hotel, das ebenfalls
zu vermieten war, zu besichtigen. Unter Hinterlassung
von neuen Zechschulden kehrten die beiden sodann
nach Bern zurück und wurden schliesslich auf
Betreiben der Geprellten in einem dortigen Gasthofe
festgenommen. Beyeler hatte sich in letzterem unter
falschem Namen eingetragen und auch dieser Gasthof
hatte für seine Rechnung das Nachsehen. In der
folgenden Strafuntersuchung stellte es sich heraus, dass
Oesch im guten Glauben mit Beyeler gegangen war
und er wurde denn auch von den Geschwornen
freigesprochen. Beyeler suchte sich durch ein erneutes
Lügengewebe herauszureden, was ihm indes nicht
gelang. Er war bisher nicht vorbestraft. Im vorliegenden
Begnadigungsgesuch verwendet er sich für eine
Abkürzung seiner bereits angetretenen Strafe und
wünscht, es möchte der noch zu verbüssende Rest in
Einzelhaft umgewandelt werden. Der Regierungsrat
ist. der Ansicht, dass genügende Begnadigungsgründe
nicht vorliegen. Trotzdem Beyeler nicht vorbestraft
ist, hat er durch sein geschildertes Verhalten und
sein Benehmen vor dem Gerichte gezeigt, dass ihm
das Zeug zu einem raffinierten Betrüger nicht fehlt.
Mit Rücksicht hierauf hat die Kriminalkammer bei der
Ausmessung der Strafe von einer Umwandlung
abgesehen, offenbar von der Tendenz geleitet, dem Urteil
durch eine empfindliche Strafe den notwendigen
Nachdruck zu verleihen. Es würde sich nicht empfehlen,
durch eine Verkürzung oder Umwandlung der Strafe
den Eindruck derselben auf Beyeler abzuschwächen.
Im übrigen spricht auch die Mehrheit der begangenen
Delikte an sich für eine Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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